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I. Ziele und Kontext des Berichts 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten zur „Modellstudie für 

die Teilregion Duisburg über die Lage der Mädchen und Frauen mit Behinderungen in Schu-

le, Ausbildung und Erwerbstätigkeit: Bildungsstatistische Analyse mit Entwicklung von Indika-

toren und Handlungsempfehlungen zur Inklusion“ vorgestellt. Ziel der Modellstudie ist es, ein 

kennzahlengestütztes Indikatorenmodell zu erarbeiten, mit dem bezogen auf die Stadt Duis-

burg Übergänge von der Schule in Ausbildung und Erwerbstätigkeit sowie die Teilhabe und 

der Inklusionsgrad weiblicher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit systema-

tisch und empirisch belastbar überprüft werden können. Prioritäres Anliegen dieses Berichts 

ist die Vorstellung eines SOLL-Monitoringmodells, das eine Art Raster zu prinzipiell statis-

tisch relevanten Daten und Indikatoren bereitstellt und damit die Grundlage für ein statisti-

sches Überprüfungssystem legt. Neben der bloßen Benennung der erforderlichen Datensät-

ze und ihrer Zusammenführung zu einem Indikatorenmodell intendiert die Modellstudie, das 

erarbeitete Monitoringmodell auf Basis der verfügbaren amtlichen Daten der Stadt Duisburg 

einmalig anzuwenden. Hierdurch sollen die Praktikabilität des Instrumentes geprüft, beste-

hende „Datenlücken“ innerhalb der amtlichen Statistik aufgedeckt und der derzeitige (sekun-

därstatistisch abbildbare) Stand der Inklusion weiblicher Behinderter in Erstausbildung und 

Erwerbstätigkeit in Duisburg aufgezeigt werden. 

Im Folgenden wird zunächst das „Soll-Monitoringmodell“ präsentiert, das die zur Überprü-

fung des Inklusionsgrads weiblicher Behinderter an den Übergangspassagen Schule-

Ausbildung-Erwerbstätigkeit im Prinzip erforderlichen empirischen Daten benennt und Aus-

kunft über denkbare Datenverknüpfungen zu aussagefähigen Indikatoren gibt (vgl. Kap. II). 

Diese Ausführungen basieren auf einer Zusammenfassung der in einschlägigen vorhande-

nen empirischen Studien, statistischen Berichten und amtlichen Datensätzen genann-

ten/verwendeten Kennzahlen und Indikatoren zu den Themen Inklusion, Übergang und/oder 

Teilhabe im Bereich Schule-Ausbildung-Beruf/Erwerbstätigkeit. An dieser Stelle ist explizit 

darauf hinzuweisen, dass in diesem Abschnitt keine inhaltliche Auswertung der vorliegenden 

Berichte und Studien im Sinne einer Darstellung der Ergebnisse zum Übergang Schule-Beruf 

vorgenommen wird, sondern lediglich die in diesen Berichten verwendeten Datensätze und 

Indikatoren benannt und im Hinblick auf ihren generellen Aussagegehalt im Kontext Über-

gang Schule-Beruf und Inklusion erläutert werden. Auf diesen Ausführungen aufbauend wird 

das erarbeitete Soll-Monitoringmodell anhand der von der Stadt Duisburg zur Verfügung ge-

stellten Daten zum Übergang an der ersten und zweiten Schwelle und dem Grad der Inklusi-

on weiblicher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit in der Stadt Duisburg um-

gesetzt (vgl. Kap. III). Dadurch wird es möglich, den derzeitigen (empirisch messbaren) 

Stand der Inklusion weiblicher Behinderter in den Bereichen Erstausbildung und Erwerbstä-

tigkeit in der Stadt Duisburg aufzuzeigen. Im letzten Teil dieses Berichts werden Diskrepan-

zen zwischen den erforderlichen und verfügbaren Datenbeständen (Datenlücken) themati-

siert sowie Handlungsempfehlungen und –perspektiven zur Optimierung der empirischen 

Datenlage ausgesprochen (vgl. Kap. IV).  
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II. Soll-Monitoringmodell 

Ziel dieses Berichtsabschnitts ist die Darstellung und Erläuterung eines Soll-

Monitoringmodells, das ein Raster anbietet, mit dem der Übergang und die Inklusion weibli-

cher Behinderter in Erstausbildung und Beruf statistisch messbar und bewertbar werden.  

Eine empirisch belastbare Untersuchung des Übergangsverhaltens in den drei relevanten 

Passagen Schule-Erstausbildung-Erwerbstätigkeit erfordert – unabhängig vom Geschlecht 

und einer Behinderung - im Idealfall eine personenbezogene Längsschnittuntersuchung im 

Modus einer Vollerhebung (personenbezogene nachverfolgende Statistik). Nur hierdurch 

könnten sämtliche Übergangs-/Bildungs- und Erwerbsverläufe weiblicher Behinderter im 

Hinblick auf die abgebenden und aufnehmenden Institutionen, die Dauer und den Prozess 

der Übergänge vollständig im Sinne eines Panels abgebildet werden. Ein weiterer Vorteil 

derartiger Untersuchungsanlagen ist, dass individuelle Veränderungen im Zeitverlauf sicht-

bar werden und mögliche Ursachen identifiziert werden können (vgl. BIBB 2013, 229). Aller-

dings impliziert dieser Anspruch nicht nur einen erheblichen statistischen Erhebungs- und 

Auswertungsaufwand sowie hohe Kosten, sondern auch datenschutzrechtlich stößt diese 

Form der nachverfolgenden Totalerhebung an ihre Grenzen (vgl. BMBF 2012, 77).  

Um eine Machbarkeit des hier erarbeiteten SOLL-Monitoringmodells vom Grundsatz her zu 

gewährleisten, wird in Absprache mit dem Auftraggeber dieses Berichtes von einer perso-

nenbezogenen nachverfolgenden Statistik abgesehen. Stattdessen wird ein sekundäranaly-

tischer Ansatz gewählt, was bedeutet, dass das Modell in erster Linie auf Datensätzen ba-

sieren wird, die im Rahmen amtlicher Statistiken bereits vorliegen (z.B. Mikrozensusdaten, 

Schulstatistiken der Länder bzw. der Kultusministerkonferenz (KMK), Berufsbildungsstatistik 

der Kammern, Statistiken der Bundesagentur für Arbeit) und nach spezifischen Fragestellun-

gen prinzipiell auf kommunaler Ebene ausgewertet können. Aus dem Verzicht auf eine per-

sonenbezogene nachverfolgende Primärerhebung resultieren einige Einschränkungen im 

Hinblick auf die Aussagekraft der anhand des Monitoringmodells generierbaren Informatio-

nen. So impliziert die Verwendung vorliegender amtlicher Statistiken, die sich in der Regel 

immer auf einen bestimmten institutionellen Ort bzw. amtlichen Geltungsbereich, wie auf 

Schulen oder sozialversicherungspflichtige, von der Bundesagentur für Arbeit registrierte 

Erwerbstätige bzw. auf Betriebe, beziehen, dass sämtliche auswertbaren Datensätze immer 

eine Momentaufnahme der Personenverteilung in den verschiedenen Institutionen der Refe-

renzsysteme Schule-Erstausbildung-Erwerbstätigkeit darstellen. Hierdurch ist es nicht mög-

lich, personenbezogene Übergangsverläufe abzubilden und Ursachen für zeitliche 

Veränderungen im Hinblick auf die Verteilung der Fälle zu identifizieren. Auf Grundlage 

der amtlichen Statistiken kann lediglich die momentane Verteilung und damit die aktuelle 

Beteiligung in den verschiedenen, prinzipiell infrage kommenden Verbleibsorten beur-

teilt werden. Obendrein beziehen sich die amtlichen Statistiken nicht immer auf die gleiche 

regionale Bezugseinheit; bspw. beziehen sich die Arbeitsmarktstatistiken auf Personen, die 

aufgrund des Wohnorts (Arbeitslose) bzw. des Arbeitsorts (sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigte) in den Zuständigkeitsbereich der Duisburger Arbeitsagentur bzw. der kommuna-

len Jobcenter fallen. Die Schulstatistiken basieren i.d.R. auf den bei den Schulen der Stadt 

Duisburg registrierten Schülern (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg/DIE 2013, 40). Insbesondere bei den Berufskollegs ist es jedoch wahr-
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scheinlich, dass in nicht unerheblichem Umfang auch Schüler aus anderen Städten Duisbur-

ger Schulen besuchen, genauso wie Arbeitnehmer mit Wohnsitz in einer anderen Stadt in 

Duisburg arbeiten. Diese Pendlerbewegungen können nicht in jedem Fall berücksichtigt wer-

den (vgl. ebd.), so dass die statistischen Werte zur Bildungs- und Erwerbsbeteiligung Duis-

burger Einwohner/Schüler/Arbeitnehmer oftmals verzerrt sind. Aus dieser Heterogenität der 

räumlichen Bezüge resultiert, dass die sekundäranalytisch ermittelbaren Daten zwar immer 

in Bezug zur Stadt Duisburg stehen, dieser Bezug jedoch in manchen Fällen durch den 

Wohnort der Personen und in anderen Fällen aus dem Ort der besuchten Institution zustan-

de kommt. Ein weiteres grundlegendes Problem der institutionenbezogenen Statistik betrifft 

die Gefahr der Doppelzählungen, die immer dann auftritt, wenn eine Person in mehr als ei-

nem möglichen Ort gleichzeitig registriert ist; also wenn bspw. ein Auszubildender im dualen 

System gleichzeitig als Student der Universität Duisburg-Essen immatrikuliert ist, wird diese 

Person sowohl im Kontext der Ausbildungsstatistik als auch im Hochschulsektor erfasst. Sta-

tistisch gesehen kann in diesem Fall ein „Doppelbesuch“ nicht abgebildet werden, sondern 

quantitativ würde in diesem Fall von zwei „Beteiligungsfällen“ ausgegangen werden. Darüber 

hinaus resultiert aus dem institutionsbezogenen statistischen Vorgehen, dass lediglich der 

Übergang und Beteiligungsgrad von Personen untersucht werden kann, die zum Zeitpunkt 

der Datenerhebung in einer formalen Institution des Bildungs- bzw. Erwerbssystems regis-

triert waren, wohingegen zum Stand der Inklusion der nicht Gemeldeten/Registrierten keine 

Aussagen möglich werden. Jenseits dieser grundlegenden methodischen Einschränkungen 

bestehen insbesondere im Hinblick auf die interessierende Gruppe, Frauen mit Behinderung, 

diverse weitere methodisch-statistische Schwierigkeiten, die eine valide, vollständige Angabe 

zur Beteiligung weiblicher Behinderter an Erstausbildung und im Erwerbsleben einschrän-

ken, sondern lediglich Näherungsaussagen gestatten1.  

Die beim SOLL-Monitoringmodell gewählte sekundäranalytische Herangehensweise bedeu-

tet, dass auf vorliegende bildungsstatistische und arbeitsmarktbezogene Publikationen und 

Studien zum Themenfeld zurückgegriffen werden muss. Im vorliegenden Bericht werden die 

in diesen Veröffentlichungen benannten Indikatoren und Kennzahlen identifiziert und auf die 

hier interessierende Zielgruppe, weibliche Behinderte, und die Region Duisburg adaptiert. In 

diesem Punkt stellt sich grundlegend das Problem, dass das zu behandelnde Teilthemen-

feld, nämlich der Übergang von der Schule in den Beruf, in der überwiegenden Zahl der Stu-

dien2 nicht speziell mit Bezug auf die Gruppe „weibliche Behinderte“, sondern vielmehr be-

zogen auf alle jungen Erwachsenen behandelt wird. Daneben gibt es einige Untersuchun-

gen, die ausschließlich eine statistische Analyse zum Übergang und insbesondere zur Teil-

habe von (weiblichen) Behinderten in Schule, Erstausbildung und Beruf beinhalten, hierbei 

aber nicht alle zum hier interessierenden Teilthemenfeld, Übergang und Beteiligung in 

Erstausbildung und Beruf, prinzipiell relevanten Daten und Indikatoren berücksichtigen. Um 

ein möglichst umfassendes SOLL-Monitoringmodell zu erarbeiten, werden deshalb sowohl 

die relevanten Studien zum speziellen Thema Teilhabe von (weiblichen) Behinderten als 

                                                
1 Die im Detail in Bezug auf die abgebenden und aufnehmenden Institutionen bestehenden „Datenlü-
cken“ werden in einem gesonderten Abschnitt skizziert (vgl. hierzu Abschnitt IV). 
2 Zu nennen sind z.B. der nationale Bildungsbericht, der Berufsbildungsbericht inkl. des Datenreports 
des BIBB, die Integrierte Ausbildungsberichterstattung, die Schulabgängerbefragungen und Über-
gangsstudien des BIBB sowie die Bewerberbefragungen des BIBB und der BA. 
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auch zum Teilthemenfeld Übergang und Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit 

berücksichtigt.  

Im Folgenden gilt es, zunächst den konzeptionellen Aufbau des SOLL-Monitoringmodells, 

das heißt, die genutzte Indikatorenhierarchie zu erläutern (vgl. Kap. II.1). Danach werden die 

interessierende Gruppe ´weibliche Behinderte` definiert und relevante Indikatoren und Daten 

zur Messung der Teilhabe bzw. des Inklusionsgrads weiblicher Behinderter vorgestellt (vgl. 

II.2). Diese inklusionsbezogenen Indikatoren und Daten stellen Strukturindikatoren dar und 

dienen dazu, ein übergeordnetes Auswertungsschema für das Soll-Monitoringmodell bereit-

zustellen, mit dem geprüft werden kann, ob weibliche Behinderte eine über- bzw. unter-

durchschnittliche Beteiligung in den verschiedenen Passagen und Orten von Erstausbildung 

und Erwerbstätigkeit aufweisen. Somit legt das Kap. II.2 gewissermaßen die Grundlage, die 

darüber entscheidet, in welchen Einzelmerkmalen sämtliche Einzeldaten und Indikatoren 

zum Themenfeld Übergang und Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit mindestens 

vorliegen müssen, um den Grad der Inklusion weiblicher Behinderter in verschiedenen 

Passagen und Institutionen beurteilen zu können. Anknüpfend an die Ausführungen zu den 

relevanten Strukturindikatoren und Kennzahlen zur Bestimmung des Inklusionsgrads weibli-

cher Behinderter, widmet sich das Kap. II.3 dem Teilthemenfeld Übergang und Teilhabe in 

Erstausbildung und Erwerbstätigkeit. Eine empirische Untersuchung zum Übergang von der 

Schule in Ausbildung und Beruf erfordert prinzipiell immer, dass die Übergänge zwischen 

dem allgemeinbildenden Schulwesen und dem Berufsbildungs- und Hochschulsystem als 

Passagen der beruflichen bzw. auf spätere Erwerbstätigkeit abzielenden Erstausbildung so-

wie Übergänge nach der Erstausbildung in das Beschäftigungssystem fokussiert und mit 

statistischen Daten unterlegt werden. Der Übergang von Jugendlichen an der Schnittstelle 

allgemeinbildendes Schulwesen - Erstausbildung wird im Folgenden als Übergang an der 

ersten Schwelle bezeichnet (vgl. Kap. II.3.1). Hiervon zu unterscheiden ist der Übergang an 

der sogenannten zweiten Schwelle, also der (optimalerweise) nach einer formalen Erstaus-

bildung anstehende Übergang ins Erwerbsleben (vgl. Kap. II.3.2). Differenziert nach der ers-

ten und zweiten Schwelle ist es Absicht des Kapitels II.3, relevante Indikatoren und Kenn-

zahlen zu präsentieren, mit denen sich Aussagen zum Übergang und zur Beteiligung in 

Erstausbildung und im Erwerbsleben treffen lassen. Die hier vorgestellten Indikatoren ver-

stehen sich als Ergänzung zu den in Kap. II.2 genannten Inklusionsindikatoren und komplet-

tieren das Soll-Monitoringmodell um erforderliche Indikatoren und Kennzahlen, mittels derer 

Informationen zur Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit gewonnen werden kön-

nen.  

II.1 Konzeptioneller Aufbau des Soll-Monitoringmodells  

Zentrale Bestandteile aller bildungsstatistischen Monitoringmodelle sind empirische Einzel-

daten (Kennzahlen), die je nach intendierter Information in bestimmter Weise mathematisch 

verrechnet bzw. in ein Verhältnis zueinander gestellt und so zu Indikatoren (Anzeichen, Indi-

zien) verknüpft werden sollten. Ein Indikator übernimmt die Funktion, auf Basis miteinander 

verknüpfter, empirisch abbildbarer Kennzahlen über Geschehnisse, im vorliegenden Fall 

über den Übergang und den Inklusionsgrad weiblicher Behinderter in Erstausbildung und 

Erwerbstätigkeit, zu informieren (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 46).  
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In Anlehnung an die integrierte Ausbildungsberichterstattung (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 

2012) wird für den Aufbau des SOLL-Monitoringmodells eine hierarchische Gliederung der 

Indikatoren gewählt (vgl. Tabelle 1). Unterschieden wird zwischen Systemindikatoren auf der 

ersten Ebene, Kernindikatoren auf einer zweiten und dritten Ebene und spezifischen Indika-

toren zur Beantwortung sehr spezifischer Fragestellungen auf einer vierten Ebene. Die Sys-

temindikatoren beziehen sich auf die beim Übergang an der ersten und zweiten Schwelle 

relevanten Bezugskontexte, nämlich das formale Bildungssystem und das Erwerbs- bzw. 

Beschäftigungssystem, und informieren bspw. über den Anteil der Wohnbevölkerung eines 

bestimmten Alters, der formale Bildungsangebote wahrnimmt oder erwerbstätig ist (vgl. 

ebd.). Die Kernindikatoren der zweiten Ebene beziehen sich auf die verschiedenen Lern-

/Verbleibsorte an der ersten und zweiten Schwelle und gestatten bspw. Aussagen dazu, wie 

sich Jugendliche/junge Erwachsene auf die verschiedenen Sektoren der formalen Erstaus-

bildung (berufliches Übergangssystem, Berufsausbildung, weiterführender Schulbesuch mit 

dem Ziel des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechtigung und Studium) verteilen bzw. in 

welcher Form/beruflichen Stellung eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Die Kernindikatoren 

der dritten Ebene beziehen sich auf die den Sektoren zuzuordnenden Bildungswege bzw. 

auf verschiedene Formen der (Nicht-)Erwerbstätigkeit und gestatten z. B. Aussagen zur rela-

tiven Bedeutung der verschiedenen Ausbildungswege im Sektor Berufsausbildung oder aber 

zur relativen Bedeutung der Einmündung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 

den verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die spezifischen Indikatoren der vierten Ebene be-

ziehen sich im vorliegenden Modell nur auf das Erstausbildungsgeschehen, nehmen einzel-

ne Verbleibsoptionen bzw. Lernangebote in den Blick und eignen sich, um nähere Aussagen 

bspw. zur Situation der beruflichen Ausbildung im dualen System zu treffen.  

Im vorliegenden SOLL-Monitoringmodell werden den beschriebenen, auf den Übergang an 

der ersten und zweiten Schwelle bezogenen Indikatoren inklusionsbezogene Strukturindika-

toren übergeordnet. Die Strukturindikatoren fungieren gewissermaßen als Auswertungstab-

leau für sämtliche andere Indikatoren und zeigen an, in welcher Datendifferenzierung sämtli-

che Einzeldaten benötigt werden, um Aussagen zum Übergang und Inklusionsgrad speziell 

weiblicher Behinderter treffen zu können. Hierbei ist zu bedenken, dass die interessierende 

Gruppe „weibliche Behinderte“ durch zwei natürliche Merkmale, das Geschlecht und die Be-

hinderung, beschrieben wird. Diese Merkmale können prinzipiell sowohl für sich alleine als 

auch zusammen genommen und somit einander verstärkend benachteiligend wirken. Um 

genauer bestimmen zu können, ob das Geschlecht und/oder die Behinderung diskriminie-

rend wirken, ist es erforderlich, sämtliche Indikatoren zum Übergang Schule-Beruf sowohl für 

die Gruppe weibliche Behinderte/Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf als auch 

für weibliche Personen ohne entsprechende Beeinträchtigung zu erfassen und darüber hin-

aus Datensätze zu integrieren, die die Vergleichsgruppen, also Männer mit und ohne Behin-

derung, betreffen. 
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Tabelle 1: Übersicht über den hierarchischen Aufbau der Indikatoren des SOLL-Monitoringmodells 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schier/Dionisius/Lissek 2012, 48 
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II.2 Inklusion und Teilhabe weiblicher Behinderter 

Ehe zentrale Indikatoren und Kennzahlen zur Überprüfung des Inklusionsgrads weiblicher 

Behinderter in Ausbildung und Beruf vorgestellt werden (Kap. II.1.2), gilt es, den Terminus 

Behinderung zu definieren (Kap. II.1.1).  

II.2.1 Relevante Definitionen 

Ziel des Soll-Monitoringmodells ist es, Indikatoren und Kennzahlen abzubilden, mit denen 

der erreichte Grad der Inklusion weiblicher Behinderter in Erstausbildung und im Erwerbsle-

ben anhand statistischer Daten überprüft werden kann. Die politische Forderung nach Inklu-

sion reicht im Prinzip auf die im Jahr 2006 verabschiedete UN-Behindertenrechtskonvention 

(Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) und ihre Ratifizierung 

durch die Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Jahr 2009 zurück. Maßgeblich sind hier 

insbesondere Art. 24, der Behinderten die gleichen Zugangs- und Teilhaberechte an allge-

meiner und beruflicher Bildung einräumt wie nicht Behinderten, sowie Art. 27, der für behin-

derte Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigungssystem 

wie für nicht behinderte Personen vorsieht (vgl. Bundesanzeiger 2009). Diesen Anspruchs-

grundlagen folgend, wird Inklusion im vorliegenden Bericht dann als realisiert angesehen, 

wenn der Zugang zu und die Teilhabe an Bildungsprozessen und im Erwerbsleben für be-

hinderte und nicht behinderte Menschen in gleichem Umfang erreicht wird. Hierbei ist aller-

dings anzumerken, dass gleichberechtigt nicht absolute Gleichheit meint, sondern im Sinne 

von Chancengleichheit interpretiert wird, also dass der Zugang und die Teilhabe in Bildung 

und Beschäftigung nicht vom Merkmal Behinderung beeinflusst wird.  

Der Terminus ´Behinderung` ist in den vorliegenden amtlichen Statistiken zur Bildungs- und 

Erwerbsbeteiligung nicht einheitlich definiert. Hieraus folgt, dass die hier interessierende 

Gruppe „weibliche Behinderte“ je nach dem, welches Teilsystem (Institutionen der Erstaus-

bildung oder des Erwerbslebens) als Referenzsystem fokussiert wird, unterschiedliche 

Merkmale der Beeinträchtigung aufweist und der Inklusionsgrad in den verschiedenen Insti-

tutionen demnach auf Basis unterschiedlicher Bezugsgrößen beurteilt werden muss. Insofern 

ist es methodisch unmöglich, den Grad der Inklusion weiblicher Behinderter, der in einzelnen 

Bildungsinstitutionen erreicht wird und statistisch überprüfbar ist, unmittelbar miteinander zu 

vergleichen. Um unter Berücksichtigung unterschiedlicher Referenzdefinitionen dennoch 

Aussagen treffen zu können, werden nun die in den verschiedenen Statistiken gebräuchli-

chen Definitionen erläutert, die für die Gruppe ´Behinderte` verwendet werden:  

Im Bereich der allgemein bildenden Schulen, die beim Übergang Schule-Beruf an der ers-

ten Schwelle als abgebende Institutionen fungieren, werden Behinderte statistisch nicht er-

fasst, sondern stattdessen werden physisch und psychisch Beeinträchtigte mit der Bezeich-

nung ´Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf` ausgewiesen (vgl. Galiläer 2011, 1). 

Die Beschulung dieser Gruppe kann entweder separiert an Förderschulen oder aber an re-

gulären allgemein bildenden Schulen in inklusiver bzw. integrativer Form stattfinden. In der 

durch die Kultusministerkonferenz (KMK) geführten Schulstatistik werden ´Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf` wie folgt definiert (KMK 2012, 30):  



 
 8 

„Als Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung werden diejenigen Schü-

ler/innen statistisch erfasst, die tatsächlich sonderpädagogisch gefördert werden, unabhängig 

davon, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf förmlich festgestellt wurde oder nicht.“ 

Das bedeutet, dass im allgemein bildenden Schulwesen nicht unbedingt die durch amtliche 

Feststellungsverfahren als „Behinderte“ deklarierten Schüler statistisch erfasst werden, son-

dern aufgrund der gewählten Klassifikation vielmehr das Ausmaß der faktisch erhaltenen 

sonderpädagogischen Förderung statistisch relevant ist und ausgewiesen wird. Es ist nicht 

auszuschließen, dass unter die Gruppe der sonderpädagogisch Geförderten auch Schüler 

fallen, die laut sozialrechtlicher Definition (s.u.) nicht als „Behinderte“ gelten würden, bzw. im 

umgekehrten Fall eigentlich sozialrechtlich als „Behinderte“ geltende Schüler nicht sonder-

pädagogisch gefördert werden und deshalb statistisch nicht als sonderpädagogisch geförder-

te Schüler in Erscheinung treten. Die Schulstatistiken zu Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf unterscheiden unterschiedliche Arten des Förderbedarfs und unterteilen diese 

nochmals in verschiedene Förderschwerpunkte (vgl. MSW NRW 2012, 15 ff.): 

• Förderbedarf Lern- und Entwicklungsstörungen (LES) mit den Förderschwerpunkten 

o Lernen (LE) 

o Emotionale und soziale Entwicklung (ESE) 

o Sprache (SB) 

• Förderbedarf Sinnesstörungen mit den Förderschwerpunkten  

o Hören und Kommunikation (HK) 

o Sehen (SE) 

• Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (GG) 

• Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (KM). 

Die Förderschwerpunkte bieten zwar einen Hinweis auf die Art der physischen bzw. psychi-

schen Beeinträchtigung, gleichwohl können diese nicht abschließend mit der Art und dem 

Grad einer Behinderung gleichgesetzt werden.  

Bei der statistischen Überprüfung des Inklusionsgrads und des Übergangs an der ersten 

Schwelle stellen nicht nur Daten zu allgemein bildenden Schulen, sondern auch die schulsta-

tistischen Daten zu den Berufskollegs eine relevante Datenquelle dar, denn die Berufskol-

legs sind aufgrund der Teilzeitschulpflicht neben weiterführenden allgemein bildenden Schu-

len der Sekundarstufe (Sek.) II ein wichtiger Lernort nach Verlassen der allgemein bildenden 

Schulen der Sek. I. Im Bereich der Berufskollegs werden Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf nicht mehr vollständig gesondert erfasst (vgl. KMK 2012, 34), so dass bereits 

an dieser Stelle darauf hinzuweisen ist, dass der Übergang und die Teilhabe von weiblichen 

Behinderten an der ersten Schwelle in einen Bildungsgang der Berufskollegs statistisch 

kaum messbar sein wird. Allerdings gibt es Ausnahmen, die trotz unzureichend differenzier-

ter Daten einige wenige Aussagen zum Grad der Inklusion in Berufskollegs gestatten. Zum 

einen gibt es in NRW 21 spezielle Förderberufskollegs, von denen 17 in privater Träger-

schaft liegen (Stand: Schuljahr 2012/2013), und zum anderen gibt es an regulären Berufskol-

legs spezifische sonderpädagogische Förderklassen (vgl. MSW-NRW 2013a, 13; § 20 

SchulG; Landtag Nordrhein-Westfalen 2012, 2). Im Regierungsbezirk Düsseldorf, in den die 

Duisburger Schulen fallen, gab es im Schuljahr 2011/2012 insgesamt sechs Förderschulen 

im Bereich Berufskollegs sowie weitere 20 Berufskollegs, die Schüler mit ausgewiesenem 



 
 9 

sonderpädagogischen Förderbedarf unterrichtet haben (vgl. MSW NRW 2012, 19). Bezogen 

auf die Stadt Duisburg ist auf Basis der Datenbank des Schulministeriums NRW anzumer-

ken, dass es hier im Schuljahr 2012/2013 keine Förderschule im Bereich Berufskollegs gab, 

gleichwohl fünf der insgesamt zehn Berufskollegs3 Schüler mit sonderpädagogischem För-

derbedarf zielgleich unterrichteten (vgl. MSW NRW 2013b und 2013c).  

Ergänzend zu den Schülern in sonderpädagogischen Förderklassen/Förderberufskollegs 

kann die Gruppe der Behinderten, die eine duale Berufsausbildung nach BBiG/HWO 

absolvieren und hierbei u.a. auch als Berufsschüler statistisch in Erscheinung treten, auf Ba-

sis der Berufsbildungsstatistik zumindest anteilig statistisch erfasst werden. Zentrale Informa-

tionsquellen für die duale Berufsausbildung weiblicher Behinderter bildet zum einen die Be-

rufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder mit dem Stichtag 

31.12. eines jeden Jahres; andererseits liefert die jährliche BIBB-Erhebung zu den neu ab-

geschlossenen Ausbildungsverträgen zum Stichtag 30.09. wichtige Informationen (vgl. Geri-

cke/Flemming 2013). Beide Informationsquellen basieren auf den Meldungen der zuständi-

gen Stellen (i.d.R. die Kammern4), was signalisiert, dass eine Auswertung der Daten zu den 

auf Basis des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) bzw. der Handwerksordnung (HwO) bundes-

weit geregelten Ausbildungsberufen auch auf Ebene einzelner Kammerbezirke möglich sein 

müsste. Hinsichtlich dieser Statistiken ist jedoch anzumerken, dass Personen mit Behinde-

rung in dualer Ausbildung nicht vollständig erfasst werden. Als Begründung für die unzu-

reichende Datenlage wird genannt, dass eine statistische Erfassung des Merkmals „Behinde-

rung“ einer gesetzlichen Grundlage bedürfe, die es momentan nicht gibt. Ohne diese 

Rechtsgrundlage käme eine statistische Erfassung einem unzulässigen „Eingriff in das ver-

fassungsrechtlich geschützte Grundrecht zur informellen Selbstbestimmung“ (ebd., 2) gleich 

(vgl. ebd.). Statistisch messbar ist die Gruppe der Behinderten in der dualen Berufsausbil-

dung nach BBiG/HWO im Kontext der Berufsbildungsstatistik im Prinzip nur näherungsweise 

und zwar im Wesentlichen über folgende Zugänge.  

• Der erste Zugang resultiert daraus, dass in den Fällen, in denen eine reguläre staat-

lich anerkannte duale Ausbildung nach BBiG/HWO aufgrund der Art und Schwere der 

Behinderung nicht möglich ist, ein Antrag auf eine Ausbildung nach speziellen Aus-

bildungsregelungen der zuständigen Stellen (Kammern) möglich ist (§§ 64 ff. BBiG; § 

42m HwO). Die Ausbildungsinhalte dieser speziellen Berufsausbildungen orientieren 

sich i.d.R. an den regulären Berufsausbildungs(-pendants) (§ 66 BBiG; § 42m HwO) 

und werden statistisch gesondert u.a. nach Geschlecht ausgewiesen (§ 34 BBiG). Im 

Jahr 2011 wurden 11.625 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Ausbil-

                                                
3 Bei den fünf Berufskollegs handelt es sich um folgende Schulen: Sophie-Scholl Berufskolleg, Robert-
Bosch-Berufskolleg, Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau, Gertrud-Bäumer-Berufskolleg 
und Friedrich-Albert-Lange-Berufskolleg (vgl. MSW NRW 2013c). 
4 „Maßgeblich für die Zuordnung der Ausbildungsverträge zu den Bereichen ist i.d.R. die Art des Aus-
bildungsberufes und nicht der Ausbildungsbetrieb“ (BIBB 2013, 34). Von dieser Regel ausgenommen 
sind die Handwerksberufe, hier erfolgt die Zuordnung nach der Art des Betriebs, also wenn bspw. ein 
kaufmännischer Auszubildender in einem Handwerksbetrieb lernt, wird dieser dem Handwerk und 
nicht dem Bereich Industrie und Handel zugeordnet (vgl. ebd.). Die für die Stadt Duisburg relevanten 
zuständigen Stellen sind im Zuständigkeitsbereich Industrie und Handel die Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer (IHK), die obendrein für die Kreise Kleve und Wesel verantwortlich ist, und 
im Handwerk die Handwerkskammer Düsseldorf und die Kreishandwerkerschaft Duisburg. Hinzu 
kommen zahlreiche branchen- bzw. berufsspezifische Kammern (vgl. BA 2013b).  
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dungsberufen für Behinderte nach § 66 BBiG/§ 42m HwO gezählt, was einem Anteil 

von ca. 2,1 Prozent an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen entspricht 

(vgl. Gericke/Flemming 2013, 6 f.). Allerdings ist bei diesen Daten nicht gänzlich aus-

zuschließen, dass darunter auch Personen gezählt werden, die faktisch nicht behin-

dert sind (vgl. ebd., 8).  

• Die zweite Möglichkeit für die berufsbildungsstatistische Erfassung Behinderter, die 

sich in einer dualen Berufsausbildung befinden, ergibt sich durch die Auswertung der 

Daten zu neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (Stand: 31.12) nach Art der öf-

fentlichen Förderung. Die Art der Finanzierung wird seit kurzem  – wenn auch nicht 

immer mit hoher Validität – statistisch von den Kammern erfasst. Bei den öffentlich 

geförderten Berufsausbildungen für Behinderte handelt es sich um spezifische, durch 

die BA geförderte Maßnahmen, deren Förderung entweder in Form von Zuschüssen 

zur betrieblichen Ausbildungsvergütung (schwer-)behinderter Personen (§ 73 Abs. 1 

und 2 SGB III) im Rahmen der regulären dualen Ausbildung nach BBiG/HwO bzw. in 

speziellen Ausbildungsberufen nach § 66 BBIG oder aber in außerbetrieblicher Vari-

ante bei speziellen Ausbildungseinrichtungen für Behinderte möglich ist (§ 116 Abs. 2 

und 4, § 117 SGB III). Die außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE) für Behinderte 

nach § 115 Nr. 2 SGB III ist in kooperativer Form, bei der die Fachpraxis in Koopera-

tionsbetrieben der Bildungsträger erfolgt, oder in integrativer Form komplett in einer 

außerbetrieblichen Einrichtung möglich (vgl. auch BA 2013e). Im Jahr 2011 nahmen 

8.028 Personen ein duales Ausbildungsverhältnis in außerbetrieblicher, also öffent-

lich finanzierter Form5 auf, allerdings entfielen hiervon mit 5.469 Neuverträgen ledig-

lich knapp 70 Prozent der Neuabschlüsse auf die besonderen Ausbildungen nach 

§ 66 BBiG (vgl. Gericke/Flemming 2013, 9). Dies lässt darauf schließen, dass es zu-

sätzlich zu den auf diesem und dem auf vorgenanntem Weg statistisch erfassbaren 

behinderten Auszubildenden weitere Auszubildende mit Behinderung gibt, die eine 

reguläre ausschließlich betrieblich finanzierte duale Berufsausbildung absolvieren 

(vgl. ebd.).  

• Eine dritte, statistisch jedoch problematische Möglichkeit zur Näherung an die Ge-

samtheit der Gruppe behinderter Auszubildender bietet das in der Berufsbildungssta-

tistik erfasste Merkmal, Neuabschlüsse in außerbetrieblichen Berufsausbildungen 

nach BBiG/HWO, die nach § 74 Abs. 1 Nr. 2, § 766 und § 78 SGB III speziell für sozi-

al Benachteiligte und Lernbeeinträchtigte Jugendliche öffentlich gefördert werden. Es 

                                                
5 „Maßgeblich für die Zurechnung zum außerbetrieblichen Vertragsvolumen ist die Finanzierungsform 
und nicht der Lernort. Überwiegend öffentlich finanzierte Ausbildung, die in Betrieben stattfindet, zählt 
demnach zur außerbetrieblichen Ausbildung. (…)Ausschlaggebend für die Zuordnung ist, dass über 
50% der Kosten des praktischen Teils im ersten Jahr der Ausbildung durch Zuwendungen der öffentli-
chen Hand bzw. der Arbeitsverwaltungen getragen werden. (…) Betriebliche Ausbildungsplätze, die 
mit einer staatlichen Prämie bezuschusst werden, zählen in der Regel nicht zu den „überwiegend öf-
fentlich finanzierten“ Ausbildungsplätzen. Auch die regulären Ausbildungsverhältnisse des öffentlichen 
Dienstes werden nicht der außerbetrieblichen Ausbildung zugerechnet“ (BIBB 2013, 41), es sei denn, 
die Ausbildungen werden im Rahmen spezieller Programme z.B. für benachteiligte Jugendliche ange-
boten, dann zählen auch die Auszubildenden im öffentlichen Dienst zu den öffentlich geförderten Aus-
bildungsverhältnissen (vgl. ebd.). 
6 Die BA weist die nach § 76 SGB III geförderten Fälle in einer außerbetrieblichen Berufsausbildung 
nur zusammengefasst mit den Förderfällen nach § 115 Nr. 2 SGB III, die sich an Behinderte richten, 
aus.  
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ist anzunehmen, dass hierunter in zahlreichen Fällen u.a. Personen fallen, die zu 

Schulzeiten einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten und ggf. vormals eine 

Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen besucht haben, weswegen auch 

diese Gruppe im vorliegenden Bericht zu berücksichtigen ist. Im Jahr 2011 entfielen 

auf diese Ausbildungen insgesamt 18.272 Neuverträge, die in 91,7 Prozent der Fälle 

in regulären Berufsausbildungen nach BBiG abgeschlossen wurden (vgl. ebd., 8).  

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass eine abschließende quantitative Erfassung 

weiblicher Auszubildender im dualen System, die eine Behinderung aufweisen, auf Basis der 

Berufsbildungsstatistik nicht möglich ist und es sich bei der Zahl der statistisch ausgewiese-

nen Personen mit Behinderung, die eine duale Berufsausbildung absolvieren, vermutlich um 

eine Untererfassung handelt (vgl. BMAS 2013a, 102). Deshalb ist bereits an dieser Stelle 

darauf hinzuweisen, dass tiefergehende belastbare Aussagen zum Umfang und zum Grad 

der Inklusion weiblicher Behinderter hinsichtlich dieses Teilbereichs der beruflichen Erstaus-

bildung nur mithilfe gesonderter Primärerhebungen möglich sind (vgl. ebd., 10).  

Um Übergänge an der ersten Schwelle zu überprüfen, kann nicht nur auf die Berufsbildungs-

statistik und die Schulstatistik im Bereich der berufsbildenden Schulen, sondern auch auf die 

Förder-, Leistungs-, Arbeitslosen-, Beschäftigten- und Schwerbehindertenstatistik der BA 

zurückgegriffen werden. Im Kontext der statistischen Daten der BA wird nicht wie im Schul-

kontext der Terminus „sonderpädagogischer Förderbedarf“ genutzt, sondern stattdessen ist 

hier die sozialrechtliche Definition des Begriffs „(Schwer-)Behinderung“ relevant. Nach § 2 

Abs. 1 SGB IX gilt:  

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensal-

ter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-

trächtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“ 

Nach diesem Gesetz gilt derjenige als schwerbehindert, der zumindest zu einem Grad von 

50 Prozent behindert ist (§ 2 Abs. 2 SGB IX). Als einem Schwerbehinderten gleichgestellt 

gelten Menschen mit einer Behinderung von mindestens 30 Prozent, deren Teilhabe am re-

gulären Arbeitsleben ohne weiteres nicht möglich ist (§ 2 Abs. 3 SGB IX). In Ergänzung zum 

Terminus Schwerbehinderung nutzt die BA den Begriff Rehabilitand für diejenigen, bei denen 

die BA zuständiger Rehabilitationsträger ist. In diesem Kontext fallen unter die Rehabilitan-

den nach § 2 Abs. 1 SGB IX behinderte Menschen einschließlich lernbehinderter Menschen, 

deren Teilhabechancen am Arbeitsleben längerfristig wesentlich gemindert bzw. die von ge-

minderten Teilhabechancen aufgrund ihrer Behinderung bedroht sind und die deshalb Hilfen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen (§ 19 SGB III). Im Hinblick auf die arbeitsmarktpoliti-

schen Maßnahmen der BA als einer der Rehabilitationsträger bleibt zu erwähnen, dass Ju-

gendliche eine Schwerbehinderung nicht unbedingt per amtlichem Ausweis nachweisen 

müssen, um als Rehabilitanden eingestuft und dementsprechend in den Förderstatistiken 

ausgewiesen zu werden (vgl. Galiläer 2011, 2).  

II.2.2 Strukturindikatoren zur Messung des Inklusionsgrads 

Wie bereits erwähnt, beinhaltet das Monitoringmodell auf einer ersten Ebene Strukturindika-

toren, die darüber Auskunft geben, in welchem Umfang der Anspruch der Inklusion weibli-
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cher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit realisiert wird. Hierbei ist zu beden-

ken, dass die interessierende Gruppe „weibliche Behinderte“ durch zwei natürliche Merkma-

le, das Geschlecht und die Behinderung, beschrieben wird. Diese Merkmale können prinzipi-

ell für sich alleine, aber auch zusammen und somit einander verstärkend benachteiligend 

wirken. Um genauer bestimmen zu können, ob das Geschlecht und/oder die Behinderung 

diskriminierend wirken, ist es erforderlich, sämtliche Indikatoren zum Übergang Schule-Beruf 

(vgl. Kap. II.3) sowohl für die Gruppe Behinderte/Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf als auch für weibliche Personen ohne entsprechende Beeinträchtigung zu erfassen 

und darüber hinaus Datensätze zu integrieren, die die Vergleichsgruppen, also Männer mit 

und ohne Behinderung, ausweisen.  

In Anlehnung an eine im Jahr 2009 vom BMFSJ veröffentlichte Auswertung der Mikrozen-

sus-Daten zu den „Lebenslagen behinderter Frauen in Deutschland“ (Libuda-Köster/Sellach 

2009) wird vorgesehen, dass sämtliche im Monitoringmodell enthaltenen Indikatoren nicht 

nur für weibliche Behinderte, sondern auch für nicht behinderte Frauen sowie für Männer mit 

und ohne Behinderung erhoben werden. Durch eine Kontrastierung der Indikatorenwerte 

können geschlechts- und/oder behinderungsbedingte Ungleichheiten identifiziert werden 

(vgl. ebd., 5). Durch diesen Ansatz ergeben sich vier Gruppen, hinsichtlich derer sämtliche 

Indikatoren des Monitoringmodells getrennt ausgewertet und deren Ergebnisse kontrastiert 

werden müssen, um das Vorliegen einer ungleichen Beteiligung in Erstausbildung und Beruf 

im Hinblick auf das Merkmal Geschlecht und/oder Behinderung beurteilen zu können (vgl. 

ebd., 10 ff.):  

1. Behinderte Männer 

2. Behinderte Frauen 

3. Nicht behinderte Männer  

4. Nicht behinderte Frauen 

Um auf Basis einer Kontrastierung der gruppenspezifischen Daten zu Aussagen zum Grad 

der Inklusion weiblicher Behinderter zu gelangen, empfiehlt sich in Anlehnung an die kon-

struierten Verteilungsmodelle von Libuda-Köster/Sellach (2009) folgende Prüf- und Interpre-

tationsstrategie (vgl. ebd., 11 ff.):  

1. Indikator für das Vorliegen einer relativen Gleichheit im Hinblick auf die Merk-

male Geschlecht und Behinderung (vgl. Indikator I.17): Wenn die Ausprägung der 

Daten bzw. Werte zwischen den vier Gruppen annähernd gleich ist, liegt kein Einfluss 

von Geschlecht und Behinderung auf die Übergänge und Teilhabe in Bildung und Be-

ruf vor. Als annähernd gleich wird in diesem Bericht eine Differenz der Indikatorwerte 

< 5 % bzw. n < 5 aufgefasst. 

2. Indikator für geschlechterbedingte Ungleichheit (vgl. Indikator I.2): Eine Un-

gleichverteilung aufgrund des Geschlechts liegt dann vor, wenn Männer mit und ohne 

Behinderung eine deutlich stärkere/geringere Ausprägung eines Indikatorwerts auf-

weisen als Frauen mit/ohne Behinderung. Deutlich stärker/geringer gilt hier eine Aus-

prägung dann, wenn die Differenz der Indikatorwerte > 10 % bzw. n > 10 ausfällt. 

                                                
7 Anhang I enthält eine vollständige Übersicht zu den in diesem Bericht genannten Strukturindikatoren.  
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3. Indikator für behinderungsbedingte Ungleichheit: Eine Ungleichverteilung auf-

grund der Behinderung liegt dann vor, wenn Männer und Frauen mit Behinderung ei-

ne deutlich stärkere/geringere Ausprägung eines Indikatorwerts aufweisen als Män-

ner und Frauen ohne Behinderung. (vgl. Indikator I.3) 

4. Indikator für geschlechts- und behinderungsbedingte Ungleichheit (doppelte 

Diskriminierung): Wenn nicht behinderte Männer eine höhere/geringere Ausprägung 

eines Indikators als nicht behinderte Frauen und nicht behinderte Frauen eine höhe-

re/geringere Ausprägung eines Indikators als behinderte Männer und behinderte 

Männer eine höhere/geringere Ausprägung eines Indikators als behinderte Frauen 

aufweisen, ist dies ein Indiz für eine doppelte Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts und einer Behinderung (vgl. ebd.). (vgl. Indikator I.4) 

Um nicht nur eine Momentaufnahme der vier genannten Strukturindikatoren zu erhalten, 

sondern auch um die Entwicklung im Zeitverlauf im Sinne einer Verbesserung bzw. Ver-

schlechterung der Inklusion beurteilen zu können, sind die Indikatoren nach Möglichkeit nicht 

nur bezogen auf ein Berichtsjahr, sondern vielmehr auch im zeitlichen Rückblick zu betrach-

ten. Hierfür eignet sich - je nach Datenverfügbarkeit - eine Kontrastierung der aktuellsten 

Schuljahres-, Ausbildungs- bzw. Jahresdaten im Vergleich zum Jahr 2008 (bzw. Schuljahr 

2008/2009), denn im März 2009 wurde in Deutschland die UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen ratifiziert (vgl. Klemm 2013, 15). Hierdurch ist es möglich, 

Fortschritte der Inklusion seit Beginn des diesbezüglichen Anspruchs zu beurteilen. 

II.3 Übergang von der Schule in Ausbildung, Studium und Erwerbstätigkeit: 

Erforderliche Indikatoren und Kennzahlen 

Im Rahmen dieses Kapitels werden Indikatoren und Kennzahlen erläutert, die sich zur statis-

tischen Überprüfung der Übergänge an der ersten und zweiten Schwelle und der Beteiligung 

in den verschiedenen Lernorten der Erstausbildung und im Erwerbsleben eignen. Da sich die 

vorliegenden statistischen Datenquellen zum Zugang, zur Beteiligung usw. von Personen in 

den an der ersten und zweiten Schwelle relevanten Institutionen grundlegend unterscheiden 

und es sich obendrein um unterschiedliche Referenzsysteme (Bildungssystem bei der ersten 

und das Beschäftigungssystem bei der zweiten Schwelle) handelt, werden die Indikatoren 

zum Übergang und zur Teilhabe im Folgenden separiert für die Passagen erste und zweite 

Schwelle vorgestellt. Die nachfolgenden Ausführungen nehmen weitestgehend keinen expli-

ziten Bezug auf die Gruppe weibliche Behinderte, sondern beziehen sich vornehmlich auf 

relevante Daten, mit denen der Übergang und die Teilhabe in den verschiedenen Lernorten 

der Erstausbildung und im Erwerbsleben überprüft werden können. Insofern können die 

nachstehenden Indikatoren prinzipiell auch für ein allgemeines Monitoring zum Themenfeld 

Übergang und Teilhabe in Erstausbildung und Erwerbstätigkeit verwendet werden.  

II.3.1 Übergang und Beteiligung an der ersten Schwelle (Erstausbildung): Relevante In-

dikatoren und Kennzahlen  

Im Folgenden werden die im Monitoringmodell zu berücksichtigenden Indikatoren und Kenn-

zahlen vorgestellt, die im Prinzip auf vorliegenden amtlichen Statistiken basieren und ohne 

zusätzliche eigenständige Primärerhebungen genutzt werden können, um Aussagen zum 

Übergang an der ersten Schwelle und zur Beteiligung an der formalen Erstausbildung zu 
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treffen. In Anlehnung an die integrierte Ausbildungsberichterstattung unterschiedet das hier 

vorgelegte, sekundärstatistisch handhabbare SOLL-Monitoringmodell zwischen Systemindi-

katoren8, die über die Beteiligung von Personen an formaler Bildung und Erstausbildung ins-

gesamt informieren, und verschiedenen Kernindikatoren (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 

51 ff.). Die Kernindikatoren der zweiten Ebene9 (vgl. Tabelle 1) geben Hinweise auf die Be-

teiligung an den formalen Erstausbildungswegen differenziert nach vier infrage kommenden 

Sektoren (vgl. hierzu Tabelle 2) der formalen Erstausbildung und eignen sich, um Aussagen 

zur quantitativen Bedeutung der vier Sektoren am formalen Erstausbildungsgeschehen zu 

treffen. Die Kernindikatoren der dritten Ebene informieren differenzierter über die Verteilung 

von Anfängern eines Sektors auf die darunter fallenden Bildungswege/Angebotstypen (Kon-

ten). Ergänzt werden diese Indikatoren um spezifische Indikatoren, die sich eignen, um 

bspw. genauere Aussagen zu den Teilnahmeverhältnissen innerhalb verschiedener Bil-

dungswege zu treffen. 

Neben den vier, in Tabelle 2 näher spezifizierten Verbleibsektoren, die im Folgenden als in-

teressierende Erstausbildungsmöglichkeiten an der ersten Schwelle näher fokussiert wer-

den, ist in Anlehnung an Schier/Dionisius/Lissek (2012a) der Sektor Sonstiges zu nennen. 

Hierunter fallen z.B. die Sekundarstufe I an allgemein bildenden Schulen, der Besuch einer 

Weiterbildungsmaßnahme, die Aufnahme einer (subventionierten) Beschäftigung, Qualifizie-

rungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (innerhalb und außerhalb der beruflichen 

Schulen), berufliche Praktika, Wehr-/Freiwilligendienste sowie der Eintritt in Erwerbs- bzw. 

Arbeitslosigkeit (vgl. ebd., 46 ff.). Der Besuch einer allgemein bildenden Schule der Sekun-

darstufe I ist über die Statistik der allgemein bildenden Schulen messbar. Die Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen ist lediglich im Bereich der geregelten Fortbildungen empirisch 

belastbar zu erfassen, da hier die Statistik der beruflichen Schulen im Hinblick auf die 

Fach(ober-)schulen differenzierte Informationen bereitstellt. Auch der Übergang in Erwerbs-

tätigkeit und Arbeitslosigkeit an der ersten Schwelle kann mit statistischen Daten nähe-

rungsweise ermittelt werden. Demgegenüber ist beispielsweise der Übergang in Praktika 

sowie Wehr- und Freiwilligendienste statistisch nicht belastbar abzubilden (vgl. ebd., 99 ff.). 

Die verschiedenen Fördermaßnahmen der BA mit Qualifizierungsoption werden abweichend 

von der integrierten Ausbildungsberichterstattung im Monitoring-Modell berücksichtigt, 

gleichwohl ist an dieser Stelle anzumerken, dass es hierdurch stellenweise zu Doppelzäh-

lungen mit den in der Statistik der beruflichen Schulen ausgewiesenen Zahlen kommen 

kann, die nicht gänzlich bereinigt werden können.  

 

                                                
8 Anhang IIa enthält eine Übersicht zu den in diesem Bericht für die erste Übergangspassage genann-
ten Indikatoren und ihrer Zuordnung in die Indikatorenhierarchie. 
9 Anhang III enthält eine vollständige Übersicht zu den in diesem Bericht vorgestellten Indikatoren des 
Modells, ihrer Berechnungswege, den erforderlichen Einzelkennzahlen und ihren Bezugsquellen so-
wie Informationen zum Stand bzw. den Einschränkungen der Datenverfügbarkeit. 
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Tabelle 2: Übersicht über die vier Sektoren des Ausbildungsgeschehens, die subsummierten Bildungsangebotskategorien und relevante Datenbezugsquellen 
Bildungssektor Zugehörige Konten  Bezugsquelle der Daten 
Berufliches Über-
gangssystem 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Statistik der beruflichen Schulen (hier unter Berufsorientierungs-
jahr nach Anlage A 4 APO-BK10) 

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) in Vollzeit mit und ohne Anrechnungsoption für eine 
duale Ausbildung 

Statistik der beruflichen Schulen (hier unter Berufsgrundschuljahr 
nach Anlage A 5 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen mit dem Ziel allgemein bildender Schulab-
schluss der Sek. I  

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B 1 APO-BK)  

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die eine anrechnungsfähige berufliche 
Grundbildung vermitteln 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B 3 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsfachschulen, die erweiterte berufliche Kenntnisse vermit-
teln und sich speziell an Abiturienten richten 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C 6 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsschulen für Schüler ohne Ausbildungsvertrag, mit und 
ohne Erwerbstätigkeit, mit Praktikum und im Werkstattjahr 

Statistik der beruflichen Schulen (erfasst unter Klassen für Schü-
lerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis Anlage 
A6 APO-BK) 

Bildungsgänge der Berufsschulen für Schüler ohne Ausbildungsvertrag,, die einen 
allgemeinen Schulabschluss auf Ebene der Sek. I anstreben 

Statistik der beruflichen Schulen (erfasst unter Klassen für Schü-
lerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis Anlage 
A6 APO-BK) 

Pflichtpraktika vor der Erzieherausbildung Statistik der beruflichen Schulen (Anlagezuordnung, gehört ver-
mutlich zu den Berufsfachschulen11) 

Einstiegsqualifizierung Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Doppelzählung zu 
anderen Konten möglich) 

Berufsvorbereitende Maßnahmen (BVB) der BA (Schüler in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen der Arbeitsverwaltung und freier Träger) getrennt nach § 51 SGB III 
i.V.m. § 115 Nr. 2 und § 117 SGB III (Reha)) 

Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Doppelzählung zu 
anderen Konten möglich) 

Berufsausbildung Berufsausbildung im dualen System nach BBiG/HWO inkl. vergleichbare Berufs-
ausbildung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG12 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage A 1, A2, A 3.1 und A 3.2 
APO-BK) 

Berufsausbildung im dualen System nach BBiG/HWO inkl. vergleichbare Berufs-
ausbildung nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG bzgl. der Berufsausbildung behinderter 
Menschen nach Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen (§ 66 BBiG/§42 
HwO)13 

Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder zum Stichtag 31.12 eines Jahres (Doppelzählung mit 
der Schulstatistik wahrscheinlich) 

Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufsfachschulen nach BBiG/HwO Statistik der beruflichen Schulen (Anlagezuordnung unklar14) 
Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufsfachschulen außerhalb von 
BBiG/HwO 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C2, C4 APO-BK) 

                                                
10 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg – APO-BK) vom 26. Mai 1999 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 21. September 2012 (Stand: 18.01.2013) 
11 Trotz diesbezüglich erfolgter Nachfrage der Verfasser bei dem Auftraggeber könnte die Zuordnung bislang nicht geklärt werden. 
12 Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 BBiG handelt es sich um die Berufsbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Für die Berufsausbildung im dualen System nach 
BBiG/HWO werden die Teilzeitschüler in entsprechenden Bildungsgängen der Berufsschulen gezählt (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 76). 
13 Diese werden nicht in der Statistik der beruflichen Schulen erfasst, sondern in der von den Kammern geführten Berufsbildungsstatistik, die im Folgenden zu Schätzzwe-
cken für diese spezielle Ausbildungsgruppe verwendet wird (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 95).  
14 Trotz diesbezüglich erfolgter Nachfrage der Verfasser bei dem Auftraggeber könnte die Zuordnung bislang nicht geklärt werden. 
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Bildungssektor Zugehörige Konten  Bezugsquelle der Daten 
Bildungsgänge an Berufsfachschulen und beruflichen Gymnasien, die einen 
Berufsabschluss und eine Hochschulzugangsberechtigung vermitteln  

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C1, C3, D1, D2, D3a, 
D4, D 6, D7, D8, D9, D10, D12, D13 APO-BK) 

Landes- oder bundesrechtlich geregelte Berufsausbildung im Gesundheits- und 
Sozialwesen an:  

• Schulen des Gesundheitswesens  
• Berufsfachschulen (Sozialberufe, Erzieherausbildung, Kinderpflegerausbil-

dung)  
• berufliches Gymnasium (Erzieherausbildung) 

 
 
Statistik der beruflichen Schulen  
Statistik der beruflichen Schulen (Anlage B2 APO-BK)  
 
Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D 3 APO-BK) 

Berufsausbildung im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis (Beamtenausbil-
dung mittlerer Dienst)15 

Personalstandstatistik 

Hochschulzu-
gangsberechti-
gung 

Bildungsgänge an Fachoberschulen (FOS), die eine Hochschulzugangsberechti-
gung vermitteln (FOS Klasse 11, Klasse 12S, Klasse 12B Teilzeit, Klasse 13 in 
Voll- und Teilzeit, Klasse 12B Vollzeit) 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D29, C9, C10, C11 
APO-BK) 

Bildungsgänge an beruflichen Gymnasien, die eine Hochschulzugangsberechti-
gung vermitteln 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage D14, D15, D16, D17, 
D18, D19, D20, D21, D22, D23, D25, D27, D28 APO-BK) 

Bildungsgänge an Berufsfachschulen, die eine Hochschulzugangsberechtigung 
vermitteln (erweiterte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife 2-jährig sowie 
berufliche Kenntnisse und Allg. Hochschulreife 3-jährig) 

Statistik der beruflichen Schulen (Anlage C5 APO-BK) 

Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen (gymnasiale Oberstufe an Gym-
nasium, Gesamtschule, Waldorfschule) 

Statistik der allgemein bildenden Schulen 

Studium Studiengänge an Verwaltungsfachhochschulen (Beamtenausbildung gehobener 
Dienst) 

Hochschulstatistik 

duale Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen Hochschulstatistik 
Studiengänge an Hochschulen (ohne duales Studium) Hochschulstatistik 
Studiengänge an Berufsakademien Studentenstatistik Zusatzerhebung 

Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 94 ff.; Statistisches Bundesamt 2013a; APO-BK NRW; eigene Darstellung 

 

                                                
15 Zur Ermittlung der Anfängerzahlen für diesen Bildungsweg werden die Bestandszahlen der Personalstandstatistik pro Jahr halbiert (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 76). 
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II.3.1.1 Systemindikatoren zur Beurteilung des Übergangs an der ersten Schwelle und der 

Beteiligung am formalen Erstausbildungsgeschehen 

Auf dieser Ebene nennt die integrierte Ausbildungsberichterstattung zwei Indikatoren, die 

Hinweise auf folgende Fragestellungen geben können (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 

49):  

1. Wie hoch ist der Anteil der Wohnbevölkerung, der Angebote der formalen Bildung 

und speziell der Erstausbildung insgesamt wahrnimmt?  

2. Wie hoch ist der Anteil der Wohnbevölkerung, der sich in den verschiedenen forma-

len Bildungsangeboten (Angebote der formalen Erstausbildung, in Angeboten der 

Sekundarstufe I und in staatlich geregelten Weiterbildungsangeboten) befindet?  

3. Wie haben sich die Anteile im zeitlichen Rückblick absolut und relativ gesehen ver-

ändert?  

Indikator II.1: Junge Menschen im Ausbildungsgeschehen (AUGE) 

Dieser Indikator dient dazu, die Beteiligung von Personen eines bestimmten Alters am for-

malen Erstausbildungsgeschehen zu quantifizieren und darüber hinaus identifizieren zu kön-

nen, welche Personengruppen z.B. nach Alter und Geschlecht unter-/überdurchschnittlich an 

formalen Erstausbildungsangeboten teilnehmen (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 59 f.). 

Die Anwendung des Indikators erfordert eine Eingrenzung auf Personen eines bestimmten 

Alters oder einer Altersgruppe. Bei der Wahl der Altersgruppen werden die Gruppen 15-19-

Jährige, 20-24-Jährige sowie 15-24-Jährige und bezüglich des Jahrgangs das Alter 16 vor-

geschlagen, da diese in der Regel die typischen Eintritts- bzw. Beteiligungsalter von Perso-

nen in formaler Erstausbildung abbilden (vgl. ebd.). Der Indikator kann nicht nur zur Messung 

der Beteiligung am formalen Erstausbildungsgeschehen insgesamt, sondern auch zur Über-

prüfung der Teilhabe an den verschiedenen Sektoren und zur vergleichenden Betrachtung 

der Beteiligung von verschiedenen Altersgruppen verwendet werden (vgl. ebd., 12). Bei der 

vergleichenden Betrachtung der Beteiligung verschiedener Altersgruppen muss beachtet 

werden, dass sich jüngere Altersgruppen in der Regel noch in der Erstausbildung befinden, 

während unter der älteren Gruppe bereits zahlreiche Personen die Erstausbildung abge-

schlossen haben dürften und somit die Beteiligung je nach Altersgruppe unterschiedlich aus-

fällt (vgl. ebd., 8).  

Zur Berechnung des Indikators müssen einerseits die Bestandszahlen in sämtlichen Sekto-

ren des formalen Erstausbildungsgeschehens bekannt sein; anderseits müssen Zahlen zur 

Wohnbevölkerung eines bestimmten Altersjahrgangs bzw. einer Altersgruppen vorliegen16. 

Durch Anwendung der nachstehenden Formel kann der prozentuale Anteil der Personen 

eines bestimmten Alters bzw. einer Altersgruppe berechnet werden, der sich in einem be-

stimmten Berichtsjahr in der formalen Erstausbildung befindet (vgl. Abbildung 1).  

                                                
16 Die Daten zur Wohnbevölkerung können der Genesis-Online-Datenbank des Statistischen Bundes-
amts entnommen werden. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass Daten zur Stadt Duisburg frei 
zugänglich nur für die oben genannten Altersgruppen vorliegen bzw. errechenbar sind. Die hier vorge-
schlagene Betrachtung nach dem Altersjahr 16 ist hingegen auf Gemeindeebene nicht auf Basis der 
frei zugänglichen Daten möglich.  
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Abbildung 1: Formel zur Berechnung des Indikators II.1: Junge Menschen im Ausbildungsge-
schehen 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 60 

Die Differenz zwischen der Wohnbevölkerung und den Bestandszahlen im formalen 

Erstausbildungsgeschehen ergibt die Anzahl derjenigen, die sich in sonstigen Verbleibs-

orten nach der ersten Schwelle befinden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 51). Diese 

Kenngröße sollte als Indikator II.1.1 berechnet werden, um die Relevanz des formalen 

Erstausbildungsgeschehens, also das absolute Verhältnis zwischen den Personen in forma-

ler Erstausbildung und sonstigem Verbleib abbilden zu können (vgl. ebd.). 

Indikator II.2: Junge Menschen in formaler Bildung (FormBild)  

Im Unterschied zum Indikator II.1 integriert der Indikator II.2 nicht nur die Bestände im forma-

len Erstausbildungssystem, sondern weist den Personenanteil einer Altersgruppe/eines Al-

tersjahrgangs aus, der sich an einem formalen Lernort befindet. Neben dem formalen 

Erstausbildungsgeschehen in den vier Sektoren werden auch Bestandszahlen im Bereich 

der allgemein bildenden Schulen inkl. Förderschulen der Sek. I sowie der staatlich regulier-

ten Weiterbildung an Fachschulen sowie Fachoberschulen17 integriert, das heißt, dass zwei 

weitere formale Lernorte, die unter die Rubrik „Sonstiges“ fallen, einberechnet werden (vgl. 

Schier/Dionisius/Lissek 2012, 103). Durch die so erweiterte Datenbasis ist es möglich, den 

Anteil derjenigen zu ermitteln, der sich gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in 

einem bestimmten Alter/Alterspanne innerhalb des formalen Bildungssystems befindet. Auch 

bei diesem Indikator gestattet eine Betrachtung im Zeitverlauf, Veränderungen der Beteili-

gungen abzubilden. So gestattet es die Berechnung der prozentualen Verteilungsrelationen, 

Aussagen zur relativen Bedeutung der formalen Bildung im Vergleich zur Nichtbeteiligung 

insgesamt ebenso wie differenziert zur Relevanz verschiedener formaler Lernorte zu treffen. 

Doch auch eine Auswertung der absoluten Zahlen im Zeitverlauf ist erforderlich, denn hier-

durch können Aussagen zur quantitativen Entwicklung getroffen und demografisch bedingte 

Veränderungen abgebildet werden (vgl. ebd., 21).  

Im Unterschied zum vorgenannten Indikator werden für den Indikator II.2 andere Altersgrup-

pen/-jahrgänge als Berechnungsmaßstäbe vorgeschlagen. Empfohlen wird eine Auswertung 

für 15-19-Jährige, 19-24-Jährige, 15-24-Jährige sowie 18-Jährige (vgl. Schi-

er/Dionisius/Lissek 2012, 56). Ebenso wie bei Indikator II.1 müssen zur Berechnung des In-

dikators die Bestandszahlen in sämtlichen Sektoren des formalen Erstausbildungsgesche-

hens sowie Zahlen zur Wohnbevölkerung eines bestimmten Altersjahrgangs bzw. einer Al-

tersgruppen bekannt sein18. Zusätzlich werden Daten der amtlichen Statistik im Hinblick auf 

die allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe I sowie zu den Fachoberschulen und 

                                                
17 In NRW beziehen sich die staatlich regulierten, an Berufskollegs angebotenen Bildungsgänge im 
Bereich der Weiterbildung auf die Voll- und Teilzeitangebote der Fachschulen nach Anlage E APO-BK 
sowie die Fachoberschule Klasse 12B Vollzeit nach Anlage D 29 APO-BK.  
18 Die Daten zur Wohnbevölkerung können der Genesis-Online-Datenbank des Statistischen Bundes-
amts entnommen werden. An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass Daten zur Stadt Duisburg frei 
zugänglich nicht für die in Indikator II.2 benannten Altersgruppen vorliegen bzw. exakt errechenbar 
sind.  
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Fachschulen an Berufskollegs benötigt. Durch Anwendung der nachstehenden Formel kann 

der prozentuale Anteil der Personen eines(r) bestimmten Alters(-gruppe) berechnet werden, 

der sich in einem bestimmten Berichtsjahr in formaler Bildung befindet (vgl. Abbildung 2).  

Abbildung 2: Formel zur Berechnung des Indikators II.2: Junge Menschen in formaler Bildung 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 56 

Die nachfolgende Abbildung zeigt am Beispiel der Altersgruppe 15-19-Jährige, wie die Ver-

teilung im formalen Bildungssystem im Jahr 2010 in Relation zur gleichaltrigen Wohnbevöl-

kerung in anschaulicher Weise illustriert werden könnte.  

Abbildung 3: Illustrationsbeispiel für Indikator II.2 - 15-19-Jährige in formaler Bildung im Jahr 
2010 

 
Quelle: Schier/Dionisius/Lissek 2012, 21 

Bei der Interpretation von Interesse sind darüber hinaus die Größenordnungen derjenigen, 

die sich gemessen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung nicht mehr im formalen Bildungs-

system befinden, denn diese Größe bietet Hinweise auf eventuelle Risikogruppen und kann 

politischen Handlungsbedarf zur Entwicklung des Bildungsniveaus einer Region signalisie-

ren. Die Differenz zwischen der Wohnbevölkerung und den Bestandszahlen in formaler 

Bildung ergibt die Anzahl derjenigen, die sich nach der ersten Schwelle nicht in formalen 

Bildungssettings befinden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 51). Diese Kenngröße sollte als 

Indikator II.2.1 berechnet werden, um die Relevanz formaler Bildung für eine bestimmte 

Altersgruppe zu beurteilen und Hinweise auf diejenigen zu erhalten, die zu den „Abstinenz-

lern“ des formalen Bildungsgeschehens zählen.  

Hinweise zur Aussagekraft der Indikatoren II.1 und II.2 

Bei der Interpretation der Indikatoren II.1 und II.2 ist zu beachten, dass sich die Bestands-

zahlen im Ausbildungsgeschehen/formalen Bildungssystem auf die Stadt des Lernortes be-

ziehen, während die Daten zur Wohnbevölkerung auf dem Wohnort der Personen beruhen 

(vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 61). Daraus folgt, dass Pendlerbewegungen von Jugend-

lichen, die eine Bildungsstätte außerhalb ihres Wohnorts besuchen, bei der Berechnung des 

Indikators ausgeblendet werden, was insgesamt zu Datenverzerrungen führen kann. Zudem 



 
 20 

basieren die zur Berechnung erforderlichen Einzeldaten der Lernorte auf unterschiedlichen 

Statistiken, die jeweils Daten zu unterschiedlichen Stichtagen innerhalb eines Berichtsjahres 

ausweisen, was zu zeitpunktbezogenen Datenverzerrungen führen dürfte19. Auch ist darauf 

hinzuweisen, dass mit diesem Indikator keine Bildungsverläufe dargestellt werden können, 

sondern immer zeitpunktbezogen die Anteile im formalen Bildungssystem ausgewiesen wer-

den. Durch einen Vergleich der Quoten verschiedener Jahre können jedoch erste Hinweise 

darauf gewonnen werden, ob sich der Beteiligungsgrad am formalen Erstausbildungsge-

schehen mit der Zeit verändert hat (vgl. ebd., 63). 

II.3.1.2 Kernindikatoren der zweiten Ebene zur Beurteilung der Beteiligung an den vier 

Sektoren der formalen Erstausbildung 

Auf dieser Ebene nennt die integrierte Ausbildungsberichterstattung einen Indikator, der 

Hinweise auf folgende Fragestellungen geben kann (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 49):  

1. Wie viele Personen beginnen eine formale Qualifizierung in den vier Sektoren des 

formalen Erstausbildungsgeschehens? 

2. Wie stark werden die Angebote der Sektoren relativ zueinander nachgefragt? 

3. Wie haben sich die Anteile im zeitlichen Rückblick absolut und relativ gesehen ver-

ändert?  

Indikator II.3: Relative Bedeutung der Sektoren des Ausbildungsgeschehens 

Jenseits der Beteiligung an formaler Erstausbildung bzw. formaler Bildung insgesamt stellt 

sich die Frage, in welche Sektoren der formalen Erstausbildung (berufliches Übergangssys-

tem, Berufsausbildung, weiterführender Schulbesuch mit dem Ziel des Erwerbs einer Hoch-

schulzugangsberechtigung und Studium) Jugendliche an der ersten Schwelle einmünden. 

Anders als bei den vorgenannten Indikatoren errechnet sich der Indikator II.3 nicht in Relati-

on zur Wohnbevölkerung und nicht gemessen an den Bestandszahlen im formalen Erstaus-

bildungssystem, sondern maßgebliche Bezugsgröße sind die Anfängerzahlen im Erstausbil-

dungsgeschehen in einem bestimmten Berichtsjahr (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 25). 

Hieraus folgt, dass keine Altersgruppenbildung erforderlich ist, denn Bezugspunkt sind im-

mer diejenigen, die eine formale Erstausbildung beginnen. Die Verteilung der Anfänger sig-

nalisiert nicht nur die relative Bedeutung der vier Sektoren gemessen an der Nachfrage, 

sondern eignet sich zudem, um das gesamte Aufnahmevolumen des formalen Erstausbil-

dungsgeschehens abzubilden (vgl. ebd., 69).  

Um Aussagen zur relativen Bedeutung eines formalen Erstausbildungssektors am gesamten 

formalen Erstausbildungsgeschehen treffen zu können, eignet sich folgende Formel (vgl. 

Abbildung 4):  

                                                
19 Datenverzerrungen treten z.B. auf, wenn Jugendliche sich zu Beginn eines Jahres in einer dualen 
Berufsausbildung befinden und im Herbst des gleichen Jahres ein Studium beginnen. In diesem Fall 
würde der Bestand des Jugendlichen im Sektor Berufsausbildung und im Sektor Studium gezählt, was 
faktisch einer Doppelzählung gleichkäme. Ähnliche Datenverzerrungen treten auf, wenn Jugendliche 
bspw. eine Berufsausbildung vorzeitig abbrechen und im Anschluss noch im gleichen Berichtsjahr 
eine Qualifizierungsmaßnahme der BA im Übergangssystem aufnehmen (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 
2012, 65 f.). 
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Abbildung 4: Formel zur Berechnung des Indikators II.3: Relative Bedeutung der Sektoren des 
Ausbildungsgeschehens 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 54 

Da sich die qualifikatorischen Zugangsvoraussetzungen zwischen den verschiedenen Sekto-

ren deutlich unterscheiden und obendrein in einschlägigen empirischen Berichten immer 

wieder das schulische Qualifikationsniveau sowie die Nationalität als zentrale Einflussfakto-

ren für die Übergangsverläufe Jugendlicher an der ersten Schwelle identifiziert werden, sollte 

die Verteilung auf die vier Sektoren differenziert nach Nationalität und schulischem Vorbil-

dungsniveau der Anfänger ausgewertet werden (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstat-

tung 2012, 95 ff.; BMAS 2013a, 83; Schier/Dionisius/Lissek 2012, 33 ff.). In Bezug auf die 

Kategorie ´Schulabschluss` sind bezogen auf NRW neben Schülern, die nach Erfüllung der 

allgemeinen Vollzeitschulpflicht keinen Abschluss erworben haben und lediglich ein Ab-

gangszeugnis erhalten (§ 49 Abs.1 SchulG), folgende allgemein bildenden Abschlüsse auf 

dem Niveau der Sekundarstufe I zu unterscheiden:  

„1. der Hauptschulabschluss [nach Klasse 9] und ein ihm gleichwertiger Abschluss, 

2. der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und ein ihm gleichwertiger Abschluss, 

3. der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife), der mit der Berechtigung zum 

Besuch der gymnasialen Oberstufe [Qualifikation] verbunden sein kann.“ (§ 12 Abs. 2 

SchulG; Ergänzungen eingefügt d. Verf.)20. 

Zusätzlich sind die fachgebundene und allgemeine Hochschulreife als allgemein bildende 

Schulabschlüsse auf Ebene der Sekundarstufe II zu nennen.  

Hinweise zur Aussagekraft des Indikators II.3 

Die zur Berechnung des Indikators II.3 erforderlichen Einzeldaten beziehen sich auf unter-

schiedliche amtliche Statistiken, die jeweils zu unterschiedlichen Stichtagen erhoben werden, 

weshalb sich auch hier das Problem ggf. auftretender stichtagsbezogener Doppelerfassun-

gen stellen kann (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 70). Darüber hinaus unterscheidet sich 

je nach Statistik die Definition des Terminus Anfänger; im Bereich der beruflichen Schulen 

meint dieser alle Schüler, die zum Erhebungsjahr erstmals in der entsprechenden Schulform 

beschult werden, wohingegen Anfänger in den allgemein bildenden Schulen Schüler be-

zeichnen, die sich in der elften Klasse des Gymnasiums, der Gesamtschulen bzw. Waldorf-

schulen bzw. in der Eingangsphase der gymnasialen Oberstufe befinden. Anders verhält es 

sich bei den von der BA finanzierten Übergangsmaßnahmen, denn hier werden die Be-

standszahlen zum Jahresende mit den Anfängerzahlen im gleichen Jahr gleichgesetzt, da in 

                                                
20 Die genannten Abschlüsse der Sekundarstufe I können nicht nur an Regelschulen, sondern auch an 
Förderschulen erworben werden (§ 20 Abs. 4 SchulG). Allerdings ist anzumerken, dass Förderschulen 
mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung eigene Abschlüsse vergeben, die in-
nerhalb der Schulstatistik der Kultusministerkonferenz unter der Kategorie „keinen Hauptschulab-
schluss“ (BMBF 2012, 23), in der Statistik des Statistischen Bundesamtes jedoch gesondert als „Ab-
schluss für Lernbehinderte“ (ebd.) erfasst werden (vgl. ebd.). Für Förderschüler mit dem Schwerpunkt 
Lernen besteht jedoch die Möglichkeit, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu 
erwerben (§ 20 Abs. 4 SchulG). 
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diesem Bereich i.d.R. Maßnahmen mit einer Laufzeit von weniger bis max. einem Jahr exis-

tieren (vgl. ebd., 71). 

Da bei diesem Indikator kein Bezug zur Wohnbevölkerung hergestellt wird, ist bei der Inter-

pretation dieses Indikators zu beachten, dass insbesondere die Entwicklung der Anfänger-

zahlen im Zeitverlauf immer vor dem Hintergrund demografischer und weiterer schulpoliti-

scher Entwicklungen zu interpretieren ist (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 25). So wäre es 

beispielsweise denkbar, dass doppelte Abiturjahrgänge oder rückläufige Geburtenzahlen den 

Wert des Indikators II.3 maßgeblich beeinflussen. Um den Einfluss demografischer oder bil-

dungspolitischer Effekte auf die relative Verteilung zu bestimmen, sollte die Veränderung der 

Anfängerverteilung mit der Veränderung der Bevölkerungszahlen in den unter Kap. II.3.1.1 

genannten Altersgruppen (15-19-Jährige, 19-24-Jährige, 15-24-Jährige sowie 18-Jährige) 

einerseits und den Schulabgängerzahlen der allgemein bildenden Schulen der Sek. I in den-

selben Berichtsjahren andererseits verglichen werden (vgl. ebd., 36). Durch eine Kontrastie-

rung der Veränderungskurven der Anfängerzahlen und der Bevölkerungszahlen erhält man 

einen Hinweis darauf, ob die absolute Zahl der Erstausbildungsanfänger analog zur Bevölke-

rungsentwicklung verläuft (Indikator II.3.1), also ob die Veränderung der Anfängerzahl mit 

der demografischen Bevölkerungsentwicklung zusammenhängt. Demgegenüber bietet die 

Kontrastierung der Veränderungskurven der Anfängerzahlen mit den Schulabgängerzahlen 

der allgemein bildenden Schulen Hinweise darauf, ob die Anfängerzahlentwicklung synchron 

bzw. asynchron zur Schulabgängerentwicklung verläuft und rückläufige/steigende Anfänger-

zahlen möglicherweise durch rückläufige/steigende Schulentlassjahrgangsstärken erklärt 

werden können (Indikator II.3.2). Im Rahmen des SOLL-Monitoringmodells sind folglich Da-

ten zur Zahl der Schulabgänger differenziert nach Schulformen zu integrieren. Hierzu werden 

Daten der Schulabgängerstatistik bezogen auf die folgenden Schulformen benötigt (vgl. 

BMBF 2012)21:  

• Hauptschulen  

• Realschulen 

• Schulen mit mehreren Bildungsgängen (in NRW z.B. Sekundarschulen) 

• Gymnasien 

• Freie Waldorfschulen 

• Gesamtschulen 

• Förderschulen 

Die Zugangschancen zu einem der vier Sektoren des Erstausbildungsgeschehens sind sehr 

stark von den erreichten allgemeinen Schulabschlüssen abhängig (vgl. Statistisches Bun-

desamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 27), wobei der Zugang in 

den Hochschulsektor im Regelfall mit einer (allgemeinen bzw. fachgebundenen) formalen 

Hochschulreife erfolgt. Im Berufsbildungssystem bestehen formal gesehen nicht in jedem 

Fall Mindestaufnahmevoraussetzungen im Hinblick auf die schulische Vorbildung, weshalb 

hier eine nähere Analyse zum schulischen Qualifikationsniveau der Teilnehmer wichtige 

Hinweise auf die faktisch realisierten Zugangschancen in vollqualifizierende Berufsausbil-

                                                
21 An dieser Stelle ist bereits anzumerken, dass die Schulabgängerstatistik der allgemein bildenden 
Schulen keine Angaben enthält, wie viele Schulentlassene einen sonderpädagogischen Förderbedarf 
hatten (vgl. BMBF 2012, 25 ff.). 
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dung geben kann (vgl. ebd.). Als Datengrundlage kann auf die Statistik der beruflichen Schu-

len bzw. auf den in der kommunalen Bildungsdatenbank bereits enthaltenen Indikator II.3.3. 

„Anteile der neu eingetretenen (…) Schüler nach Teilbereichen des Berufsbildungs-

systems“ (ebd., 122) zurückgegriffen werden (vgl. ebd.; Kommunale Bildungsdatenbank 

2013c). Auf dieser Basis kann beurteilt werden, wie hoch der Anteil der neu in die Berufskol-

legs einmündenden Schüler eines Jahres ist, der mit einem bestimmten schulischen Aus-

gangsqualifikationsniveau (ohne/mit Hauptschulabschluss, mittlerem Abschluss, (Fach-

)Hochschulreife und sonstigem Abschluss) in duale Berufsausbildung, in vollzeitschulische 

Berufsausbildung, ins nicht vollqualifizierende Übergangssystem, in Bildungsgänge zum Er-

werb der Hochschulzugangsberechtigung sowie in den Bereich der beruflichen Fortbildung 

einmündet (vgl. ebd.)22.  

II.3.1.3 Kernindikatoren der dritten Ebene zur Beurteilung der relativen Bedeutung ver-

schiedener Bildungswege innerhalb der vier Sektoren  

Folgt man der Logik der integrierten Ausbildungsberichterstattung, gibt es auf dieser Ebene 

vier Indikatoren, anhand derer jeweils die relative Bedeutung der verschiedenen Konten (Bil-

dungswege) gemessen am übergeordneten Sektor beurteilt werden kann (vgl. Schi-

er/Dionisius/Lissek 2012, 74). Auch auf dieser Ebene sollten nicht nur aktuelle Verteilungen 

auf verschiedene Bildungswege, sondern auch Entwicklungen in den vergangenen Jahren 

berücksichtigt werden, um Bedeutungsverschiebungen innerhalb der Sektoren identifizieren 

zu können (vgl. ebd., 75). 

Die Indikatoren II.4.1-II.4.4 beziehen sich auf die relative Bedeutung verschiedener Bil-

dungswege (Konten), die diese innerhalb eines Sektors einnehmen. Die relative Bedeutung 

verschiedener Maßnahmetypen am beruflichen Übergangssystem insgesamt wird durch 

Indikator II.4.1 abgebildet23. Der Indikator II.4.2 bezieht sich auf die relative Bedeutung der 

verschiedenen Wege in eine vollqualifizierende Berufsausbildung. Der Indikator II.4.3 

betrifft die relative Bedeutung der verschiedenen Bildungswege in der Sekundarstufe II, die 

auf eine Hochschulzugangsberechtigung vorbereiten. Die Bedeutung, die verschiedene 

Hochschultypen an allen Studienangeboten des tertiären Sektors haben, wird mit Indikator 

II.4.4 überprüfbar.  

Die Formel zur Berechnung der vier Indikatoren ist sehr ähnlich (vgl. Abbildung 5). In allen 

Fällen bilden die Anfängerzahlen die Bezugsbasis, allerdings variieren die jeweiligen Konten 

und Sektorenbezüge. In jedem Fall gilt es, den Anteil der Anfängerzahlen eines bestimmten 

Kontos (Bildungsweges) an allen Anfängern des jeweils übergeordneten Sektors zu errech-

nen (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 75 ff.).  

Abbildung 5: Formel zur Berechnung der Indikatoren II.4.1-II.4.4: Relative Bedeutung verschie-
dener Bildungswege eines Sektors 
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Quelle: vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 75 ff. 

                                                
22 Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die kommunale Bildungsdatenbank keine Angaben zum Anteil 
der neu eingemündeten Schüler differenziert nach sonderpädagogischem Förderbedarf enthält.  
23 vgl. zu den unter die Sektoren fallenden Konten bzw. Bildungswegen Tabelle 2.  
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Hinweise zur Aussagekraft der Indikatoren II.4.1-II.4.4 

Da auch die hier vorgestellten Indikatoren auf unterschiedlichen amtlichen Statistiken, variie-

renden Stichtagen und auf von der demografischen Entwicklung und den Schulabgängerko-

horten unabhängig erhobenen Daten zu den Anfängerzahlen basieren, gelten im Prinzip die 

gleichen Interpretationsanmerkungen, wie sie in Kap. II.3.1.2 beschrieben wurden. Zusätzlich 

ist im Hinblick auf den Sektor mit dem Ziel des Erwerbs einer Hochschulzugangsberechti-

gung (Sek. II) zu bedenken, dass hierunter nur Bildungsgänge fallen, die ausschließlich eine 

formale Hochschulzugangsberechtigung intendieren, während kombinierte Angebote zum 

Erwerb der Studienberechtigung und bspw. eines Berufsausbildungsabschlusses zum Sektor 

Berufsausbildung gezählt werden (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012, 85). Um alle Personen 

abzubilden, die am Übergang an der ersten Schwelle Bildungsgänge wählen, die eine 

Hochschulzugangsberechtigung anstreben, müssen die Anfängerzahlen in Bildungsgän-

gen mit ausschließlichem und u.a. intendiertem Ziel Hochschulzugangsberechtigung addiert 

werden (Indikator II.4.3.1) (vgl. ebd.). Eine weitere Anmerkung betrifft die Anfängerzahlen 

im Sektor Studium; diese basieren auf einer Addition der in einem Sommersemester und der 

im anschließenden Wintersemester registrierten Studienanfängerzahlen im ersten Fachse-

mester. Im Kontrast dazu werden die Studierendenbestandszahlen eines Berichtsjahres an-

hand der Studierendenzahlen im Wintersemester ermittelt. Auch sind – wenn auch quantita-

tiv gering ausgeprägt - Doppelzählungen im Rahmen der Sektoren Studium und Berufsaus-

bildung bezogen auf solche Studierenden möglich, die ein duales Studium mit dem Ziel des 

integrierten Erwerbs eines Berufs(aus)bildungs- und Studienabschlusses absolvieren (vgl. 

ebd., 89). 

II.3.1.4 Spezifische Indikatoren zum Übergang und zur Teilhabe an der ersten Schwelle 

Ergänzend zu den in der integrierten Ausbildungsberichterstattung genannten, vorstehend 

erläuterten Indikatoren gibt es weitere Publikationen, die wichtige Indikatoren im Hinblick auf 

den Übergang und die Teilhabe an Lernarrangements der ersten Schwelle ausweisen. Diese 

beziehen sich oftmals auf spezifische Sektoren und Konten der formalen Erstausbildung. Im 

Folgenden werden diese zusätzlichen Indikatoren getrennt nach den jeweils relevanten Sek-

toren und Bildungsgängen (Konten) erläutert, wobei an dieser Stelle darauf hingewiesen 

wird, dass nur solche Indikatoren erwähnt werden, die sich zur Ableitung von Aussagen zur 

Bildungsbeteiligung und diesbezüglicher Ursachen eignen.  

II.3.1.4.1 Spezifische Indikatoren zur dualen Berufsausbildung nach BBiG/HWO 

Lange Zeit wurde die Berufsausbildung im dualen System als Königsweg der Erstausbildung 

bezeichnet, wenngleich mittlerweile der Vorzeigestatus des dualen Systems zum Teil infrage 

gestellt wird und auch andere Wege der Berufsausbildung im Fokus der Diskussionen ste-

hen (vgl. z.B. Rosendahl/Wahle 2012). Der traditionelle Fokus auf das duale System findet 

seinen Niederschlag nachwievor in verschiedenen bildungsstatistischen Berichten; so wid-

met sich z.B. der Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2013 in Kap. A 4 mit knapp 120 

Seiten den Indikatoren zur dualen Berufsausbildung, während bspw. auf die Berufsausbil-

dung in berufsbildenden Schulen gerade mal knapp zehn Seiten entfallen (vgl. BIBB 2013). 

Auch der nationale Bildungsbericht 2012 thematisiert im Kap. E zur beruflichen Ausbildung 

vorwiegend Daten, die die duale Berufsausbildung betreffen (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
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richterstattung 2012). Mögliche Gründe dieser (bildungsstatistischen) Schwerpunktsetzung 

könnten jenseits der langen Vorreiterposition des dualen Systems ebenso der Bildungsförde-

ralismus und die damit verbundene Heterogenität der schulischen Berufsausbildungswege in 

den Bundesländern sowie die bundesweit einheitliche und damit vergleichbare Datenbasis 

im Bereich der dualen Berufsausbildung sein. 

Eine zusammenfassende Übersicht zu einschlägigen Indikatoren im speziellen Bereich der 

dualen Berufsausbildung bietet das wissenschaftliche Diskussionspapier „Beteiligung an be-

ruflicher Bildung – Indikatoren und Quoten im Überblick“ (Dionisius/Lissek/Schier 2012a). 

Diese Publikation erläutert die in der Berufsbildungsstatistik u.a. durch das Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) verwendeten Indikatoren zu Übergängen von der allgemein bildenden 

Schule in weiterführende berufliche Bildungsangebote und informiert insbesondere über die 

Berechnungswege, Interpretationshinweise und verfügbare Datenquellen zur dualen Berufs-

ausbildung nach BBIG/HWO. Zusammengenommen nennt diese Publikation über zwanzig 

Indikatoren (vgl. Dionisius/Lissek/Schier 2012a, 10). Speziell werden vier Indikatoren der 

integrierten Ausberichterstattung erläutert (vgl. Dionisius/Lissek/Schier 2012b und 2012c), 

die bereits in den voranstehenden Kapiteln ausführlich dargestellt wurden und deshalb an 

dieser Stelle nicht erneut vorgestellt werden. Darüber hinaus werden weitere 16 Indikatoren 

thematisiert, die sich auf das Angebot, die Nachfrage, die Reichweite, die Einmündung, den 

Verlauf und die Resultate der dualen Berufsausbildung nach BBIG/HwO beziehen und im 

Folgenden näher erläutert werden.  

II.3.1.4.1.1 Indikatoren zur Einmündung in duale Berufsausbildung nach BBIG/HWO 

Speziell zur Einmündung in das System der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HWO gibt 

es fünf Indikatoren, die sich einerseits auf die Anteile der neu ins duale System eingemünde-

ten Personen an der Wohnbevölkerung einer Region und andererseits auf die registrierten 

und erfolgreich eingemündeten Ausbildungsinteressierten beziehen.  

Um die Höhe der Bildungsbeteiligung am dualen System gemessen an der Wohnbevölke-

rung und dessen relative Bedeutung als Ausbildungsweg abzubilden, eignen sich die Indika-

toren II.5.1 (Ausbildungsbeteiligungsquote, AQ) und II.5.2 (Ausbildungsanfängerquote, 

AAQ) (vgl. Gericke/Uhly 2012)24. Beide Indikatoren weisen Beteiligungsquoten am dualen 

System aus und werden auf Basis eines Quotensummenverfahrens25 berechnet. Die Ausbil-

dungsbeteiligungsquote (AQ) wird genutzt, um die Integration der Wohnbevölkerung in das 

duale System bis zum Berichtsjahr 2007 abzubilden, allerdings eignet sie sich nicht, um In-

formationen ausschließlich zu Neuanfängern einer dualen Ausbildung darzustellen (vgl. ebd., 

88 f.)26. Um dieses Defizit abzumildern, wurde die Berufsbildungsstatistik reformiert. Seit dem 

                                                
24 Die zur Berechnung der Indikatoren verwendeten Daten sind die Berufsbildungsstatistik der statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder sowie die Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen 
Bundesamts (vgl. Gericke/Uhly 2012). 
25 Hierbei werden zunächst die Anteile der Wohnbevölkerung verschiedener Altersjahrgänge einzeln 
berechnet, die irgendwann einen Ausbildungsvertrag für eine duale Berufsausbildung unterschrieben 
haben (vgl. Gericke/Uhly 2012, 85). Anschließend werden diese Teilquoten zu einer Gesamtquote 
summiert. Die Gesamtquote bildet einen Indikator, der den „Anteil der Wohnbevölkerung [ausweist], 
bei dem das betrachtete Ereignis [hier: Aufnahme einer dualen Berufsausbildung] irgendwann einmal 
in der Biografie eintritt.“ (ebd.).  
26 Wie in Kap. II.2.2 erwähnt, sollte der zeitliche Rückblick bis auf das Ausbildungsjahr 2008/2009 
zurückgehen. Aus diesem Grund ist es im Rahmen des Soll-Monitoringmodells nicht unbedingt erfor-
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Jahr 2008 kann stattdessen die Ausbildungsanfängerquote (AAQ) berechnet werden. Die 

AAQ basiert nicht mehr wie die AQ auf den Personenzahlen mit neu abgeschlossenen Ver-

trägen, sondern stützt sich auf Personen, die in einem bestimmten Berichtsjahr erstmals ei-

nen dualen Ausbildungsvertrag abgeschlossen (Ausbildungsanfänger) haben (vgl. ebd., 92). 

Beide Indikatoren werden für die Altersgruppe der 16-24-Jährigen berechnet. Eine weitere 

Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide Indikatoren demografische Entwicklungen berück-

sichtigen (vgl. ebd., 90). Allerdings eignen sich beide Quoten nur mit Vorsicht für regionale 

Analysen, denn Fälle, in denen der Ausbildungsort vom Wohnort abweicht, werden bei der 

Berechnung ausgeblendet. Zudem bezieht sich die Aussagekraft der beiden Indikatoren le-

diglich auf den Beteiligungsgrad, wohingegen Aussagen zur Dauer bis zum erfolgreichen 

Übergang in duale Berufsausbildung nicht möglich sind27 (vgl. ebd., 84). Jenseits dieser Ähn-

lichkeiten unterschieden sich die Indikatoren im Hinblick auf die genutzten Daten und damit 

verbunden durch ihre spezifische Aussagekraft: 

• Die Ausbildungsbeteiligungsquote (Indikator II.5.1) gibt eine Schätzgröße zum 

Anteil der besagten Altersgruppe der Wohnbevölkerung an, der zum Zeitpunkt eines 

bestimmten Stichtags einen Ausbildungsvertrag im dualen System abgeschlossen 

hat (vgl. Gericke/Uhly 2012, 89). Zur Berechnung der Gesamtbeteiligungsquote wird 

folgende Formel verwendet (vgl. Abbildung 6).  

Abbildung 6: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.1: Ausbildungsbeteiligungs-
quote 
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Quelle: Gericke/Uhly 2012, 88 

Da nicht alle neu abgeschlossen Ausbildungsverträge von Personen unterzeichnet 

werden, die zuvor noch keine duale Ausbildung begonnen und/oder abgeschlossen 

haben, führt dieser Indikator zu einer Überschätzung der Neuanfänger einer dualen 

Ausbildung (vgl. ebd., 89).  

• Die Ausbildungsanfängerquote (Indikator II.5.2) unterscheidet sich im Kern vom 

vorgenannten Indikator nur durch den Zähler der Berechnungsformel (vgl. Abbildung 

7). Die Ausbildungsanfängerquote weist den rechnerischen Anteil einer bestimmten 

Altersgruppe an der Wohnbevölkerung zu einem Stichtag aus, der irgendwann im 

Verlauf seines Lebens eine duale Ausbildung begonnen hat (Ausbildungsanfänger28) 

(vgl. Gericke/Uhly 2012, 93).  

                                                                                                                                                   
derlich, die AQ zu integrieren. Der Vollständigkeit halber wird die Berechnungsformel dennoch er-
wähnt und der Indikator in die Indikatoren-/Kennzahlliste im Anhang III aufgenommen.  
27 Die Berufsbildungsstatistik weist das Jahr des Verlassens der allgemein bildenden Schulen nicht 
aus, so dass eine abschließende Angabe der Übergangszeiten in duale Ausbildung auf dieser Basis 
nicht möglich ist.  
28 „Als Anfänger(…) im dualen System werden auf Basis der Angaben zur vorherigen Berufsausbil-
dung und der Dauer des Ausbildungsvertrages Personen definiert, für die gilt:  
Es liegt keine vorherige Berufsausbildung im dualen System vor; oder es liegt zwar eine vorherige 
Berufsausbildung vor (, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurde), die Verkürzung der Ausbildungs-
zeit ist jedoch gering (… „weniger als 12 Monate“ (…))“ (Gericke/Uhly 2012, 92).  
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Abbildung 7: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.2: Ausbildungsanfängerquote 
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Quelle: Gericke/Uhly 2012, 93 

Bei der Auswertung dieses Indikators ist zu berücksichtigen, dass dieser möglicher-

weise die Zahl der Anfänger unterschätzt, da Personen, bei denen der Ausbildungs-

beginn zeitlich vor Abschluss des Ausbildungsvertrages liegt (ggf. bei angerechnetem 

Berufsgrundschuljahr), zu keinem Zeitpunkt als Neuanfänger gezählt werden (vgl. 

ebd., 94).  

Um Aussagen darüber zu tätigen, wie viele an einer dualen Berufsausbildung interessierte 

Personen tatsächlich in einem Berichtsjahr29 in eine duale Berufsausbildung eingemündet 

sind, eignen sich die Indikatoren II.5.3 (Rechnerische Einmündungsquote, REQ), II.5.4 

(Bewerbereinmündungsquote, BEQ) sowie II.5.5 (Einmündungsquote der Ausbildungs-

interessierten, EQI) (vgl. Ulrich 2012b, 66). Die Indikatoren unterscheiden sich durch die 

Bezugs- und Berechnungsgrößen voneinander, gestatten allerdings in jedem Fall eine Aus-

wertung der Daten differenziert nach Arbeitsagenturbezirken30 (vgl. ebd., 66 ff.).  

• Mithilfe der Rechnerische Einmündungsquote (REQ) (Indikator II.5.3) kann die 

Versorgungssituation auf dem dualen Ausbildungsmarkt grob beziffert werden, indem 

sie das Verhältnis zwischen der Zahl der neu besetzten Ausbildungsstellen und der 

Zahl der Schulentlassenen im gleichen Jahr abbildet (vgl. Ulrich 2012b, 66). Aller-

dings werden hierdurch keine älteren Schulabgängerkohorten erfasst, die sich z.T. 

als Altbewerber auch zu späteren Ausbildungsjahren auf Ausbildungsstellen bewer-

ben. Zudem ist dieser Indikator ab dem Berichtsjahr 2011 nicht mehr für Vergleiche 

mit den REQ`s der Vorjahre brauchbar, denn ab diesem Zeitpunkt führen die doppel-

ten Abiturjahrgänge verbunden mit der niedrigeren Ausbildungsaspiration von Abitu-

rienten zu einer Verzerrung der REQ (vgl. ebd., 72). Die Berechnungsformel der REQ 

basiert einerseits auf Daten der Kammerstatistik zu den neu abgeschlossenen Aus-

bildungsverträgen und andererseits auf einer Sonderberechnung des Statistischen 

Bundesamts zur Zahl der Schulabgänger und -entlassenen mit Ausnahme der Teil-

nehmer des zweiten Bildungswegs und der Schulfremdenprüfung (vgl. ebd.).  

Abbildung 8: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.3: Rechnerische Einmündungs-
quote 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 73 

Bei der Auswertung dieses Indikators ist zu beachten, dass die Zahl der Ausbil-

dungsverträge anhand des Betriebsortes der Ausbildungsbetriebe errechnet wird, 

                                                
29 Das Berichtsjahr erstreckt sich auf den 1.Oktober eines Jahres bis zum 30.09. des Folgejahres und 
orientiert sich an den Berichtsjahren der BA.  
30 Für die Stadt Duisburg maßgeblich sind die Daten der Agentur für Arbeit (AA) Duisburg. Hierunter 
fallen die Geschäftsstellen Rheinhausen und Hamborn sowie die Hauptagentur (AA) (vgl. BA 2013a, 
18).  
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während die Zahl der Schulentlassenen auf dem Wohnort der Schüler basiert (vgl. Ul-

rich 2012b, 74). Durch Pendlerbewegungen kann es also zu Datenverzerrungen in-

nerhalb dieses Indikators kommen. Auch weisen die Schulentlassenen nicht in jedem 

Fall ein Interesse an einer dualen Ausbildung aus, werden bei diesem Indikator aber 

dennoch als potenzielle Nachfrager eingerechnet (vgl. ebd.). 

• Im Unterschied zur REQ fokussiert die Bewerbereinmündungsquote (BEQ) (Indi-

kator II.5.4) auf alle bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) in einem Berichtsjahr re-

gistrierten, also interessierten Ausbildungsstellenbewerber, die in Relation zur Zahl 

der in eine duale Berufsausbildung im gleichen Jahr eingemündeten Bewerbern ge-

setzt werden (vgl. Ulrich 2012b, 67). Doch auch die BEQ bildet die Versorgungslage 

am betrieblichen Ausbildungsmarkt nicht vollständig ab, denn in diesem Fall werden 

nur die Personen gezählt, die sich erstens bei der BA, den Arbeitsgemeinschaften 

(ARGE`n) oder den zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) als Ausbildungssu-

chende gemeldet haben und deren Eignung als qualifizierte Bewerber zweitens durch 

die BA anerkannt wurde (vgl. ebd., 75). Die Berechnungsformel für diesen Indikator 

beinhaltet im Nenner die Zahl der in einem Berichtsjahr registrierten Bewerber (vgl. 

Abbildung 9). Der Zähler kann entweder die Zahl der insgesamt, lediglich der in ge-

förderte oder der in nicht geförderte Berufsausbildung eingemündeten Bewerber be-

inhalten. Durch diese Differenzierung ist es möglich, die BEQ separat für eingemün-

dete Bewerber zu berechnen, die in eine betriebliche (nicht gefördert) oder in eine 

außerbetriebliche (gefördert) Ausbildung u.a. in Berufsbildungswerken mit Ausbil-

dungsangeboten für behinderte Menschen eingemündet sind. Die Auswertung ist 

obendrein differenziert nach Berufen und Berufsgruppen und nach zahlreichen Per-

sonenmerkmalen, wie dem Geschlecht, der schulischen Vorbildung und dem Schul-

entlassjahr möglich (vgl. ebd., 77). 

Abbildung 9: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.4: Bewerbereinmündungsquote 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 76 

Der Indikator wird als sehr brauchbar zur Beurteilung der Einmündungsrealtionen be-

zeichnet, wenngleich einschränkend konstatiert wird, dass die betrieblicherseits be-

stehende Bereitschaft zur Rekrutierung von registrierten Ausbildungsstellenbewerber 

stark von regionalen und konjunkturellen Schwankungen beeinflusst wird und der In-

dikator somit unzureichend ist, um das Gesamtangebot und die Gesamtnachfrage am 

dualen Ausbildungsstellenmarkt abzubilden (vgl. ebd., 77).  

• Der Indikator II.5.5 Einmündungsquote der Ausbildungsinteressierten (EQI) 

weist den Anteil aller Personen mit abgeschlossenem Ausbildungsvertrag gemessen 

an denjenigen aus, die in einem Berichtsjahr Interesse an einer dualen Berufsausbil-

dung entweder durch eine Registrierung bei der Arbeitsagentur als Ausbildungsstel-

lenbewerber oder durch einen abgeschlossenen Ausbildungsvertrag gezeigt haben 

(vgl. ebd., 68). Zwar werden auch bei dieser Quote nur als „geeignet“ befundene Be-

werber und nicht auch andere an einer dualen Ausbildung interessierte, jedoch nicht 
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für „geeignet“ befundene Bewerber einbezogen. Allerdings erfasst die EQI die Nach-

frageseite im Nenner insofern differenzierter als die BEQ und REQ, als dass hier 

auch die erfolgreichen Bewerber basierend auf der Anzahl der neu abgeschlossen 

Ausbildungsverträge erfasst werden (vgl. ebd., 79 f.). Die Berechnung der EQI ist so-

wohl für die Einmündung in betriebliche, in außerbetriebliche wie auch für alle Ein-

mündungen insgesamt zu errechnen.  

Abbildung 10: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.5: Einmündungsquote der 
Ausbildungsinteressierten 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012b, 80 

Der Indikator EQI wird im Vergleich zum BEQ und REQ als am besten geeignet be-

funden, um „jahresaktuell den faktischen Beteiligungsgrad ausbildungsinteressierter 

Jugendlicher am dualen System abzuschätzen“ (ebd., 81). Gleichwohl bleiben auch 

hierbei Pendlerströme unberücksichtigt, die bei regionalen Analysen zu Verzerrungen 

führen können (vgl. ebd.).  

Zusätzlich zu den fünf dargestellten Indikatoren lässt sich die Gruppe der neu in eine Berufs-

ausbildung nach BBiG/HwO eingemündeten Auszubildenden durch eine Auswertung der 

Berufsbildungsstatistik zu neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen insofern näher ein-

grenzen, als dass die Vorbildung der neuen Auszubildenden erfasst wird (vgl. BIBB 2013, 

162). Neben dem Anteil der Auszubildenden, die vor Vertragsabschluss an einer Maßnahme 

des Übergangssystems teilgenommen haben, werden der höchste allgemeinbildende Schul-

abschluss ebenso wie Angaben zu zuvor absolvierten Berufsausbildungen seit 2007 erhoben 

und hier jeweils nach Zuständigkeitsbereichen und Art der Finanzierung (öffent-

lich/betrieblich) der Ausbildungsberufe getrennt ausgewiesen (vgl. ebd.). Der Anteil der 

Neuabschlüsse mit vorherigem Besuch einer bzw. mehrerer Maßnahme(n) des Übergangs-

systems32 (ggf. differenziert nach schulischem Vorbildungsniveau) gestattet Aussagen zum 

Umfang derjenigen, die auf zeitlichen Umwegen in Berufsausbildung eingemündet sind 

und demnach möglicherweise Probleme beim Übergang an der ersten Schwelle hatten (In-

dikator II.5.6). Eine Auswertung der Anteile der Ausbildungsanfänger mit verschiedenen 

Schulabschlussniveaus an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen (ggf. differen-

ziert nach Zuständigkeitsbereichen, Berufen u.a. nach § 66 BBiG) bietet Hinweise darauf, 

                                                
31 Die Zahl der in einem Berichtsjahr nicht in eine Ausbildung eingemündeten Bewerber errechnet sich 
durch folgende Formel:  

n = Gemeldete Ausbildungsstellenbewerber – eingemündete Bewerber 
Hierbei stellt sich das Problem, dass zu den so errechneten nicht Eingemündeten auch Personen 
gezählt werden, die für die BA unbekannt, real möglichweise aber doch in dualer Ausbildung verblie-
ben sind (vgl. Ulrich 2012b, 81). Auch stellt sich das Problem, dass unter den eingemündeten Bewer-
bern auch Personen gezählt werden, die z.B. in eine schulische Berufsausbildung nach BBIG einge-
mündet sind, die Berechnung des Zählers aber ausschließlich auf duale Ausbildungen bezogen wird 
(vgl. ebd.).  
32 Hierzu zählen betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen (inkl. Einstiegsqualifizierung, Qualifizierungs-
bausteine und Betriebspraktika), das schulische BVJ und BGJ, nicht vollberufsqualifizierende Angebo-
te der BFS sowie sonstige mind. sechsmonatige Berufsvorbereitungsmaßnahmen (vgl. BIBB 2013, 
163).  
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inwiefern das Vorbildungsniveau zu unterschiedlichen Chancen auf eine Teilhabe an 

einer dualen Berufsausbildung (Indikator II.5.7) führt (vgl. ebd., 168 ff.).  

II.3.1.4.1.2 Indikatoren zur Lage am Ausbildungsmarkt als mögliche Erklärung für die Beteili-

gung an der dualen Berufsausbildung nach BBIG/HWO 

Die im vorherigen Kapitel thematisierte Einmündung und Beteiligung an der dualen Berufs-

ausbildung nach BBIG/HWO steht in einem engen Zusammenhang zur generellen Lage am 

betrieblichen Ausbildungsmarkt. Aus diesem Grund sollte das Monitoringmodell auch Indika-

toren integrieren, die Auskunft über die Situation am betrieblichen Ausbildungsstellenmarkt 

als eine mögliche Ursache für Einmündungsquoten geben. Zur Abschätzung der Ausbil-

dungsmarktsituation bieten sich fünf verschiedene Indikatoren an. Zwei der Indikatoren kon-

zentrieren sich auf das betriebliche Ausbildungsengagement, wohingegen drei weitere Indi-

katoren die quantitative Passung zwischen dem Angebot und der Nachfrage am Berufsaus-

bildungsmarkt in den Blick nehmen.  

Indikatoren zum betrieblichen Ausbildungsengagement: 

Um das Engagement der Betriebe im Bereich der dualen Berufsausbildung und die quantita-

tive Bedeutung der Auszubildenden an allen Erwerbstätigen zu beurteilen, eignen sich die 

Ausbildungsquote (Indikator II.5.8) sowie die Ausbildungsbetriebsquote (Indikator 

II.5.9) (vgl. Hucker/Troltsch 2012, 39). Während die Ausbildungsquote den Anteil der Auszu-

bildenden an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und damit die Relation zwi-

schen Auszubildenden und einer wichtigen Gruppe von Erwerbstätigen ausweist, kennzeich-

net die Ausbildungsbetriebsquote den Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben 

mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. In beiden Fällen können 

diese Indikatoren auf Basis der statistischen Vollerhebungen der BA berechnet werden33 

(vgl. ebd.).  

Abbildung 11: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.8: Ausbildungsquote  
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Quelle: vgl. Hucker/Troltsch 2012, 41 

Bei der Interpretation des Indikators Ausbildungsquote ist zu beachten, dass unter die ge-

meldeten Auszubildenden nicht nur Auszubildende nach BBiG/HwO fallen, sondern auch 

einige Auszubildende des Gesundheitswesens, die während ihrer Ausbildung sozialversiche-

rungspflichtig sind (z.B. Krankenschwestern), sowie Auszubildende, die einen außerbetriebli-

chen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben und zu Zahlungen in die gesetzliche Sozial-

versicherung verpflichtet sind (vgl. Hucker/Troltsch 2012, 42)34.  

Abbildung 12: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.9: Ausbildungsbetriebsquote  
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33 Zur Berechnung der Ausbildungsquote kann die Beschäftigtenstatistik und zur Berechnung der 
Ausbildungsbetriebsquote speziell die Betriebsdatei dieser Beschäftigtenstatistik genutzt werden (vgl. 
Hucker/Troltsch 2012, 41 ff.).  
34 Erfasst werden Auszubildende, die „nach den Personengruppenschlüsseln 102 und 141 der Be-
schäftigtenstatistik“ (ebd., 41) ausgewiesen werden (vgl. ebd.).  
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Quelle: vgl. Hucker/Troltsch 2012, 45 

Die Ausbildungsbetriebsquote weist die durchschnittliche Beteiligung aller Betriebsstätten mit 

mind. einem sozialversicherungspflichtigem Beschäftigten zum Zeitpunkt des 31.12 eines 

Jahres an der Berufsausbildung aus, was bedeutet, dass Betriebe, die ggf. zu Beginn, nicht 

aber zum Ende des Jahres Auszubildende beschäftigt haben, nicht gezählt werden (vgl. Hu-

cker/Troltsch 2012, 45). Zudem bietet dieser Indikator keinen Hinweis auf den Umfang, mit 

dem die erfassten Betriebe ausbilden, sondern lediglich, dass ein Engagement im Bereich 

der Berufsausbildung vorliegt. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass im Nenner auch 

Betriebe inkludiert sind, die keine Ausbildungsberechtigung besitzen (vgl. ebd.). Um die Aus-

bildungsbetriebsquote ausschließlich für Betriebe mit vorliegender Ausbildungsberechtigung 

zu berechnen, bieten die Ergebnisse des IAB-Betriebspanels eine zentrale Datengrundlage 

(vgl. BIBB 2013, 220 f.). Allerdings gestattet die Stichprobe dieses Panels maximal eine 

Auswertung auf Länderebene, wohingegen eine kommunale Auswertung nicht möglich ist 

(vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 40). 

In der Folge können auch die im Datenreport zum Berufsbildungsbericht auf Basis des IAB-

Betriebspanels berechneten Indikatoren, wie die Quote der ausbildungsberechtigten Betriebe 

an allen Betrieben (Ausbildungsberechtigungsquote), sowie die Übernahmequote (Anteil 

der nach Ausbildungsabschluss vom Ausbildungsbetrieb in Beschäftigung Übernommenen 

an allen Auszubildenden des Betriebs) (vgl. BIBB 2013, 220 f.), schon allein aufgrund der 

methodischen Anlage dieser Datengrundlage nicht für die Region Duisburg berechnet wer-

den. Aus diesem Grund werden diese nicht in das Soll-Monitoringmodell aufgenommen. 

Gleichwohl sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Primärerhebung bspw. 

mithilfe einer Befragung der Duisburger Betriebe zur Ausbildungsberechtigung, -aktivität 

ebenso wie zur Übernahme der Auszubildenden nach Abschluss wichtige Informationen zu 

betrieblichen Ausbildungskapazitäten und ihrer Ausschöpfung bieten könnte.  

Indikatoren zur quantitativen Passung von Angebot und Nachfrage: 

Um die quantitative Passung zwischen dem Angebot und der Nachfrage im Bereich der dua-

len Berufsausbildung zu beurteilen, können drei Indikatoren Hinweise bieten; neben der An-

gebots-Nachfrage-Relation (ANR) (Indikator II.5.10) werden die Stellen-Bewerber-

Relation (SBR) (Indikator II.5.11) und die Angebotsquote zugunsten der Ausbildungsin-

teressierten (AQI) (Indikator II.5.12) vorgeschlagen (vgl. Ulrich 2012a).  

Die Angebots-Nachfrage-Relation (ANR) (Indikator II.5.10) ist ein offizieller Ausbildungs-

marktindikator, den es in zwei verschiedenen Berechnungsvarianten gibt. In der klassischen 

Variante gibt die ANR an, wie viele offiziell gemeldete neu besetzte und unbesetzte Ausbil-

dungsplätze am 30.09 eines Jahres rechnerisch für 100 Ausbildungsinteressierte mit erfolg-

reicher Einmündung und ohne alternativen Verbleib (unversorgte Bewerber) zur Verfügung 

stehen (vgl. Ulrich 2012a, 48 ff.). Hierbei werden nur die bei der BA registrierten geeigneten 

Ausbildungsbewerber eingerechnet, die zum besagten Zeitpunkt einen Ausbildungsplatz 

gefunden haben oder weiterhin nach einem Ausbildungsplatz suchen und (zur zeitlichen 

Überbrückung der Suchphase) nicht in einen alternativen Verbleibsort, bspw. in eine Maß-

nahme des Übergangssystems, eingemündet sind. Demgegenüber integriert die erweiterte 

ANR auch Ausbildungsstellenbewerber, die trotz alternativen Verbleibs weiterhin den 

Wunsch zur Aufnahme einer Berufsausbildung haben (vgl. ebd.). Die Berechnung (vgl. Ab-
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bildung 13) der klassischen ebenso wie der erweiterten ANR ist sowohl bezogen auf betrieb-

liche, als auch außerbetriebliche Ausbildungsstellen ebenso wie bezüglich aller Ausbil-

dungsplätze u.a. differenziert für einzelne Arbeitsagenturbezirke möglich.  

Abbildung 13: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.10: Angebot-Nachfrage-Relation  
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 53 f. 

Auch bei diesem Indikator ist im Rahmen der Interpretation zu beachten, dass die Ausbil-

dungsplatzangebote auf Basis des Betriebsorts und die Nachfrage am Wohnort der Ausbil-

dungsplatzsuchenden festgemacht wird, wodurch Pendlerströme unberücksichtigt bleiben 

(vgl. Ulrich 2012a, 55).  

Da die ANR nicht alle innerhalb eines Jahres, sondern prinzipiell nur die zum Stichtag 30.09. 

an einer Ausbildung Interessierten erfasst, bietet sich eine Ergänzung dieses Indikators um 

die Stellen-Bewerber-Relation (SBR) (Indikator II.5.11) an (vgl. Ulrich 2012a, 49). Hierbei 

werden alle bei der BA gemeldeten Berufsausbildungsstellen nach BBIG und alle registrier-

ten, geeigneten Ausbildungsstellenbewerber eines Berichtsjahres (01.10-30.09) in die Be-

rechnung integriert (vgl. ebd., 56). Die Auswertung der SBR ist für betriebliche35 und außer-

betriebliche Berufsausbildungen u.a. differenziert für einzelne Arbeitsagenturbezirke möglich 

(vgl. ebd., 57 f.).  

Abbildung 14: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.11: Stellen-Bewerber-Relation  
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 53 f. 

Da die Vermittlungsdienste – deren Beauftragung die Basis für die Daten bildet - nur freiwillig 

und obendrein in Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage in variierender Intensität in An-

spruch genommen werden, ist auch bei diesem Indikator davon auszugehen, dass nicht alle 

an einer Berufsausbildung Interessierten erfasst werden (vgl. Ulrich 2012a, 49 ff.). Gleich-

wohl erscheint es im Hinblick auf regionale Analysen vorteilhaft, dass sämtliche in der SBR-

Formel enthaltenen Einzeldaten bezogen auf den Wohnort der Ausbildungsnachfrager be-

reitgestellt werden (vgl. ebd., 58).  

Eine noch umfassendere Betrachtung der Passungsverhältnisse am Ausbildungsmarkt ge-

stattet der Indikator II.5.12 (Angebotsquote zugunsten der Ausbildungsinteressierten, 

AQI), denn hierbei werden auf Seiten der Nachfrage nicht nur die im Laufe eines Jahres bei 

den Beratungs- und Vermittlungsdiensten registrierten, nicht eingemündeten Ausbildungsin-

teressierten gezählt, sondern auch die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 

(=erfolgreich in Ausbildung eingemündeten Auszubildende) integriert (vgl. Ulrich 2012a, 49). 

In Bezug auf das Stellenangebot wird die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträ-

ge mit der Anzahl der am Ende des Berichtjahres noch unbesetzten, bei der BA gemeldeten 

                                                
35 „Als betriebliche Berufsausbildungsstellen zählen gemeldete Berufsausbildungsstellen abzüglich 
Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen, abzüglich Berufsausbildungsstellen für 
Rehabilitanden mit Ausnahme der nach § 241 Abs. 2 SGB III geförderten Berufsausbildungsstellen“ 
(BA 2013a).  
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Berufsausbildungsstellen addiert. Der Indikator informiert also vergleichsweise umfassend, 

wie viele Ausbildungsplatzangebote in einem Berichtsjahr der Zahl der Ausbildungsinteres-

sierten gegenüberstehen. Ebenso wie bei der SBR kann die AQI für betriebliche und außer-

betriebliche Berufsausbildungen u.a. differenziert für einzelne Arbeitsagenturbezirke ausge-

wertet werden (vgl. ebd., 60).  

Abbildung 15: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.12: Angebotsquote zugunsten der 
Ausbildungsinteressierten 
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Quelle: vgl. Ulrich 2012a, 61 

Die Aussagekraft dieses Indikators wird insgesamt als sehr hoch beurteilt, wenngleich es zu 

bedenken gilt, dass die Ausbildungsangebote nach Betriebsort und die Nachfrage nach 

Wohnort der Interessierten berechnet werden, wodurch insbesondere bei regionalen Aus-

wertungen Datenverzerrungen aufgrund von Pendlerbewegungen vorkommen können (vgl. 

Ulrich 2012a, 62 f.). Hinzu kommt, dass die Zahl der nicht in Ausbildung eingemündeten Be-

werber auch unbekannt verbliebene Bewerber integriert, bei denen ein Übergang in Ausbil-

dung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann (vgl. Beicht/Eberhard/Gei 2013, 97). 

Zudem stellt sich das Problem, dass bezüglich der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträ-

ge keine Personen in Ausbildung erfasst werden, deren Ausbildungsbeginn nicht mit dem 

Vertragsabschlussjahr übereinstimmt (vgl. ebd., 63).  

II.3.1.4.1.3 Indikatoren zu den Ergebnissen und der Effizienz der dualen Berufsausbildung nach 

BBIG/HWO 

Zu den persönlichen Erfahrungen, die Auszubildende im Verlauf ihrer Ausbildung mit ihrem 

Ausbildungsbetrieb, den Kollegen etc. machen und die möglichweise die Effizienz, also 

bspw. die Prüfungsergebnisse beeinflussen oder aber Ausbildungsabbrüche erklären kön-

nen, liegen keine empirischen Daten aus amtlichen Statistiken, sondern ausschließlich einige 

projektbasierte Zusatzerhebungen vor. Um Informationen zu Ausbildungsverläufen im dualen 

System ebenso wie in anderen Bildungssektoren zu erhalten, die nicht im Fokus dieses Pro-

jektes standen, wären bezogen auf die Stadt Duisburg explorative Primärerhebungen erfor-

derlich. Auf Basis vorliegender amtlicher Statistiken sind lediglich quantitative Aussagen zum 

(Nicht-)Bestehen der Abschlussprüfungen und den vorzeitig gelösten Ausbildungsverträgen 

als Indizien für die Effizienz und den Output des dualen Systems möglich. Hierfür bieten sich 

im Wesentlichen sechs Indikatoren an: die Absolventen- und Drop-Out-Quote, die Lösungs-

quote sowie drei verschiedene Erfolgsquoten (vgl. Gericke/Uhly 2012; Ebbingha-

us/Gericke/Uhly 2012). 

Zur Beantwortung der Frage, wie hoch der Anteil der Wohnbevölkerung eines bestimmten 

Alters/einer Altersgruppe ist, der eine duale Berufsausbildung beginnt und diese erfolgreich 

abschließt, eignet sich die Ausbildungsabsolventenquote (AbsQ) (Indikator II.5.13) (vgl. 

Gericke/Uhly 2012, 97). Ebenso wie die Indikatoren II.5.1 und II.5.2 berechnet sich dieser 

Indikator auf Basis eines Quotensummenverfahrens, indem der relative Anteil der erstmals 
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eine duale Berufsausbildung abschließenden Absolventen (Erstabsolventen36) einer Alters-

gruppe an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung berechnet wird. Unter der Annahme, dass die 

Mehrzahl der dualen Berufsausbildungen drei Jahre dauert und unter Bezugnahme auf die 

beim Indikator II.5.2 fokussierten Altersgruppen, wird eine Begrenzung der beim Indikator 

Ausbildungsabsolventenquote II.5.13 zu berücksichtigenden Altersgruppe auf 19-27-Jährige 

vorgeschlagen. Die Daten zur Anzahl der Erstabsolventen basieren auf der Berufsbildungs-

statistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, wohingegen die Bevölkerungs-

daten auf der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundesamts basieren (vgl. ebd., 

98). 

Abbildung 16: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.13: Ausbildungsabsolventenquote 
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Quelle: vgl. Gericke/Uhly 2012, 98 

Bei der Interpretation des Indikators II.5.13 ist zu beachten, dass dieser letztlich nur eine 

Schätzung der Anteile der Wohnbevölkerung mit erfolgreichem Abschluss einer dualen Be-

rufsausbildung darstellt. So handelt es sich bei der angenommenen dreijährigen Ausbil-

dungsdauer als Grundlage der Altergruppenabgrenzung zum einen nicht immer um die reale 

Dauer und zum anderen stellt sich ebenso wie bei allen anderen Indikatoren auch bei der 

Ausbildungsabsolventenquote das Problem, dass Pendlerströme von Auszubildenden unbe-

rücksichtigt bleiben (vgl. Gericke/Uhly 2012, 98, ff.).  

Ein Differenz zwischen den Werten des Indikators Ausbildungsabsolventenquote und dem 

Indikator II.5.2 Ausbildungsanfängerquote (AAQ) drei Jahre zuvor gestattet es, die durch-

schnittlichen Drop-Ort-Quoten der dualen Berufsausbildung zu ermitteln (vgl. Gericke/Uhly 

2012, 99). Die Drop-Out-Quote wiederum ist ein Indikator (II.5.14) für den Anteil der Auszu-

bildenden, die die Ausbildung ohne Abschluss beenden, was auf bestehende Ineffizienzen 

im dualen System verweist. Auch signalisiert dieser Indikator in gewisser Weise den Umfang 

möglicher Risikogruppen am Arbeitsmarkt, gleichwohl bleibt zu beachten, dass unter die 

Drop-Outs auch Personen fallen dürften, die nach vorzeitiger Beendigung bzw. endgültigem 

Nichtbestehen einer Berufsausbildung zu späterer Zeit eine andere Berufsausbildung auf-

nehmen und möglicherweise zu einem späteren Zeitraum durchaus einen vollqualifizieren-

den Abschluss erwerben.  

Abbildung 17: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.14: Drop-Out-Quote 

:><L@MBCEBCf;LEB	?D	gGIJ	? h 	:;<>?@A;CP<GCYäCPBJf;LEBim	Jahr	i-3	Jahre	
Quelle: vgl. Gericke/Uhly 2012, 99 

Ergänzend zur Ausbildungsabsolventenquote kann die Leistungsfähigkeit der dualen Berufs-

ausbildung an der Stabilität bzw. Instabilität der Ausbildungsverhältnisse gemessen an der 

Vertragslösungsquote (Indikator II.5.15) festgemacht werden (vgl. Ebbingha-

us/Gericke/Uhly 2012, 101). Die Vertragslösungsquote informiert über den Anteil der vorzei-

                                                
36 „alle erfolgreichen Abschlussprüfungen des Kalenderjahres ohne Vorliegen einer zuvor erfolgreich 
abgeschlossenen dualen Berufsausbildung“ (Gericke/Uhly 2012, 98).  
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tig gelösten Ausbildungsverträge an allen abgeschlossenen Ausbildungsverträgen eines 

Ausbildungsjahrgangs und kann nach unten stehender Formel ab dem Jahr 2010 (Beginn-

jahr: 2007) auf Basis der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der 

Länder berechnet werden (vgl. ebd.)37. Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge stellen in einer 

nicht zu unterschätzenden Zahl der Fälle (zur Einschränkung des Aussagegehalts s.u.) eine 

„Fehlallokation von Zeit, Personaleinsatz und finanziellen Ressourcen bei der Berufsausbil-

dung dar“ (Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 

134). Bei der Berechnung wird ein Quotensummenverfahren verwendet, was meint, dass die 

Lösungsquoten eines aktuellen Ausbildungsbeginnjahres sowie der drei Vorjahre anhand der 

in den jeweiligen Jahren neu abgeschlossenen und vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge 

zunächst einzeln berechnet und diese anschließend zu einer Gesamtlösungsquote summiert 

werden (vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 105 ff.). 

Abbildung 18: Formel zur Berechnung des Indikators II.5.15: Vertragslösungsquote 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 105 f. 

Bei diesem Indikator ist zu beachten, dass nicht jeder vorzeitig gelöste Ausbildungsvertrag 

mit einem Ausbildungsabbruch gleichzusetzen ist, denn auch der Wechsel des Betriebs bzw. 

Ausbildungsberufs wird statistisch als Vertragsauflösungsereignis verbucht (vgl. Ebbingha-

us/Gericke/Uhly 2012, 101). Eine abschließende Aussage zu den Gründen der Vertragsauf-

lösung ist nicht basierend auf einer Sekundäranalyse vorliegender amtlicher Statistiken mög-

lich (vgl. ebd., 102), sondern diese können nur mithilfe von empirischen Primärerhebungen 

generiert werden, die zurzeit nicht vorliegen. Einschränkend anzumerken ist darüber hinaus, 

dass eine Auswertung nach Berufen/Berufsgruppen im Falle neugeordneter Berufe er-

schwert ist, denn hier müssten die Lösungsquoten für die Vorgänger- und Nachfolgeberufe 

zusammengefasst berechnet werden. Darüber hinaus ist eine Auswertung nach Fachrich-

tungen der Ausbildungsberufe nicht möglich. Zudem ist zu beachten, dass der Indikator nur 

ein Näherungswert für die im aktuellen Ausbildungsbeginnjahr gelösten Verträge darstellt, 

denn Vertragsauflösungen können prinzipiell auch zu späteren Zeitpunkten, wie bspw. im 

zweiten oder dritten Ausbildungsjahr, stattfinden (vgl. ebd., 108 ff.). 

Auch der Prüfungserfolg informiert über die Leistungsfähigkeit der dualen Berufsausbildung 

(vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 101). Die relevante Datenquelle zur Berechnung der 

                                                
37 Die Daten zu diesem Indikator liegen bereits in aufbereiteter Form in der Kommunalen Bildungsda-
tenbank für die Stadt Duisburg vor (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013d).  
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Erfolgsquoten bildet die Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der 

Länder, die Informationen zur Zahl der bestandenen, nicht bestandenen und endgültig nicht 

bestandenen Prüfungen ebenso wie zur Zahl der Prüfungsteilnehmer enthält. Auf Basis der 

vorliegenden Daten zur Zahl der abgelegten Prüfungen und der Prüfungsteilnehmer können 

drei Indikatoren berechnet werden. Erstens die Erfolgsquote I (EQ I) (Indikator II.5.16), die 

das Gesamtvolumen durchgeführter Prüfungen in Relation zu den bestandenen Prüfungsfäl-

len setzt und damit Aussagen zur Prüfungsintensität und -effizienz gestattet. Zweitens die 

Erfolgsquote II (EQ II) (Indikator II.5.17), die gemessen an der Zahl aller Prüfungsteilneh-

mer über den Anteil der erfolgreich beendeten dualen Berufsausbildungen informiert. Die 

Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP) wiederum ist ein Indikator (II.5.18), der Informationen 

dazu bereitstellt, wie viele Prüfungsteilnehmer die Abschlussprüfung im ersten Versuch er-

folgreich bestehen (vgl. ebd., 101 ff.).  

Die Erfolgsquote I (EQ I) (Indikator II.5.16) wird bezogen auf alle Prüfungsteilnahmen be-

rechnet, d.h., dass auch Wiederholungsprüfungen eingerechnet werden und damit Mehr-

fachzählungen von Prüfungsteilnehmern üblich sind (vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 

120).  

Abbildung 19: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.16: Erfolgsquote I - teilnahmebezogen 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 119 

Die Erfolgsquote II (EQ II) (Indikator II.5.17) informiert über den Anteil erfolgreicher Prü-

fungsteilnehmer, also über das Verhältnis zwischen der Zahl der Prüfungsteilnehmer (Erst-

teilnehmer und Erst-Wiederholer) und der Zahl der bestandenen Prüfungen (= Zahl der er-

folgreichen Prüfungsteilnehmer) in einem Berichtsjahr (vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 

122 ff.).  

Abbildung 20: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.17: Erfolgsquote II - teilnehmerbezo-
gen 
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 123 

Die Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP) (Indikator II.5.18) gibt Auskunft über den Anteil der-

jenigen, die die Prüfung gleich im ersten Versuch erfolgreich bestanden haben und informiert 

demnach insbesondere über die Effizienz des dualen Systems der Berufsausbildung (vgl. 

Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 126).  

Abbildung 21: Formel zur Berechnung der Indikators II.5.18: Erfolgsquote Erstprüfung (EQ EP)  
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Quelle: vgl. Ebbinghaus/Gericke/Uhly 2012, 126 

In Ergänzung zu diesen auf Basis der Kammerstatistik zu berechnenden Indikatoren mit Be-

zug zu Berufsausbildungen nach BBiG/HwO gestattet auch die Absolventenstatistik der be-

ruflichen Schulen Aussagen, wie viele Abgänger einzelne berufliche Schulformen in einem 

Berichtsjahr aufweisen und wie viele dieser Abgänger das Bildungsziel erreicht haben (vgl. 
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Kommunale Bildungsdatenbank 2013e). Um die Teilnahmeerfolge im Bereich der Berufsbil-

dung jenseits der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO zu beurteilen, sollte neben den 

oben genannten Erfolgsquoten zudem der Indikator II.5.19 Erfolgsquote beim Abschluss 

beruflicher Bildungsgänge differenziert nach beruflichen Schulformen integriert wer-

den. Diesbezügliche Daten liegen in aufbereiteter Form für die Duisburger Schulen vor (vgl. 

ebd.).  

II.3.1.4.2 Spezifische Indikatoren zur Beteiligung Behinderter an der Berufsausbildung 

Wie bereits in Kap. II.2.1 erwähnt, wird das personenbezogene Merkmal Behinderung im 

Rahmen der Berufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 

nicht erfasst (vgl. Gericke/Flemming 2013, 2; BIBB 2013, 152). Aus diesem Grund lässt sich 

bereits an dieser Stelle festhalten, dass zahlreiche der voranstehend vorgestellten, in ein-

schlägigen Publikationen für zentral erachtete Berufsbildungsindikatoren, die u.a. auf Da-

tensätzen der Berufsbildungsstatistik der Kammern beruhen, momentan nicht speziell für 

Personen mit Behinderungen berechnet werden können. Um dennoch empirisch abgesicher-

te Informationen zu erhalten, werden nachfolgend Indikatoren vorgestellt, die sich speziell 

zur Überprüfung der Berufsausbildungsbeteiligung von Menschen mit Behinderung eignen 

und demnach momentan als Ersatz fungieren können.  

Eine wichtige Bezugsquelle zur Ermittlung der Zahl der Auszubildenden mit Behinderungen 

speziell im dualen System sind die Daten der BA, die Informationen zur Zahl der sozialversi-

cherungspflichtigen Auszubildenden mit Behinderung in Betrieben mit mehr als 20 Beschäf-

tigten liefern (vgl. BMBF 2012). Außerdem gibt es Ausbildungsberufe, die sich nach § 66 

BBiG/42m HwO speziell an Behinderte richten und hinsichtlich derer Informationen aus der 

Berufsbildungsstatistik vorliegen. Zudem gestattet die Erhebungsvariable „Art der öffentli-

chen Förderung“ im Rahmen der amtlichen Berufsbildungsstatistik ebenso wie die Fördersta-

tistik der BA eine Quantifizierung der Teilnahmefälle an den durch die durch die BA finanzier-

ten Berufsausbildungen, die sich an am regulären Ausbildungsmarkt benachteiligte Perso-

nen mit Behinderung sowie an lernbeeinträchtigte Jugendliche richten (vgl. Geri-

cke/Flemming 2013, 2). Die genannten Datenquellen gestatten nicht nur eine näherungswei-

se Erfassung des Beteiligungsumfangs von Behinderten am Sektor Berufsausbildung, son-

dern ermöglichen es auch, Aussagen zur relativen Bedeutung dieser spezifischen Ausbil-

dungsvarianten gemessen an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen zu treffen.  

Auszubildende in Betrieben mit mind. 20 Beschäftigten 

Eine Möglichkeit zur statistischen Erfassung von Behinderten in einer regulären betrieblichen 

Berufsausbildung im dualen System bieten die Statistiken zur Beschäftigung schwerbehin-

derter und ihnen gleichgestellter Menschen nach dem Anzeigeverfahren (vgl. BMBF 2012, 

45 ff.; BA 2013o). Die dadurch verfügbaren Daten beziehen sich auf reguläre Arbeits- und 

Beschäftigungsverhältnisse, die ohne Intervention bzw. Finanzierung als Teil der aktiven 

Arbeitsförderung bestehen, und fokussieren auf Erwerbstätige in Betrieben mit mindestens 

20 Mitarbeitern (vgl. ebd.)38. Statistisch erfasst wird neben der Bestandszahl schwerbehin-

                                                
38 Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern sind nach § 71 SGB IX verpflichtet, einen prozentualen 
Anteil von Mitarbeitern mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, 
sind die Arbeitgeber nach § 77 SGB IX zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet.  
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derter Beschäftigter auch die Anzahl schwerbehinderter Auszubildender ebenso wie das Al-

ter und Geschlecht der beschäftigten Schwerbehinderten (vgl. ebd., 49), gleichwohl liegen 

diese von der BA aufbereiteten Daten frei zugänglich nur für das gesamte Bundesgebiet und 

differenziert nach Ländern, nicht aber für einzelne Kommunen vor (vgl. BA 2013o). Das be-

deutet, dass auf Basis dieser Datenquelle die Anzahl der regulär beschäftigten Schwer-

behinderten in betrieblicher Berufsausbildung (Indikator II.6.1) erfasst werden kann. 

Zudem ist es möglich, zumindest näherungsweise Aussagen zur relativen Bedeutung von 

Ausbildungszuschüssen der BA für die Integration Schwerbehinderter in reguläre Be-

rufsausbildung zu treffen (Indikator II.6.2) (vgl. BMBF 2012, 52). Hierzu können die Be-

standszahlen bezogen auf die Ausbildungszuschüsse nach § 73 Abs.1 und 2 SGB III im 

Rahmen der BA-Förderstatistik mit den in der nach dem Anzeigeverfahren erfassten Zahl der 

schwerbehinderten Auszubildenden verglichen werden, um näherungsweise einen Eindruck 

zur Relation zwischen den insgesamt beschäftigten und den bezuschussten Auszubildenden 

zu erhalten. Gleichwohl ist anzumerken, dass die BA-Förderstatistik auf Förderfälle im Be-

reich der betrieblichen Berufsausbildung unabhängig von der Betriebsgröße Bezug nimmt, 

wohingegen die Daten basierend auf dem Anzeigeverfahren zwar auf Personenzahlen, aller-

dings erst ab einer Betriebsgröße von mindestens 20 Arbeitsplätzen beruhen. 

Berufsausbildung nach § 66 BBiG/§ 42m HwO 

Um den Beteiligungsumfang behinderter Auszubildender in den speziellen dualen 

Ausbildungsberufen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO näherungsweise zu ermitteln, kann die 

in der amtlichen Berufsbildungsstatistik ausgewiesene Anzahl neu abgeschlossener Ausbil-

dungsverträge nach § 66 BBiG/§42m HwO als Indikator (II.6.3) verwendet werden (vgl. 

BMAS 2013a, 102). Näherungsweise meint, dass hiermit lediglich die Zahl der in einem Jahr 

neu abgeschlossenen und bis zum 31.12 des gleichen Jahres fortdauernden Neuverträge zu 

ermitteln ist, wohingegen Auszubildende, die ihre Ausbildung vor dem 31.12. des ersten 

Ausbildungsjahres bereits wieder beendet haben, nicht erfasst werden (vgl. ebd.). In erfor-

derlicher Feingliederung kann darüber hinaus die Verteilung der neu abgeschlossenen Aus-

bildungsverträge in den speziellen Berufen differenziert nach Zuständigkeitsbereichen der 

Kammern (Indikator II.6.3.1) Hinweise darauf geben, in welchen Zuständigkeitsbereichen 

Ausbildungen speziell für Behinderte im Vergleich zu regulären Berufsausbildungen über- 

bzw. unterdurchschnittlich stark angeboten bzw. nachgefragt werden (vgl. ebd., 103). 

Ein weiterer Indikator ist der Anteil der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in den 

speziellen Ausbildungen nach § 66 BBiG/§42m HwO gemessen an allen Neuverträgen, denn 

dieser signalisiert in gewisser Weise die relative Bedeutung speziell auf Menschen mit 

Behinderung abgestimmter dualer Ausbildungen im gesamten dualen Ausbildungs-

system (Indikator II.6.4) (vgl. BMAS 2013a, 102).  

Abbildung 22: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.4: Relative Bedeutung der dualen Be-
rufsausbildung für Menschen mit Behinderung in der dualen Ausbildung nach BBiG/HwO 
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Quelle: vgl. BMAS 2013a, 102; eigene Darstellung 
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Berufsausbildung für Menschen mit Behinderungen nach § 73, Abs. 1, 2 SGB III; § 115, 

Abs. 2 SGB III; § 116, Abs. 2, 4 SGB III u. § 117 SGB III 

Ebenfalls durch die Berufsbildungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Län-

der sowie zusätzlich separat durch die Förderstatistik der BA werden Teilnahmeproportionen 

an öffentlich geförderten Berufsausbildungen ausgewiesen, die sich speziell an behinderte 

Personen richten (vgl. Gericke/Flemming 2013, 5). Zu den hierunter subsummierten öffent-

lich-geförderten Berufsausbildungen explizit für behinderte Menschen zählen folgende For-

men:  

• § 73 Abs. 1, 2 SGB III: Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter und 

schwerbehinderter Menschen 

Bei dieser Art der öffentlich durch die BA geförderten Berufsausbildung absolvieren 

die geförderten Personen eine betriebliche Berufsausbildung; die Arbeitgeber erhal-

ten während dieser Zeit dann finanzielle Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, „wenn 

die Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen“ (§ 73 Abs. 1 SGB III) ist. Statis-

tisch ausgewiesen wird die Zahl der Förderfälle in der Förderstatistik der BA unter der 

Bezeichnung „Zuschüsse z. Ausbildungsvergütung behinderter u. schwerbehinderter 

Menschen gem. § 73 Abs. 1 u. 2 SGB III“ (BA 2013z).  

• § 115 Nr. 2 SGB III: Leistungen zur Förderung der Berufsvorbereitung und Be-

rufsausbildung einschließlich der Berufsausbildungsbeihilfe 

Diese Form der öffentlich geförderten, außerbetrieblichen Berufsausbildung (BaE) 

gehört zu den allgemeinen Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Men-

schen am Arbeitsleben. Die Ausbildung ist entweder in integrativer Form, hier findet 

die Fachpraxis und -theorie bei einem Bildungsträger statt, oder als kooperative Vari-

ante möglich, bei der die Fachpraxis in Kooperationsbetrieben vermittelt wird. Um zu 

ermitteln, wie hoch die Zahl der über diesen Weg geförderten behinderten Menschen 

ist, kann die BA-Förderstatistik zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 

(vgl. BA 2013z) genutzt werden, allerdings liegen auf dieser Basis lediglich bundes-

weite und länderspezifische Daten zu den Förderfällen nach Geschlecht und keine 

kommunalen Daten frei zugänglich vor. In Bezug auf die außerbetriebliche Berufs-

ausbildung sind die in der BA-Förderstatistik unter der Bezeichnung „Außerbetriebli-

che Berufsausbildung gem. § 76 SGB III“ (ebd.) genannten Förderfälle relevant. 

• § 116 Abs. 2, 4 SGB III: besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung be-

hinderter Menschen  

Ebenfalls zu den allgemeinen Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter 

Menschen am Arbeitsleben gehörend sieht diese Form der öffentlichen Förderung 

vor, dass die Berufsausbildung für behinderte Menschen auch jenseits staatlich aner-

kannter Berufsausbildungen nach BBiG/HwO - seien es reguläre oder spezielle auf 

behinderte Menschen abgestimmte Ausbildungen nach § 66 BBiG bzw. § 42m HwO - 

gefördert werden können (§ 116 Abs.2 SGB III). Obendrein besteht nach § 116 Abs. 

4 SGB III die Option, dass eine Verlängerung, Wiederholung oder erneute Berufs-

ausbildung dann förderungsfähig ist, sofern es „Art oder Schwere der Behinderung 

(…) erfordern und ohne die Förderung eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben 

nicht erreicht werden kann“ (ebd.). Die Zahl der nach dieser Regelungsgrundlage ge-
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förderten Teilnehmer wird nur in der bundesweit und länderspezifisch differenzierten 

allgemeinen Förderstatistik der BA unter der Bezeichnung „besondere Maßnahmen 

zur Ausbildungsförderung beh. Menschen § 116 Abs. 2 SGB III“ (BA 2013e) frei zu-

gänglich ausgewiesen (vgl. ebd.).  

• § 117 SGB III: besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung behinderter 

Menschen  

Hierbei handelt es sich um eine besondere Förderleistung zur Unterstützung der 

Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, die vorsieht, dass Menschen, die 

wegen Art und Schwere der Behinderung nicht an den anderen, oben genannten all-

gemeinen Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben teilnehmen kön-

nen, berufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen u.a. in besonderen Einrichtun-

gen, wie z.B. in den Berufsbildungswerken oder den WfbM, wahrnehmen können. Die 

Zahl der hiernach explizit geförderten Teilnehmerfälle an einer Berufsausbildung liegt 

in den Förderstatistiken der BA für behinderte Menschen unter den Bezeichnungen 

„besondere Maßnahmen zur Ausbildungsförderung (§ 117 SGB III)“ (BA 2013z) so-

wie „Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 117 Abs. 2 SGB III“ (ebd.) vor (vgl. 

ebd.).  

Ergänzend zur Förderung der betrieblichen Berufsausbildung (Schwer-)Behinderter finanziert 

die BA nachrangig auch außerbetriebliche Berufsausbildungen für junge Menschen (§ 

74 Abs. 1 Nr. 2, § 76 SGB III), die aufgrund persönlicher Umstände als lernbeeinträchtigt 

und sozial benachteiligt gelten und die keinen regulären betrieblichen Ausbildungsplatz 

finden bzw. beibehalten konnten (§ 78 SGB III). Zwar fallen unter diese Gruppe keine explizit 

Behinderten, gleichwohl aber Lernbeeinträchtigte, bei denen anzunehmen ist, dass hierunter 

in zahlreichen Fällen u.a. Personen fallen, die zu Schulzeiten einen sonderpädagogischen 

Förderbedarf hatten und ggf. vormals eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

besucht haben (vgl. Gericke/Flemming 2013, 8). 

Um die Quantität der über diese Förderregelungen geförderten Auszubildenden mit Behinde-

rung bzw. Lernbeeinträchtigungen abzubilden, können sowohl die Berufsbildungsstatistik der 

Statistischen Ämter des Bundes und der Länder als auch die Förderstatistiken der BA ver-

wendet werden. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die ausgewiesenen Beteiligungs-

zahlen beider Statistiken nicht unmittelbar vergleichbar sind und zur Ermittlung des Beteili-

gungsumfangs nicht addiert werden dürfen, denn in den Fällen, in denen es sich um geför-

derte Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO handelt, erfassen beide statistischen Quellen die 

identischen Förderfälle.  

Die Berufsbildungsstatistik eignet sich, um vergleichbare Aussagen zum absoluten Umfang 

(Indikator II.6.5) und zum Anteil der auf den genannten Wegen öffentlich geförderten Be-

rufsausbildungen an allen neu abgeschlossenen regulären Ausbildungsverträgen zu 

ermitteln (Indikator II.6.6). Darüber hinaus kann auf dieser Basis der Anteil der öffentlich 

geförderten Berufsausbildungen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO an allen neu abgeschlossenen 

Ausbildungsverträgen nach § 66 BBiG/§ 42m HwO berechnet werden, um Hinweise auf die 

Bedeutung öffentlicher Finanzierungen in den speziell auf Behinderte zugeschnittenen 

Berufsausbildungen zu erhalten (Indikator II.6.7). Bei dieser Datenquelle ist zu beachten, 

dass die frei zugänglichen Statistiken erstens lediglich Daten auf Bundes- und Länderebene 
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enthalten, nicht aber differenziert nach regionalen Zuständigkeitsbezirken der Kammern 

ausgewiesen werden (vgl. Uhly/Gericke/Lissek 2012, 8). Zweitens werden die einzelnen öf-

fentlichen Förderquellen nicht differenziert ausgewiesen, sondern die Daten weisen lediglich 

zusammengefasst aus, wie viele Neuverträge überwiegend, d.h. mindestens zu 50 Prozent 

öffentlich gefördert werden. Da hierunter aber auch geförderte Berufsausbildungen jenseits 

der genannten Förderquellen gezählt werden (vgl. ebd., 16), eignet sich diese frei zugängli-

che Datenquelle nur sehr eingeschränkt zur Gewinnung von Aussagen über den Anteil und 

den Umfang öffentlich geförderter Berufsausbildungen, die sich u.a. an behinderte Menschen 

richten.  

Die Förderstatistik der BA gibt Auskunft über den Umfang, also zur Zahl der Förderfälle in 

der öffentlich geförderten Berufsausbildung für Behinderte als Teil der aktiven Ar-

beitsförderung (Indikator II.6.8). Zur Berechnung sollten die Förderfälle addiert werden, 

wobei hierzu die Förderstatistik der BA speziell zur Gruppe der Behinderten (vgl. BA 2013z) 

verwendet werden kann39. Dieser Datensatz liegt monatlich und jahresbezogen jeweils ge-

schlechterdifferenziert für die Bundes- und Länderebene vor, wobei zu beachten ist, dass 

hier nur Förderfälle ausgewiesen werden und diese nicht in jedem Fall mit der Zahl der ge-

förderten Personen gleichgesetzt werden kann. Um die relative Bedeutung der Teilnahmen 

an einer öffentlich geförderten Berufsausbildung für Behinderte am gesamten Spektrum der 

für die Gruppe „Behinderte“ eingesetzten aktiven Arbeitsförderung zu ermitteln, sollte die 

Förderstatistik Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben (vgl. BA 2013z) zu Grunde 

gelegt werden. Damit kann der relative Stellenwert der verschiedenen Ausbildungsför-

derungen an allen Unterstützungsleistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter 

Menschen am Arbeitsleben eingeschätzt werden(Indikator II.6.8.1). Zur Berechnung eig-

net sich folgende Formel (vgl. Abbildung 23). 

Abbildung 23: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.8.1: Stellenwert der verschiedenen 
Formen der Ausbildungsförderung an allen Unterstützungsleistungen der BA zur Förderung 
der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben  
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Quelle: eigene Darstellung 

                                                
39 Addiert werden sollten die Förderfälle in folgenden Maßnahmen: „Zuschüsse z. Ausbildungsvergü-
tung behinderter u. schwerbehinderter Menschen gem.§ 73 Abs.1 u.2 SGB III, (…) besondere Maß-
nahmen zur Ausbildungsförderung (§ 117 SGB III), (…) Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 
117 Abs.2 SGB III, (…) Außerbetriebliche Berufsausbildung gem.§ 76 SGB III“ (BA 2012z).  
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Um die relative Bedeutung der Berufsausbildungsförderung für Menschen mit Behin-

derung an allen aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen der Förderkategorie „Berufs-

wahl und Berufsausbildung“ (Indikator II.6.8.2) zu beurteilen, ist es erforderlich, die nicht 

nur auf Behinderte bezogene, allgemeine Förderstatistik der BA (vgl. BA 2012e) zu nutzen. 

Die nachfolgende Abbildung 24 informiert über die entsprechenden Bezeichnungen der För-

dermaßnahmen, die in der allgemeinen Förderstatistik ausgewiesen werden, sich u.a. an 

Behinderte richten und die bei der Berechnung des Indikators im Zähler zu verwenden sind.    

Abbildung 24: Formel zur Berechnung der Indikators II.6.8.2: Relative Bedeutung der Berufs-
ausbildungsförderung für Menschen mit Behinderung an allen aktiven Arbeitsförderungsmaß-
nahmen der Förderkategorie „Berufswahl und Berufsausbildung“ 
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Quelle: eigene Darstellung 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass die oben genannten Indikatoren II.6.8, II.6.8.1 und 

II.6.8.2 zwar geeignet sind, die Teilnahmefälle Behinderter an öffentlich geförderten Berufs-

ausbildungen zu quantifizieren und ihre Bedeutung an der aktiven Arbeitsförderung abzubil-

den, die diesbezüglich frei zugänglichen Daten aufgrund der unzureichenden regionalen Tie-

fe hingegen keine auf die Stadt Duisburg bezogene Berechnung gestatten.  

Eine eher indirekte Möglichkeit, um die Zahl der im Rahmen einer Berufsausbildung für Men-

schen mit Behinderung im Arbeitsagentur- bzw. Jobcenter-Bezirk Duisburg geförderten Fälle 

zu ermitteln, eröffnen die BA-Statistiken zur Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nach Austritt 

von Teilnehmern an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit Kostenträgerschaft im Rechts-

kreis SGB III und SGB II (vgl. BA 2013x und y)40. Diesbezüglich werden nicht die Eintritte, 

sondern u.a. die Zahl der Austritte sechs Monate nach Abschluss einer Maßnahme im Zeit-

raum September 2011 bis August 2012 ausgewiesen (vgl. ebd.). Das bedeutet, dass auf 

dieser Datengrundlage die Anzahl der Förderfälle identifiziert werden kann, die im Zeitraum 

März 2011 bis Februar 2012 als Maßnahmeteilnehmer registriert waren und demnach 

gleichbedeutend sind mit der Anzahl der Förderfälle in diesem Zeitraum. Ausgewiesen wer-

den in Bezug auf die Gruppe der Behinderten explizit die Anzahl der Maßnahmeaustritte zu 

folgenden Maßnahmen, die zur Berechnung des Indikators II.6.9 addiert werden müssen: 

                                                
40 Zu diesen Datenquellen ist anzumerken, dass zumindest bei der SGB III bezogenen Statistik der 
Vermerk enthalten ist, dass die Daten nur für den Dienstgebrauch verwendet und nicht an Dritte wei-
tergegeben werden dürfen (vgl. BA 2013x). Eine diesbezügliche Rückfrage an die Regionaldirektion 
NRW der BA hat ergeben, dass grundsätzlich keine Einwände zur Verwendung dieser Daten beste-
hen. 
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• „AZ Ausbildungszuschuss f. behinderte und schwerbeh. Menschen“ (BA 2013x; 

2013y) nach §§ 73, 115 Nr. 2 SGB III;  

• „Reha-EA Eignungsabklärung/Berufsfindung Reha“ (BA 2013x), was vermutlich den 

Maßnahmen nach §§ 115 Nr. 2, 117 SGB III entspricht;  

• „Reha bMA bes. Maßn. z. Ausbildungsförd. Reha“ (BA 2013x; 2013y) nach § 116 

Abs.2 SGB III;  

Ergänzend lassen sich auf dieser Datenbasis die Förderfälle an BaE-Maßnahmen zur au-

ßerbetrieblichen Berufsausbildung bestimmen (vgl. BA 2013x; 2013y), die jedoch nicht in 

jedem Fall nur behinderte, sondern auch lern- und sozialbeeinträchtigte Jugendliche nach § 

76 SGB III adressieren. Durch Addition der Zahl der Austritte aus den vier genannten Maß-

nahmen (gleichbedeutend mit der Anzahl der Förderfälle sechs Monate zuvor) erhält man 

einen Hinweis auf die Teilnahmefälle in den über diese Wege im Raum Duisburg speziell 

für Behinderte öffentlich-geförderten Berufsausbildungen (Indikator II.6.9). Zusätzlich 

kann die Bedeutung der genannten Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung 

von Behinderten gemessen allen Förderfällen der aktiven Arbeitsförderung (Indikator 

II.6.10) ermittelt werden. Da die genannten Daten nicht geschlechterdifferenziert vorliegen, 

ist eine Auswertung zur Teilhabe weiblicher Behinderter an diesen öffentlich geförderten Be-

rufsausbildungen allerdings nicht möglich.  

II.3.1.4.3 Spezifische Indikatoren zur Berufsstruktur in der Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

Eine Möglichkeit zur differenzierten Untersuchung der Einmündung in eine Berufsausbildung 

nach BBiG/HwO stellt die Auswertung der Berufsbildungsstatistik nach Berufsgruppen41 dar 

(vgl. BIBB 2013, 142). Hierdurch ist es möglich, die Aufnahmefähigkeit der Sektoren Pro-

duktion sowie der primären und sekundären Dienstleistungsberufe in Bezug auf neu 

abgeschlossene Ausbildungsverträge einzuschätzen. Dieser Indikator sollte einerseits als 

relativer Anteil bestimmter Berufsgruppen an allen neu abgeschlossenen Ausbildungsverträ-

gen (Indikator II.7.1) und andererseits auf Basis der Absolutwerte (Indikator II.7.2) berech-

net werden, um nicht nur die proportionale Verteilung auf die Berufsgruppen, sondern auch 

um die absolute Aufnahmefähigkeit der Berufsgruppen (im Zeitverlauf) beurteilen zu können.  

Ein weiterer, die Aufnahmefähigkeit der Berufsausbildung nach BBiG/HwO betreffender Indi-

kator bezieht sich auf die Verteilung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge auf Be-

rufe mit zwei-, drei- und dreieinhalbjähriger Dauer (vgl. BIBB 2013, 150 ff.). Vom besonderen 

Interesse sind in diesem Kontext die zweijährigen Berufe, die entwickelt wurden, um Jugend-

lichen mit vergleichsweise schlechten Chancen zur Aufnahme und zum Abschluss anerkann-

ter Berufsausbildungen den Weg zum qualifizierten Berufsabschluss zu erleichtern (vgl. 

ebd.). Um die Nachfrage nach diesen zweijährigen Berufsausbildungen bzw. die Aufnah-

mefähigkeit der geregelten Berufsausbildung nach BBiG/HwO in Bezug auf niedrig 

schwellige Ausbildungsangebote einschätzen zu können, sollte der Anteil der neu abge-

schlossenen Berufsausbildungsverträge in zweijährigen Berufen an allen Neuverträgen be-

rechnet werden (Indikator II.7.3). Die relevante Datenquelle bildet auch in diesem Fall die 

Berufsbildungsstatistik. 

                                                
41 vgl. zur Klassifizierung der Berufe BIBB 2013, 144.  
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Ebenfalls gestützt auf die Berufsbildungsstatistik kann die Verteilung der neu abgeschlos-

senen Ausbildungsverträge auf die Zuständigkeitsbereiche der Kammern (Industrie und 

Handel, Handwerk, Öffentlicher Dienst, Landwirtschaft, Freie Berufe, Hauswirtschaft und bis 

zum Jahr 2008 auch im Bereich Seeschifffahrt) berechnet werden (Indikator II.7.4) (vgl. 

BIBB 2013, 122). Die zur Berechnung dieses Indikators erforderlichen Daten liegen in aufbe-

reiteter Form in der Kommunalen Bildungsdatenbank vor (vgl. Kommunale Bildungsdaten-

bank 2013f). Eine weitere Auswertungsmöglichkeit ergibt sich durch die Berechnung der 

Verteilung der neu angeschlossenen Ausbildungsverträge auf die verschiedenen Be-

rufe (Indikator II.7.5), denn damit lassen sich nicht nur überdurchschnittlich stark nachge-

fragte bzw. besetzte Berufe, sondern bei einer geschlechterdifferenzierten Berechnung auch 

stark weiblich/männlich besetzte und dominierte Ausbildungsberufe42 identifizieren (vgl. BIBB 

2013, 124 ff.).  

II.3.1.4.4 Spezifische Indikatoren zur vollqualifizierenden Berufsausbildung an Berufskollegs 

Wie einführend erwähnt, können Berufsausbildungsabschlüsse auch im Rahmen schulischer 

Ausbildungen an Berufskollegs erworben werden. Derartige Abschlüsse basieren entweder 

auf bundesweit geregelten Berufen nach BBiG/HwO43 oder auf landesrechtlich geregelten 

Berufen außerhalb des BBiG/HwO an Berufsfachschulen bzw. Fachschulen sowie auf Aus-

bildungsberufen des Sozial- und Gesundheitswesens (vgl. BIBB 2013, 236).  

Jenseits der relativen Bedeutung der verschiedenen vollzeitschulischen Wege am gesamten 

Sektor Berufsausbildung (vgl. Indikator II.4.2) von Interesse ist, in welchen Berufen die nach 

BBiG/HwO bzw. Landesrecht geregelten vollzeitschulischen Berufsausbildungen wahrge-

nommen werden und, was die nach BBiG/HwO geregelten Berufe betrifft, wie hoch der je-

weilige Anteil der Auszubildenden in der vollzeitschulischen bzw. der dualen Variante ist. 

Während die Anzahl der Auszubildenden nach Berufen qualitative Anhaltspunkte auf den 

Umfang und die Nachfrage nach vollzeitschulischen Ausbildungsgängen bietet (Indika-

tor II.8.1), gestattet eine Kontrastierung der Bestandszahlen bezogen auf duale und vollzeit-

schulische Ausbildungen nach BBiG/HwO Aussagen zur relativen Bedeutung spezifischer 

Lernorte bei der Ausbildung bestimmter Berufe (Indikator II.8.2). Um den Anteil der Be-

rufsausbildungsteilnehmer in der vollzeitschulischen bzw. der dualen Variante an allen Be-

rufsausbildungsteilnehmern zu ermitteln, kann auf die Statistik der berufsbildenden Schulen 

des Statistischen Bundesamts (Fachserie 11, Reihe 2), auf die dort veröffentlichte Berufsbil-

dungsstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Fachserie 11, Reihe 3) 

und hier auf die Bestandszahlen zurückgegriffen werden (vgl. BIBB 2013, 238).  

                                                
42 Geschlechtsspezifisch dominierte Berufe weisen einen Anteil von max. 20 Prozent des einen und 
mind. 80 Prozent des anderen Geschlechts auf (vgl. BIBB 2013, 126). Demgegenüber zeichnen sich 
geschlechtsspezifisch besetzte  Berufe durch ein Geschlechterverhältnis aus, in dem auf ein Ge-
schlecht zwischen 60-80 Prozent aller neu abgeschlossenen Verträge entfallen (vgl. ebd.). 
43 „Berufsausbildungen nach BBiG/HwO können an Schulen angeboten werden, wenn gleiche Ausbil-
dungsvoraussetzungen vorliegen wie in der dualen Berufsausbildung und die „zuständige Stelle“ zu-
gestimmt hat“ (BIBB 2013, 238). 
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Abbildung 25: Formel zur Berechnung der Indikators II.8.2: Relative Bedeutung der Lernorte 
bei der Ausbildung in Berufen nach BBiG/HWO 
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Quelle: eigene Darstellung 

Bei der Interpretation der Statistik der berufsbildenden Schulen auf regionaler Ebene ist zu 

beachten, dass hier der Ort der Schule maßgeblich ist, während in der Berufsbildungsstatis-

tik des Statistischen Bundesamts der Betriebsort relevant ist (vgl. BIBB 2013, 237). 

II.3.1.4.5 Spezifische Indikatoren zur Nichtbeteiligung an einer Berufsausbildung 

Die bis dato vorgestellten Indikatoren geben Auskunft über die Art der Beteiligung an Ange-

boten der formalen Erstausbildung. Bildungspolitisch von Interesse sind darüber hinaus In-

formationen, die sich auf diejenigen außerhalb der formalen Erstausbildung beziehen.  

Ein speziell die Nichtbeteiligung an einer vollqualifizierenden Berufsausbildung44 ausweisen-

der Indikator ist der Anteil der Personen, der nicht über einen beruflichen Ausbildungsab-

schluss verfügt (Indikator II.9.1: Junge Menschen ohne Berufsabschluss) (vgl. Braun 

2012). Die Notwendigkeit dieses Indikators resultiert daraus, dass Personen, die keine Be-

rufsausbildung (und auch sonst keine berufsqualifizierenden Abschlüsse, wie z.B. einen 

Hochschulabschluss) besitzen, eine im Durchschnitt niedrigere und zeitlich insgesamt kürze-

re Erwerbsbeteiligung, schlechtere Einkommensperspektiven ebenso wie eingeschränktere 

Beschäftigungsperspektiven als formal Qualifizierte aufweisen. Bei diesem Indikator werden 

20-29-Jährige erfasst, die gemessen am Anteil der Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz in 

der zu betrachtenden Region keine Ausbildung bzw. kein Studium absolvieren und sich auch 

nicht in der Phase des Wehr-/Zivildienstes befinden (vgl. ebd., 129 ff.).  

Abbildung 26: Formel zur Berechnung der Indikators II.9.1: Junge Menschen ohne Berufsab-
schluss 
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Quelle: vgl. Braun 2012, 132 

Die Daten zur Indikatorberechnung können der Mikrozensusbefragung entnommen werden, 

die bis zu regionalen Einheiten mit ca. 500.000 Einwohnern ausgewertet werden kann (vgl. 

Braun 2012, 132). Da in Duisburg zum 31.12.2012 allerdings lediglich 486.816 gezählt wur-

den, sollte von einer Auswertung dieses Indikators im Rahmen des Monitoringmodells auf-

grund der eingeschränkten Repräsentativität möglicherweise Abstand genommen werden 

(vgl. IT.NRW 2013a). Daneben ist zu beachten, dass der Mikrozensus eine Befragung von 

Haushalten darstellt, was impliziert, dass die Antworten nicht in jedem Fall von den „Ausbil-

dungslosen“ selbst, sondern von einem anderen Haushaltsmitglied stellvertretend und mög-

licherweise falsch gegeben wurden (vgl. Braun 2012, 132). Auch stellt sich die Herausforde-

rung, dass die Variable „Ausbildungslosigkeit“ nicht direkt erfasst wurde, sondern nur über 

eine Datenfilterung rekonstruiert werden kann (vgl. ebd.).  

                                                
44 Hierzu gehören mind. zweijährige Berufsausbildungen nach Bundes- oder Landesrecht, Abschlüsse 
einjähriger Schulen des Gesundheitswesens sowie im Ausland erworbene Berufsabschlüsse (vgl. 
Braun 2012, 133).  
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Neben den unqualifizierten Personen gemessen an der Wohnbevölkerung bietet auch die 

Ausbildungsmarktstatistik der BA zu den im Berichtsjahr (Oktober bis September des Folge-

jahres) gemeldeten, nicht in Berufsausbildung vermittelten Ausbildungsstellenbewerbern 

Hinweise auf die Lage der registrierten erfolglosen Ausbildungssuchenden (vgl. BIBB 2013, 

52). Der Anteil der bei der BA registrierten, aber nicht in Ausbildung eingemündeten Bewer-

ber, der die Schule im laufenden sowie in früheren Berichtsjahren verlassen hat, an allen 

registrierten Bewerbern45, ist ein Indikator (II.9.2) für den relativen Anteil der registrierten 

Ausbildungssuchenden, die beim Übergang an der ersten Schwelle Probleme aufwei-

sen. Daneben gestattet die BA-Ausbildungsmarktstatistik Aussagen zum Verbleib der nicht 

in Berufsausbildung eingemündeten Bewerber (Indikator II.9.3) am Ende eines Berichts-

jahres (Stand jeweils 30.09.), wobei als Verbleibsorte die Kategorien Verbleib in Schu-

le/Studium/Praktikum, Erwerbstätigkeit, gemeinnützige/soziale Dienste, Fördermaßnahmen 

der BA und ohne Angabe (unbekannt verblieben) ausgewiesen werden (vgl. ebd., 57; BA 

2013b).  

II.3.1.4.6 Spezifische Indikatoren zum Sektor Studium 

In Ergänzung zum Indikator II.3 (Relative Bedeutung der Sektoren des Ausbildungsgesche-

hens), der u.a. für den Sektor Studium berechnet werden kann, gibt es im Hinblick auf die 

Studierenden und Hochschulabsolventen zahlreiche Indikatoren, die sich auf Basis amtlicher 

Hochschulstatistiken bundesweit und für einzelne Bundesländer, nicht aber jedoch sinnvoll-

erweise auch für einzelne Kommunen berechnen lassen46. Maßgeblicher Grund für diese 

Einschränkung ist, dass die amtlichen Hochschulstatistiken zwar bundesweit sowie differen-

ziert nach Bundesländern vorliegen und im Sinne einer Sonderauswertung auch für einzelne 

Hochschulen abgerufen werden können (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landes-

amt Baden-Württemberg/DIE 2013, 40). Allerdings stößt die statistische Aussagefähigkeit 

hinsichtlich der Studienbeteiligung bei einem Zugang über einzelne Hochschulen in Duisburg 

u.a. in Bezug auf die Universität Duisburg-Essen (UDE) an Grenzen. So stellt sich das Prob-

lem, dass die Studierendenzahlen dieser Hochschule in den amtlichen Statistiken der Stadt 

Essen und nicht der Stadt Duisburg, die im Fokus des Monitoring steht, zugeschrieben wer-

den (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013a)47.  

Um dem Anspruch des SOLL-Monitoringmodells hinsichtlich einer kommunalen Anwendbar-

keit Rechnung zu tragen, werden im Folgenden im Wesentlichen die Indikatoren und Kenn-

zahlen erläutert, die im „Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmoni-

toring“ (Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013) 

genannt werden und personenbezogene Aussagen zur Beteiligung und den Resultaten des 

Studiums in einer Kommune gestatten. Ein Vorteil, der sich aus der Fokussierung auf die im 

Anwendungsleitfaden genannten Indikatoren ergibt, besteht darin, dass diesbezügliche Da-

ten bereits allesamt für die Stadt Duisburg vorliegen und ohne große Berechnungen unter 

                                                
45 Gezählt werden nur Bewerber, die sich als Suchende für einen nach BBIG/HwO geregelten Ausbil-
dungsberuf registrieren ließen und die als geeignet eingestuft wurden (vgl. BA 2013b).  
46 Vgl. hierzu u.a. Statistisches Bundesamt 2013b und Statistisches Bundesamt 2012 
47 Neben der UDE, die u.a. in der Stadt Duisburg einen Campus betreibt, gibt es in Duisburg eine pri-
vate Fachhochschule sowie eine öffentliche Verwaltungsfachhochschule (vgl. Kommunale Bildungsda-
tenbank 2013a.). In Essen stellt die UDE die einzige öffentliche Universität dar (vgl. ebd.).  
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der URL: https://www.bildungsmonitoring.de/bildung/online/logon abgerufen werden kön-

nen48.  

II.3.1.4.6.1 Spezifische Indikatoren zur Einmündung ins Studium 

Um die Bildungsbeteiligung im Hochschulsektor innerhalb einer bestimmten Kommune ab-

zubilden, eignen sich auf kommunaler Ebene vier Indikatoren, die im Anwendungsleitfaden 

allerdings aufgrund einer anderen Systematik als Kennzahlen bezeichnet werden (vgl. Statis-

tisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 136 ff.).  

Der Indikator II.10.1 Anzahl der Studierenden in der Untersuchungsregion „gibt Aus-

kunft über das Ausmaß des Personenkreises, der im Kreisgebiet Hochschulen besucht“ (Sta-

tistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 136). Zur Be-

rechnung bildet die Zahl der Hochschulen in der zu betrachtenden Region die Bezugsbasis, 

denn die Zahl der dort insgesamt eingeschriebenen Studierenden entspricht dem Indikator-

wert (vgl. ebd.). Der Indikator liegt in den Ausprägungen Art der Trägerschaft (öffent-

lich/privat) und Hochschule sowie differenziert nach Fächergruppen und Staatsangehörigkeit 

der Studierenden (Deutsche/Ausländer) vor (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013a). 

Wie bereits erwähnt, stellt sich bezogen auf die Stadt Duisburg das Problem, dass die Stu-

dierendenzahlen der UDE, die quantitativ gesehen die große Mehrheit der Studierenden-

schaft in dieser Kommune stellt49, für die Stadt Essen ausgewiesen werden, nicht aber für 

Duisburg (vgl. ebd.). Aus diesem Grund sollten bei der Auswertung dieses Indikators und 

weiterer spezifischer Indikatoren zum Hochschulsektor nicht nur die Studierendenzahlen in 

Duisburger Hochschulen, sondern auch die der Universität Duisburg-Essen integriert wer-

den, was zwar dazu führt, dass auch Studierende, die am Campus Essen studieren, ausge-

wiesen werden, gleichwohl aber eine realistischere Einschätzung zum Studierendenumfang 

in der Stadt Duisburg möglich wird.  

Der Indikator II.10.2 „Anzahl der Studierenden bezogen auf die Bevölkerung“ (Statisti-

sches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 137) unterschei-

det sich insofern vom oben beschriebenen Indikator II.3, als dass hierbei nicht die Anfänger-

zahlen im Sektor Studium bzw. im Ausbildungsgeschehen, sondern die gesamte Bevölke-

rung einer Kommune zugrunde gelegt wird (vgl. ebd.). Er zeigt an, welchen Umfang Studie-

rende an der kommunalen Bevölkerung ausmachen, wobei anzumerken ist, dass nicht alle 

Studierende auch am jeweiligen Hochschulstandort leben. Auch für diesen Indikator kann auf 

die Kommunale Bildungsdatenbank (2013b) zurückgegriffen werden, wobei bezogen auf die 

Studierendenzahlen diejenigen der Universität Duisburg-Essen, der öffentlichen Verwal-

tungsfachhochschule und der privaten Fachhochschule berücksichtigt werden sollten.  

Der Indikator II.10.3 Herkunft der Studierenden informiert über die Zusammensetzung der 

in einer Region immatrikulierten Studierenden im Hinblick darauf, ob diese ihre formale 

Hochschulzugangsberechtigung ((Fach-)Hochschulreife) in der gleichen oder in einer ande-

                                                
48 Allerdings liegen die in dieser Datenbank verfügbaren Daten nicht differenziert für das Merkmal 
Behinderung ja/nein vor.  
49 Im Wintersemester 2011/2013 studierten in Duisburg insgesamt 1.166 Studierende an der privaten 
Fachhochschule, 1.376 Studierende an der öffentlichen Verwaltungsfachhochschule. Hinzu kamen 
37.575 Studierende, die an der UDE studierten und hier entweder den Campus Duisburg oder den 
Campus Essen als Studienstandort aufwiesen (vgl. Kommunale Bildungsdatenbank 2013b). 
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ren Region des betreffenden Bundeslandes, in einem anderen Bundesland oder im Ausland 

erworben haben (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-

Württemberg/DIE 2013, 138). Mit diesem Indikator, der ebenfalls in der Kommunalen Bil-

dungsdatenbank (2013g) hinterlegt ist, ist es möglich, die Anziehungskraft des Hochschul-

standorts Duisburg für (Fach-)Abiturienten aus Duisburg und anderen Regionen zu beurtei-

len und ggf. festzustellen, ob Studentinnen mit Behinderung auch aus anderen Gebieten an 

Duisburger Hochschulen studieren und eine entsprechende Mobilitätsbereitschaft in Kauf 

nehmen.  

Umgekehrt verhält es sich mit dem Indikator II.10.4 Studienort der Studierenden in der 

Untersuchungsregion, denn hierdurch kann der Studienort speziell der Studierenden ermit-

telt werden, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in der Untersuchungsregion, also in der 

Stadt Duisburg, erworben haben (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg/DIE 2013, 139). Die absoluten und relativen Werte zu diesem Indikator 

geben Hinweise darauf, „ob die Studienberechtigten in der näheren Umgebung ein ange-

messenes Studienangebot finden“ (ebd.) bzw. wie viel Prozent der Duisburger (Fach-) Abitu-

rienten auch zum Studium in der Stadt bleiben. Ebenso wie die vorgenannten Indikatoren 

liegen auch die für diesen Indikator benötigten Daten in der Kommunalen Bildungsdatenbank 

(2013h) vor.  

Indem die Gesamtzahl der in der Kommune Duisburg (inkl. UDE) immatrikulierten Studieren-

den (Indikator II.10.3) von der Zahl derjenigen subtrahiert wird, die in Duisburg ihr (Fach-) 

Abitur erworben und sich anschließend für ein Studium entschieden haben (Studierende an 

allen Studienorten, Indikator II.10.4) kann ein Wanderungssaldo (Indikator II.10.5) errech-

net werden. „Der Wanderungssaldo bringt das Mengenverhältnis zwischen zu- und abwan-

dernden Studierenden (…) zum Ausdruck und ist ein Indikator für die überregionale Attrakti-

vität der Hochschulstandorte bei den Studierenden“ (Statistisches Bundesamt 2013b, 34). 

II.3.1.4.6.2 Spezifische Indikatoren zu den Studienabsolventen  

Um einen Eindruck speziell zu den erfolgreichen Absolventen50 aus dem Hochschulsektor 

differenziert nach Fächergruppen51 innerhalb einer bestimmten Kommune zu erhalten, wird 

für die kommunale Ebene ein Indikator vorgeschlagen, nämlich die Anzahl der Hochschul-

absolventen (Indikator II.10.6) (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg/DIE 2013, 142.). Dieser Indikator liegt in der Kommunalen Bildungsdaten-

bank (2013i) vor und gibt Auskunft, wie viele Studierende einer bestimmten Region, hier der 

Stadt Duisburg (inkl. Universität Duisburg-Essen), in einem bestimmten Berichtsjahr ihr Stu-

dium erfolgreich beendet haben und anschließend vermutlich mehrheitlich mit dem Über-

gang an der zweiten Schwelle, also der Einmündung ins Erwerbsleben konfrontiert sind.  

                                                
50 „Personen, die eine Abschlussprüfung an einer staatlich anerkannten Hochschule erfolgreich abge-
legt haben. Dies umfasst auch Abschlüsse von Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- und Zweitstudiengän-
gen. Nicht enthalten ist hier die zweite Staatsprüfung am Ende der Referendarausbildung“ (vgl. Statis-
tisches Bundesamt/Statistisches Landesamt Baden-Württemberg/DIE 2013, 142.).  
51 „In Prüfungsordnungen oder vergleichbaren Regelungen wird die Bezeichnung für das Studienfach 
festgelegt, in der ein wissenschaftlicher oder künstlerischer Abschluss erreicht werden kann. Ver-
wandte Studienfächer werden zu Studienbereichen zusammengefasst. Fächergruppen bestehen aus 
einem oder mehreren Studienbereich(en)“ (vgl. Statistisches Bundesamt/Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg/DIE 2013, 142.).  
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II.3.1.5 Zwischenfazit 

Innerhalb dieses Kapitels wurden basierend auf einer Sichtung und Analyse der vorliegen-

den statistischen Berichte und wissenschaftlichen Publikationen zahlreiche Indikatoren erläu-

tert, die sich auf die Übergangspassage Schule-Erstausbildung (erste Schwelle) und insbe-

sondere auf die Teilhabechancen und -strukturen im Erstausbildungsgeschehen beziehen. 

Auf Grundlage dieser mehrheitlich auf Kennzahlen amtlicher Statistiken beruhenden Indika-

toren ist es prinzipiell möglich, empirisch fundierte Aussagen zum Beteiligungsumfang, zur 

Beteiligungsstruktur etc. in den verschiedenen Lernorten des formalen Erstausbildungssys-

tems zu treffen. Und zwar weitestgehend unabhängig davon, ob nun die Beteiligung aller 

Personen oder aber - wie im vorliegenden Bericht intendiert - einer spezifischen Personen-

gruppe (Mädchen und Frauen mit Behinderung) im Mittelpunkt der statistischen Überprüfung 

steht. Da die amtlichen Statistiken in erster Linie die Beteiligung an bestimmten Lernorten 

thematisieren, beziehen sich die Indikatoren mehrheitlich nur auf die Teilhabe am formalen 

Erstausbildungsgeschehen und gestatten somit kaum Aussagen zum Übergangsprozess in 

Erstausbildung im Anschluss an den Besuch der allgemeinbildenden Schule. 

Die vorgestellten Indikatoren wurden in Anlehnung an die in der integrierten Ausbildungsbe-

richterstattung (vgl. Schier/Dionisius/Lissek 2012) gewählte Systematik in vier hierarchische 

Ebenen klassifiziert. Zunächst wurden Systemindikatoren präsentiert (vgl. Kap. II.3.1.1), mit 

denen sich Aussagen zur Beteiligung der Wohnbevölkerung am formalen Erstausbildungs-

geschehen insgesamt generieren lassen. Auf einer zweiten Ebene wurden Kernindikatoren 

erläutert, mit denen die relative Beteiligung an den vier verschiedenen Teilsektoren des for-

malen Erstausbildungsgeschehens (Studium, Berufsausbildung, Bildungswege zum Erwerb 

der Hochschulzugangsberechtigung sowie nicht vollqualifizierendes berufliches Übergangs-

system) abgebildet werden kann (vgl. Kap. II.3.1.2). Hieran anknüpfend fokussieren die 

Kernindikatoren der dritten Ebene auf verschiedene Bildungswege innerhalb der vier Sekto-

ren des Bildungssystems und gestatten somit Aussagen dazu, wie stark verschiedene Ange-

bote bspw. des beruflichen Übergangssystems oder aber verschiedene Optionen der berufli-

chen Erstausbildung relativ gesehen nachgefragt bzw. frequentiert werden (vgl. Kap. 

II.3.1.3). Ergänzt wurden diese Darstellungen um diverse spezifische Indikatoren (vgl. Kap. 

II.3.1.4), deren Auswertung differenzierte Aussagen zur Nachfrage, Beteiligung und zu den 

Ergebnissen einzelner Bildungsangebote innerhalb der verschiedenen formalen Erstausbil-

dungswege gestattet. So ist es beispielsweise mit den spezifischen Indikatoren zur Berufs-

ausbildung nach BBiG/HwO möglich, den Versorgungsgrad mit betrieblichen Ausbildungs-

plätzen im dualen System, die Lage am betrieblichen Ausbildungsmarkt oder aber die Vertei-

lung der Auszubildenden auf verschiedene Lernorte (vollzeitschulisch, außerbetrieblich bzw. 

betrieblich) abzubilden. Auch in Bezug auf die anderen Sektoren und hier bezogen auf ver-

schiedene Angebote können anhand der spezifischen Indikatoren differenzierte Aussagen 

generiert werden. 

Ebenfalls den spezifischen Indikatoren zugeordnet wurden Indikatoren, die sich speziell auf 

die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an der Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

beziehen. Diese Zuordnung stellt in gewisser Weise eine Abweichung von der im Soll-

Monitoringmodell gewählten Systematik dar, denn im Kern verfolgt dieses eigentlich den An-

spruch, dass lediglich die in Kap. II.2.2 genannten übergeordneten Strukturindikatoren einen 
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Bezug zur interessierenden Teilgruppe der weiblichen Behinderten herstellen und als perso-

nengruppenspezifisches Auswertungstableau fungieren, während die in diesem Berichtsab-

schnitt erläuterten System-, Kern- und spezifischen Indikatoren eigentlich unabhängig von 

spezifischen Merkmalen einzelner Gruppen Aussagen zur Bildungs- und Erwerbsbeteiligung 

insgesamt gestatten sollten. Diese Systematik musste in Bezug auf den Bereich der Berufs-

ausbildung nach BBiG/HwO aufgebrochen werden, denn zahlreiche, von Berufsbildungs-

fachleuten für relevant erachtete Indikatoren basieren auf der amtlichen Berufsbildungsstatis-

tik, die momentan nur sehr vereinzelte, hochgradig spezifische Daten zur Beteiligung behin-

derter Menschen am Berufsausbildungsgeschehen bereithält. Aufgrund dieser Datenspezifi-

tät war es im Rahmen des Soll-Monitoringmodells unumgänglich, zusätzlich zu den generell 

für relevant erachteten Indikatoren an der ersten Übergangspassage spezifische Indikatoren 

aufzunehmen, die sich explizit auf die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen am be-

ruflichen Erstausbildungsgeschehen beziehen und sich trotz der eingeschränkten Datendiffe-

renzierung der Berufsbildungsstatistik eignen, quantitative Aussagen speziell zur Teilhabe 

dieser Personengruppe am beruflichen Erstausbildungsgeschehen zu generieren.  

Bereits an dieser Stelle können einige „Datenlücken“ benannt werden. So lässt sich festhal-

ten, dass zahlreiche in diesem Berichtsabschnitt zum Übergang und zur Teilhabe weiblicher 

Behinderter am Erstausbildungsgeschehen vorgestellte Indikatoren auf Basis der frei zu-

gänglichen amtlichen Statistik kaum exakt und z.T. überhaupt nicht speziell für die Gruppe 

weibliche Behinderte auswertbar sind. Zunächst stellt sich das Problem, dass Menschen mit 

Behinderungen in den erforderlichen Statistiken nicht einheitlich definiert werden. Während 

in den Schulstatistiken der Terminus „sonderpädagogischer Förderbedarf“ verwendet wird, 

beziehen sich die Berufsbildungsstatistiken zur Teilhabe an der Berufsausbildung nach 

BBiG/HwO, einschlägige Bevölkerungsstatistiken und -umfragen ebenso wie die von der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) bereitgestellten Arbeitslosen-, Beschäftigten- und Fördersta-

tistiken auf den sozialrechtlich definierten Begriff der (Schwer-)Behinderung. Da der Termi-

nus sonderpädagogischer Förderbedarf jedoch nicht deckungsgleich mit dem Begriff 

(Schwer-)Behinderung ist, können die mit den Indikatoren generierten Aussagen zur Beteili-

gung weiblicher Behinderter im Bereich Schule bzw. Erstausbildung nicht unmittelbar vergli-

chen werden. Dieses Problem zu überwinden, wäre nur dann möglich, wenn die verschiede-

nen Statistiken zukünftig einen einheitlich definierten Terminus zur statistischen Erfassung 

der Gruppe weiblicher Behinderter verwenden würden. Ein weiteres Auswertungsproblem 

betrifft die Zugänglichkeit der Daten in entsprechend benötigter regionaler Tiefe. So besteht 

nicht nur ein regionales Bezugsproblem, denn die Statistiken nehmen je nach institutionellem 

Kontext entweder auf die Stadt Duisburg als Wohnort oder aber als Lernort Bezug. Vielmehr 

besteht auch die Problematik, dass zahlreiche Daten, bspw. der von den Kammern erhobe-

nen Berufsbildungsstatistik zum Bereich der Berufsausbildung nach BBiG/HwO, nicht frei 

zugänglich auf kommunaler Ebene vorliegen, sondern diese in der Regel nur für die Ebene 

der Bundesländer und bundesweit veröffentlicht werden. Das Problem der Zugänglichkeit zu 

Einzeldaten der Berufsbildungsstatistik könnte überwunden werden, indem der Auftraggeber 

bei den für das Gebiet (u.a.) zuständigen Kammern entsprechend regionalspezifische Da-

tensätze anfordert. Doch im Zusammenhang mit der Berufsbildungsstatistik stellt sich noch 

ein weiteres Problem, denn hier wird das Merkmal „Behinderung“ nicht durchgehend, son-

dern nur in Bezug auf spezielle Berufe nach BBiG/HwO erfasst ebenso wie indirekt über die 
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Art der öffentlichen Förderung der Berufsausbildung eine Annäherung an die Zahl der im 

Bereich der Berufsausbildung nach BBiG/HwO befindlichen weiblichen Behinderten möglich 

wird. Nicht abgebildet werden können hingegen die Teilnahmeproportionen weiblicher Be-

hinderter, die eine reguläre betriebliche Berufsausbildung nach BBiG/HwO ohne öffentliche 

Förderung absolvieren. Auch im Bereich der berufsbildenden Schulen, die nicht nur als 

Lernort im Bereich der dualen Berufsausbildung fungieren, sondern auch im beruflichen 

Übergangssystem, im Kontext der vollzeitschulischen Berufsausbildung und im Bereich der 

Bildungsgänge der Sekundarstufe II mit dem Ziel des Erwerbs einer Hochschulzugangsbe-

rechtigung zentrale Lernorte repräsentieren, ist die Erfassung weiblicher Behinderter bzw. 

weiblicher Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf problembehaftet. So konstatiert 

die KMK, dass Schüler an Berufskollegs mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht mehr 

vollständig, sondern lediglich in Bezug auf sonderpädagogische Förderklassen und Förder-

berufskollegs statistisch erfasst werden (vgl. KMK 2012, 34). Diese Aussage zumindest in 

Frage stellend steht die Information des MSW NRW, dass im Schuljahr 2012/2013 fünf der 

zehn Duisburger Berufskollegs Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zielgleich 

unterrichtet haben (vgl. MSW NRW 2013b und 2013c). Diese Angabe lässt darauf schließen, 

dass vermutlich durchaus statistische Daten zu Berufskollegschülern mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf vorliegen. Aus diesem Grund wird dem Auftraggeber nahegelegt, die 

entsprechend zur Indikatorenberechnung im Kontext der Berufskollegs erforderlichen Daten 

beim MSW NRW, bei der Bezirksregierung Düsseldorf oder aber direkt bei den einzelnen 

Schulen anzufragen. Jenseits der genannten Schwierigkeiten bestehen statistische Datende-

fizite und regionale Abgrenzungsprobleme im Hinblick auf den Sektor Studium. So wird das 

Merkmal Behinderung in neueren Publikationen bspw. in der bundesweit umgesetzten Zu-

satzerhebung des Deutschen Studentenwerkes (DSW) zur Situation Studierender mit Behin-

derung und chronischer Krankheit 2011 erfasst, wobei der Terminus Behinderung nicht aus-

schließlich im Sinne der sozialrechtlichen Kategorie, sondern vielmehr im Sinne eines weiter 

gefassten Begriffs der studienerschwerenden Beeinträchtigung (inkl. chronischer Erkrankun-

gen und Teilleistungsstörungen, wie z.B. Legasthenie) erhoben wird (vgl. DSW 2012, 12 ff.). 

Aus diesem Grund ebenso wegen der nicht für kommunale Auswertungen geeigneten Da-

tenbasis sollte der Auftraggeber sich möglicherweise direkt an die in Duisburg ansässigen 

Hochschulen wenden, um entsprechend benötigte Einzeldaten zur Gruppe Studierender mit 

Behinderung zu erhalten. Auch stellt sich im Kontext Studium als Erstausbildungsoption das 

Problem, dass die momentan studierendenstärkste Hochschule, die Universität Duisburg-

Essen, nicht nur in Duisburg, sondern auch in Essen ansässig ist. Die amtlichen Hochschul-

statistiken weisen die Studierenden am Campus Duisburg als der Stadt Essen zugehörig 

aus, wodurch die auf Basis amtlicher Statistiken erfassten Studierendenzahlen für die Stadt 

Duisburg niedriger ausfallen, als dies der Realität entspricht. Ein weiteres, die frei zugängli-

chen amtlichen Statistiken zu den verschiedenen Bildungssektoren allesamt betreffendes 

Problem ergibt sich aus der verfügbaren Datentiefe, denn nur in seltenen Fällen weisen die 

benötigten Statistiken das Geschlecht und das Merkmal Behinderung gleichzeitig aus, so 

dass auch in diesem Punkt eine Sonderdatenabfrage der Einzeldaten durch den Auftragge-

ber im Vorfeld der Umsetzung des SOLL-Monitoringmodells unumgänglich sein wird. 

Im folgenden Abschnitt (vgl. Kap. II.3.2) werden Indikatoren erläutert, die sich auf den Über-

gang an der zweiten Schwelle und auf die Teilhabe am Erwerbsleben beziehen und damit 
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das in diesem Bericht angestrebte SOLL-Monitoringmodell um Daten zum Übergang und zur 

Teilhabe an der zweiten Schwelle ergänzen. 

II.3.2 Übergang und Teilhabe am Erwerbsleben (zweite Schwelle): Relevante Indikato-

ren und Kennzahlen 

Neben Indikatoren und Kennzahlen zum Übergang an der ersten Schwelle und zur Beteili-

gung an formaler Erstausbildung liegt dem SOLL-Monitoringmodell der Anspruch zugrunde, 

Indikatoren und Kennzahlen zu integrieren, anhand derer der Übergang an der zweiten 

Schwelle und die Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung am Erwerbsleben 

überprüft werden kann. Hierbei fungieren die Strukturindikatoren zur Beurteilung des Inklusi-

onsgrads (vgl. Kap. II.2.2) auch in diesem Abschnitt als übergeordnetes Auswertungstab-

leau, so dass in diesem Kapitel in erster Linie Indikatoren erläutert werden, die sich allge-

mein zur statistischen Überprüfung des Übergangs und des Beteiligungsgrads am Erwerbs-

leben eignen.  

Die Indikatoren werden auch in Bezug auf den in diesem Berichtsabschnitt fokussierten Teil-

bereich Erwerbsleben in Systemindikatoren sowie in Kernindikatoren der zweiten und dritten 

Ebene unterschieden52. Die Systemindikatoren beziehen sich auf das gesamte Erwerbssys-

tem und gestatten es, die (Nicht-)Teilhabe der Wohnbevölkerung am Erwerbsleben insge-

samt zu bewerten und zu quantifizieren, wie hoch das Erwerbspersonenpotenzial ist und wie 

sich die Wohnbevölkerung auf die Gruppe der Erwerbstätigen, der Erwerbslosen bzw. der 

Nichterwerbspersonen verteilen (vgl. Libuda-Köster/Sellach 2009, 25). Die Kernindikatoren 

der zweiten Ebene beziehen sich lediglich auf die Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Er-

werbslose) und gestatten es, die Teilhabe am Erwerbsleben anhand der Form der Erwerbs-

verhältnisse bzw. der Stellung im Berufsleben (Selbstständig, angestellt usw.) oder aber der 

verschiedenen Optionen von Erwerbslosigkeit (wie z.B. Arbeitslosigkeit etc.) näher zu be-

stimmen. Die Kernindikatoren der dritten Ebene wiederum eignen sich, um die verschiede-

nen Kategorien von Erwerbsverhältnissen näher zu untersuchen, also bspw. zu identifizie-

ren, wie hoch der Anteil der regulären bzw. staatlich subventionierten sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten an allen Erwerbstätigen ist und in welchen Branchen etc. diese tätig 

sind bzw. wie sich die Gruppe der arbeitslos Gemeldeten zusammensetzt. Hierbei ist anzu-

merken, dass die vorliegenden amtlichen Daten zur (Nicht-)Erwerbsbeteiligung jedoch eben-

so wie bei der Bildungsbeteiligung i.d.R. nur Momentaufnahmen der aktuellen Verteilung 

gestatten und Übergangsverläufe von Erstausbildung in Erwerbstätigkeit nicht vollständig 

durch amtliche Statistiken abgebildet werden können.  

Eine zentrale Datenquelle zur statistischen Überprüfung der Beteiligung am Erwerbsleben ist 

die Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, die sich in zahlrei-

che Einzelstatistiken ausdifferenziert (vgl. BMBF 2012, 47). Problematisch ist, dass die rele-

vanten Datensätze zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden und ein Vergleich der 

denkbaren Verbleibsoptionen somit nicht unmittelbar möglich ist. Außerdem sind die frei ver-

fügbaren Statistiken zum Teil hochgradig spezifisch auf bestimmte Erwerbstätigengruppen 

zugeschnitten (wie z.B. Schwerbehinderte), was eine Vergleichbarkeit mit der Vergleichs-

                                                
52 Anhang IIb enthält eine Übersicht zu den in diesem Bericht für die zweite Übergangspassage ge-
nannten Indikatoren und ihrer Zuordnung in die Indikatorenhierarchie. 
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gruppe nicht Behinderte zur Messung des Inklusionsgrads (Kap. II.2.2) zum Teil sehr er-

schwert bzw. unmöglich macht (vgl. ebd., 47 f.). Ebenfalls besteht das Problem, dass die BA 

nur die in geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bzw. offiziell in Ar-

beitssuche bzw. -losigkeit verbliebenen Personen statistisch erfasst, während Nichterwerbs-

personen ohne staatlichen Entgeltersatzleistungsbezug bzw. selbstständige Erwerbstätige 

nicht erfasst werden (vgl. ebd., 48).  

II.3.2.1 Systemindikatoren zur Beurteilung des Übergangs in Erwerbstätigkeit und der 

Beteiligung der Wohnbevölkerung am Erwerbsleben  

In diesem Kapitel werden Indikatoren erläutert, mit denen zum einen der Übergang nach der 

Ausbildung in Arbeitslosigkeit (vgl. Kap. II.3.2.1.1) beurteilt werden kann. Zum anderen wer-

den Indikatoren präsentiert, die Auskunft darüber geben, wie viele Erwerbspersonen es in 

Duisburg insgesamt gibt und wie sich diese auf die Gruppen Erwerbstätige und Erwerbslose 

verteilen (vgl. Kap. II.3.2.1.2).  

II.3.2.1.1 Systemindikatoren zum Übergang an der zweiten Schwelle 

Zum Übergangsverhalten an der zweiten Schwelle liegen keine amtlichen Statistiken vor, mit 

denen die Verbleibsorte der Ausbildungs- und Hochschulabsolventen vollständig und belast-

bar abgebildet werden könnten. Gleichwohl liefern die Arbeitslosenstatistiken der BA einige 

Informationen zur Einmündung in Arbeitslosigkeit differenziert nach vorherigem Status und 

geben damit Hinweise auf den Umfang der Personen, die beim Übergang an der zweiten 

Schwelle Probleme haben und sich deshalb arbeitslos melden (vgl. BA 2013f, 13 und 

2013g). So weist die Arbeitslosenstatistik differenziert nach Kommunen aus, ob sich die neu 

gemeldeten Arbeitslosen zuvor in einer „Ausbildung u. sonst. Maßnahmeteilnahme“ (Bunde-

sagentur für Arbeit 2013g) befanden (vgl. ebd.)53. Zwar eignen sich diese Werte aufgrund der 

im weitesten Sinne freiwilligen Arbeitslosmeldung nicht, um den prozentualen Anteil aller 

Abgänger des Erstausbildungsgeschehens zu berechnen, der an der zweiten Schwelle 

Übergangsprobleme ins Erwerbsleben hat. Gleichwohl gestatten diese Werte zumindest eine 

Tendenzaussage dazu, wie groß die Gruppe der Erstausbildungsabgänger in etwa ist, die 

den Übergang an der zweiten Schwelle, also den Eintritt ins Erwerbsleben nicht unmittelbar 

schafft. Ein Indikator zur Identifikation der arbeitslosigkeitsspezifischen Risikograde ver-

schiedener Ausbildungsabgängertypen ist deshalb der Anteil der Neuzugänge in Arbeits-

losigkeit, die zuvor spezifische Möglichkeiten einer Ausbildung/Maßnahme besucht haben 

(Indikator III.1.1).  

Zusätzlich liegt eine vom Institut der deutschen Wirtschaft im Jahr 2010 veröffentlichte Be-

fragung zum beruflichen Verbleib der Absolventen einer Berufsausbildung in den Be-

rufsbildungswerken (BBW) vor (vgl. BAG BBW 2010). Diese Umfrage basiert auf den An-

gaben von 1.500 ehemaligen Erstausbildungsteilnehmern der bundesweit 52 Berufsbil-

dungswerke (vgl. ebd.). Diese Fallzahl ist für eine kommunal differenzierte Auswertung zu 

gering und obendrein gibt es in der Stadt Duisburg momentan kein Berufsbildungswerk, 
                                                
53 Die Statistik für NRW (Bundesagentur für Arbeit 2013f) weist zudem aus, ob sich die neu gemelde-
ten Arbeitslosen zuvor in einer Schule/schulischen Berufsausbildung bzw. in einem Studium, in einer 
(außer-)betrieblichen Berufsausbildung oder in einer sonstigen Ausbildung/Qualifizierungsmaßnahme 
befanden (vgl. ebd., 13). Für die kommunale Ebene liegen diese differenzierten Informationen nicht 
öffentlich zugänglich vor.  
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weshalb die Nutzung dieser Datengrundlage zum Zweck kommunaler Analysen bezogen auf 

Duisburg als Ort der Ausbildungsstätte als nicht weiterführend zu bewerten ist.  

II.3.2.1.2 Systemindikatoren zum Beteiligungsgrad am Erwerbsleben 

Zur Beteiligung am Erwerbsleben kann auf die Mikrozensus-Daten zurückgegriffen werden. 

So kann die Teilhabe am Erwerbsleben auf einer ersten Ebene im Hinblick auf die Zusam-

mensetzung der Bevölkerung in einem bestimmten Alter differenziert nach Erwerbstätigen54 

und Erwerbslosen55, die zusammen genommen die Erwerbspersonen bilden, sowie Nichter-

werbspersonen beurteilt werden (vgl. IT.NRW 2013b). Mit diesen Einzeldaten ist es möglich, 

die Erwerbsquote (Indikator III.1.2), die Erwerbslosenquote (Indikator III.1.3) und die 

Erwerbstätigenquote (Indikator III.1.4) einer Region insgesamt, nach Geschlecht und nach 

Altersgruppen differenziert zu berechnen. Die Erwerbsquote gibt Auskunft über den Perso-

nenanteil an der Gesamtbevölkerung im Alter von 15-64 Jahren, der einer Erwerbsarbeit 

nachgeht bzw. danach sucht, d.h. sie weist den Umfang derjenigen aus, die dem Arbeits-

markt prinzipiell als Erwerbspersonen zur Verfügung stehen und sich an diesem beteiligen 

(wollen) (vgl. IT.NRW 2013c, 10). Zudem kann die Erwerbstätigenquote berechnet werden, 

die den Anteil der erwerbstätigen Personen an den Erwerbspersonen im gleichen Alter aus-

weist und einen Eindruck zur relativen Bedeutung der am Erwerbsleben aktiv Beteiligten 

vermittelt. Die Gruppe, die nach einer Erwerbsarbeit sucht, momentan jedoch keiner nach-

geht (Erwerbslose), gemessen an allen Erwerbspersonen im Alter von 15-64 Jahren be-

zeichnet die Erwerbslosenquote und stellt somit Informationen zur Größenordnung derjeni-

gen bereit, die momentan unfreiwillig nicht aktiv am Erwerbsleben teilhaben (vgl. IT.NRW 

2013c, 11).  

II.3.2.2 Kernindikatoren der zweiten Ebene zur Beurteilung der Teilhabestrukturen von 

Erwerbspersonen am Erwerbsleben  

Um die Struktur der (Nicht-)Beteiligung am Erwerbsleben näher zu untersuchen, sollten die 

Erwerbstätigen sowie die prinzipiell an einer Erwerbsarbeit interessierten, aber momentan 

nicht in Arbeit stehenden Erwerbslosen betrachtet werden, wohingegen die Nichterwerbs-

personen im weiteren Verlauf nicht weiter thematisiert werden56. Im Folgenden gilt es, die 

Struktur der Erwerbstätigen nach Stellung im Beruf bzw. nach Form der Erwerbstätigkeit 

                                                
54 „Erwerbstätige sind Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die im Berichtszeitraum wenigstens 
eine Stunde für Lohn oder sonstiges Entgelt irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgehen bzw. in ei-
nem Arbeitsverhältnis stehen (einschließlich Soldatinnen und Soldaten sowie mithelfender Familien-
angehöriger), selbstständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen freien Beruf 
ausüben. (…) Nach diesem Konzept gelten auch alle Personen mit einer „geringfügigen Beschäfti-
gung“ im Sinne der Sozialversicherungsregelungen als erwerbstätig“ (IT.NRW 2013c, 8). 
55 „Erwerbslose sind Personen ohne Erwerbstätigkeit, die sich in den letzten vier Wochen aktiv um 
eine Arbeitsstelle bemüht haben und sofort, d.h. innerhalb von zwei Wochen, für die Aufnahme einer 
Tätigkeit zur Verfügung stehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie bei einer Arbeitsagentur als Arbeits-
lose gemeldet sind oder nicht. Zu den Erwerbslosen werden auch sofort verfügbare Nichterwerbstäti-
ge gezählt, die ihre Arbeitsuche abgeschlossen haben, die Tätigkeit aber erst innerhalb der nächsten 
drei Monate aufnehmen werden“ (IT.NRW 2013c, 8). Diejenigen im Alter ab 15 Jahren, die weder 
unter die Erwerbslosen noch unter die Erwerbstätigen fallen, zählen zu den Nichterwerbspersonen 
(vgl. ebd.).  
56 Maßgeblicher Grund ist, dass bei den Nichterwerbspersonen momentan keine Beteiligung am Er-
werbsleben bzw. keine Bereitschaft dazu im Sinne einer Arbeitssuche vorliegt.  
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ebenso wie die Zusammensetzung der Erwerbslosen näher zu betrachten, denn hierdurch ist 

es möglich, die Art der (Nicht-)Beteiligung am Erwerbsleben näher zu beurteilen.  

II.3.2.2.1 Berufliche Stellung und Erwerbsverhältnisse der Erwerbstätigen 

Die Gruppe der Erwerbstätigen lässt sich nach Art der Erwerbsverhältnisse unterteilen, um 

bestimmen zu können, in welcher beruflichen Stellung eine Erwerbsbeteiligung erfolgt. Zu 

den statistisch erfassten Kategorien von Erwerbstätigkeit zählen im Rahmen der Arbeitskräf-

teerhebung des Mikrozensus folgende Formen (vgl. Statistisches Bundesamt 2013d): 

• Selbstständige (hierzu zählen Unternehmer sowie freiberuflich/selbstständig Tätige, 

die in keinem arbeitsrechtlichen Verhältnis zu einem Dritten (Arbeitgeber) stehen); 

• Mithelfende Familienangehörige (Personen, die ohne Entgelt und ohne Pflichtbeiträ-

ge zur gesetzlichen Rentenversicherung in einem Betrieb eines Familienangehörigen 

mitarbeiten) 

• Beamte 

• Angestellte (Gehaltsempfänger ohne Beamtenstatus) 

• Arbeiter (Lohnempfänger ohne Beamtenstatus) 

• Auszubildende57 (Personen, die eine praktische Berufsausbildung bzw. ein Praktikum 

oder Volontariat absolvieren).  

Die prozentualen Anteile der genannten Gruppen gemessen an allen Erwerbstätigen gestat-

ten es, die relative Bedeutung, die verschiedene berufliche Stellungen im Rahmen einer 

Erwerbstätigkeit einnehmen, zu bestimmen (Indikator III.2.1). 

Jenseits dieser Klassifikation wird die Gruppe der Kernerwerbstätigen58 im Rahmen der Ar-

beitskräfteerhebung des Mikrozensus nach Erwerbsformen näher untersucht (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2013e). Hiermit können erstens die Anteile der abhängig Beschäftig-

ten59 bzw. der selbstständig tätigen Erwerbstätigen an allen Kernerwerbstätigen (Indika-

tor III.2.2) berechnet werden. Zweitens ist es möglich, den Anteil der Erwerbstätigen in Nor-

malarbeitsverhältnissen (unbefristete sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung) 

bzw. in atypischer Beschäftigung an allen abhängigen Erwerbstätigen zu ermitteln, um damit 

einen ersten Eindruck über die Beschäftigungsstabilität der abhängig beschäftigten Er-

werbstätigen zu erhalten (Indikator III.2.3). Drittens kann auch die Gruppe der Selbststän-

digen näher betrachtet werden, indem Aussagen dazu möglich sind, ob diese als Alleinun-

ternehmer (Solo-Selbstständige ohne Angestellte) oder als Arbeitgeber mit Angestell-

ten tätig sind (Indikator III.2.4). 

Zusätzlich zu diesen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung des Mikrozensus errechneten Da-

ten liegen seit 2010 stichtagsbezogene Pendlerberechnungen des Landes NRW für einzelne 

Gemeinden vor. Auf dieser Datenbasis können bezogen auf die Stadt Duisburg Aussagen 

zum Umfang der Berufseinpendler (Indikator III.2.5), der Berufsauspendler (Indikator 

                                                
57 Diese Gruppe von Erwerbstätigen wird bereits mit den in Kap. II.3.1 genannten Indikatoren ausrei-
chend thematisiert und wird in diesem Kap. (II.3.2) nicht mehr explizit thematisiert. 
58 „Nur Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren, nicht in Bildung oder Ausbildung oder einem 
Wehr-/Zivil- sowie Freiwilligendienst“ (Statistisches Bundesamt 2013e).  
59 „Erwerbstätige, die in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen. Hierunter fallen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Beamte, Richter und Soldaten. Bei Weg-
fall der Soldaten spricht man von den abhängig Beschäftigten zivilen Erwerbstätigen“ (BA 2007a).  
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III.2.6) und der innergemeindlichen Berufspendler (Indikator III.2.7)60 differenziert nach 

Altersgruppen (vgl. IT.NRW 2013d, 2013i und 2013m), nach Wirtschaftsbereichen und Ge-

schlecht (vgl. IT.NRW 2013e, 2013j und 2013n), nach Beschäftigungsumfang und Ge-

schlecht (vgl. IT.NRW 2013f, 2013k und 2013o) sowie differenziert nach den Merkmalen 

Stellung im Beruf und Geschlecht (vgl. IT.NRW 2013g, 2013l und 2013p) generiert werden. 

Auf Basis dieser Einzeldaten lassen sich Aussagen zur Bedeutung der Stadt Duisburg als 

Arbeits- und/oder Wohnort treffen. Hinsichtlich der Pendlerberechnungen NRW ist jedoch 

anzumerken, dass diese Werte nicht getrennt für die Gruppen Menschen mit/ohne Behinde-

rung öffentlich zugänglich sind.  

II.3.2.2.2 Zusammensetzung der Erwerbslosen 

Auch die Gruppe der Erwerbslosen kann auf Basis der vorliegenden amtlichen Statistik nä-

her untersucht werden. Den Mikrozensus-Daten zu entnehmen ist nicht nur die Zahl der Er-

werbslosen differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, sondern auch der Familien-

stand, die überwiegende Quelle des Lebensunterhalts sowie die Verteilung und die letzte 

Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftszweigen liegen als Variablen – wenn auch öffentlich zu-

gänglich nur auf Länderebene - vor (vgl. IT.NRW 2013c). Zur Unterteilung der Gruppe der 

Erwerbslosen nach Gründen der Erwerbslosigkeit liegen jedoch keine direkten Informationen 

vor, gleichwohl liefert eine Auswertung der Erwerbslosenanteile danach, ob diese ihren Le-

bensunterhalt überwiegend aus Arbeitslosengeld I und II, aus Renten o.Ä. oder aus Unter-

haltszahlungen durch Angehörige bestreiten, nähere Hinweise. So ist zu vermuten, dass es 

sich bei Erwerbslosen mit überwiegend Renteneinnahmen um Personen handelt, die auf-

grund des Lebensalters (vorzeitig) aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, so dass der 

Anteil der Erwerbslosen, der den Lebensunterhalt vorwiegend aus Renten o. Ä. bestreitet, an 

allen Erwerbspersonen als Indikator III.3.1 (Renterquote) verwendet werden kann. Demge-

genüber ist der Anteil derjenigen, die ihren Lebensunterteil überwiegend aus Arbeitslosen-

geld I und II bestreiten, an allen Erwerbspersonen ein Indikator für den Umfang der Arbeits-

losengeldbezieher im erwerbsfähigen Alter (Arbeitslosenquote gemessen an den Er-

werbspersonen, Indikator III.3.2). Diejenigen Erwerbslosen, die ihren Lebensunterhalt 

überwiegend durch Unterhalt ihrer Angehöriger bestreiten, gemessen an allen Erwerbsper-

sonen stellen die Quote der nicht erwerbstätigen, aber nach Erwerbsarbeit suchenden 

Unterhaltsbezieher dar (Indikator III.3.3). Neben diesen Indikatoren gestattet eine Auswer-

tung der Mikrozensus-Daten bezogen auf die Erwerbslosen nach Art der zuvor ausgeübten 

Erwerbstätigkeit Aussagen dazu, ob diese vor Eintritt der Erwerbslosigkeit als Arbeiter bzw. 

Angestellte tätig waren und – wenn ja – in welchem Wirtschaftsbereich und -abschnitt diese 

abhängige Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde (Indikator III.3.4: Vorherige abhängige Er-

werbstätigkeit der Erwerbslosen).  

                                                
60 „Befinden sich Wohn- und Arbeits- bzw. Ausbildungsort in der gleichen Gemeinde, so gelten die 
entsprechenden Personen i.S. der Pendlerrechnung als innergemeindliche Pendler. (…) Wird hinge-
gen auf dem täglichen Weg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte eine Gemeindegrenze überschritten, 
der Arbeits- bzw. Ausbildungsort liegt also nicht in der gleichen Gemeinde wie der Wohnort, so gelten 
die jeweiligen Personen als übergemeindliche Pendler. (…) Einpendler sind alle übergemeindlichen 
Pendler, die zu ihrem jeweiligen Arbeits- bzw. Ausbildungsort in eine Gemeinde einpendeln [im vorlie-
genden Fall ist die betrachtete Gemeinde Duisburg], ihr Wohnort liegt somit außerhalb der betrachte-
ten Gemeinde. Für die entsprechende Wohngemeinde [hier Duisburg] sind diese Personen Auspend-
ler, der Arbeits- bzw. Ausbildungsort liegt somit nicht in der betrachteten Gemeinde. 



 
 57 

II.3.2.3 Kernindikatoren der dritten Ebene zur Beurteilung der Teilhabeformen am Er-

werbsleben  

Im Folgenden gilt es, Kernindikatoren vorzustellen, die sich einerseits auf Erwerbstätige und 

andererseits auf die spezifische Gruppe der registrierten Arbeitslosen und –suchenden be-

ziehen. Im Hinblick auf die Erwerbstätigen werden Indikatoren vorgestellt, mit denen die 

Merkmale von verschiedenen Erwerbstätigengruppen identifiziert werden können, nämlich 

speziell der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (vgl. Kap. II.3.2.3.1), der Erwerbstä-

tigen, die zusätzlich zum Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen (vgl. Kap. 

II.3.2.3.2), sowie der öffentlich geförderten Erwerbstätigen (vgl. Kap. II.3.2.3.3). Im Hinblick 

auf die Gruppe der Arbeitslosen/-suchenden werden Indikatoren erläutert, die sich zur Be-

rechnung des Umfangs ebenso wie zur näheren Charakterisierung derjenigen Erwerbsper-

sonen eignen, die bei der Arbeitsverwaltung registriert sind und von denen grundsätzlich 

eine unfreiwillige Nichtbeteiligung am Erwerbsleben anzunehmen ist (vgl. Kap. II.3.2.3.4).  

II.3.2.3.1 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigten 

Im Hinblick auf die Form der Erwerbsverhältnisse lässt sich feststellen, dass die sozialversi-

cherungspflichtige abhängige Beschäftigung mit bundesweit rund 29 Millionen Beschäftigten 

bzw. ca. 70 Prozent aller Erwerbstätigen nach wie vor die quantitativ bedeutsamste Teilha-

beform am Arbeitsleben darstellt (vgl. Statistisches Bundesamt 2013c). Um die Gruppe der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten61 in Duisburg näher zu untersuchen, können zum 

einen die veröffentlichten Strukturdaten und -indikatoren der Agentur für Arbeit Duisburg (BA 

2013m) genutzt werden; zum Anderen enthält die Regionaldatenbank der Statistischen Äm-

ter des Landes und des Bundes auf Basis der BA-Beschäftigtenstatistik u.a. für die Stadt 

Duisburg relevante Daten. Diese beiden, auf Basis der BA-Beschäftigtenstatistik erstellten, in 

entsprechender regionaler Tiefe frei zugänglichen Datenquellen enthalten zwar in jedem Fall 

die Nationalität (Deutsche/Ausländer) sowie das Geschlecht, nicht jedoch das Vorliegen ei-

                                                
61 Hierunter fallen alle „Arbeitnehmer (…) einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 
die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Ar-
beitsförderung sind oder für die von Arbeitgebern Beitragsanteile (…) zu entrichten sind. Nicht zu den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte (…), Selbstständige und mithel-
fende Familienangehörige (vgl. BA 2013m).  



 
 58 

ner Behinderung als Differenzierungsmerkmal62. Darüber hinaus gibt es einige BA-

Statistiken, die lediglich für die Länder- und Bundesebene frei zugänglich sind63. 

Im Kontext der Beschäftigtenstatistik der BA werden sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigte entweder mit Wohnort und/oder Arbeitsort in einer bestimmten Region ausgewiesen. 

Beschäftigte, die in einer bestimmten Region, z.B. in Duisburg, wohnen, aber außerhalb die-

ser Region einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, werden als Aus-

pendler bezeichnet (vgl. BA 2010). Zur Quantifizierung der Gruppe der in Duisburg wohnen-

den, aber anderswo arbeitenden Beschäftigten, eignet sich die Auspendlerquote (Indikator 

III.4.1.1). Die Auspendlerquote errechnet sich, indem der Anteil der Auspendler an der Ge-

samtzahl der in Duisburg wohnenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten berechnet 

wird (vgl. ebd.). Umgekehrt handelt es sich bei den Einpendlern um Personen, die außerhalb 

von Duisburg wohnen, aber in dieser Stadt einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung nachgehen. Die Einpendlerquote (Indikator III.4.1.2) weist den Anteil der mit Arbeits-

ort in einer bestimmten Region, z.B. in Duisburg, gemeldeten sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten an allen hier registrierten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus und 

zeigt an, wie hoch die Anziehungskraft einer Region als Arbeitsort für Personen mit einem 

auswärtigen Wohnsitz ist (vgl. BA 2013t).  

Um die Reichweite der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu beurteilen, eignet 

sich die Beschäftigungsquote (Indikator III.4.2), die den Anteil der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten (Angestellte, Arbeiter und Auszubildende sowie geringfügig Be-

schäftigte separat64) an der erwerbsfähigen Wohnbevölkerung (15-64-Jährige Erwerbsper-

sonen) in einer Region ausweist (vgl. BA 2013h). Zentrale Datenbasis zur Berechnung des 

Indikators bildet die Beschäftigtenstatistik der BA, die den Bestand an sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten nach dem Wohnort zum 30.06. eines Jahres ausweist, sowie die Be-

völkerungsdaten des Statistischen Bundesamts zum 31.12 eines Jahres (vgl. ebd.). Die Be-

rechnung erfolgt mithilfe der nachstehenden Formel (vgl. Abbildung 27). Explizit ausgewie-

sen wird durch die BA zudem die Beschäftigungsquote der Frauen (Indikator III.4.2.1), 

                                                
62 Zur differenzierten Beteiligungsstruktur sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit Behinderung 
liegen lediglich bundesweit und länderspezifisch ausgewiesene Daten vor, die sich obendrein nur auf 
die Gruppe der Schwerbehinderten bzw. ihnen Gleichgestellte mit einem mind. 30-prozentigen Behin-
derungsgrad in Betrieben mit mehr bzw. weniger als 20 Arbeitsplätzen beziehen (vgl. hierzu BA 2013o 
und BA 2012a; BMBF 2012, 45). Diese Daten werden auf Basis von Arbeitgebermeldungen an die 
örtlichen Arbeitsagenturen (vgl. BA 2013o) bzw. auf Basis von Teilerhebungen alle fünf Jahre (vgl. BA 
2012a) generiert, so dass im Prinzip von regional verfügbaren Daten zur sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung Schwerbehinderter auszugehen ist. Um diese Daten regional auswerten zu kön-
nen, sollten diese bei der Arbeitsagentur Duisburg angefragt werden. Als Auswertungsvariablen kom-
men folgende personenbezogene Variablen in Betracht: Anzahl der gemeldeten schwerbehinderten 
bzw. diesen gleichgestellten Beschäftigten differenziert nach Alter und Geschlecht sowie geschlech-
terunabhängig die Anstellungsform (regulär, in Ausbildung, in Werkstatt für behinderte Menschen) 
(vgl. BA 2013o).  
63 Der Auftraggeber sollte prüfen, ob die nachfolgend u.a. genannten, nur auf Bundes- und Länder-
ebene bereitgestellten Daten durch die Agentur für Arbeit speziell für den Arbeitsort Duisburg aufberei-
tet werden können. 
64 Des Weiteren zählen Beitragszahler zur Sozialversicherung mit dem Status „Altersteilzeitbeschäftig-
te, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehrübung) einberufen wer-
den“ (BA 2011a) zu dieser Gruppe. Nicht dazu zählen „Beamte, Selbstständige, mithelfende Familien-
angehörige, Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe o. g. Ausnahme)“ 
(ebd.).  
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denn hierdurch kann der Beteiligungsgrad von Frauen an allen sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigten mit Wohnort in einer Region (hier: in Duisburg) ausgewiesen und im Hin-

blick auf eine unter- bzw. überdurchschnittliche Teilhabe im Vergleich zur Gesamtbeteiligung 

beurteilt werden (vgl. BA 2013m).  

Abbildung 27: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.1: Beschäftigungsquote  
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Quelle: vgl. BA 2013h; eigene Darstellung 

Ein zentraler Indikator zur Klassifizierung der Erwerbsbeteiligung der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten bildet die relative Bedeutung der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung in verschiedenen Wirtschaftssektoren und Wirtschaftszweigen. Auf 

Basis der Strukturdaten für die Agentur für Arbeit Duisburg (vgl. BA 2013m) kann der prozen-

tuale Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten berechnet werden, der entweder 

im primären (Landwirtschaft), sekundären (Industrie und Bergbau) oder tertiären (Dienstleis-

tungen) Sektor tätig ist. Dadurch ist es möglich, die relative Bedeutung der Wirtschafts-

sektoren als Beschäftigungsfelder zu identifizieren (Indikator III.4.3.1). Die prozentuale 

Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den drei Sektoren auf die darun-

ter subsummierten Wirtschaftszweige bzw. –bereiche kann auf Basis der in der Regionalda-

tenbank enthaltenen Daten ermittelt werden (vgl. hierzu IT.NRW 2013r), so dass auch die 

relative Bedeutung der Wirtschaftszweige als Arbeitsfelder der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten (Indikator III.4.3.2) abgebildet werden kann. Des Weiteren liegen 

Daten zur Verteilung der weiblichen und männlichen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten auf einzelne, derzeit ausgeübte Berufe sowie differenziert nach Nationalität, Voll- bzw. 

Teilzeitbeschäftigung und Qualifikationsniveau vor (vgl. hierzu BA 2011b), gleichwohl sind 

diese berufsdifferenzierten Daten nur auf Bundes- und Länderebene, nicht aber auf Gemein-

deebene frei zugänglich. Anhand dieser Daten ist es möglich, den Anteil der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten in einzelnen Berufen (Indikator: III.4.3.3) differenziert 

nach Geschlecht, Nationalität, Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung und Qualifikationsniveau aus-

zuwerten, um hierdurch einen Eindruck über besonders stark besetzte Berufe zu gewinnen.  

Ergänzend zur Beschäftigtenstruktur nach Wirtschaftszweigen/-sektoren und Berufen liegen 

regionale Daten zur Beschäftigungsstruktur nach personenbezogenen Variablen vor. In die-

sem Kontext stellt die Altersverteilung einen zentralen Indikator zur Gruppe der sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigten dar (vgl. hierzu IT.NRW 2013s), denn hierdurch ist es 

möglich, die Teilhabeanteile verschiedener Altersgruppen an sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung (Indikator III.4.4) zu errechnen und damit Hinweise auf über- 

und unterdurchschnittliche Beteiligungsgrade verschiedener Altersgruppen an der Erwerbs-

variante sozialversicherungspflichtige Beschäftigung insgesamt zu identifizieren65. Ein weite-

res personenbezogenes Merkmal, das für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte bezo-

gen auf die Stadt Duisburg vorliegt, ist das formale Qualifikationsniveau (vgl. hierzu IT.NRW 

                                                
65 Als Altersgruppen ausgewiesen werden die Kategorien „unter 20 Jahre, 20 bis unter 25 Jahre, 25 
bis unter 30 Jahre, 30 bis unter 50 Jahre, 50 bis unter 60 Jahre, 60 bis unter 65 Jahre, 65 Jahre und 
mehr“ (IT.NRW 2013s) 
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2013t). Hierdurch können die Beteiligungsquoten sozialversicherungspflichtiger Be-

schäftigter nach dem formalen Qualifikationsniveau (Indikator III.4.5) berechnet werden, 

was Hinweise darauf gibt, wie hoch der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufs-

ausbildung, mit abgeschlossener Berufsausbildung sowie mit abgeschlossener höherer 

Fachschulausbildung und (Fach-) Hochschulstudium an allen sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten ist. Speziell zu den Beschäftigten mit Hochschulabschluss bietet obendrein der 

von der BA veröffentlichte Indikator III.4.5.1 „Anteil der höher Qualifizierten an den Beschäf-

tigten“ (BA 2013m, 19) Hinweise auf die relative Bedeutung der Akademiker an allen so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Duisburg (vgl. ebd.).  

Weitere Informationen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegen zum Arbeits-

zeitumfang vor. Diesbezüglich sind Angaben zur Teilzeitquote (Indikator III.4.6), also zum 

Anteil derjenigen möglich, die in Duisburg arbeiten und keiner i.d.R. 40-Stunden pro Woche 

umfassenden Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen (vgl. BA 2013m, 14; IT.NRW 2013u). Die 

Teilzeitquote kann zur Beurteilung der Beschäftigungsqualität verwendet werden, denn Teil-

zeitarbeit wird von den Beschäftigten zum einen nicht immer freiwillig gewählt und zum ande-

ren kann diese Variante mit einem geringeren Arbeitseinkommen verknüpft sein (vgl. BA 

2013m). Das Einkommen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betreffend, bietet 

obendrein der Indikator III.4.7 Quote der ausschließlich geringfügig Beschäftigten wert-

volle Informationen, denn dieser gestattet Hinweise auf den relativen Umfang derjenigen, die 

ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen und somit max. EUR 400 bzw. 

seit dem 01.01.2013 maximal EUR 450 monatlich verdienen (vgl. ebd., 7 ff.). Beide Indikato-

ren beziehen sich demnach auf Beschäftigtengruppen, die entweder aufgrund ihres Arbeits-

zeitumfangs oder wegen eines niedrigen Einkommens vom klassischen Normalarbeitsver-

hältnis abweichen. Ein weiterer Einkommensindikator ist das monatliche Bruttoarbeitsent-

gelt der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) mit 

Arbeitsort in Duisburg (Indikator III.4.8), der jedoch lediglich in Form des Medians66 ausge-

wiesen wird (vgl. BA 2013m).  

Zur Beurteilung der Beschäftigungsrisiken der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

eignet sich der Indikator III.4.9.1 Entlassungsrisiko, der die Relation zwischen den Zugän-

gen an Arbeitslosenempfängern und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

ausweist und „das Risiko, aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in den Bezug von 

Arbeitslosengeld nach dem SGB III zu fallen“ (BA 2013u), beschreibt. Zentrale Datenbasis ist 

zum einen die Leistungsstatistik im Rechtskreis SGB III und zum anderen die Beschäftigten-

statistik nach Wohnort der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, gleichwohl ist an-

zumerken, dass die benötigten Daten der Leistungsstatistik nur für Gesamtdeutschland und 

für einzelne Bundesländer, nicht aber auf kommunaler Ebene frei zugänglich sind (vgl. ebd.). 

Zur Berechnung des Indikators Entlassungsrisiko ist folgende Formel zu verwenden (vgl. 

Abbildung 28).  

Abbildung 28: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.9.1: Entlassungsrisiko  

� )2&)	2&	%$4"-0*.1*"&)".#	�s~!�'ä&)"$&	-&	"-&"!	4"*0-!!0"&	�"-0$2 !
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66 „Der Medianwert ist so zu interpretieren, dass die Hälfte der Beschäftigten ein geringeres Entgelt, 
die andere Hälfte ein höheres Entgelt erzielt“ (BA 2013m, 6). 
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Quelle: vgl. BA 2013u; eigene Darstellung 

Ein Indikator zur Bestimmung der Beschäftigungsstabilität bildet der Fluktuationskoeffizient 

der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (Indikator III.4.9.2), der anzeigt, wie 

häufig sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze durchschnittlich neu besetzt werden und 

somit in gewisser Weise über die durchschnittliche Beschäftigungsdauer informiert (vgl. BA 

2013v). Dieser Indikator weist die „Relation des arithmetischen Mittelwertes der begonnenen 

und beendeten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse [ohne Auszubil-

dende] zum Bestand der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse“ (ebd.) 

aus. Im Unterschied zu den voranstehenden Indikatoren wird bei der Berechnung sowohl 

des Zählers als auch des Nenners nicht nur ein Zeitpunkt berücksichtigt, sondern vielmehr 

wird ein arithmetisches Mittel der Daten eines Zeitraums berechnet, um saisonale Schwan-

kungen am Arbeitsmarkt mit überdurchschnittlichem Beschäftigungsauf- und Abbau auszu-

gleichen. Zur Berechnung eignet sich folgende Formel (vgl. Abbildung 29) 

Abbildung 29: Formel zur Berechnung des Indikators III.4.9.2: Fluktuationskoeffizient der sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung 

2$-06!.		�-00".	2 *	%&Z26.	4")1&&"&"$	 &#	4""&#"0"$	\"*56ä'0-) &)*["$6ä.0&.�16&"	%Z 4-*�2!	%$4"-0*1$0	-!	� 2$02.
2$-06!.		�-00".	2 *	\"*02&#	2&	\"*56ä'0-) &)*["$6ä.0&-**"&	2!	%$4"-0*1$0	Z !	�  2$02.**0-5602)	 &#	\"*02&#	-!	�1$� 2$02.  

x 100 

Quelle: vgl. BA 2013v; eigene Darstellung 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Behinderung in Betrieben mit mind. 20 

Beschäftigten 

Eine Möglichkeit zur statistischen Erfassung von Behinderten in einer regulären sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung bieten die Statistiken zur Beschäftigung schwerbehinder-

ter und ihnen gleichgestellter Menschen nach dem Anzeigeverfahren (vgl. BMBF 2012, 45 

ff.; BA 2013o). Die dadurch verfügbaren Daten beziehen sich auf reguläre Arbeits- und Be-

schäftigungsverhältnisse, die ohne Intervention bzw. Finanzierung als Teil der aktiven Ar-

beitsförderung bestehen, und fokussieren auf Erwerbstätige in Betrieben mit mindestens 20 

Mitarbeitern67. Statistisch erfasst wird neben der Bestandszahl schwerbehinderter Beschäf-

tigter auch das Alter und Geschlecht der beschäftigten Schwerbehinderten (vgl. BMBF 2012, 

49), gleichwohl liegen diese von der BA aufbereiteten Daten nur zum gesamten Bundesge-

biet und differenziert nach Ländern, nicht aber auf kommunaler Ebene frei zugänglich vor 

(vgl. BA 2013o). Um die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

(Schwer-) Behinderung in Duisburger Betrieben mit mindestens 20 Arbeitsplätzen (In-

dikator III.4.10) auszuweisen, sollten die Daten bei der Agentur für Duisburg angefragt wer-

den. 

II.3.2.3.2 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der erwerbstätigen Arbeitslo-

sengeld II-Bezieher („Aufstocker“) 

Eine aktuell mit großer medialer und politischer Aufmerksamkeit fokussierte Gruppe sind die 

so genannten „Aufstocker“, also Personen, die trotz Erwerbstätigkeit eine Bedürftigkeit auf-

                                                
67 Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern sind nach § 71 SGB IX verpflichtet, einen prozentualen 
Anteil von Mitarbeitern mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Kommen Sie dieser Pflicht nicht 
nach, sind die Arbeitgeber nach § 77 SGB IX zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet.  
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weisen und deshalb zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen. 

Speziell zu dieser Erwerbstätigengruppe liegen Daten u.a. für die Region Duisburg vor (vgl. 

BA 2013p), anhand derer sich erstens der Anteil der erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-

Empfänger an allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Wohnort in Duisburg (Indika-

tor III.5.1) berechnen lässt, denn hierdurch können Aussagen zur relativen Bedeutung Er-

werbstätiger mit Arbeitslosengeld II-Bezug an allen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern in 

einer Region getätigt werden. Zweitens kann der Anteil der erwerbstätigen Arbeitslosengeld 

II-Empfänger an allen in Duisburg wohnhaften Erwerbstätigen berechnet werden (Indikator 

III.5.2), um Aussagen zur relativen Bedeutung der weniger als das gesellschaftliche 

Existenzminimum verdienenden Erwerbstätigen in einer Region zu generieren.  

Zu den erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern liegen nähere Informationen zur Art der 

Erwerbstätigkeit vor; neben der beruflichen Stellung (selbstständig bzw. abhängig beschäf-

tigt) sind Daten zur Anzahl der sozialversicherungspflichtigen und der ausschließlich gering-

fügig beschäftigten Arbeitslosengeld II-Bezieher mit Wohnort in Duisburg verfügbar (vgl. BA 

2013p). Auf dieser Grundlage lassen sich Quoten zur relativen Bedeutung erwerbstätiger 

Arbeitslosengeld II-Bezieher nach beruflicher Stellung (selbstständig bzw. abhängig be-

schäftigt) (Indikator III.5.3) und nach Art des Anstellungsverhältnisses (sozialversiche-

rungspflichtig bzw. ausschließlich geringfügig beschäftigt) (Indikator III.5.4) gemessen an 

allen erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Beziehern errechnen. Damit können Aussagen zu 

Risikograden von bestimmten Erwerbstätigengruppen im Hinblick auf nicht bedarfsdeckende 

Erwerbseinkommen generiert werden. Des Weiteren gestatten die Einzeldaten eine nähere 

Analyse der abhängig beschäftigten Arbeitslosengeld II-Empfänger im Hinblick auf die Höhe 

des monatlichen Bruttoeinkommens, wodurch es möglich wird, die Verbreitung des Ar-

beitslosengeld II-Bezugs trotz Erwerbstätigkeit vor dem Hintergrund der Höhe des 

monatlichen Arbeitseinkommens einzuschätzen (Indikator III.5.5).  

II.3.2.3.3 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zu öffentlich geförderten Erwerbsverhält-

nissen 

In Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit ist es relevant, ob es sich hierbei um eine regulä-

re oder um eine öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit im Sinne einer Selbstständigkeit oder 

einer abhängigen Beschäftigung handelt. So ist anzunehmen, dass Personen mit öffentlich 

geförderter Erwerbsarbeit nur aufgrund der öffentlichen Förderung zur Gruppe der Erwerb-

stätigen zählen und es sich deshalb um eine prinzipiell von Arbeitslosigkeit bedrohte Er-

werbstätigengruppe handelt. Eine öffentlich geförderte Beschäftigung kann grundsätzlich in 

regulären Betrieben, d.h. am ersten Arbeitsmarkt, sowie in besonderen Einrichtungen, wie in 

den Werkstätten für behinderte Menschen, die oftmals als zweiter Arbeitsmarkt bezeichnet 

werden, stattfinden (vgl. BIH68 2012, 5).  

II.3.2.3.3.1 Öffentlich geförderte Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 

Im Rahmen der BA-Statistik wurden im Jahr 2012 unter dem Begriff der „öffentlich geförder-

ten Beschäftigung“ folgende Fördervarianten zusammengefasst (vgl. BA 2013s, 37):  

• Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II),  

                                                
68 Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) 
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• Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (auslaufend)69,  

• Beschäftigungszuschuss (auslaufend)70,  

• Beschäftigungsphase Bürgerarbeit,  

• Förderung von Arbeitsverhältnissen (§ 16e SGB II).  

Ergänzend wird durch die BA der Übergang in eine berufliche Selbstständigkeit öffentlich 

gefördert; hierzu zählen (vgl. BA 2013s, 37): 

• Gründungszuschuss nach § 93 SGB III  

• Einstiegsgeld Variante Selbstständigkeit nach § 16b SGB II.  

Zur Gruppe der öffentlich geförderten Erwerbstätigen liegen auf Ebene einzelner Ar-

beitsagenturen Daten zu vormals arbeitslos gemeldeten Personen nach Rechtskreisen (SGB 

II und III) vor, die in einem bestimmten Berichtsjahr in eine öffentlich geförderte bzw. reguläre 

(d.h. nicht geförderte) Erwerbstätigkeit eingemündet sind (vgl. hierzu BA 2013q und BA 

2013r). Auf dieser Datengrundlage kann der Anteil der in eine öffentlich geförderte Erwerbs-

tätigkeit eingemündeten Personen gemessen an allen in Erwerbstätigkeit eingemündeten 

Arbeitslosen berechnet werden (Indikator III.6.1: Quote der aus Arbeitslosigkeit in öffent-

lich geförderte Erwerbstätigkeit eingemündeten Personen). Zur Berechnung des Indika-

tors III.6.1 müssen zwei Berechnungsschritte umgesetzt werden (vgl. Abbildung 30):  

Abbildung 30: Formel zur Berechnung des Indikators III.6.1: Quote der aus Arbeitslosigkeit in 
öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit eingemündeten Personen 

1. Zahl	der	in	öffentlich	geförderte	Zahl	der	in	öffentlich	geförderte	Zahl	der	in	öffentlich	geförderte	Zahl	der	in	öffentlich	geförderte	ErwerbstätigkeitErwerbstätigkeitErwerbstätigkeitErwerbstätigkeit				eingemündeten	Arbeitslosen	r	eingemündeten	Arbeitslosen	r	eingemündeten	Arbeitslosen	r	eingemündeten	Arbeitslosen	r					
Zahl	der	in	Erwerbstätigkeit	eingemündeten	Arbeitslosen	insgesamt	�SGB	II	und	SGB	III�	

h	
Zahl	der	in	Erwerbstätigkeit	ohne	Förderung	eingemündeten	Arbeitslosen	�SGB	II	und	SGB	III� 

2. Quote	der	in	öffentlich	geförderte	Quote	der	in	öffentlich	geförderte	Quote	der	in	öffentlich	geförderte	Quote	der	in	öffentlich	geförderte	ErwerbstätigkeitErwerbstätigkeitErwerbstätigkeitErwerbstätigkeit				eingemündeten	Arbeitsloseneingemündeten	Arbeitsloseneingemündeten	Arbeitsloseneingemündeten	Arbeitslosen				r	r	r	r					
�26.	#"$	-&	ö''"&0.-56	)"'ö$#"$0"	~$,"$4*0ä0-)/"-0	"-&)"!ü&#"0"&	%$4"-0*.1*"&	

�26.		-&	~$,"$4*0ä0-/"-0	"-&)"!ü&#"0"&	%$4"-0*.1*"&	-!	´"560*/$"-*	��\	���	 &#	��\	�� x 100 

Quelle: eigene Darstellung 

Neben der relative Bedeutung des Ausscheidens aus Arbeitslosigkeit aufgrund der Aufnah-

me einer (öffentlich geförderten) Erwerbstätigkeit insgesamt liegen Daten dazu vor, ob die 

betreffenden Personen in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis oder in berufliche Selbst-

ständigkeit mit/ohne Förderung eingemündet sind (vgl. hierzu BA 2013q und BA 2013r). Auf 

dieser Grundlage kann analog zur Berechnungsformel für den Indikator III.6.1 berechnet 

werden, ob es sich bei der Einmündung in Erwerbstätigkeit um ein öffentlich gefördertes Be-

schäftigungsverhältnis (Indikator III.6.1.1) oder um eine öffentlich geförderte Selbstständig-

keit (Indikator III.6.1.2) handelt.  

Spezielle Instrumente zur Förderung der Beschäftigung von (Schwer-)Behinderten 

Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen weist die Förderstatistik der BA verschiedene 

Maßnahmen/Förderinstrumente aus, die sich speziell an Schwerbehinderte richten und die 

                                                
69 „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können seit Januar 2009 nur noch im Rechtskreis SGB III und 
hier nur noch bis März 2012 eingesetzt werden“ (BA 2013s, 48). 
70 „Ab dem 01.04.2012 erfolgt nur noch die Förderung von Personen, für die bis Ende März 2012 ein 
Beschäftigungszuschuss begonnen hat“ (BA 2013s, 48).  
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mithilfe von Arbeitgeberzuschüssen das Ziel der Aufnahme einer Beschäftigung von 

(Schwer-)Behinderten am ersten Arbeitsmarkt verfolgen71. Zu diesen Maßnahmen zählen72:  

• Arbeitshilfen nach § 46 Abs. 2 SGB III73 
• Probebeschäftigung nach § 46 Abs. 1 SGB III74 

• Eingliederungszuschüsse für behinderte und schwerbehinderte Personen nach § 90 

Abs 1 SGB III75  

• Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene Schwerbehinderte nach § 90 Abs. 

2 SGB III76 

• Zuschüsse für Schwerbehinderte im Anschluss an eine Aus- und Weiterbildung nach 

§ 73 Abs. 3 SGB III77. 

Um die Anzahl behinderter Personen zu ermitteln, deren Beschäftigungsaufnahme am 

ersten Arbeitsmarkt mithilfe einer der genannten Arbeitsgeberzuschüsse unterstützt 

wird (Indikator III.6.2), kann die BA-Förderstatistik „Eingliederungs-, Ausbildungs- und  Ar-

beitgeberzuschüsse für schwerbehinderte Menschen“ (BA 2012b) bzw. „Förderung der Teil-

habe behinderter Menschen am Arbeitsleben Deutschland“ (BA 2013z) genutzt werden. 

Gleichwohl bleibt anzumerken, dass diese Daten lediglich für Gesamt-, West- und Ost-

deutschland, nicht aber für einzelne Städte und Gemeinden frei zugänglich sind.  

Ergänzend zu diesen Fördermaßnahmen gibt es die „unterstützte Beschäftigung78“ (BIH 

2012, 5) sowie „Integrationsprojekte79“ (ebd.). Die vorliegenden amtlichen Daten der BA ent-

                                                
71 Daraus folgt, dass die nachfolgend genannten Indikatoren nur für die Gruppe der Menschen mit 
Behinderung ausgewertet werden können und somit diesbezüglich eine Prüfung etwaiger Benachteili-
gungen aufgrund der Behinderung analog zu den in Kap. II.2.2 genannten Strukturindikatoren nicht 
zielführend ist.  
72 Neben den aufgelisteten Maßnahmen ist das Einstiegsgeld nach § 16d SGB II als Förderleistung 
zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen bzw. selbstständigen Beschäftigung zu nennen, 
das allerdings eine finanzielle Zuschusszahlung an (Schwer-)Behinderte Arbeitslosengeld II-Bezieher 
darstellt und somit kein Arbeitsgeberzuschuss ist.  
73 Diese kurzfristige Einmalleistung richtet sich u.a. an Arbeitgeber und dient dem Ziel, Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze behindertengerecht auszustatten, um behinderte Menschen dauerhaft in Beschäfti-
gung einzugliedern (vgl. BMBF 2012, 50; § 46 Abs. 2 SGB III). Da diese Maßnahme auch in Ergän-
zung zu anderen Förderleistungen, wie z.B. Ausbildungszuschüsse, beantragt werden kann, ist bei 
der Interpretation der Teilnehmerzahlen zu beachten, dass Doppelerfassungen von Behinderten, die 
zudem andere Förderleistungen erhalten, möglich sind (vgl. BMBF 2012, 50).  
74 Diese Maßnahme sieht vor, dass Arbeitgebern sämtliche der durch eine Beschäftigung (Schwer-) 
Behinderter entstehenden Kosten bis zu drei Monaten erstattet werden können (§ 46 Abs. 1 SGB III), 
verbunden mit dem Ziel, die Hemmschwellen zur Einstellung behinderter Menschen am ersten Ar-
beitsmarkt zu senken (vgl. BMBF 2012, 50). Im Prinzip lassen sich diese Maßnahmen sowohl dem 
Feld der Berufsorientierung, also dem Bereich der ersten Schwelle wie auch dem Übergang an der 
zweiten Schwelle zuordnen, denn gesetzlich wird der Anwendungsbereich nicht näher spezifiziert (vgl. 
ebd.). 
75 Immer dann, wenn Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten über ihre Beschäftigungspflicht von 
Behinderten hinaus Behinderte oder Schwerbehinderte in Beschäftigung übernehmen, können diese 
für max. zwei Jahre einen 70-prozentigen Zuschuss zum Arbeitsentgelt erhalten (§ 90 Abs. 1 SGB III) 
76 Bei besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen mit erheblichen Vermittlungsbeeinträchti-
gungen können die Zuschüsse auf 60 Monate ausgedehnt werden und bei über 55-Jährigen beson-
ders betroffenen schwerbehinderten Menschen sogar auf 96 Monate (§90 Abs. 2 SGB III) 
77 Der Zuschuss kann in Höhe von 70 Prozent des Arbeitsentgelts max. für ein Jahr gezahlt werden, 
wenn Arbeitgeber Schwerbehinderte nach einer bezuschussten Ausbildung in ein reguläres Beschäf-
tigungsverhältnis übernehmen (vgl. BMBF 2012, 51; § 73 Abs. 3 SGB III) 
78 Nach § 38a Abs. 1 SGB IX richtet sich die unterstützte Beschäftigung an behinderte Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf und intendiert eine Aufnahme bzw. den Erhalt einer angemesse-
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halten aufgrund der pluralen Finanzierungsverantwortung u.a. auch der anderen Rehabilita-

tionsträger keine vollständigen, sondern nur ausschnitthaft Angaben zu diesen speziellen 

Beschäftigungsformen und ermöglichen damit keine Aussage darüber, wie hoch der Anteil 

der in Integrationsprojekten bzw. in unterstützter Beschäftigung insgesamt befindlichen Men-

schen mit (Schwer-)Behinderung gemessen an allen in (öffentlich geförderter) Beschäftigung 

befindlichen Erwerbspersonen ist. Aus diesem Grund sollte das Monitoringmodell in Bezug 

auf diese beiden Fördermaßnahmen Indikatoren integrieren, die nicht auf amtlich erhobenen 

Daten, sondern auf Daten der entsprechenden Bundesarbeitsgemeinschaften basieren. 

Im Hinblick auf die Integrationsprojekte liefert der Jahresbericht (zuletzt für das Jahr 

2011/2012 veröffentlicht) der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-

fürsorgestellen (BIH) bundesweite und länderspezifisch differenzierte Daten zur Anzahl der 

verfügbaren Integrationsprojekte, der in den Integrationsunternehmen beschäftigten (schwer-

) behinderten Personen ebenso wie zu den Aufwendungen für Integrationsunternehmen (vgl. 

BIH 2012, 23 ff.). Kommunale Daten liegen hierzu allerdings nicht vor. Die absolute Zahl der 

Beschäftigten in den Integrationsprojekten und davon der Anteil der Personen mit (Schwer-) 

Behinderung für sich allein genommen und zusätzlich in Relation zur Gesamtzahl der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-)Behinderung80 gestattet Aussagen zum 

Umfang und zur Bedeutung, die Integrationsprojekte als Beschäftigungsoption für 

(schwer-)behinderte Menschen einnehmen (Indikator III.6.3 und III.6.4).  

Speziell zur unterstützten Beschäftigung liegen einerseits bundesweite Daten zur Zahl der 

durch die BA geförderten Personen differenziert für Ost- und Westdeutschland vor (vgl. BA 

2013z); anderseits liefern die Ergebnisse einer Umfrage der Bundesarbeitsgemeinschaft 

unterstützte Beschäftigung (BAG UB) differenzierte Daten zu den bei den Mitgliedseinrich-

tungen auf diesem Wege geförderten Personen mit Behinderung (vgl. BAG UB 2012). Auf 

der Grundlage der genannten BA-Datenquelle kann der Umfang der Personen bestimmt 

werden, die in einem bestimmten Berichtsjahr (das aktuellste ist das Jahr 2012) in unter-

stützte Beschäftigung eingemündet sind (Zugang), an dieser teilgenommen (Bestand) bzw. 

diese beendet haben (Austritte) (Indikator III.6.5). Obendrein ist es anhand der in dieser 

Quelle ausgewiesenen Bestandszahlen möglich, die relative Bedeutung der mit einer un-

terstützten Beschäftigung geförderten Personen an allen Teilnehmenden der BA-

Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zu 

berechnen (Indikator III.6.6). Die genannte Umfrage der BAG UB basiert auf den Angaben 

von 35 Mitgliedsunternehmen, die zusammen genommen 1.458 Teilnehmende in einer un-

terstützten Beschäftigung aufwiesen, was zum besagten Zeitpunkt in etwa einem Viertel der 

von der BA geförderten Teilnehmerplätze entsprach (vgl. BAG UB 2012). Die teilnehmerbe-

                                                                                                                                                   
nen, geeigneten und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die Förderleistung umfasst eine 
„individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf [eine] Berufsbegleitung“ (§ 38a Abs. 1 SGB IX).  
79 Dieses sind nach § 132 SGB IX Beschäftigungsunternehmen, betriebliche Abteilungen oder von 
öffentlichen Arbeitgebern geführte Betriebe (Integrationsbetriebe), in denen 25 bis 50 Prozent der 
Beschäftigten eine Schwerbehinderung haben. Die Beschäftigten unterliegen der regulären Sozialver-
sicherungspflicht und werden rechtlich gesehen dem regulären Arbeitsmarkt zugeordnet (vgl. BIH 
2012, 5). 
80 Da die Daten zu beschäftigten Schwerbehinderten nur bezogen auf Betrieben mit mindestens 20 
Mitarbeitern basieren, ist anzumerken, dass dieser Indikator nur näherungsweise den relativen Anteil 
der in Integrationsunternehmen beschäftigten (Schwer-)Behinderten gemessen an allen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten anzeigen kann. 
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zogenen Ergebnisse werden nicht nach Kommunen differenziert ausgewiesen und eignen 

sich deshalb und obendrein aufgrund der niedrigen Fallzahl nicht, um z.B. zu empirisch be-

lastbaren Aussagen über die Zusammensetzung, die schulische Vorbildung und den Ver-

bleib der in Duisburg wohnhaften/geförderten Teilnehmenden an einer unterstützten Be-

schäftigung zu gelangen.  

II.3.2.3.3.2 Öffentlich geförderte Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt 

Eine spezielle Form der öffentlich geförderten Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt stellt 

die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) dar. Werkstätten 

für behinderte Menschen dienen nach § 39 SGB IX dem Ziel, „die Leistungs- oder Erwerbs-

fähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wieder-

herzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung 

zu ermöglichen oder zu sichern“. Dazu werden grundsätzlich drei Unterstützungsstufen der 

WfbM differenziert: Das Eingangsverfahren, der Berufsbildungsbereich und der Arbeitsbe-

reich. Im Eingangsverfahren, das zwischen vier Wochen und max. drei Monaten dauert, soll 

festgestellt werden, ob die WfbM die geeignete Förderstätte im Einzelfall darstellt und welche 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben prinzipiell in Frage kommen (§ 40 Abs. 1 Nr.1 SGB 

IX). Die Aufenthaltsdauer im Berufsbildungsbereich beträgt regulär zwei Jahre; während die-

ser Zeit sollen die Leistungs- und Erwerbsfähigkeit der Teilnehmenden entwickelt, verbessert 

bzw. wiederhergestellt werden mit dem Ziel, bis zum Ende dieser Förderperiode eine Ar-

beitsfähigkeit der teilnehmenden Menschen mit Behinderung aufzubauen (§ 40 Abs. 1 Nr.2 

SGB IX). Der Arbeitsbereich einer WfbM richtet sich nach § 41 Abs.1 SGB IX an Menschen 

mit Behinderung, die aufgrund der Schwere der Behinderung nicht in der Lage sind, eine 

geregelte berufliche Tätigkeit am Arbeitsmarkt oder eine Berufsausbildung wahrzunehmen 

bzw. an einer Qualifizierungsmaßnahme nach § 33 Abs. 3 Nr.2-4 SGB IX teilzunehmen. Ge-

genstand der Förderung im Arbeitsbereich ist eine den Erfordernissen der Behinderung an-

gepasste Beschäftigung, eine arbeitsbegleitende Qualifizierung sowie die parallele Förde-

rung des Übergangs in den regulären ersten Arbeitsmarkt (§ 41 Abs. 2 SGB IX). Die finanzi-

elle Förderung der WfbM obliegt den Rehabilitationsträgern, zu denen neben der BA auch 

die Unfall- und Rentenversicherung, die Kriegsopferfürsorge und speziell für den Arbeitsbe-

reich zudem die Jugendhilfe- und Sozialhilfeträger zählen.  

Im Hinblick auf die bei den anerkannten WfbM registrierten geförderten Personen liegen kei-

ne vollständigen amtlichen Daten vor. Um Aussagen zur Anzahl der in den WfbM beschäf-

tigten Personen mit Schwerbehinderung (Indikator III.6.7) zu erhalten, eignet sich die auf 

Bundes- und Länderebene freizugängliche Beschäftigtenstatistik der BA zu den schwerbe-

hinderten Menschen in Beschäftigung in Betrieben mit mind. 20 Arbeitsplätzen (Anzeigever-

fahren SGB IX) (vgl. BA 2013o). Des Weiteren stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) Daten basierend auf den Angaben der 

bei ihr registrierten Mitgliedswerkstätten differenziert nach Bundesländern (nicht aber nach 

Gemeinden) bereit. Zum 01.01.2012 waren alle der insgesamt 103 in NRW registrierten amt-

lich anerkannten WfbM bei der BAG WfbM vertreten (vgl. BAG WfbM 2012a), so dass anzu-

nehmen ist, dass die Mitgliedsstatistik der BAG WfbM durchaus belastbare Aussagen zur 

Erwerbstätigkeit schwerbehinderter Menschen in dieser Beschäftigungsoption gestattet. Die 

Mitgliederstatistik der BAG WfbM informiert über die Gesamtzahl der belegten Platzkapazi-
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täten (Teilnehmer) differenziert nach der Art der Förderung (Indikator III.6.8), nämlich 

ob es sich bei den Teilnahmefällen um Personen im Berufsbildungsbereich und im Ein-

gangsverfahren handelt oder ob es sich um Beschäftigte des Arbeitsbereiches handelt (BAG 

WfbM 2012b). Zudem liegen differenzierte Daten zu den Teilnehmern der WfbM differen-

ziert nach Bundesländern und Art der Behinderung (Indikator III.6.9) vor (vgl. WfbM 

2013d). Darüber hinaus gibt es länderspezifische Daten zum durchschnittlichen Arbeits-

entgelt der im Arbeitsbereich der WfbM beschäftigten behinderten Personen (Indikator 

III.6.10) vor (vgl. BAG WfbM 2013c).  

Jenseits der Statistik der BAG WfbM enthält die BA-Förderstatistik zur Teilhabe behinderter 

Menschen am Arbeitsleben Informationen zum Neuzugang, zum Bestand und zu den Aus-

tritten im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich der WfbM (Indikator III.6.11) bezo-

gen auf die durch die BA geförderten Personen (vgl. BA 2013z). Allerdings liegen die Daten 

in erforderlicher Detailtiefe (gemeint ist eine Aufschlüsselung nach Art der Maßnahme) frei 

zugänglich lediglich für das gesamte Bundesgebiet und die Bundesländer vor, weswegen 

basierend auf dieser öffentlich zugänglichen Datenquelle keine Angaben zur Zahl der in Du-

isburg registrierten Personen mit Verbleib in einer WfbM getätigt werden können.  

II.3.2.3.4 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der Arbeitslosen 

II.3.2.3.4.1 Indikatoren zum Umfang und zur Struktur der Arbeitslosen 

Neben der Mikrozensus-Erhebung (vgl. hierzu Kap. II.3.2.2.2) bietet insbesondere die Ar-

beitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit nähere Informationen speziell zu den Er-

werbslosen, die sich arbeitslos bzw. -suchend gemeldet haben. Bei der Definition des Ar-

beitslosenbegriffs wird zwischen einem engeren und einem breiteren Verständnis unter-

schieden. Als im sozialrechtlichen Sinne arbeitslos im engeren Sinne gelten diejenigen, die 

keiner Beschäftigung von mind. 15 Std./Woche nachgehen, bei der Arbeitsagentur als ar-

beitssuchend registriert sind und dem Arbeitsmarkt zur Vermittlung zur Verfügung stehen 

(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009b; § 138 SGB III). Arbeitslose im weiteren Sinne um-

fassen neben den Arbeitslosen im engeren Sinne zudem arbeitslose Personen, die an akti-

ven Arbeitsförderungsmaßnahmen teilnehmen sowie erwerbsfähige Hilfebedürftige nach 

Vollendung des 58. Lebensjahres, denen innerhalb eines Jahres keine sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung angeboten werden konnte und die nach § 53a Abs. 2 SGB II offiziell 

nicht als arbeitslos gelten (vgl. ebd.). Ergänzend zu den Arbeitslosen im engeren bzw. weite-

ren Sinne ist die Zahl der Unterbeschäftigten im engeren und weiteren Sinne zu berücksich-

tigen, denn hierdurch ist es möglich, einen Gesamteindruck über die Zahl der im Prinzip ar-

beitswilligen, nicht jedoch erwerbstätigen Personen einer Region zu erhalten. Die von Un-

terbeschäftigung Betroffenen im engeren Sinne umfassen neben den arbeitslosen Perso-

nen im weiteren Sinne zusätzlich von Arbeitslosigkeit betroffene „Personen, die an bestimm-

ten entlastend wirkenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder zeitweise 

arbeitsunfähig sind und deshalb die Kriterien des § 16 Abs. 1 SGB III (Beschäftigungslosig-

keit, Verfügbarkeit und Arbeitssuche) nicht erfüllen“ (BA 2009b). Unterbeschäftigung im 

weiteren Sinne ist die umfassendste Größe zur Berechnung der Arbeitslosigkeit einer Regi-

on. Hierunter fallen neben den Unterbeschäftigten im engeren Sinne zusätzlich „Personen in 

weiteren entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, die fern vom Arbeitslosenstatus 
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sind und ihr Beschäftigungsproblem individuell schon weitgehend gelöst haben (z. B. Perso-

nen in geförderter Selbstständigkeit und Altersteilzeit); sie stehen für Personen, die ohne 

diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen arbeitslos wären“ (ebd.). Ein zentraler Indikator 

zur Bestimmung des Umfangs der Arbeitslosen im engeren und weiteren Sinne nach sozial-

rechtlicher Auffassung bildet die Arbeitslosenquote (AQ), die im Rahmen der Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit u.a. nach Regionen ausgewiesen und wie folgt definiert wird:  

„Arbeitslosenquoten zeigen die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots an, indem 

sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslo-

se) in Beziehung setzen“ (Bundesagentur für Arbeit 2009a). 

Bei der Berechnung der Arbeitslosenquote kann im Zähler multipliziert mit 100 entweder die 

Zahl der Arbeitslosen im engeren oder aber im weiteren Sinne verwendet werden, je nach-

dem, ob die Arbeitslosenquote nur bezogen auf die zur Arbeitsvermittlung zur Verfügung 

stehenden (im engeren Sinne) oder bezüglich aller arbeitslosen Personen (im weiteren Sin-

ne) berechnet werden soll. Als Berechnungsbasis der Arbeitslosenquoten im Nenner kann 

entweder das gesamte Erwerbspersonenpotenzial (abhängige zivile Erwerbstätige sowie 

Selbstständige und mithelfende Familienangehörige) (Indikator III.7.1.1: AQEP) oder aber 

lediglich die Zahl der abhängigen zivilen Erwerbspersonen („Summe aus sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten (einschl. Auszubildende), geringfügig Beschäftigten und Beam-

ten (ohne Soldaten)“ (ebd.)) (Indikator III.7.1.2: AQAEP) jeweils zzgl. der Arbeitslosen ver-

wendet werden (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009a)81.  

Zusätzlich zur Arbeitslosenquote kann auf Basis der BA-Statistik (vgl. BA 2013k) die Unter-

beschäftigungsquote (Indikator III.7.2) berechnet werden, denn hierdurch ist es möglich, 

den Gesamtanteil der Personen an allen zivilen Erwerbspersonen auszuweisen, die in einem 

bestimmten Zeitraum nicht am Erwerbsleben teilhaben bzw. nur aufgrund arbeitsmarktpoliti-

scher Förderung nicht zur Gruppe der Arbeitslosen zählen (vgl. BA 2003).  

Abbildung 31: Formel zur Berechnung des Indikators II.7.2: Unterbeschäftigungsquote  
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Quelle: BA 2003 

Neben der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit stellt auch die finanzielle Situation der Arbeitslo-

sen eine relevante Facette dar. Zur Beurteilung der finanziellen Verhältnisse der Arbeitslosen 

von Interesse ist, wie hoch der Anteil der Arbeitslosen ist, die Sozialleistungen beziehen ist 

(Arbeitslosengeld I oder II). Der Indikator Leistungsempfängerquote (Indikator III.7.3) in-

formiert über den relativen Anteil der arbeitslosen Entgeltersatzleistungsempfänger innerhalb 

der Gruppe der Arbeitslosen (vgl. BA 2013i). Zur Berechnung der Leistungsempfängerquote 

eignet sich folgende Formel:  

Abbildung 32: Formel zur Berechnung des Indikators III.7.3: Leistungsempfängerquote  

\"*02&#	~!�'ä&)"$	[1&	%µ�	�^\"*02&#	~!�'ä&)"$	2 **56.-"ß.-56	[1&	%µ�	��
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81 In amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit werden Arbeitslosendaten und -quoten u.a. für 
Personen mit Schwerbehinderung ausgewiesen (vgl. BMBF 2012, 47). 
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Quelle: vgl. BA 2013i; eigene Darstellung 

Die Leistungsempfängerquote kann für Leistungsempfänger im Rechtskreis des SGB III (In-

dikator III.7.3.1), also für Arbeitslosengeld I-Empfänger, ebenso wie für Bezieher des gesell-

schaftlichen Existenzminimums (Leistungsempfänger SGB II bzw. Arbeitslosengeld II-

Empfänger; Indikator III.7.3.2) berechnet werden. Allerdings ist hierzu anzumerken, dass 

diese Quoten durch die BA nur auf Ebene des Bundes und einzelner Bundesländer, nicht 

aber für Städte und Gemeinden veröffentlicht werden (vgl. BA 2013i). Relevante Datenquel-

len sind die „Leistungsstatistik SGB III (Empfänger von Arbeitslosengeld); [die] Leistungssta-

tistik SGB II (arbeitslose erwerbsfähige Leistungsberechtigte) [sowie die] Arbeitslosenstatistik 

(Arbeitslose)“ (ebd.).  

Neben der Frage nach der Art des Leistungsbezugs bietet die Dauer der Arbeitslosigkeit 

Hinweise auf die Zeitspanne, die Personen nicht (mehr) in Erwerbstätigkeit integriert sind. 

Grundsätzlich gilt, dass je länger eine Person arbeitslos ist, desto größer auch das Risiko 

einer dauerhaften Exklusion aus dem Beschäftigungssystem einzustufen ist. Eine „magi-

sche“ Schwelle der Arbeitslosigkeitsdauer ist das Überschreiten der 12-Monatsgrenze, denn 

nach 12 Monaten Arbeitslosigkeit spricht man von Langzeitarbeitslosigkeit. Zur Identifikation 

des Anteils besonderer Risikoarbeitsloser sollte die Quote der Langzeitarbeitslosen an allen 

Arbeitslosen berechnet werden, denn diese stellt einen Indikator für den relativen Anteil der 

von dauerhafter Exklusion aus dem Arbeitsleben bedrohten Arbeitslosen dar (Indikator 

III.7.4: Anteil der Langzeitarbeitslosenquote). Die Quote der Langzeitzeitarbeitslosen 

kann für die Stadt Duisburg berechnet werden, indem die im Arbeitsmarktreport der Stadt 

(vgl. BA 2013j) genannte Zahl der Langzeitarbeitslosen mit 100 multipliziert und anschlie-

ßend durch die Gesamtzahl der Arbeitslosen dividiert wird.   

II.3.2.3.4.2 Indikatoren zur Teilhabe von Arbeitslosen an Maßnahmen der aktiven Arbeitsförde-

rung und ihren Wirkungen 

Ein zentrales ordnungspolitisches Instrument zur präventiven Vermeidung und intervenie-

renden Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stellt die aktive Arbeitsförderung nach dem SGB III 

dar. Um die Reichweite dieses, die Teilhabe am Erwerbsleben unterstützenden ordnungspo-

litischen Instrumentariums zu beurteilen, sollten auch diesbezüglich Indikatoren in das Moni-

toringmodell aufgenommen werden. Zur aktiven Arbeitsförderung zählen nach § 3 Abs. 2 

SGB III die im dritten Kapitel des SGB III geregelten Leistungen. Dazu gehören die Beratung 

und Vermittlung, die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Maßnah-

men zur Förderung der Berufswahl und Berufsausbildung, die Förderung der beruflichen 

Weiterbildung, Förderungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Angebote zum Verbleib in 

Beschäftigung sowie Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Ar-

beitsleben und befristete Leistungen.  

Im Hinblick auf die Beteiligungsreichweite in den Angeboten zur aktiven Arbeitsförderung 

bildet die arbeitsmarktorientierte Aktivierungsquote (AQ1rechtskreisübergreifend) (Indikator 

III.8.1) einen zentralen Hinweis, denn diese weist aus, wie viele Förderfälle zu einem be-

stimmten Zeitpunkt in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung (ohne berufsausbildungsna-

he Förderung) gemessen an allen arbeitsuchenden Personen einbezogen wurden (vgl. BA 

2013d, 8 ff.). Die Aktivierungsquote „gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der geför-
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derten Personen („aktivierte" Personen) an den potentiellen Maßnahmeteilnehmern („zu akti-

vierenden" Personen) ist“ (BA 2007b) und wird im Rahmen der Eingliederungsbilanzen u.a. 

für einzelne Arbeitsagenturen und Jobcenter, also auch für die Arbeitsverwaltungen der 

Stadt Duisburg, ausgewiesen (vgl. hierzu BA 2013q und 2013r). Zur Berechnung der ar-

beitsmarktorientierten Aktivierungsquote (AQ1rechtskreisübergreifend) eignet sich folgende Formel:  

Abbildung 33: Formel zur Berechnung des Indikators III.8.1: arbeitsmarktorientierte Aktivie-
rungsquote (AQ1rechtskreisübergreifend) 

�2ß&26!"0"-.&"6!"$
%$4"-0*.1*"&4"*02&#^�2ß&26!"0"-.&"6!"$  

Quelle: vgl. BA 2013d 

Die Berechnung dieses Indikators kann nicht nur rechtskreisübergreifend für alle geförderten 

Arbeitssuchenden erfolgen, sondern sollte auch getrennt für Maßnahmeteilnehmer und Ar-

beitslose des Rechtskreises SGB III (Indikator III.8.1.1: AQ1SGB III) und SGB II (Indikator 

III.8.1.2: AQ1SGB II) umgesetzt werden. Dieses Vorgehen ist deshalb notwendig, weil die akti-

ven Arbeitsförderungsleistungen, deren Förderfälle in die Berechnung einfließen, je nach 

Rechtskreis des zu fördernden Arbeitssuchenden voneinander abweichen (vgl. BA 

2013d, 8)82.  

Neben der Aktivierungsquote gibt es den Indikator Mindestbeteiligung von Frauen nach § 

1 Abs. 2 Nr. 4 SGB III (Indikator III.8.2), der angibt, ob Frauen relativ gesehen zu ihrem 

Arbeitslosenanteil mindestens genauso häufig an aktiven Arbeitsförderungsangeboten teil-

haben wie Männer (vgl. BA 2013l). Die eigentliche Aussagekraft des Indikators ergibt sich 

daraus, dass die Differenz zwischen der durch die BA für den Rechtskreis SGB III und SGB 

II nach Arbeitsagentur-/Jobcenterregionen ausgewiesenen Quote zur Mindestbeteiligung und 

der realisierten frauenspezifischen Förderquote fokussiert wird (vgl. ebd.; zu den Quoten vgl. 

BA 2013q und 2013r). In den Fällen, in denen die realisierte Förderquote die Mindestbeteili-

gungsquote unterschreitet, nahmen Frauen im Vergleich zu Männern unterdurchschnittlich 

an aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen teil, was signalisiert, dass die nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 

SGB III geforderte Mindestbeteiligung nicht realisiert wurde.  

Ergänzend zur Beteiligung nutzt die BA im Rahmen ihrer Eingliederungsbilanzen verschie-

dene Indikatoren, anhand derer der Grad der Beseitigung von Arbeitslosigkeit und die Wir-

kungen der Arbeitsförderung überprüft werden können.  

Zur Beurteilung des Grads der Beseitigung/Beendigung der Arbeitslosigkeit gibt es im We-

sentlichen zwei Indikatoren. Zu nennen ist erstens die Wiederbeschäftigungsquote (Indi-

kator III.8.3.), die den Anteil der in sozialversicherungspflichtige (geförderte/ nicht geförder-

te) Beschäftigung eingemündeten Arbeitslosen gemessen an allen Abgängen aus Arbeitslo-

sigkeit angibt (vgl. BA 2013q und 2013r). Zweitens gibt es die Vermittlungsquote (Indikator 

III.8.4), die die Größenordnung zu den durch Arbeitsvermittlungsbemühungen der Arbeits-

marktbehörden (Arbeitsagenturen und Träger der Grundsicherung, z.B. Jobcenter) in nicht 

geförderte Beschäftigungsverhältnisse eingemündeten Arbeitslosen gemessen an allen aus 
                                                
82 vgl. zu den in die Berechnung einzubeziehenden Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung für den 
Rechtskreis SGB III: BA 2013d, 9 und zum Rechtskreis SGB II: BA 2013d, 10. Bei der AQ1 ist zu be-
achten, dass im Zähler nicht die Zahl der geförderten Personen, sondern die Förderfälle einberechnet 
werden (vgl. BA 2013d, 10). 
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Arbeitslosigkeit ausgeschiedenen Personen ausweist (vgl. ebd.). Die Werte beider Indikato-

ren werden für die regionale Ebene der Stadt Duisburg im Rahmen der Eingliederungsbilan-

zen für die Rechtskreise SGB II und SGB III jeweils separat ausgewiesen (vgl. BA 2013q und 

2013r). 

Um die Wirkungen speziell der aktiven Arbeitsförderung zu ermitteln, nutzt die BA Verbleibs- 

und Eingliederungsquoten, die in den Förderstatistiken differenziert nach Rechtskreisen bis 

auf die regionale Ebene öffentlich zugänglich sind (vgl. hierzu BA 2013x und 2013y). Die 

Verbleibsquote (VQ) (Indikator: III.8.5) stellt den Anteil der Teilnehmer an aktiven Arbeits-

förderungsdienstleistungen dar, die sechs Monate nach Abschluss der Maßnahme nicht 

mehr arbeitslos gemeldet ist, sei es weil sie in Erwerbstätigkeit, in den Ruhestand oder in 

eine andere arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahme eingemündet sind. Hiervon zu unter-

schieden ist die Eingliederungsquote (Indikator: III.8.6); diese gibt an, wie viele der Teil-

nehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sechs Monate nach Maßnahmeende in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (mit und ohne Förderung) eingemündet sind 

(vgl. ebd.). Sowohl die Daten zur Verbleibs-, als auch zur Eingliederungsquote liegen für den 

Jobcenter- bzw. Arbeitsagenturbezirk Duisburg differenziert nach den Rechtskreisen SGB II 

(vgl. BA 2013y) und SGB III (vgl. BA 2013x) und hier differenziert nach verschiedenen För-

derkategorien der aktiven Arbeitsförderung und darunter subsummiert für einzelne Förder-

maßnahmen vor. Durch die differenzierte Betrachtung der Eingliederungsquoten im Bereich 

der besonderen Maßnahmen für behinderte Personen nach § 117 SGB III bzw. an Rehabili-

tationsmaßnahmen83 ist es möglich, Aussagen zum Verbleib arbeitsloser Personen mit Be-

hinderung zu treffen. Dieses Vorgehen gestattet es, die relative Bedeutung, die die Einmün-

dung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung speziell bei arbeitslosen Menschen mit 

Behinderung einnimmt, näherungsweise einzuschätzen (Indikator III.8.7: Einmündungs-

quote Reha). Gleichwohl bleibt anzumerken, dass die Daten zumindest öffentlich zugänglich 

nicht geschlechterdifferenziert vorliegen und außerdem nicht auszuschließen ist, dass unter 

den nicht explizit an Behinderte adressierten Fördermaßnahmen auch Teilnehmer waren, die 

eine Behinderung aufweisen.  

II.3.2.3.4.3 Indikatoren zur Dynamik der Arbeitslosigkeit  

Um die Chancen der Arbeitslosen zur baldigen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu beurtei-

len, ist es zentral, die Dynamik der Arbeitslosigkeit bzw. genauer gesagt die Arbeitslosenfluk-

tuation, die Entwicklung der offenen Stellen ebenso wie Veränderungen unter den Arbeitslo-

sengeldempfängern zu beobachten. Dies ist über die Umschlagshäufigkeit basierend auf der 

Arbeitslosenstatistik, durch die Veränderungen der Arbeitslosengeldempfänger mittels der 

Leistungsstatistik sowie über die Abgangsrate Arbeitsloser möglich.  

Die Umschlagshäufigkeit (Indikator III.9.1) zeigt das Verhältnis zwischen dem Zugang an 

Arbeitslosen bzw. offenen Stellen (Zähler) und dem Bestand an Arbeitslosen bzw. offenen 

Stellen (Nenner) in einem bestimmten Zeitraum an (vgl. BA 2013c). Je größer die durch Divi-

                                                
83 Die so genannten Reha-Maßnahmen nach § 115 SGB III richten sich an Menschen mit Behinde-
rung, die von der BA als Rehabilitanden eingestuft wurden (vgl. BA 2013z). „Für die Entscheidung, ob 
ein behinderter Mensch Rehabilitand ist, ist maßgebend, ob die Behinderung die Teilhabe am Arbeits-
leben wesentlich beeinträchtigt oder konkret absehbar zu beeinträchtigen droht. Nicht entscheidend ist 
hingegen der anerkannte Grad der Behinderung (GdB)“ (ebd.).  
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sion errechnete Zahl, desto größer ist die Umschlagshäufigkeit an Arbeitslosen bzw. unbe-

setzten Stellen, was bedeutet, dass Arbeitslosigkeit im Gros vergleichsweise kurzfristig ist 

und gemeldete Stellen schnell neu besetzt werden. Um konjunkturelle und saisonale 

Schwankungen als Verzerrungen des Indikatorwerts auszuschließen, sollte der Indikator für 

drei bis vier aufeinanderfolgende Quartale und in Bezug auf mehrere Berichtsjahre berech-

net werden (vgl. ebd.).  

Ein weiterer Indikator zur Identifikation der Chancen von Arbeitslosen, möglichst schnell aus 

der Arbeitslosigkeit auszuscheiden, stellt die Abgangsrate Arbeitslose (Indikator III.9.2) 

dar, die das relative Verhältnis zwischen den Abgängen aus Arbeitslosigkeit in einem Monat 

(Zähler) und dem Arbeitslosenbestand im Vormonat (Nenner) ausweist (vgl. BA 2013n)84. 

Auch hier gilt, dass die Chancen auf schnelle Beendigung der Arbeitslosigkeit besser sind, je 

höher der Indikatorwert ausfällt.  

Der Indikator Arbeitsaufnahme-Chance aus Arbeitslosengeld-(Alg-) Bezug (Indikator 

III.9.3) „gibt die Wahrscheinlichkeit an, im kommenden Monat den Alg-Bezug durch Aufnah-

me einer Arbeit zu beenden“ (BA 2013w). Zur Ermittlung des Indikatorwerts muss auf Basis 

der Arbeitslosenstatistik der BA der prozentuale Anteil der in einem Monat aufgrund einer 

Arbeitsaufnahme abgehenden Arbeitslosen am Arbeitslosenbestand des Vormonats berech-

net werden (vgl. ebd.).  

II.3.2.4 Zwischenfazit 

Innerhalb dieses Unterkapitels wurden zahlreiche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsindikato-

ren vorgestellt, mit denen der Übergang und insbesondere die Teilhabe am Erwerbssystem 

insgesamt, also unabhängig von personengruppenspezifischen Einzelmerkmalen überprüft 

werden kann. Vergleichbar mit den in Kap. II.3.1 erläuterten Indikatoren zum Erstausbil-

dungsgeschehen fokussieren auch die zur Erwerbsbeteiligung präsentierten Indikatoren auf 

die zu einem Zeitpunkt statistisch erfassbaren Beteiligungsstrukturen, wohingegen Aussagen 

zum Übergang von der Erstausbildung in Erwerbstätigkeit aufgrund fehlender kommunal 

verfügbarer amtlicher Daten nicht möglich sind. Die zur Berechnung der erläuterten Indikato-

ren erforderlichen Einzeldaten basieren bis auf wenige Ausnahmen auch in diesem Abschnitt 

auf amtlichen Statistiken; neben der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Bundes-

amts fungieren die kommunal aufzubereitenden Daten der Mikrozensuserhebung sowie zahl-

reiche Einzeldaten der Beschäftigten-, Arbeitslosen-, Leistungs- und Förderstatistik der BA 

als zentrale Quellen.  

Die für die Indikatoren zur Erwerbsbeteiligung gewählte Klassifikation knüpft im Wesentli-

chen an die bereits in Kap. II.3.1 genutzte Unterscheidung in System- und Kernindikatoren 

auf zweiter und dritter Ebene an und gestattet somit vom Allgemeinen ins Spezielle reichen-

de Aussagen. Die Systemindikatoren (vgl. Kap. II.3.2.1) ermöglichen es, Aussagen zur unge-

fähren Größenordnung derjenigen zu treffen, die im Anschluss an eine Ausbildung Probleme 

bei der Einmündung ins Erwerbsleben aufweisen und sich arbeitslos gemeldet haben. Dar-

über hinaus wurden Systemindikatoren integriert, die einen Eindruck zum Anteil der Erwerb-

stätigen, der Erwerbslosen und der Nichterwerbspersonen an der Duisburger Wohnbevölke-

                                                
84 Relatives Verhältnis bedeutet, dass der Zähler mit 100 multipliziert und anschließend durch den 
Nenner dividiert wird. 
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rung im erwerbsfähigen Alter vermitteln können. Die Kernindikatoren der zweiten (vgl. Kap. 

II.3.2.2) und dritten Ebene (vgl. Kap. II.3.2.3) wurden jeweils getrennt für am Erwerbsleben 

Beteiligte (Erwerbstätige) und für nicht im Erwerbsleben Integrierte (Erwerbslose) vorgestellt. 

In Bezug auf die Gruppe der Erwerbstätigen ermöglichen die dargestellten Kernindikatoren 

der zweiten Ebene Aussagen zur Form der beruflichen Erwerbstätigkeit (abhängig beschäf-

tigt vs. selbstständig) ebenso wie zum Pendlerverhalten und damit in gewisser Weise zur 

Mobilität der Erwerbstätigen, die in Duisburg wohnen und/oder arbeiten. Die Gruppe der Er-

werbslosen kann anhand der Kernindikatoren der zweiten Ebene insofern eingehender diffe-

renziert und quantifiziert werden, als dass hiermit der Anteil der nicht erwerbstätigen Rent-

ner, der nicht erwerbstätigen Unterhaltsbezieher und der Arbeitslosen an der in Duisburg 

wohnenden erwerbslosen Bevölkerung abgebildet werden kann. Innerhalb der dritten Ebene 

wurden Indikatoren zur Gruppe der Erwerbstätigen präsentiert, die sich speziell auf die 

Gruppe der sozialversicherungspflichtig abhängig Beschäftigten, auf die erwerbstätigen Ar-

beitslosengeld II-Bezieher (so genannte Aufstocker) und auf Erwerbstätige in öffentlich ge-

förderter Beschäftigung auf dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt beziehen. Der Aussage-

gehalt der Indikatoren, die sich auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beziehen, 

erstreckt sich neben der Mobilität und der Reichweite dieser Beschäftigungsform in der 

Wohnbevölkerung auch auf die Wirtschaftssektoren, -zweige und Berufe, die Beschäfti-

gungsbedingungen (Arbeitszeitumfang, -stabilität und Einkommen) und die Alters- und Quali-

fikationsstruktur. Im Hinblick auf die Aufstocker gestatten die Indikatoren Aussagen zur quan-

titativen Bedeutung und Zusammensetzung dieser Gruppe ebenso wie zu ihrer Einkom-

menssituation. Bezogen auf die Gruppe der öffentlich geförderten Beschäftigten fokussieren 

die Kernindikatoren der dritten Ebene vorwiegend auf die Bedeutung verschiedener Förder-

instrumente, den hier realisierten Beteiligungsumfang und die Beschäftigungsformen/-orte 

der geförderten Beschäftigten. Ebenfalls im Fokus der Kernindikatoren der dritten Ebene 

stehen die Arbeitslosen, hinsichtlich derer Aussagen zum Umfang und zur Dauer der Arbeits-

losigkeit ebenso wie zur Beteiligung und den Erfolgen der aktiven Arbeitsförderungsmaß-

nahmen möglich werden.  

Ähnlich wie auch schon in Kap. II.3.1 war es auch in diesem Berichtsabschnitt erforderlich, 

einige Kernindikatoren speziell zur Gruppe der Menschen mit Behinderungen aufzunehmen 

und somit die gewählte Systematik des SOLL-Monitoringmodells ein stückweit zu verlassen. 

Dieses Vorgehen begründet sich dadurch, dass es insbesondere in Bezug auf öffentlich ge-

förderte Beschäftigungsverhältnisse, aber auch im Hinblick auf die an Arbeitslose adressier-

ten aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen verschiedene exklusiv an Behinderte adressierte 

Instrumente gibt, deren statistische Werte nur über speziell auf Behinderte abgestimmte In-

dikatoren zu erfassen sind.  

Ebenso wie im vorherigen Kapitel zum Übergang und zur Beteiligung an der ersten Schwelle 

können auch im Hinblick auf die in diesem Abschnitt erläuterten Indikatoren respektive die zu 

ihrer Berechnung erforderlichen Kennzahlen bereits einige „Datendefizite“ konstatiert wer-

den. So stellt sich vordergründig auch hier das Problem, dass die Merkmale Geschlecht und 

Behinderung in den seltensten Fällen integriert, sondern – wenn überhaupt – vordergründig 

als Einzel- bzw. als „Entweder/Oder“-Variablen ausgewiesen werden. Dabei gestaltet sich 

insbesondere das Merkmal Behinderung als Problem, denn zuweilen werden für diese Grup-
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pe lediglich Gesamtquoten (bspw. zur Arbeitslosenquote bzw. zu den sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten) ausgewiesen, nicht aber liegen alle erforderlichen Einzeldaten in ei-

ner ähnlichen Datentiefe wie bspw. zu Frauen und Männern vor. Hinzu kommt das Problem 

der regionalen Tiefe, denn in zahlreichen Fällen, wie bspw. bei der Arbeitslosen- und Be-

schäftigtenstatistik der BA, dem Mikrozensus etc., liegen die Daten lediglich auf Bundes- und 

Länderebene, nicht aber speziell für die Stadt Duisburg frei zugänglich vor. Des Weiteren 

sind Probleme insbesondere bei der Beschaffung der für die Berechnung der Kernindikato-

ren der dritten Ebene erforderlichen Einzeldaten zu erwarten, denn hierbei werden oftmals 

sehr spezifische Bereiche fokussiert, die bereits auf Länderebene zahlenmäßig sehr gering 

besetzt sind. Für die kommunale Ebene ist deshalb in diesen spezifischen Bereichen mit 

vielen aufgrund des Datenschutzes nicht mehr zahlenmäßig ausgewiesenen Zellbesetzun-

gen zu rechnen85. 

                                                
85 In amtlichen Statistiken gilt die Regel, dass nur dann Zahlen ausgewiesen werden, wenn der Wert 
mind. 3 beträgt.  
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III. Exemplarische Umsetzung des SOLL-Monitoringmodells in der 

Stadt Duisburg 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf einer Auswertung der Indikatoren des Monito-

ringmodellvorschlags, dessen strukturell-hierarchischer Aufbau und Bestandteile in Kap. II 

ausführlich erläutert wurden. Die im Folgenden zur Umsetzung des Indikatorenmodells be-

rücksichtigten Einzeldaten wurden den Verfassern dieses Berichts mit wenigen Ausnahmen 

von der Stadt Duisburg bis zum 21.10.2014 bereitgestellt; zum Teil konnte aber auch auf 

öffentlich zugängliche amtliche Statistiken zur Indikatorenberechnung zurückgegriffen wer-

den. Daten, die nach dem 21.10.2014 zugestellt oder publiziert wurden, werden bei der 

Auswertung nicht berücksichtigt. Bereits an dieser Stelle ist anzumerken, dass nicht alle bei 

der Stadt Duisburg angefragten Einzelkennzahlen bereitgestellt werden konnten, weswegen 

im Folgenden lediglich Aussagen zu einzelnen im Modell enthaltenen Indikatoren möglich 

sind.  

Im Folgenden werden gegliedert nach der dem Modell zugrunde liegenden Indikatorenhie-

rarchie grundsätzlich zu berechnende Indikatoren ausgewertet ebenso wie hier solche Indi-

katoren genannt werden, die wegen nicht erfolgter Datenzulieferungen oder aber aufgrund 

einer grundsätzlichen Nichterhebung einzelner Kennzahlen nicht berechnet werden konnten.  

III.1 Grundgesamtheit von Menschen mit Behinderung in der Stadt Duis-

burg 

Im Vorfeld einer Auswertung des Indikatorenmodells ist es sinnvoll, die Grundgesamtheit der 

interessierenden Bevölkerungsgruppe, nämlich Frauen mit Behinderung mit Wohnsitz in der 

Stadt Duisburg, zu quantifizieren. 

Im Jahr 2009 lebten insgesamt 50.168 Menschen (davon 25.190 Frauen) mit einer Schwer-

behinderung in der Stadt Duisburg (vgl. IT.NRW 2010, 110). Dies entsprach im gleichen Jahr 

einem Anteil von Menschen mit Behinderung an der Duisburger Gesamtbevölkerung (n = 

491.931 Personen) von 10,2 % (Frauen 10,1 %) (vgl. ebd.; IT.NRW 2014a). Im Jahr 2013 

waren insgesamt 54.626 Duisburger Bürger, davon 27.620 Frauen, schwerbehindert, was 

einem Schwerbehindertenanteil an der Gesamtbevölkerung von 11,2 % (für beide Ge-

schlechter) und damit einer im Zeitverlauf steigenden Quote schwerbehinderter Menschen 

entspricht (vgl. IT.NRW 2014a und 2014b).  

Differenziert nach Altersstruktur zeigt sich für beide Geschlechter (vgl. Tabelle 3), dass mehr 

als vier Fünftel aller Schwerbehinderten mindestens 45 Jahre alt sind und sogar mehr als die 

Hälfte aller Menschen mit Schwerbehinderung in der Stadt Duisburg älter als 64 Jahre war. 

Daraus lässt sich als Ergebnis festhalten, dass schwerbehinderte Menschen überdurch-

schnittlich oft in der älteren Altersgruppe anzutreffen sind und somit Schwerbehinderung mit 

zunehmenden Alter als stärkeres Problem auftritt. Dieser Befund ist für die Jahre 2009 und 

2013 nahezu stabil, so dass grundsätzlich anzunehmen ist, dass das Vorliegen einer 

Schwerbehinderung mit dem Alter zunimmt.  
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Tabelle 3: Bevölkerung insgesamt und Bevölkerung mit Schwerbehinderung in der Stadt Duisburg 2009 und 2013 nach Altersstruktur (absolut und in 
Prozent) 

 

Quelle: vgl. IT.NRW 2014a und 2014b; eigene Darstellung und Berechnungen 

 

unter 15 
Jahre 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre

65 Jahre und 
älter

unter 15 
Jahre 15-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre 55-64 Jahre

65 Jahre und 
älter

männlich 492 548 737 1305 3350 6362 14212 33546 28767 30639 31812 40241 31137 43915

weiblich 326 375 597 1093 2964 5478 16787 31917 27236 29268 30071 37840 32146 58811

Insgesamt 818 923 1334 2398 6314 11840 30999 65463 56003 59907 61883 78081 63283 102726

männlich 450 485 610 1364 3087 5441 13541 34373 28845 29891 36577 39135 28129 44509

weiblich 300 317 480 1151 2720 4258 15964 32360 27838 28548 34171 37079 29366 61110

Insgesamt 750 802 1090 2515 5807 9699 29505 66733 56683 58439 70748 76214 57495 105619

männlich 1,8 2,0 2,7 4,8 12,4 23,6 52,6 14,0 12,0 12,8 13,3 16,8 13,0 18,3

weiblich 1,2 1,4 2,2 4,0 10,7 19,8 60,8 12,9 11,0 11,8 12,2 15,3 13,0 23,8

Insgesamt 1,5 1,7 2,4 4,4 11,6 21,7 56,7 13,4 11,5 12,3 12,7 16,0 13,0 21,1

männlich 1,8 1,9 2,4 5,5 12,4 21,8 54,2 14,2 11,9 12,4 15,1 16,2 11,6 18,4

weiblich 1,2 1,3 1,9 4,6 10,8 16,9 63,4 12,9 11,1 11,4 13,6 14,8 11,7 24,4

Insgesamt 1,5 1,6 2,2 5,0 11,6 19,3 58,8 13,6 11,5 11,9 14,4 15,5 11,7 21,5

in Prozent der jeweiligen Gruppe in Prozent der jeweiligen Gruppe

Menschen mit Behinderung Bevölkerung insgesamt

absolut

2013

2009

2013

2009
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III.2 Mädchen und Frauen mit Behinderung in der Stadt Duisburg: Teilhabe 

im Bereich der formalen Erstausbildung  

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse hinsichtlich der Indikatoren vorgestellt, die 

sich auf den Übergang und die Teilhabe im Bereich Erstausbildung beziehen. Auf dieser Ba-

sis sollen Aussagen zu den Teilhabechancen der in Duisburg wohnhaften weiblichen Perso-

nen mit Behinderung bzw. zu Frauen mit Behinderung, die eine Erstausbildungsinstitution in 

der Stadt Duisburg besuchen, generiert werden.  

III.2.1 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung am Erstausbildungsge-

schehen (Systemindikatoren) 

Auf dieser Modellebene angeordnet sind vier Systemindikatoren (Indikator II.1; II.1.1; II.2; 

II.2.1), anhand derer die Exklusions- sowie Beteiligungsgrade am formalen (Erstaus-

)Bildungssystem insgesamt differenziert nach Geschlecht sowohl für Menschen mit als auch 

ohne Behinderung abgelesen werden können. Hierdurch ist es möglich, relative Aussagen 

zu über- und unterdurchschnittlich repräsentierten Gruppen im Bereich des formalen Bil-

dungssystems sowie speziell im Bereich der Erstausbildung zu treffen und somit geschlech-

terdifferenzierte sowie behinderungsbedingte Beteiligungschancen im Bildungswesen abzu-

bilden.  

Die zur Berechnung der Systemindikatoren für den Bereich Erstausbildung erforderlichen 

Bestandszahlen in den verschiedenen Bildungsinstitutionen und -gängen des formalen 

(Erstaus-)Bildungsgeschehens wurden seitens des Auftragsgebers nicht vollständig und zu-

dem nicht in entsprechend notwendiger Datendifferenzierung bereitgestellt. Aus diesem 

Grund ist es derzeit nicht möglich, Aussagen zu den Beteiligungschancen von Frauen mit 

Behinderung im Kontrast zu Frauen ohne Behinderung sowie zu Männern mit und ohne Be-

hinderung bezogen auf das formale Bildungswesen zu treffen.  

III.2.2 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an den vier Sektoren der 

formalen Erstausbildung (Kernindikatoren der zweiten Ebene) 

Das Indikatorenmodell beinhaltet insgesamt vier Kernindikatoren der zweiten Ebene (Indika-

tor II.3; II.3.1; II.3.2 und II.3.3). Zusammen genommen informieren diese Indikatoren über die 

relative Verteilung der Anfänger eines Jahres auf die Bereiche berufliches Übergangssys-

tem, vollqualifizierende Berufsausbildung, Angebote zum Erwerb einer formalen Hochschul-

zugangsberechtigung sowie Studiengänge. Mittels dieser Indikatoren lässt sich folglich ein-

schätzen, welche quantitative Bedeutung den vier Sektoren des Erstausbildungssystems 

gemessen an den Neuzugängen einer bestimmten Altersgruppe jeweils zukommt. Zudem 

wird die Verteilung auf die vier Sektoren in Abhängigkeit vom Schulabschlussniveau betrach-

tet, um auf dieser Basis Informationen über die schulabschlussbedingten Beteiligungschan-

cen in den vier Sektoren zu generieren. Ferner eignen sich die Indikatoren zur Einschätzung, 

ob Veränderungen der Anfängerzahlen in den vier Sektoren auf demografischen Verschie-

bungen bzw. auf schwankende Schulentlassjahrgangsstärken beruhen oder ob es sich um 

davon losgelöste Verschiebungen der Nachfrage nach Angeboten der vier Erstausbildungs-

sektoren handelt.  
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Ebenso wie bei den Systemindikatoren lassen sich auch die Kernindikatoren der zweiten 

Ebene im Bereich der Erstausbildung mangels bereitgestellter und z.T. nicht verfügbarer 

Einzeldaten nicht berechnen. Hieraus folgt, dass momentan keine kontrastierenden Aussa-

gen zur Einmündung von Frauen und Männern mit Behinderung in die verschiedenen Sekto-

ren der Erstausbildung im Vergleich zu nicht behinderten Personen getätigt werden können. 

Insofern lässt sich derzeit z.B. auch die des Öfteren angeführte These nicht überprüfen, dass 

Jugendliche mit Behinderung häufiger als solche ohne Behinderung in das nicht vollqualifi-

zierende berufliche Übergangssystem eintreten.  

III.2.3 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an den verschiedenen Bil-

dungswegen innerhalb der vier Sektoren der formalen Erstausbildung (Kernindi-

katoren der dritten Ebene) 

Um zu beurteilen, welche relative Bedeutung die verschiedenen Bildungsgänge/-institutionen 

zum Erwerb eines vollqualifizierenden Berufsabschlusses, einer formalen Hochschulzu-

gangsberechtigung, eines Studienabschlusses bzw. zur Vorbereitung auf den Übergang in 

weiterführende Bildung (Berufliches Übergangssystem) gemessen an den jeweiligen Anfän-

gern der vier Erstausbildungssektoren haben, beinhaltet das Modell fünf Kernindikatoren der 

dritten Ebene (Indikator II.4.1; II.4.2; II.4.3; II.4.3.1 und II.4.4). Dadurch wird es möglich, ein-

zelne Bildungsangebote zu identifizieren, in denen z.B. Frauen mit Behinderung im Vergleich 

zu Männern mit bzw. im Kontrast zu Personen ohne Behinderung stärker bzw. unterdurch-

schnittlich vertreten sind, so dass personengruppenspezifische Verteilungsmuster auf be-

stimmte Bildungsangebotstypen sichtbar werden.  

Da die Berechnung der Indikatoren dieser Ebene im Wesentlichen auf den gleichen Kenn-

zahlen beruht wie die Indikatoren der zweiten Ebene, ist auch für diese Ebene zu konstatie-

ren, dass derzeit keine indikatorengestützten Aussagen zum erreichten Grad der Inklusion 

von Frauen mit Behinderung im Erstausbildungsgeschehen möglich sind.  

III.2.4 Beteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an spezifischen Erstausbil-

dungsangeboten (Spezifische Indikatoren) 

Vorliegende Statistiken zum Erstausbildungsgeschehen sind insgesamt hochgradig parzel-

liert und fokussieren oftmals auf spezifische Bildungsangebote, die von bestimmten Instituti-

onen bereitgestellt bzw. reguliert und deren Teilnahmerelationen in diesen institutionellen 

Kontexten statistisch erhoben werden. Aus diesem Grund beinhaltet das Modell einige spezi-

fische Indikatoren, die sich auf bestimmte Angebote innerhalb der Sektoren Berufsausbil-

dung und Studium als vollqualifizierende Erstausbildungsangebote beziehen und Aussagen 

zum dort jeweils realisierten Inklusionsgrad ermöglichen. Im Folgenden werden zunächst 

datengestützte Auswertungen zur Teilhabe im Bereich Berufsausbildung vorgestellt (vgl. 

Kap. II.2.4.1), wobei in diesem Abschnitt zwischen der Teilhabe an bundesweit geregelten 

dualen Berufsausbildungen nach BBiG/HwO und der Teilhabe an vollqualifizierenden Be-

rufsausbildungen an Berufskollegs auf der einen Seite und der Nichtbeteiligung an vollquali-

fizierender Berufsausbildung auf der anderen Seite unterschieden wird. Daran anknüpfend 

wird der Bereich Studium näher fokussiert.  
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III.2.4.1 Teilhabestrukturen von Mädchen und Frauen mit Behinderung im Bereich der 

vollqualifizierenden Berufsausbildung  

Duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

Um die Einmündungschancen von Mädchen und Frauen mit Behinderung in eine duale Aus-

bildung nach BBiG/HwO zu beurteilen, integriert das Modell insgesamt sieben spezifische 

Indikatoren (Indikator II.5.1; II.5.2; II.5.3; II.5.4; II.5.5; II.5.6; II.5.7). Derzeit können keine da-

tengestützten Aussagen zu den Einmündungschancen von Frauen mit Behinderung in eine 

duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO in Duisburg getroffen werden. Dies maßgeblich weil 

die zur Indikatorenberechnung erforderlichen Einzeldaten allesamt auf der Berufsbildungs-

statistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bzw. der zuständigen Kammern 

basieren und diese das Merkmal Behinderung nicht erfassen. Außerdem wurden nicht alle 

benötigten Daten der BA seitens der Stadt Duisburg in aufbereiteter Form bereitgestellt.  

Um die Einmündungschancen von Mädchen und Frauen mit Behinderung in eine duale Aus-

bildung nach BBiG/HwO vor dem Hintergrund struktureller Rahmenbedingungen zu beurtei-

len, integriert das Modell fünf Indikatoren zur Beurteilung der Situation am betrieblichen Aus-

bildungsstellenmarkt (Indikator II.5.8; II.5.9; II.5.10; II.5.11; II.5.12). Neben dem betrieblichen 

Ausbildungsengagement interessiert in diesem Kontext insbesondere das quantitative Pas-

sungsverhältnis zwischen der Zahl der nachgefragten Ausbildungsstellen und der Anzahl der 

verfügbaren Ausbildungsplätze. Diese Informationen sind im Rahmen einer Berufsbildungs-

berichterstattung zentral, um mögliche Ursachen unterschiedlicher Teilhabechancen in der 

betrieblichen Ausbildung zu identifizieren. Denn immer dann, wenn die Nachfrage nach Aus-

bildungsplätzen das bestehende Platzkontingent übersteigt, sinken die individuellen Einmün-

dungschancen in Berufsausbildung tendenziell insbesondere der beeinträchtigten und gering 

qualifizierten Jugendlichen. In diesem Fall könnte es sich u.a. auch um eine institutionell be-

dingte Benachteiligung der nicht eingemündeten Personen handeln und nicht - wie zuweilen 

konstatiert – ausschließlich auf individuelle Eigenschaften und vermeintliche Defizite, wie 

z.B. eine Ausbildungsunreife, zurückzuführen ist. Alle in diesem Zusammenhang im Modell 

enthaltenen Indikatoren lassen sich basierend auf den übermittelten Datensätzen nicht be-

rechnen, was neben partiell statistisch nicht erhobenen Daten der BA insbesondere darauf 

zurückzuführen ist, dass der Auftraggeber dieses Berichts die Daten bis dato nicht in aufbe-

reiteter Form zur Verfügung gestellt hat.  

Ebenfalls die Strukturen des Ausbildungsmarktes und speziell die prinzipielle Aufnahmefä-

higkeit der dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO betreffend, integriert das Modell weite-

re fünf Indikatoren (Indikator II.7.1, II.7.2; II.7.3; II.7.4; II.7.5). Diese zeigen, in welchen Wirt-

schaftssektoren, Zuständigkeitsbereichen und Ausbildungsberufen Frauen mit Behinderun-

gen schwerpunktmäßig eine Berufsausbildung nach BBiG/HwO aufnehmen. Doch auch 

diesbezüglich lassen sich derzeit keine Aussagen zur Lage am Duisburger Ausbildungsmarkt 

treffen, da die dazu benötigten Einzeldaten der Berufsbildungsstatistik zum einen nicht be-

reitgestellt wurden und zum anderen das Merkmal Behinderung – wie erwähnt – in dieser 

Statistik nicht konsequent erhoben wird.  

Jenseits der Einmündung und struktureller Eigenheiten des Duisburger Ausbildungsmarkts 

sind im Rahmen einer Beurteilung der Teilhabe- und Inklusionschancen von Frauen mit Be-
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hinderung weiterhin Informationen von Bedeutung, die sich auf die Ergebnisse der Berufs-

ausbildung beziehen. So stellt eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung eine wich-

tige Voraussetzung für die dauerhafte Teilhabe an subsistenzsichernder Erwerbstätigkeit 

dar, weswegen datenbasierte Informationen zu relativen Prüfungserfolgen bzw. Misserfolgen 

von Frauen mit Behinderung im diesem Kontext relevant sind. Hierzu integriert das Modell 

sechs spezifische Indikatoren (Indikator II.5.13; II.5.14; II.5.15; II.5.16; II.5.17; II.5.18; II.5.19). 

Diese beziehen sich auf die Absolventen-, Abbruch- und Erfolgsanteile im Bereich der dua-

len Berufsausbildung nach BBiG/HwO. Da die Berufsbildungs- und Prüfungsstatistik der 

Kammern das Merkmal Behinderung jedoch nicht erfasst und die Stadt Duisburg obendrein 

keine Statistiken zu den Absolventen an den beruflichen Schulen mit eben diesem Perso-

nenmerkmal bereitgestellt hat, können auch zu diesen Indikatoren keine Auswertungsergeb-

nisse präsentiert werden.  

Da die Berufsbildungsstatistik, auf der die Berechnung der genannten, in der bundesweiten 

Berufsbildungsberichterstattung verwendeten Indikatoren überwiegend basiert, das Merkmal 

Behinderung nur indirekt in Bezug auf ausgewählte Aspekte ausweist, beinhaltet das Modell 

13 zielgruppenspezifische Indikatoren86, die sich zwar ebenfalls u.a. auf die Berufsbildungs-

statistik beziehen, jedoch speziell zur Überprüfung der Berufsausbildungsbeteiligung von 

Menschen mit Behinderung verwendet werden (können). Diese Indikatoren übernehmen im 

Kontext der auf Inklusion abzielenden Bildungsberichterstattung demnach eine Art Ersatz-

funktion, um trotz der Nichterfassung des Merkmals Behinderung Aussagen zur Teilhabe 

behinderter Menschen in der Berufsausbildung zu treffen. Die Berechnung dieser Indikatoren 

basiert in zahlreichen Fällen auf Daten der Berufsbildungsstatistik, die von der Stadt Duis-

burg nicht bereitgestellt wurde. Derzeit können lediglich Aussagen zu drei der 13 spezifi-

schen Indikatoren mit Bezug zur Gruppe behinderte Menschen getätigt werden, da diese 

mithilfe der bereitgestellten amtlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit berechnet 

werden können. Diesbezüglich lassen sich zur Berufsausbildungsbeteiligung von Menschen 

mit Behinderung folgende Ergebnisse festhalten: 

• Bezogen auf den Indikator II.6.1 ist festzustellen, dass im Jahr 2011 insgesamt 29 

schwerbehinderte Auszubildende in Duisburger Betrieben mit mindestens 20 Be-

schäftigten tätig waren (vgl. BA 2013a-I); neuere Daten liegen hingegen nicht vor. 

Außerdem weist die Datentabelle zum Jahr 2011 aus Datenschutzgründen keine Ge-

schlechterverteilung aus (vgl. ebd.), weswegen an dieser Stelle keine Aussagen zu 

den geschlechterspezifischen Teilhaberelationen an einer sozialversicherungspflich-

tigen Berufsausbildung für die Stadt Duisburg möglich sind.  

• Weiterhin kann der Indikator II.6.8 berechnet werden, der die Zahl der Förderfälle in 

allen auf Grundlage des SGB III öffentlich geförderten Berufsausbildungen ausweist, 

die sich u.a. an Menschen mit einer Schwerbehinderung und an Rehabilitanden rich-

ten. Sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2013 werden Frauen im Vergleich zu 

Männern sowohl absolut als auch relativ gemessen an der Zahl der Förderfälle selte-

ner gefördert und zwar unabhängig davon, ob sie eine Schwerbehinderung bzw. den 

Status eines Rehabilitanden aufwiesen oder nicht (vgl. Abbildung 34 und Tabelle 4). 

                                                
86 Hierbei handelt es sich um die Indikatoren II.6.1; II.6.2; II.6.3; II.6.4; II.6.5; II.6.6; II.6.7; II.6.8; 
II.6.8.1; II.6.8.2; II.6.9; II.6.10. 
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Weiterhin zeigt sich, dass die geschlechterspezifischen Unterschiede in der Zahl der 

Förderungen im Jahr 2013 deutlicher als im Jahr 2008 ausfallen. Dieses Ergebnis 

lässt zum einen darauf schließen, dass Frauen grundsätzlich seltener bei der Berufs-

ausbildung durch öffentliche Gelder gefördert werden als Männer und demnach von 

einer geschlechtsbedingten Benachteiligung betroffen sind. Zum anderen deuten die 

Befunde darauf hin, dass die geschlechtsspezifische Ungleichheit seit dem Jahr 2008 

zugenommen hat.  

Abbildung 34: Förderfälle im Bereich der öffentlichen geförderten Berufsausbildung 
nach § 73 Abs.1 u.2; § 76 SGB III; § 117 SGB III und §§ 117 Abs.2 SGB III in 2008 und 
2013 differenziert nach Personen mit und ohne Schwerbehinderung (SB)  

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

Tabelle 4: Förderfälle im Bereich der öffentlichen geförderten Berufsausbildung nach § 
73 Abs.1 u.2; § 76 SGB III; § 117 SGB III und §§ 117 Abs.2 SGB III in 2008 und 2013 diffe-
renziert nach Personen mit und ohne Schwerbehinderung (SB) 

  

Gesamt Männlich Weiblich 

Gesamt 
dar.: 

Rehafall 
 Ja 

Gesamt 
dar.: 

Rehafall 
 Ja 

Gesamt 
dar.: 

Rehafall 
 Ja 

2013 

alle 
Förderfälle 
insgesamt 464 166 288 104 176 62 
in % 100 35,78  62,07  22,41  37,93  13,36  

nur Schwerbe-
hinderte 

Förderfälle 
insgesamt 78 78 53 53 25 25 
in % 100 100 67,95  67,95  32,05  32,05  

2008 

alle 
Förderfälle 
insgesamt 721 173 399 101 322 72 
in % 100 23,99  55,34  14,01  44,66  9,99  

nur Schwerbe-
hinderte 

Förderfälle 
insgesamt 59 49 32 28 27 21 
in % 100 83,05  54,24  47,46  45,76  35,59  

Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

• Ferner kann anhand des Indikators II.6.8.1 der relative Stellenwert der verschiedenen 

Formen der öffentlichen Ausbildungsförderung für behinderte Menschen an allen Un-

terstützungsleistungen der BA zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am 

Arbeitsleben aufgezeigt werden. Demzufolge ist festzustellen, dass die Förderung ei-

ner Berufsausbildung in einer WfbM im Vergleich zu anderen Ausbildungsförderpro-
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grammen für behinderte Menschen unabhängig vom Geschlecht den größten Anteil 

einnimmt, wohingegen die anderen Ausbildungsförderungsmaßnahmen für diese 

Zielgruppe nur wenige Förderfälle aufweisen und demnach eher gering ins Gewicht 

fallen (vgl. Tabelle 5).  

Tabelle 5: Anteil der Förderfälle der öffentlich geförderten Berufsausbildung an den ak-
tiven Arbeitsförderungsleistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen 
am Arbeitsleben (SB) (in Prozent) 

Art der Fördermaß-
nahme 

inkl. Rehabilitanden nur Rehabilitanden 
2008 2013 2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung behin-
derter u. schwerbehin-
derter Menschen gem.§ 
73 Abs.1 u.2 SGB III" 0,37 0,89 k.B. k.B. k.B. k.B. k.B. k.B. 
besondere Maßnahmen 
zur Ausbildungsförde-
rung (§ 117 SGB III) k.B. k.B. 1,14 1,35 k.B. k.B. 5,49 8,11 
Eingangs-
verf./Berufsbildungsbere
ich WfbM § 117 Abs.2 
SGB III 2,61 3,10 5,58 4,28 15,56 20,59 26,83 25,68 
Außerbetriebliche Be-
rufsausbildung gem.§ 76 
SGB III k.B. k.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen für 
schwerbehinderte 
Menschen insgesamt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
k.B. = aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden keine Zahlen angegeben, weswegen eine Berechnung 
nicht möglich ist 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

• Weiterhin kann der Indikator II.6.8.2 berechnet werden, um Informationen über den 

relativen Stellenwert der Ausbildungsförderungsleistungen für behinderte Menschen 

im Kontext aller geförderten Maßnahmen innerhalb der Förderkategorie „Berufswahl 

und Berufsausbildung“ aufzuzeigen. Basierend auf einer Sonderauswertung der För-

derstatistik der BA lässt sich hinsichtlich der Beteiligungsrelationen in den Maßnah-

men zur Ausbildungsförderung festhalten, dass Männer und Frauen mit Schwerbe-

hinderung im Jahr 2013 schwerpunktmäßig durch besondere Maßnahmen zur Aus-

bildungsförderung nach § 117 SGB III gefördert wurden (vgl. Tabelle 6). Im Rückblick 

auf das Jahr 2008 ist für diese Gruppe eine Veränderung festzustellen, denn 2008 

wurde die Ausbildung von Menschen mit Behinderung noch schwerpunktmäßig über 

das Instrument Ausbildungsvergütungszuschüsse nach § 73 Abs.1 u.2 SGB III geför-

dert. Anders verhält es sich bei der Ausbildungsförderung von Männern und Frauen 

ohne Schwerbehinderung, denn diese wurden in beiden Jahren schwerpunktmäßig in 

Form einer außerbetrieblichen Ausbildung nach § 76 SGB III bei ihrer Berufsausbil-

dung unterstützt. Insofern lässt sich festhalten, dass die Instrumente zur Berufsaus-

bildungsförderung in Bezug auf behinderte und nicht behinderte Menschen unter-

schiedlich intensiv genutzt werden.  
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Tabelle 6: Anteil der Förderfälle in der öffentlich geförderten Berufsausbildung für behinderte 
Menschen an allen Förderfällen der aktiven Arbeitsförderung im Bereich "Berufswahl und Be-
rufsausbildung" (in Prozent) 

  

Art der Fördermaßnahme (*) 
Zuschüsse z. Ausbil-
dungsvergütung behin-
derter u. schwerbehin-
derter Menschen gem.§ 
73 Abs.1 u.2 SGB III" 

besondere 
Maßnahmen 
zur Ausbil-
dungsförderung 
(§ 117 SGB III) 

Außerbetriebliche 
Berufsausbildung 
gem.§ 76 SGB III 

Förderkategorie 
"Berufswahl und 
Berufsausbildung 
insgesamt" 

inkl. 
Rehab. 

2008 Männer 
mit SB 19,05 k.B. k.B. 100,00 
Frauen 
mit SB 37,50 k.B. k.B. 100,00 
Männer 
ohne SB 0,42 3,90 20,35 100,00 
Frauen 
ohne SB 0,86 3,10 20,65 100,00 

2013 Männer 
mit SB k.B. 42,86 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. 37,50 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB 0,68 4,21 17,71 100,00 
Frauen 
ohne SB 0,58 4,75 16,26 100,00 

nur 
Rehab. 

2008 Männer 
mit SB k.B. k.B. 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. k.B. 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB k.B. 42,75 k.B. 100,00 
Frauen 
ohne SB k.B. 34,29 k.B. 100,00 

2013 Männer 
mit SB k.B. 60,00 0,00 100,00 
Frauen 
mit SB k.B. 42,86 0,00 100,00 
Männer 
ohne SB 4,55 48,86 0,00 100,00 
Frauen 
ohne SB 6,12 67,35 0,00 100,00 

k.B. = aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden keine Zahlen angegeben, weswegen eine Berechnung nicht 
möglich ist; SB = Schwerbehinderung 
* = Die Maßnahme "Eingangsverf./Berufsbildungsbereich WfbM § 117 Abs.2 SGB III" ist in der BA-Statistik nicht 
der Kategorie "Berufswahl und Berufsausbildung", sondern der Kategorie "besondere Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen" zugeordnet. Aus diesem Grund wurde diese Fördermaßnahme bei der Berechnung die-
ses Indikators nicht berücksichtigt.  
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2014j und 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

Vollqualifizierende Berufsausbildung an Berufskollegs  

Ergänzend zur dualen Berufsausbildung nach BBiG/HwO besteht die Möglichkeit einer voll-

zeitschulischen Berufsausbildung nach Landesrecht an Berufskollegs bzw. an einer Schule 

des Sozial- und Gesundheitswesens. Als spezifische Indikatoren von Interesse sind in die-

sem Kontext zum einen die Verteilung von Frauen mit Behinderung auf die verschiedenen 

vollzeitschulischen Ausbildungsberufe; zum anderen der Anteile der Auszubildenden, die in 

vollzeitschulischer bzw. dualer Lernortvariante Ausbildungsberufe nach BBiG/HwO erlernen 

(Indikator II.8.1 und II.8.2). Die Berechnung der Indikatoren ist derzeit nicht möglich, da die 

diesbezüglich angefragten Daten der Schulstatistik den Verfassern dieses Berichts bislang 

nicht bereitgestellt wurden. 
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III.2.4.2 Nichtbeteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung an Berufsausbildun-

gen 

Im Zusammenhang mit der Beurteilung des Inklusionsgrades von Mädchen und Frauen mit 

Behinderung innerhalb des Sektors Berufsausbildung gilt es, neben Informationen zu den 

Teilhabestrukturen auch die Nichtteilhabenden näher zu betrachten. Hierbei von Interesse ist 

der Anteil weiblicher Personen mit Behinderung an der Duisburger Gesamtbevölkerung, der 

keinen Berufsabschluss besitzt (Indikator II.9.1) und damit als Unqualifizierte vor überdurch-

schnittlichen Exklusionsrisiken am Arbeitsmarkt steht. Weiterhin bedeutsam sind der Anteil 

der registrierten Ausbildungssuchenden an allen registrierten Ausbildungsstellenbewerbern, 

der beim Übergang an der ersten Schwelle Probleme aufweist (Indikator II.9.2), sowie der 

Verbleib der nicht in Berufsausbildung eingemündeten Ausbildungsstellenbewerber (Indika-

tor II.9.3). Die zur Berechnung dieser Indikatoren erforderlichen Einzeldaten wurden nicht 

vollständig bereitgestellt, weswegen nur der Indikator II.9.2 – jedoch nur für das Jahr 2013 – 

basierend auf frei zugänglichen Daten berechnet werden konnte. Im Jahr 2013 gab es in 

Duisburg 27 registrierte geeignete Bewerber mit Schwerbehinderung, davon 10 Frauen (vgl. 

Tabelle 7). Bei dieser kleinen Zellbesetzung der interessierenden Grundgesamtheit ergibt 

sich das Problem, dass die Werte aufgeschlüsselt nach Art des Verbleibs eine Zahl kleiner 

als den Wert 3 annehmen und aufgrund von Datenschutzbestimmungen nicht mehr ausge-

wiesen werden. Insofern können zum Indikator II.9.2 keine differenzierten Befunde vorge-

stellt werden.  

Tabelle 7: Anteil der Förderfälle in der öffentlich geförderten Berufsausbildung für behinderte 
Menschen an allen Förderfällen der aktiven Arbeitsförderung im Bereich "Berufswahl und Be-
rufsausbildung" (in Prozent) 

  

2013 
Männer 
insgesamt 

Frauen 
insgesamt 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht in Aus-
bildung eingemündeten Bewerber mit alternativem Verbleib 241 166 * * 
Anzahl der bei der BA registrierten, geeigneten und nicht in Aus-
bildung eingemündeten, unversorgten Bewerber  27 38  -   -  
Anzahl der im aktuellen und in vorherigen Berichtsjahren re-
gistrierten geeigneten Bewerber insgesamt 2.062 1.740 17 10 
Relativer Anteil der registrierten Ausbildungssuchenden mit 
Problemen beim Übergang an der ersten Schwelle 13,00 11,72 k.B. k.B. 
*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 
und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. 
k.B. = wegen fehlender Daten keine Berechnung möglich 
SB = Schwerbehinderung 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2013a-II; eigene Darstellung und Berechnung 

III.2.4.3 Teilhabestrukturen von Mädchen und Frauen mit Behinderung im Bereich vollqua-

lifizierendes Studium 

Wie schon im Teil II dieses Berichts geschildert, weisen vorliegende Studierendenstatistiken 

nicht trennscharf einzelne Kommunen aus und auch der prinzipiell mögliche Ansatz, statisti-

sche Daten der Einzelhochschulen zu nutzen, stößt in Duisburg angesichts der staatlichen 

Universität mit den zwei Standorten Duisburg und Essen an Grenzen. Ein weiteres Problem 

resultiert aus der Tatsache, dass das Merkmal Schwerbehinderung in der frei zugänglichen 

Hochschulstatistik nicht für einzelne Hochschulen und nicht in der benötigten Gliederungstie-

fe ausgewiesen wird. Diese Problematiken hätten möglicherweise durch eine Anforderung 

der benötigten Einzeldaten bei den staatlichen und privaten Hochschulen mit Sitz in Duis-
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burg überwunden werden können. Allerdings ist den Verfassern nicht bekannt, ob die Daten 

von den Hochschulen erhoben werden und ob der Auftraggeber dieses Berichts die benötig-

ten Einzeldaten überhaupt angefordert hat. Insofern lassen sich derzeit hinsichtlich der ins-

gesamt sechs spezifischen Indikatoren zur Teilhabe und den Erfolgen von Frauen mit Behin-

derung im Sektor Studium keinerlei Aussagen treffen. 

III.3 Mädchen und Frauen mit Behinderung in der Stadt Duisburg: Teilhabe 

am Erwerbsleben  

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse hinsichtlich der Indikatoren vorgestellt, die 

sich auf den Übergang und die Teilhabe im Bereich Erwerbsleben beziehen. Auf dieser Ba-

sis sollen Aussagen zu den Teilhabechancen der in Duisburg wohnhaften bzw. arbeitenden 

weiblichen Personen mit Behinderung generiert werden. 

III.3.1 Übergang von Mädchen und Frauen mit Behinderung von der Erstausbildung ins 

Erwerbsleben (Systemindikatoren) 

Um einen Eindruck von den Übergangschancen von Frauen mit Behinderung an der so ge-

nannten zweiten Schwelle, also zum Übergang von der Erstausbildung in das Erwerbsleben 

zu erhalten, integriert das Modell den Indikator III.1.1. Hierdurch wird der Anteil der Arbeits-

losen eines Jahres quantifizierbar, die unmittelbar nach Abschluss einer Ausbildung in Ar-

beitslosigkeit eingemündet sind und demnach (zunächst) keinen Erfolg bei der Einmündung 

an der zweiten Schwelle hatten. Die zur Berechnung erforderlichen Daten sind grundsätzlich 

durch eine Sonderauswertung der Arbeitsmarktstatistiken u.a. für die kommunale Ebene ver-

fügbar, gleichwohl wurden diese bis dato nicht komplett bereitgestellt. Deshalb ist eine Er-

gebnisdarstellung derzeit nicht möglich.  

III.3.2 Erwerbsstatus von Mädchen und Frauen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter 

(Systemindikatoren) 

Um zu beurteilen, wie hoch die Bevölkerungsanteile von Frauen mit Behinderung sind, die 

einer Erwerbsarbeit nachgehen (Erwerbstätige) und/oder danach suchen (Erwerbslose), in-

tegriert das Modell drei Indikatoren (III.1.2; III.1.3; III.1.4), die im Prinzip auch für die Stadt 

Duisburg auf Basis der Mikrozensusdaten berechnet werden können. Diese Daten wurden 

jedoch nicht bereitgestellt, so dass derzeit keine Informationen zur Zahl bzw. zur relativen 

Größe und zum Erwerbsstatus von Frauen mit Behinderung und Wohnsitz in der Stadt Duis-

burg möglich sind.  

III.3.3 Teilhabestrukturen von Frauen mit Behinderung im Erwerbsleben (Kernindikato-

ren der zweiten Ebene) 

Ergänzend zum Anteil der erwerbsfähigen Frauen mit Behinderung an der entsprechenden 

erwerbsfähigen Bevölkerung in Duisburg insgesamt sind zur Beurteilung des Inklusionsgrads 

im Erwerbsleben weitere Informationen nötig. Bei den Erwerbstätigen gilt es zu klären, in 

welcher Form bzw. beruflichen Stellung Frauen mit Behinderung einer Erwerbsarbeit nach-

gehen (Indikator III.2.1, III.2.2, III.2.3, III.2.4) und ob sie in Duisburg leben und arbeiten (Indi-

kator III.2.7) bzw. ob sie in diese Stadt zwecks einer Erwerbsarbeit einpendeln (Indikator 

III.2.5) oder aber in Duisburg leben und anderswo arbeiten (Indikator III.2.6). Bei den Er-
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werbslosen relevant sind die Informationen, ob sie Rentner, erwerbsarbeitsuchende Unter-

haltsbezieher oder arbeitslos sind (Indikator III.3.1, III.3.2, III.3.3) und ob diese vor Eintritt der 

Erwerbslosigkeit im Anstellungsverhältnis beruflich tätig waren (Indikator III.3.4).  

Mit Ausnahme der Indikatoren III.2.5, III.2.6 und III.2.7, die auf den Pendlerberechnungen 

des Landes NRW basieren, werden zur Berechnung der anderen Indikatoren die kommuna-

len Mikrozensusdaten benötigt. Die angefragten Daten beider Erhebungen wurden jedoch 

bis dato nicht bereitgestellt, weswegen an dieser Stelle keine Aussagen möglich sind.  

III.3.4 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen und arbeitslosen Frauen mit Behinderung 

am Erwerbsleben (Kernindikatoren der dritten Ebene) 

Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse getrennt für zwei an einer Teilhabe am 

Erwerbsleben interessierte Gruppen vorgestellt: Zum einen für Erwerbstätige und zum ande-

ren für die Gruppe der Arbeitslosen.  

III.3.4.1 Befunde zur Erwerbstätigkeit von Frauen mit Behinderung 

Im Folgenden werden Befunde zu den Teilhabestrukturen der Erwerbstätigen getrennt für 

drei Gruppen vorgestellt: 1.) für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, 2.) für Erwerbstä-

tige, die zusätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen und 3.) für 

Erwerbstätige in öffentlich geförderten Erwerbsverhältnissen.  

III.3.4.1.1 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung in sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung 

Mithilfe der allgemeinen Beschäftigten- sowie der SGB III bezogenen Leistungsstatistik der 

BA können hinsichtlich der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen generell nähere 

Informationen zur Beschäftigungsstruktur generiert werden. Dazu gehören der Anteil der im 

Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erwerbstätigen Bevölkerung 

(Indikator III.4.2, III.4.2.1) sowie die Wohn- und Arbeitsorte (Indikator III.4.1.1, III.4.1.2), die 

Alters- und Qualifikationsstruktur (Indikator III.4.4, III.4.5, III.4.5.1), die Beschäftigungsrisiken 

(Indikator III.4.9.1), die Beschäftigungssicherheit (Indikator III.4.9.2), die Verteilung auf ver-

schiedene Wirtschaftssektoren, -zweige und Berufe (Indikator III.4.3.1, III.4.3.2; III.4.3.3), die 

Bedeutung atypischer Anstellungsverhältnisse (Indikator III.4.6, III.4.7) und die Einkommens-

verhältnisse (Indikator III.4.8) der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen mit einer 

Behinderung. Da das Merkmal Behinderung in diesen Statistiken jedoch nicht erfasst wird, 

sind zu den genannten spezifischen Merkmalen von sozialversicherungspflichtig beschäftig-

ten Frauen mit Behinderung keine evidenzbasierten Aussagen möglich. Einzig zur Anzahl 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-)Behinderung in den in Duisburg 

ansässigen Betrieben mit mindestens 20 Mitarbeitern (Indikator III.4.10) liegen Daten – wenn 

auch nur für das Jahr 2011 – vor.  

Im Jahr 2011 waren in Duisburger Betrieben mit mindestens 20 Arbeitsplätzen insgesamt 

6.674 (schwer-)behinderte Personen (inkl. 29 Auszubildende) sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt; hiervon waren ca. 35 % Frauen (n = 2.335) (vgl. Tabelle 8). Dieser vergleichs-

weise niedrige Frauenanteil bedeutet, dass Frauen mit Behinderung in dieser Betriebsgröße 

seltener – zumindest als sozialversicherungspflichtige Angestellte - tätig sind als Männer, 

und könnte somit als Signal einer geschlechterbedingten Diskriminierung gewertet werden. 
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Differenziert nach Altersgruppen wird deutlich, dass der Großteil der schwerbehinderten An-

gestellten zwischen 45 und 60 Jahre alt ist. Insofern spiegelt sich hier der in Bezug auf die 

Gesamtbevölkerung vorgestellte Befund (vgl. Tabelle 3) in etwa wider, nämlich dass das 

Vorliegen einer (Schwer-)Behinderung mit steigendem Alter an Bedeutung gewinnt.   

Tabelle 8: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit (Schwer-) Behinderung in 
Duisburger Betrieben mit mind. 20 Arbeitsplätzen 

  Insgesamt Männer Frauen 
Anteil der 

Frauen in % 
gemeldete Personen insgesamt 6.674 4.339 2.335 35,0 

dav.  
nach dem Alter 

unter 15 Jahre                                 
15 bis unter 20 Jahre                 * * * * 
20 bis unter 25 Jahre                 46 29 17 37,0 
25 bis unter 30 Jahre                 64 39 25 39,1 
30 bis unter 35 Jahre                 155 79 77 49,4 
35 bis unter 40 Jahre                 241 134 107 44,5 
40 bis unter 45 Jahre                 544 314 230 42,3 
45 bis unter 50 Jahre                 947 585 362 38,2 
50 bis unter 55 Jahre                 1.487 945 542 36,4 
55 bis unter 60 Jahre                 2.079 1.419 660 31,7 
60 Jahre und älter                    1.107 793 314 28,4 
Alter unplausibel                      * * * * 

dav. nach der 
Personengruppe 

Auszubildende                          29 * * * 
Schwerbehinderte Menschen             5.997 3.879 2.118 35,3 
gleichgestellte Menschen              643 439 204 31,7 
sonstige Personen                     5 * * * 
Angabe fehlt         

 *) Die Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Aus diesem Grund werden 
Zahlenwerte kleiner 3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt,  mit * anony-
misiert. 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013a-I; Eigene Berechnungen 

III.3.4.1.2 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung, die aufstockende 

Leistungen (Arbeitslosengeld II) beziehen  

Personen, die trotz Erwerbstätigkeit eine finanzielle Bedürftigkeit aufweisen und deshalb zu-

sätzlich zu ihrem Erwerbseinkommen Arbeitslosengeld II beziehen, werden in der öffentli-

chen Debatte oftmals als „Aufstocker“ bezeichnet. Die Tatsache, dass den Verfassern keine 

Mikrozensusdaten speziell zur Zahl der in Duisburg wohnhaften erwerbstätigen Menschen 

mit Schwerbehinderung bereitgestellt wurden, macht eine Berechnung des Anteils und damit 

Aussagen zur relativen Verbreitung der „Aufstocker“ unter der erwerbstätigen Duisburger 

Einwohnern mit Schwerbehinderung unmöglich (Indikator III.5.2). Nichtsdestotrotz gestattet 

die bereitgestellte Sonderauswertung der Leistungsstatistik der BA Aussagen zum Anteil der 

„Aufstocker“ an allen prinzipiell erwerbsfähigen Leistungsbeziehern (Indikator III.5.1), zur 

beruflichen Stellung (Indikator III.5.3) sowie zur Art des Anstellungsverhältnisses (Indikator 

III.5.4) und zur Höhe des monatsdurchschnittlichen Erwerbseinkommens der abhängig be-

schäftigten „Aufstocker“ (Indikator III.5.5). 

Im Jahr 2013 erhalten leistungsberechtigte Frauen und Männer mit einer Schwerbehinde-

rung relativ gesehen seltener als Leistungsbezieher des jeweiligen Geschlechts ohne eine 

Schwerbehinderung zusätzlich zu einem Erwerbseinkommen aufstockendes ALG II (vgl. Ta-

belle 9). Dieser Befund kann in zweierlei Richtung interpretiert werden: Zum einen könnte 

dies darauf zurückzuführen sein, dass Menschen mit einer Schwerbehinderung grundsätzlich 

seltener erwerbstätig sind oder deshalb relativ betrachtet auch seltener aufstockende Entgel-

tersatzleistungen beziehen (können). Zum anderen ist es im Prinzip denkbar, dass Men-
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schen mit Schwerbehinderung höhere Erwerbseinkommen beziehen und aus diesem Grund 

relativ gesehen seltener auf aufstockende Leistungen angewiesen sind. Daten zur Erwerbs-

tätigkeit und zum Erwerbseinkommen der schwerbehinderten Menschen, mit denen diese 

Interpretationen geprüft werden könnten, wurden den Verfassern jedoch bis dato nicht be-

reitgestellt. Eine geschlechterdifferenzierte Auswertung des Indikators III.5.1 zeigt sowohl für 

Menschen mit als auch ohne eine Schwerbehinderung, dass Frauen relativ betrachtet in je-

dem Fall öfter begleitend zum Erwerbseinkommen ALG II beziehen als Männer, was tenden-

ziell auf eine geschlechterbedingte Diskriminierung hindeutet. Im Vergleich zum Jahr 2008 

lässt sich als Ergebnis festhalten, dass Frauen mit und ohne Schwerbehinderung seltener 

als 2013 aufstockende Leistungen bezogen haben als Männer, deren „Aufstocker“-Anteil in 

beiden Jahren nahezu konstant ist.  

Tabelle 9: Anteil der erwerbstätigen Leistungsbezieher mit Bezug von Arbeitslosengeld II an 
allen Leistungsberechtigten  

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Bestand der erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg 

                   
145 

                   
103 

                
4.270 

                
4.561 

                   
193 

                   
180 

                
4.226 

                
4.811 

Bestand erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte mit Wohnort 
in Duisburg 

                   
959 

                   
626 

              
18.083 

              
17.226 

                
1.214 

                   
875 

              
17.896 

              
16.251 

Relative Bedeutung Er-
werbstätiger mit Arbeitslo-
sengeld II-Bezug 15,12  16,45  23,61  26,48  15,90  20,57  23,61  29,60  

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Differenziert nach beruflicher Stellung (Indikator III.5.3) zeigt sich, dass „Aufstocker“ mit und 

ohne Schwerbehinderung im Falle beider Geschlechter sowohl im Jahr 2008 als auch im 

Jahr 2013 mit deutlicher Mehrheit einer abhängigen Beschäftigung nachgingen und ver-

gleichsweise wenige ergänzend zu einer beruflichen Selbstständigkeit zusätzliches ALG II 

beziehen (vgl. Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Erwerbstätige Leistungsbezieher mit Bezug von Arbeitslosengeld II differenziert 
nach beruflicher Stellung (in % an allen erwerbstätigen Leistungsbeziehern) 

 

2008 2013 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Relative Bedeutung selbstständig 
Erwerbstätiger mit ALG II-Bezug 4,14  4,85  7,92  3,62  5,70  3,89  13,16  5,61  
Relative Bedeutung abhängig be-
schäftigt Erwerbstätiger mit ALG II-
Bezug 95,86  95,15  92,39  96,65  94,30  97,22  87,53  95,20  
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Bei näherer Betrachtung der Gruppe der abhängig Beschäftigten, die aufstockendes ALG II 

beziehen, fällt auf, dass die Mehrheit der Aufstocker – insbesondere solche mit einer 

Schwerbehinderung - ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht (vgl. Tabel-

le 11). Ein Vergleich bezogen auf die Jahre 2008 und 2013 macht deutlich, dass die Werte 

der Frauen mit und ohne Schwerbehinderung nahezu ähnlich ausfallen, weswegen in Bezug 

auf den Indikator III.5.4 keine behinderungsbedingte Diskriminierung unter den Frauen anzu-

nehmen ist. Anders verhält es sich bei den Männern, denn männliche Aufstocker mit einer 

Schwerbehinderung beziehen deutlich häufiger begleitend zu einer ausschließlich geringfü-

gigen Beschäftigung ALG II, wohingegen Männer ohne Schwerbehinderung häufiger parallel 

zu einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit und somit mit einem Einkommen ober-

halb der Geringfügigkeitsgrenze aufstockende Leistungen erhalten. Dieser Befund könnte 

zweierlei signalisieren: Erstens könnte es bedeuten, dass Männer mit einer Schwerbehinde-

rung relativ betrachtet seltener Zugang zu einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung 

erhalten als Männer ohne Schwerbehinderung und stattdessen auf eine geringfügige Anstel-

lung ausweichen, um überhaupt ein eigenes Erwerbseinkommen zu erzielen – in diesem Fall 

wäre von einer Benachteiligung behinderter Männer beim Zugang zu sozialversicherungs-

pflichtiger Arbeit auszugehen. Zum zweiten lässt sich der Befund dahingehend interpretieren, 

dass Männer ohne Schwerbehinderung in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen 

proportional weniger verdienen als solche mit einer Schwerbehinderung und deshalb relativ 

gesehen öfter auf aufstockende ALG II-Leistungen zurückgreifen – dieser Fall würde auf eine 

Benachteiligung nicht behinderter Männer im Hinblick auf das Erwerbseinkommen hindeu-

ten. Um diese Interpretationen zu prüfen, sind Absolutwerte zur Anzahl der sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigten Männer mit und ohne Schwerbehinderung insgesamt ebenso wie 

zu den von diesen erzielten Erwerbseinkommen notwendig, die jedoch nicht bereitgestellt 

wurden. 
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Tabelle 11: Abhängig Beschäftigte mit Bezug von Arbeitslosengeld II differenziert nach Art des 
Anstellungsverhältnisses  

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Abhängig beschäftigte Arbeitslo-
sengeld II-Empfänger mit Woh-
nort in Duisburg insgesamt 

                   
139 

                     
98 

                
3.945 

                
4.408 

                   
182 

                   
175 

                
3.699 

                
4.580 

davon sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte (in %) 55,40  50,00  59,14  44,85  29,12  39,43  57,93  42,95  
davon ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte (in %) 67,63  63,27  59,95  63,70  80,22  60,00  60,42  60,09  

SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

Ein Vergleich der monatlich erzielten Erwerbseinkommen von abhängig Beschäftigten, die 

ergänzendes ALG II erhalten (Indikator III.5.5), macht deutlich, dass rund drei Viertel aller 

abhängig beschäftigten Aufstocker unabhängig vom Geschlecht und vom Vorliegen einer 

Schwerbehinderung sowohl in 2008 als auch im Jahr 2013 ein Arbeitsbruttoeinkommen von 

maximal 850 Euro pro Monat beziehen (vgl. Tabelle 12). Weiterhin fällt – vergleichbar mit der 

Tendenz beim Indikator III.5.4 – auf, dass die Unterschiede beim Bruttoeinkommen zwischen 

schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten Frauen mit aufstockendem Leistungsbezug 

relativ gering sind und demzufolge bei diesen nicht von einer behinderungsbedingten Diskri-

minierung auszugehen ist. Etwas anders hingegen stellt sich die Lage bei den Männern dar, 

denn männliche Aufstocker ohne Schwerbehinderung sind öfter als solche mit einer Schwer-

behinderung in den höheren Einkommensgruppen anzutreffen. Auch hier stellt sich die – 

mangels bereitgestellter Einkommensdaten aller Erwerbspersonen nicht zu überprüfende – 

Frage, nämlich ob diese Verteilung Ausdruck schlechterer Zugangschancen von behinderten 

Männern zu sozialversicherungspflichtiger höher entlohnter Arbeit im Anstellungsverhältnis 

ist und somit von einer Benachteiligung der behinderten Männer auszugehen ist. 

Tabelle 12: Abhängig Beschäftigte mit Bezug von Arbeitslosengeld II differenziert nach Höhe 
des monatlichen Bruttoeinkommens (in % an allen abhängig beschäftigten Leistungsbezie-
hern) 

  

2008 2013 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Män-
ner mit 
SB 

Frauen 
mit SB 

Män-
ner 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen <= 450 Euro 60,43  58,16  60,76  64,86  76,92  67,43  62,21  65,31  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen > 450 - <= 

850 Euro 23,74  21,43  12,42  18,38  12,64  17,71  16,63  17,75  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-
chem Bruttoeinkommen > 850 - <= 

1.200 Euro 7,19  13,27  9,61  10,32  6,59  11,43  9,00  11,27  
Abhängig Beschäftigte mit monatli-

chem Bruttoeinkommen > 1.200 Euro 8,63  7,14  17,21  6,44  3,85  3,43  12,17  5,68  
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014b; eigene Darstellung und Berechnung 

III.3.4.1.3 Teilhabestrukturen von erwerbstätigen Frauen mit Behinderung in öffentlich geför-

derten Arbeitsverhältnissen  

Eine besondere Form der Erwerbstätigkeit stellt die öffentlich geförderte Erwerbstätigkeit dar, 

die entweder am regulären (ersten) oder auf dem so genannten zweiten Arbeitsmarkt aus-

geübt werden kann. Bei Personen mit öffentlich geförderter Erwerbsarbeit ist (aufgrund des 
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stets subsidiären Charakters staatlich subventionierter Erwerbsverhältnisse) grundsätzlich 

davon auszugehen, dass diese nur aufgrund der öffentlichen Förderung zur Gruppe der Er-

werbstätigen zählen und es sich deshalb um eine prinzipiell von Arbeitslosigkeit bedrohte 

Erwerbstätigengruppe handelt. Um Informationen zur Zusammensetzung und Struktur dieser 

gefährdeten Personengruppe zu erhalten, integriert das Modell 13 Indikatoren (davon entfal-

len 5 Indikatoren auf öffentlich geförderte Erwerbsverhältnisse am zweiten Arbeitsmarkt).  

Öffentlich subventionierte Erwerbstätige am ersten Arbeitsmarkt 

Die Indikatoren III.6.1, III.6.1.1 und III.6.1.2 beziehen sich auf die Einmündungschancen u.a. 

von schwerbehinderten arbeitslosen Frauen in Erwerbsarbeit und informieren darüber, wie 

hoch der Anteil an in Erwerbsarbeit eingemündeten Arbeitslosen ist, der in öffentlich subven-

tionierte Erwerbsarbeit insgesamt sowie speziell in eine öffentlich geförderte abhängige Be-

schäftigung oder Selbstständigkeit eingemündet ist. Die zur Indikatorenberechnung benötig-

ten Einzeldaten sind in den getrennt für den Rechtsbereich SGB III und SGB II geführten, 

auch für die kommunale Ebene frei zugänglichen Eingliederungsbilanzen als Teil der Arbeits-

losenstatistik der BA enthalten. Allerdings müssen diese geschlechterdifferenziert sowie dif-

ferenziert für Menschen mit und ohne Schwerbehinderung aufbereitet werden. Diese Aufbe-

reitung wurde vom Auftraggeber dieses Berichts nicht vorgenommen und auch der Auftrag 

der Verfasser beinhaltete ebendiese Aufgabe nicht, was in der Konsequenz bedeutet, dass 

die mittels dieser Indikatoren zu ermittelnden Informationen an dieser Stelle nicht vorgestellt 

werden können.  

Speziell zur Förderung der Beschäftigungsaufnahme von (Schwer-)Behinderten am ersten 

Arbeitsmarkt nutzt die BA das Instrument öffentlicher Arbeitgeberzuschüsse als Teil der akti-

ven Arbeitsförderung, die in Summe einen ersten Eindruck über die Zahl der über Arbeitge-

berzuschüsse bei der Beschäftigungsaufnahme unterstützten (Schwer-) Behinderten vermit-

teln (Indikator III.6.2). Insgesamt gab es im Jahr 2013 deutlich weniger Förderfälle in derarti-

gen Maßnahmen als noch im Jahr 2008 (vgl. Tabelle 13). Für beide Jahre gilt, dass Frauen 

absolut betrachtet deutlich seltener über öffentliche Arbeitgeberzuschüsse in ihrer Beschäfti-

gung subventioniert wurden als Männer, was als Indiz für eine geschlechterbedingte Benach-

teiligung zu werten ist. Vergleicht man die Zahl der Förderfälle bezogen auf Menschen mit 

und ohne (Schwer-)Behinderung zeigen sich kaum Unterschiede. Dieser Befund ist jedoch 

vermutlich nicht Ausdruck, dass Menschen mit und ohne Schwerbehinderung im gleichen 

Umfang gefördert wurden, was angesichts der Tatsache, dass es sich um speziell auf behin-

derte Menschen bezogene Förderinstrumente handelt, durchaus plausibel erscheint. Viel-

mehr ist die annähernd gleiche Zahl der Förderfälle vermutlich darauf zurückzuführen, dass 

sich die im übermittelten Datensatz angegebenen Gesamtzahlen, die hier als Förderfälle für 

Menschen ohne Schwerbehinderung ausgewiesen wurden, auf Menschen mit und ohne 

Schwerbehinderung zusammen beziehen87. 

                                                
87 Eine Nachfrage der Verfasser beim Auftraggeber zur Klärung der Datenbezüge ist bis heute unbe-
antwortet geblieben.  
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Tabelle 13: Anzahl der Förderfälle in ausgewählten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur 
Förderung der Teilhabe (schwer-)behinderter Menschen an öffentlich geförderter Erwerbsarbeit 
am ersten Arbeitsmarkt 

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Bestand Arbeitshilfen für behin-
derte Menschen gem. § 46 (2) 
SGB III  - - - - - - - - 
Bestand Probebeschäftigung 
behinderter Menschen gem. § 46 
(1) SGB III 

                       
0 

                       
0 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                       
1 

                   
1 

Bestand Eingliederungszuschuss 
für behinderte und (besonders 
betroffene) schwerbehinderte 
Menschen § 90 Abs. 1,2 SGB III88  

                     
61 

                     
26 

                     
61 

                     
26 

                     
27 

                     
10 

                     
27 

                     
10 

Bestand Zuschuss an AG im 
Anschluss an Aus- u. Weiterbil-
dung Schwerbehinderter gem. § 
73 Abs. 3 SGB III 

                       
1 - 

                       
1 - - - - - 

Bestandszahlen der (Schwer-) 
Behinderten insgesamt, die bei 
der Beschäftigungsaufnahme am 
ersten Arbeitsmarkt in Form von 
Arbeitsgeberzuschüssen unter-
stützt wurden  

                     
62 

                     
26 

                     
63 

                     
27 

          
28 

                     
11 

                     
28 

                     
11 

SB = Schwerbehinderung 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

Jenseits der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen zur Unterstützung der Erwerbstätigkeit 

von Menschen mit Behinderung im Auftrag der BA gibt es weitere Rehabilitationsträger, die 

als Finanzier öffentlich subventionierter Beschäftigung speziell für schwerbehinderte Men-

schen auftreten. Eine der hierunter subsummierten Subventionsmöglichkeiten stellt die Be-

schäftigung in Integrationsprojekten dar. Zu den Integrationsprojekten können basierend auf 

den Daten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 

(BIH) im Prinzip sowohl die absolute Zahl der Beschäftigten in den Integrationsprojekten (In-

dikator III.6.3) als auch ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 

(Schwer-)Behinderung89 (Indikator III.6.4) ausgewiesen werden. Gleichwohl liegen diesbe-

züglich erforderliche Daten der BIH – zumindest den Verfassern dieses Berichts – nicht für 

die Kommune Duisburg vor, weswegen eine Auswertung dieser Befunde im vorliegenden 

Bericht nicht möglich ist.  

Jenseits der Integrationsprojekte gibt es die unterstützte Beschäftigung. Basierend auf den 

bereitgestellten Sonderauswertungen der Förderstatistik der BA kann zum einen die Zahl der 

auf diesem Weg durch die BA geförderten Erwerbstätigen ausgewiesen werden (Indikator 

III.6.5); zum anderen können Aussagen zur relativen Bedeutung der mit einer unterstützten 

Beschäftigung geförderten Personen an allen Teilnehmenden der BA-Maßnahmen zur För-

derung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben getroffen werden (Indikator 

                                                
88 Da die Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für behinderte und schwerbehinderte 
Menschen § 90 Abs. 1 SGB III“ nicht explizit ausweisen werden, wurde der Auftraggeber gefragt, ob 
diese in den Daten zur Kennzahl „Bestandszahlen im Bereich Eingliederungszuschuss für besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen“ enthalten sind. Eine Beantwortung steht noch aus. 
89 Da die Daten zu beschäftigten Schwerbehinderten nur bezogen auf Betriebe mit mindestens 20 
Mitarbeitern vorliegen, ist anzumerken, dass dieser Indikator nur näherungsweise den relativen Anteil 
der in Integrationsunternehmen beschäftigten (Schwer-)Behinderten gemessen an allen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten anzeigen kann. 
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III.6.6). Demzufolge lässt sich festhalten, dass die unterstützte Beschäftigung als Beschäfti-

gungsförderinstrument nur im Jahr 2013 und hier etwas häufiger in Bezug auf Männer und 

Frauen ohne Schwerbehinderung gefördert wurde90 (vgl. Tabelle 14). Gemeinsam mit den 

kaum bestehenden Unterschieden zwischen den Geschlechtern könnte dieses Ergebnis auf 

eine behinderungsbedingte Benachteiligung im Hinblick auf den Einsatz der unterstützten 

Beschäftigung hindeuten. Gemessen an den Bestandszahlen im Jahr 2013 macht die unter-

stützte Beschäftigung für beide Geschlechter einen nur geringen Anteil an allen Maßnahmen 

zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben aus, so dass eine insge-

samt niedrige Relevanz der unterstützten Beschäftigung als Arbeitsfördermaßnahme konsta-

tiert werden kann (vgl. Tabelle 15).  

Tabelle 14: Förderfälle im Bereich der unterstützten Beschäftigung (UB) in den Jahren 2008 
und 2013 

  

2008 2013 
Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne SB 

Frauen 
ohne SB 

Neuzugänge - - - - 
                      

8 
                      

5 
                    

15 
                    

12 

Bestand  - - - - 
                      

6 
                      

4 
                    

12 
                    

10 
Abgänge - - - - n.b.  n.b.  n.b.  n.b.  
SB = Schwerbehinderung 
n.b. = Daten nicht bereitgestellt 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h, 2014i, 2014j, 2014k; eigene Darstellung und Berechnung 

Tabelle 15: Anteil der Förderfälle im Bereich der unterstützten Beschäftigung (UB) an allen ge-
förderten Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben in 
den Jahren 2008 und 2013 

  

inkl. Rehabilitanden nur Rehabilitanden 
2008 2013 2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Bestandszahlen unterstützte Be-
schäftigung - - 

                       
6 

                       
4 - - 

                       
6 

                       
4 

Bestandszahlen in Maßnahmen zur 
Förderung der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben insge-
samt 

                   
470 

                   
259 

                   
395 

                   
203 

                   
129 

                     
76 

                   
135 

                     
85 

Relative Bedeutung der unterstütz-
ten Beschäftigten an allen Maß-
nahmen zur Förderung der Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeits-
leben  0,00  0,00  1,60  1,76  0,00  0,00  4,33  4,20  
SB = Schwerbehinderung 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

                                                
90 Auch bei diesen Daten ist trotz Nachfrage bislang ungewiss, ob sich die im übermittelten Datensatz 
angegebenen Gesamtzahlen, die hier als Förderfälle für Menschen ohne Schwerbehinderung ausge-
wiesen wurden, auf Menschen mit und ohne Schwerbehinderung zusammen beziehen. 
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Öffentlich subventionierte Erwerbstätige am zweiten Arbeitsmarkt 

Eine mit Blick auf die Menschen mit Behinderung wichtige Einrichtung des zweiten Arbeits-

markts stellen die Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) dar, die u.a. von der BA 

sowie von weiteren Rehabilitationsträgern finanziell gefördert werden91. Basierend auf den 

bereitgestellten Daten der BA lassen sich für die Stadt Duisburg derzeit lediglich Aussagen 

zur Anzahl der im Jahr 2011 in den WfbM mit mindestens 20 Arbeitsplätzen beschäftigten 

Personen mit Schwerbehinderung (Indikator III.6.7) ebenso wie partiell zur Anzahl der im 

Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich in einer WfbM befindlichen Personen (Indikator 

III.6.11) treffen. Demzufolge waren im Jahr 2011 keine Personen mit Schwerbehinderung in 

einer WfBM beschäftigt (vgl. BA 2013a-I). Im Hinblick auf die Eingangsverfahren bzw. den 

Berufsbildungsbereich in den WfbM und hier speziell bzgl. der Zugangs- und Bestandszah-

len lässt sich feststellen, dass Frauen seltener als Männer gefördert werden und dieser Be-

fund im Jahr 2013 deutlicher als im Jahr 2008 ausfällt (vgl. Tabelle 16). Während die Daten 

für das Jahr 2008 tendenziell eine geschlechtsspezifische Diskriminierung der Frauen signa-

lisieren, lässt sich bezogen auf das Jahr 2013 eine doppelte Diskriminierung der Frauen mit 

Behinderung aufgrund des Geschlechts und der Behinderung erkennen.  

Tabelle 16: Anzahl der Förderfälle im Anzahl der im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich 
in einer WfbM in 2008 und 2013 

  Neuzugang Bestand Abgang 

inkl. Reha-
bilitanden 

2008 

Männer mit SB 28 53 25 
Frauen mit SB 21 42 15 
Männer ohne SB 45 86 42 
Frauen ohne SB  36 63 25 

2013 

Männer mit SB 44 64 n.b. 
Frauen mit SB 19 50 n.b. 
Männer ohne SB 57 89 n.b. 
Frauen ohne SB 26 65 n.b. 

nur Rehabi-
litanden 

2008 

Männer mit SB 28 53 25 
Frauen mit SB 21 42 15 
Männer ohne SB 45 86 42 
Frauen ohne SB 36 63 25 

2013 

Männer mit SB 44 64 n.b. 
Frauen mit SB 19 50 n.b. 
Männer ohne SB 57 89 n.b. 
Frauen ohne SB 26 65 n.b. 

SB = Schwerbehinderung 
n.b. = nicht bereitgestellt 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung und Berechnung 

Jenseits der BA-Daten lassen sich speziell zu den WfbM weitere Informationen aus der Mit-

gliedstatistik der BAG WfbM entnehmen, die den Verfassern dieses Berichts jedoch nicht 

bereitgestellt wurde. Daher sind keine Aussagen möglich, die sich auf die Verteilung der in 

den WfbM befindlichen Personen auf die Bereiche Eingangsverfahren, Berufsbildungsbe-

reich und Arbeitsbereich (Indikator III.6.8), auf die Bestandszahlen in den WfbM differenziert 

nach Art der Behinderung (Indikator III.6.9) sowie auf die monatlich ausgezahlten Durch-

schnittsentgelte der Beschäftigten im Arbeitsbereich der WfbM (Indikator III.6.10) beziehen. 

                                                
91 Die finanzielle Förderung der WfbM obliegt neben der BA auch der Unfall- und Rentenversicherung, 
der Kriegsopferfürsorge und speziell für den Arbeitsbereich zudem den Jugendhilfe- und Sozialhilfe-
trägern. 
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III.3.4.2 Befunde zur Arbeitslosigkeit von Frauen mit Behinderung 

Jenseits der am Erwerbsleben teilhabenden Erwerbstätigen fokussiert die Arbeitsmarktbe-

richterstattung auch auf Arbeitslose, denn diese partizipieren i.d.R. unfreiwillig nicht am Er-

werbsleben und stellen somit eine in Bezug auf die Erwerbsteilhabe benachteiligte Perso-

nengruppe dar. Im Folgenden werden die Auswertungsergebnisse – sofern sie denn vorlie-

gen – zu insgesamt 14 Kernindikatoren der dritten Ebene speziell zur Gruppe der arbeitslo-

sen Frauen mit Behinderung vorgestellt. Die Darstellungen beziehen sich auf den Umfang 

und die strukturellen Merkmale der von Arbeitslosigkeit Betroffenen, auf die Beteiligungs-

strukturen dieser Gruppe an aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur Förderung der 

(Re-)Integration ins Erwerbsleben sowie auf Informationen, die über die Reintegrationschan-

cen der Arbeitslosen ins Erwerbsleben Auskunft geben. 

III.3.4.2.1 Umfang und Struktur arbeitsloser Frauen mit Behinderung 

In Ergänzung zu den Mikrozensusdaten, die sich prinzipiell zur Quantifizierung der arbeitslo-

sen Frauen mit Behinderung eignen, im vorliegenden Bericht aber mangels bereitgestellter 

Daten nicht als Informationsgrundlage genutzt werden können (vgl. Kap. III.3.3), enthält die 

Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit Informationen zum Umfang und zur Struk-

tur der Arbeitslosigkeit.  

Die Tabelle 17 bietet einen Überblick über den Bestand an Arbeitslosen in der Stadt Duis-

burg im Jahresdurchschnitt 2008 und 2013. Den Daten zu entnehmen ist, dass im Jahr 2013 

mehr Frauen und Männer mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet waren als noch im 

Jahresdurchschnitt 2008, was gleichermaßen auch auf die Langzeitarbeitslosenbestände 

zutrifft. Demgegenüber sind die Langzeitarbeitslosenbestände der Männer und Frauen ohne 

Schwerbehinderung 2013 niedriger als noch im Jahr 2008, was darauf hindeutet, dass die 

Gesamtverbesserung der Arbeitsmarktlage nicht auf Personen mit Schwerbehinderung zu-

trifft und sie demnach nicht vom Arbeitsmarktaufschwung profitieren konnten. Im Geschlech-

tervergleich zeigt sich, dass Frauen seltener als Männer unabhängig davon, ob sie schwer-

behindert sind oder nicht, arbeitslos gemeldet sind, wobei dieser Befund nicht auf langzeitar-

beitslose Frauen ohne Schwerbehinderung zutrifft, denn diese weisen sowohl in 2008 als 

auch in 2013 höhere Langzeitarbeitslosenbestände als Männer ohne Schwerbehinderung 

auf.  

Tabelle 17: Arbeitslosenbestand in der Stadt Duisburg im Durchschnitt der Jahre 2008 und 
2013 

  

2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Arbeitslosenbestand 
insgesamt 

                  
857 

                  
612 

            
14.798 

            
14.635 

              
1.243 

                  
857 

            
15.785 

            
13.670 

davon Langzeitarbeitslo-
se 

                  
406 

                  
289 

              
6.640 

              
7.844 

                  
671 

                  
464 

              
6.401 

              
6.529 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014c; eigene Darstellung  

Da Bestandszahlen für sich allein genommen nichts über die relative Arbeitsmarktsituation 

von Frauen mit Behinderung aussagen, beinhaltet das Modell eine Reihe von relativen Indi-

katoren. Diesbezüglich zu nennen ist die Arbeitslosenquote, die für die Stadt Duisburg den 

Anteil der arbeitslosen Personen entweder bezogen auf das gesamte Erwerbspersonenpo-
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tenzial (Indikator III.7.1.1) oder aber bezogen auf alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen 

(Indikator III.7.1.2) ausweist. Daneben relevant ist die Langzeitarbeitslosenquote (III.7.4), die 

den Anteil der länger als 12 Monate arbeitslos gemeldeten Personen an allen Arbeitslosen 

angibt und damit Informationen zum Umfang der zeitstabil bzw. der dauerhaft von einer Ar-

beitsmarktteilhabe ausgrenzten Arbeitslosen bietet. Während die beiden Arbeitslosenquoten 

von Frauen und Männern mit Schwerbehinderung aufgrund einer Nichterfassung des Diffe-

renzierungsmerkmals Schwerbehinderung in der allgemeinen Arbeitslosenstatistik der BA 

nicht ausgewiesen werden können, ist eine Darstellung der Langzeitarbeitslosenquote basie-

rend auf einer Sonderauswertung der Arbeitslosenstatistik der BA möglich (vgl. Abbildung 

35). Demzufolge zeigt sich für das Jahr 2013, dass der Anteil der langzeitarbeitslosen Frau-

en mit und ohne Schwerbehinderung die Quoten der Männer jeweils – wenn auch zum Teil 

nur geringfügig - übersteigt und Menschen mit Schwerbehinderung in jedem Fall eine höhere 

Langzeitarbeitslosenquote als Personen ohne Schwerbehinderung aufweisen. Das bedeutet, 

dass im Jahr 2013 definitiv eine Benachteiligung schwerbehinderter Menschen bezogen auf 

den Langzeitarbeitslosenanteil vorliegt und sich zumindest bei den nicht behinderten Men-

schen obendrein eine deutliche Benachteiligung der Frauen abzeichnet. Im Jahr 2008 hinge-

gen war die Langzeitarbeitslosenquoten – mit Ausnahme der Frauen ohne Schwerbehinde-

rung, die insgesamt höher ausfiel – zwischen Menschen mit und ohne Schwerbehinderung in 

etwa gleich hoch. Demzufolge kann bezogen auf das Jahr vor Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention festgehalten werden kann, dass hier noch keine signifikante 

behinderungsbedingte Diskriminierung langzeitarbeitsloser Menschen mit Schwerbehinde-

rung vorlag, während sich diese für das Jahr 2013 zumindest in Tendenzen zeigt.  

Abbildung 35: Langzeitarbeitslosenquoten von Frauen und Männern mit und ohne Schwerbe-
hinderung (SB) in den Jahren 2008 und 2013 (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014c; eigene Darstellung und Berechnungen 

Neben den (Langzeit-)Arbeitslosenquoten enthalten Arbeitsmarktberichte in der Regel Anga-
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beitslosen zählt (Indikator III.7.2). Weiterhin genutzt werden rechtskreisübergreifende und 

rechtskreisspezifische Leistungsempfängerquoten (Indikator III.7.3, III.7.3.1 und III.7.3.2), um 

Informationen zur finanziellen Situation der Arbeitslosen bereitzustellen. Von den genannten 

Indikatoren kann im vorliegenden Bericht lediglich die Leistungsempfängerquote im Rechts-

kreis SGB II dargestellt werden, denn das Merkmal Schwerbehinderung wird bezogen auf 

einige zur Berechnung der anderen Indikatoren notwendigen Kennzahlen nicht erfasst. Wie 

die gelben Spalten in Abbildung 36 deutlich machen, liegt die Zahl der erwerbsfähigen Leis-

tungsempfänger im Rechtskreis SGB II, das heißt der Anteil der erwerbsfähigen Personen, 

die ALG II (Grundsicherung) beziehen, in allen Fällen mit Ausnahme der schwerbehinderten 

Männer im Jahr 2013 über der Zahl der Arbeitslosen, wodurch es rechnerisch zu einer Leis-

tungsempfängerquote oberhalb von 100 Prozent kommt92. Die Werte der rot unterlegten 

Säulen hingegen weisen aus, wie hoch der Anteil der ausschließlich ALG II beziehenden 

Leistungsempfänger an den Arbeitslosen der Stadt Duisburg ist, und zeigen damit ein realis-

tischeres Bild zur finanziellen Lage der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Diesen Ergeb-

nissen zufolge unterscheidet sich die Leistungsempfängerquote der Männer und Frauen mit 

und ohne Schwerbehinderung im Jahr 2013 nur geringfügig, was bedeutet, dass die Merk-

male Geschlecht und Behinderung im Hinblick auf den Anteil der erwerbsfähigen arbeitslo-

sen Personen, die ALG II (Grundsicherung) beziehen, nicht signifikant diskriminierend wir-

ken.  

Abbildung 36: Leistungsempfängerquoten von Frauen und Männern mit und ohne Schwerbe-
hinderung (SB) im Rechtskreis SGB II in den Jahren 2008 und 2013 (in Prozent)93 

  
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2013a-III, 2014b und 2014c; eigene Darstellung und Berech-
nung 

                                                
92 Dieser Umstand erklärt sich vor dem Hintergrund, dass die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten nicht nur Arbeitslose umfasst, sondern auch erwerbstätige Leistungsempfänger, die aufsto-
ckende ALG II-Leistungen beziehen.  
93 Die zur Berechnung des Indikators III.7.3.2 verwendete Kennzahl Bestand der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten bezieht sich jeweils auf den Juli der ausgewiesenen Jahre. Demgegenüber nehmen 
die zur Berechnung genutzten Arbeitslosenbestandszahlen auf die Jahresdurchschnittsbestände Be-
zug.  
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III.3.4.2.2 Teilhabe von arbeitslosen Frauen mit Behinderung an Maßnahmen der aktiven Ar-

beitsförderung  

Um die Rückkehrchancen von Arbeitslosen ins Erwerbssystem zu fördern, nutzt die Bunde-

sagentur für Arbeit Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung. Um zu bestimmen, zu wel-

chem Anteil arbeitslose Frauen mit Schwerbehinderung an derartigen Fördermaßnahmen 

teilnehmen, bietet sich die Aktivierungsquote insgesamt sowie differenziert nach Rechtskrei-

sen (SGB II und SGB III) an (Indikator III.8.1, III.8.1.1, III.8.1.2). Diese Indikatoren können 

basierend auf den vorliegenden Förder- und Arbeitslosenstatistiken der BA nicht für Rehabili-

tanden, sondern nur für schwerbehinderte und nicht schwerbehinderte Menschen berechnet 

werden. Weiterhin ist einschränkend anzumerken, dass die zur Berechnung der rechtskreis-

spezifischen Aktivierungsquoten erforderlichen Arbeitslosenbestände im Jahr 2008 nicht be-

reitgestellt wurden, weswegen die Indikatoren III.8.1.1 und III.8.1.2 im vorliegenden Bericht 

nur für das Jahr 2013 ausgewiesen werden können. Im Jahr 2013 liegt die rechtskreisüber-

greifende Aktivierungsquote deutlich unterhalb derer aus dem Jahr 2008 und zwar unabhän-

gig davon, ob es sich um Männer oder Frauen mit bzw. ohne eine Schwerbehinderung han-

delt (vgl. Tabelle 18). Im Jahr 2013 zeigen sich im Rechtskreis SGB II eher kleinere Unter-

schiede in den Aktivierungsquoten von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung, wohin-

gegen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern deutlicher ausfallen und eine leichte 

geschlechterbedingte Benachteiligung der Frauen erkennen lassen. Anders verhält es sich 

bezogen auf die Aktivierungsquote im Jahr 2013 im Rechtskreis SGB III; in diesem Fall 

nehmen Menschen mit Schwerbehinderung relativ betrachtet deutlich häufiger an Maßnah-

men der aktiven Arbeitsförderung als nicht behinderte Personen teil, so dass im Hinblick auf 

die Aktivierung im Rechtskreis SGB III eine Benachteiligung von nicht behinderten Menschen 

vorzuliegen scheint.  

Tabelle 18: Aktivierungsquoten differenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 
(in Prozent) 

  

2008 2013 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Männer 
mit SB 

Frauen 
mit SB 

Männer 
ohne 
SB 

Frauen 
ohne 
SB 

Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 recht-
kreisübergreifend) 32,21 26,90 25,77 19,05 20,32 15,49 20,26 15,50 
Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB III) k.b. k.b. k.b. k.b. 24,08 24,50 15,34 15,79 
Arbeitsmarktorientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB II) k.b. k.b. k.b. k.b. 17,97 11,12 20,14 14,47 
k.b. = keine Berechnung möglich 
SB = Schwerbehinderung 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014h und 2014i; eigene Darstellung  

Neben der Aktivierungsquote nutzt die Arbeitsmarktberichterstattung den Indikator Mindest-

beteiligung von Frauen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SGB III (III.8.2), der angibt, ob Frauen relativ 

gesehen zu ihrem Arbeitslosenanteil mindestens genauso häufig an aktiven Arbeitsförde-

rungsangeboten teilhaben wie Männer. Da zur Berechnung dieses Indikators u.a. die Ar-

beitslosenquote differenziert nach Rechtskreisen benötigt wird, diese nach Auskunft der BA 

jedoch nicht für schwerbehinderte Männer und Frauen auf kommunaler Ebene vorliegt, ist 

eine Darstellung der Mindestbeteiligungsquote bezogen auf Frauen mit Schwerbehinderung 

zurzeit nicht möglich.  
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Ein weiterer Indikator, die Wiederbeschäftigungsquote, die den Anteil der in sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung eingemündeten Arbeitslosen an allen Abgängen aus Arbeitslo-

sigkeit differenziert nach Rechtskreis SGB III und SGB II ausweist (Indikator III.8.3), hilft, die 

Chancen von Arbeitslosen zur Reintegration ins Erwerbsleben zu beurteilen. Die zur Indika-

torenberechnung benötigten Einzeldaten sind in den getrennt für den Rechtsbereich SGB III 

und SGB II geführten, auch für die kommunale Ebene frei zugänglichen Eingliederungsbilan-

zen als Teil der Arbeitslosenstatistik der BA enthalten. Allerdings müssen diese geschlech-

terdifferenziert sowie differenziert für Menschen mit und ohne Schwerbehinderung aufberei-

tet werden. Diese Aufbereitung wurde vom Auftraggeber dieses Berichts nicht vorgenommen 

und auch der Auftrag der Verfasser beinhaltete ebendiese Aufgabe nicht, was in der Konse-

quenz bedeutet, dass die Ergebnisse zu diesem Indikator an dieser Stelle nicht vorgestellt 

werden können. Gleiches gilt für die Vermittlungsquote (Indikator III.8.4), die die Größenord-

nung zu den durch Arbeitsvermittlungsbemühungen der Arbeitsverwaltung (Arbeitsagenturen 

und Träger der Grundsicherung, z.B. Jobcenter) in nicht geförderte Beschäftigungsverhält-

nisse ein-gemündeten Arbeitslosen gemessen an allen aus Arbeitslosigkeit ausgeschiede-

nen Personen ausweist.  

Um dennoch einen Eindruck zu den Reintegrationseffekten der aktiven Arbeitsfördermaß-

nahmen zu vermitteln, eignen sich die Verbleibs- und Eingliederungsquoten, deren Auswer-

tung u.a. für Frauen mit einer Schwerbehinderung basierend auf den zur Verfügung gestell-

ten Daten möglich ist94. Die Verbleibsquote (VQ) (Indikator III.8.5) stellt den Anteil der Teil-

nehmer an aktiven Arbeitsförderungsdienstleistungen dar, der sechs Monate nach Abschluss 

der Maßnahme nicht mehr arbeitslos gemeldet ist, sei es weil ehemalige Teilnehmer zwi-

schenzeitlich in Erwerbstätigkeit, in den Ruhestand o.Ä. oder in eine andere arbeitsmarktpoli-

tische Fördermaßnahme eingemündet sind. Die Auswertung dieses Indikators zeigt, dass die 

Verbleibsquoten in Maßnahmen des Geltungsbereichs SGB III über alle betrachteten Grup-

pen hinweg höher ausfallen als im Rechtskreis SGB II (vgl. Tabelle 19 und Abbildung 37). 

Dies ist vermutlich darauf zurückführen, dass Teilnehmer an Maßnahmen im Rechtskreis 

SGB II i.d.R. eine längere Verweildauer in Arbeitslosigkeit und dadurch bedingt eine insge-

samt schlechtere Prognose zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt aufweisen. Differenziert nach 

Geschlecht zeigen sich sowohl im Jahr 2008 als auch im Jahr 2013 keine signifikanten Un-

terschiede im Hinblick auf die Verbleibsquoten, weswegen keine geschlechterspezifische 

Ungleichheit der Maßnahmeteilnehmer im Hinblick auf das Ausscheiden aus der Arbeitslo-

senstatistik anzunehmen ist. Auch die Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Be-

hinderung sind relativ gering, wobei im Jahr 2013 Menschen mit Schwerbehinderung eine 

zwischen fünf und sieben Prozent niedrigere Verbleibsquote aufweisen als der Gesamt-

durchschnitt95. Bei ausschließlicher Betrachtung der Gruppe der Rehabilitanden zeigt sich 

abweichend von den Gesamtergebnissen, dass Frauen eine höhere Verbleibsquote als 

Männer erzielen und demnach offenbar höhere Chancen auf eine Ausscheidung aus der 

Arbeitslosenstatistik haben. Für das Jahr 2013 lässt sich festhalten, dass männliche Rehabi-
                                                
94 Alle nachstehenden Angaben zu den Verbleibs- und Eingliederungsquoten im Jahr 2013 beziehen 
sich auf den Zeitraum März 2012 bis einschließlich Februar 2013 und nicht wie in 2008 auf die Jah-
resdurchschnittswerte. 
95 Die in der Tabelle 19 und in Abbildung 37 enthaltenen Werte zu Frauen und Männern insgesamt 
beziehen sich auf Gesamtzahlen für alle Teilnehmer und enthalten demnach ebenfalls die Gruppe der 
Schwerbehinderten. 
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litanden eine deutlich niedrigere Verbleibsquote als Frauen erzielen und dies insbesondere 

auf Männer mit einer Schwerbehinderung zutrifft (vgl. Tabelle 19).  

Tabelle 19: Verbleibsquoten differenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 (in 
Prozent) 

  
Verbleibsquote 
SGB III 

Verbleibsquote 
SGB II 

Verbleibsquote 
SGB II und SGB III 

inkl. Rehabili-
tanden 

2008 

Männer mit SB 73,7% 56,5% 61,7% 
Frauen mit SB 72,9% 54,4% 60,2% 
Männer insge-
samt 74,2% 54,5% 60,0% 
Frauen insge-
samt 75,4% 54,5% 60,9% 

2013 

Männer mit SB 77,1% 47,0% 54,9% 
Frauen mit SB 77,3% 43,0% 50,7% 
Männer insge-
samt 77,2% 52,9% 58,6% 
Frauen insge-
samt 76,5% 50,7% 58,3% 

nur Rehabili-
tanden 

2008 

Männer mit SB 79,3% 55,4% 69,9% 
Frauen mit SB 78,3% 64,0% 73,2% 
Männer insge-
samt 76,6% 55,2% 67,2% 
Frauen insge-
samt 76,5% 60,7% 71,5% 

2013 

Männer mit SB 75,9% 38,5% 67,8% 
Frauen mit SB 75,9% X 69,1% 
Männer insge-
samt 71,8% 49,6% 66,3% 
Frauen insge-
samt 71,6% 62,5% 68,6% 

SB = Schwerbehinderung 
X = Eingliederungs-/Verbleibsquoten, bei denen weniger als 20 Austritte zu Grunde liegen, werden mangels verlässlicher Aus-
sagen aufgrund zu niedriger Fallzahlen nicht ausgewiesen. 

Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014f und 2014g; eigene Darstellung  

Abbildung 37: Verbleibsquoten differenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 
(inkl. Rehabilitanden) (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014f und 2014g; eigene Darstellung  
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besonderen Maßnahmen für behinderte Menschen nach § 117 SGB III sechs Monate nach 

Maßnahmeende in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (mit und ohne Förde-

rung) eingemündet sind. Demzufolge bieten die Eingliederungsquoten einen realistischeren 

Eindruck von den Beschäftigungseffekten der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen. Ein 

Kontrast der Verbleibs- und Eingliederungsquoten zeigt, dass zwar im Schnitt die Hälfte der 

Teilnehmer mit einer Schwerbehinderung und ca. 60 Prozent derjenigen ohne eine Schwer-

behinderung sechs Monate nach Ende einer Maßnahme offiziell nicht als Arbeitslose geführt 

werden, die Anteile derjenigen, die ihre Arbeitslosigkeit aufgrund einer Einmündung in sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung beenden konnten, jedoch deutlich darunter liegt. 

Bezogen auf die Gesamt-Eingliederungsquoten (Indikator III.8.6) lässt ähnlich wie bei der 

Verbleibsquote für die Jahre 2008 und 2013 feststellen, dass Maßnahmeteilnehmer aus dem 

SGB III durchweg eine höhere Eingliederungswahrscheinlichkeit in sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung haben als solche aus dem Rechtskreis SGB II (vgl. Abbildung 38). Wei-

terhin fällt auf, dass Menschen mit Schwerbehinderung in beiden Jahren unabhängig davon, 

in welchen Rechtskreis sie fallen und damit verbunden unabhängig von der Dauer ihrer Ar-

beitslosigkeit, generell seltener als der Durchschnitt96,und zwar in weniger als einem Viertel 

der Teilnahmefälle in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einmünden. Das heißt, 

dass Menschen mit Schwerbehinderung beim Zugang in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung im Vergleich zu solchen ohne Schwerbehinderung benachteiligt sind. Zusätzlich 

deutet sich insbesondere im Jahr 2013 eine geschlechterbedingte Diskriminierung an, denn 

Frauen münden seltener in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ein als Männer. 

Zusammengenommen verweisen die Werte auf eine doppelte Benachteiligung von Frauen 

mit Schwerbehinderung, die seit 2008 obendrein zugenommen hat, denn die eh schon nied-

rigen Eingliederungsquoten der Frauen mit Schwerbehinderung verlaufen konträr zum stei-

genden Gesamtdurchschnitt und sind im Vergleich zum Jahr 2008 gesunken. 

Abbildung 38: Eingliederungsquoten differenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 
2013 (inkl. Rehabilitanden) (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014d und 2014e; eigene Darstellung  

                                                
96 Auch für die Eingliederungsquoten gilt, dass sich die Werte zu Frauen und Männern insgesamt auf 
Gesamtzahlen für alle Teilnehmer beziehen und demnach ebenfalls die Gruppe der Schwerbehinder-
ten enthalten. 
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Hinsichtlich der Eingliederungsquoten, die sich ausschließlich auf die als Rehabilitanden 

klassifizierten Maßnahmeteilnehmer beziehen, fällt auf, dass Rehabilitanden im Rechtskreis 

SGB II im Gros häufiger als der Durchschnitt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

einmünden, während Rehabilitanden im Bereich SGB III niedrigere Eingliederungserfolge als 

das Gros aufweisen (vgl. Abbildung 39). Weiterhin fällt bezogen auf die rechtskreisübergrei-

fende Eingliederungsquote der Rehabilitanden auf, dass im Jahr 2008 generell keine und im 

Jahr 2013 zumindest unter den männlichen Rehabilitanden keine großen Unterschiede zwi-

schen Menschen mit und ohne Schwerbehinderung bei der Eingliederung in sozialversiche-

rungspflichtige Erwerbsarbeit bestehen. Einzig bei den Frauen mit Schwerbehinderung und 

Rehabilitationsstatus fällt auf, dass diese im Durchschnitt im Jahr 2013 deutlich seltener als 

nicht behinderte Rehabilitanden und auch seltener als männliche Rehabilitanden mit 

Schwerbehinderung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übergehen, so dass auch 

unter den Rehabilitanden eine doppelte Benachteiligung weiblicher Personen mit Schwerbe-

hinderung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung anzunehmen ist.  

Abbildung 39: Eingliederungsquoten der Rehabilitanden differenziert nach Rechtskreisen in 
den Jahren 2008 und 2013 (in Prozent) 

 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014d und 2014e; eigene Darstellung  
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Eingliederungserfolge erzielen als daran teilnehmende Männer. Zudem ist auffällig, dass 

auch die Einmündungsquoten von Menschen mit Schwerbehinderung und solchen ohne eine 
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Behinderung in den Reha-Maßnahmen relativ ähnlich ausfallen. Ein Vergleich der Eingliede-

rungsquote insgesamt und speziell für Teilnehmer an Reha-Maßnahmen macht deutlich, 

dass die Einmündungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bezogen auf das 

Jahr 2013 lediglich in Bezug auf den Durchschnitt und bezogen auf die Rehabilitanden signi-

fikant differiert. Demgegenüber weichen die Einmündungsquoten der Schwerbehinderten 

(inkl. Rehabilitanden) in den speziellen Reha-Maßnahmen nur unwesentlich von den allge-

meinen Einmündungsquoten dieser Personengruppen ab. Dieser Befund legt den Schluss 

nahe, dass die Einmündungschancen von Menschen mit Schwerbehinderung ohne Reha-

Status kaum damit zusammenhängen dürften, ob sie an einer besonders auf Schwerbehin-

derte abzielenden Reha-Maßnahme oder an einer anderen Maßnahme der aktiven Arbeits-

förderung teilnehmen.  

Tabelle 20: Eingliederungsquoten insgesamt und speziell im Bereich der Reha-Maßnahmen 
differenziert nach Rechtskreisen in den Jahren 2008 und 2013 (in Prozent) 

 Indikator III.8.7 Indikator III.8.6 

  Einmündungsquo-
te Reha SGB III 

Einmündungsquo-
te Reha SGB II 

Einmündungsquo-
te Reha SGB II und 
SGB III 

Eingliederungsquo-
te SGB II und SGB 
III 

inkl. Rehabili-
tanden 

200
8 

Männer 
mit SB * 23,4% 19,4% 

23,4% 

Frauen 
mit SB * 22,9% 23,7% 

22,9% 

Männer 
insge-
samt 21,5% 28,8% 22,6% 

28,8% 

Frauen 
insge-
samt 23,0% 25,3% 22,4% 

25,3% 

201
3 

Männer 
mit SB 22,7% 24,7% 21,4% 

24,7% 

Frauen 
mit SB 15,2% 16,5% 13,7% 

16,5% 

Männer 
insge-
samt 24,7% 35,3% 23,9% 

35,3% 

Frauen 
insge-
samt * 33,4% 19,1% 

33,4% 

nur Rehabili-
tanden 

200
8 

Männer 
mit SB * 24,3% 19,4% 

24,3% 

Frauen 
mit SB * 23,5% 23,7% 

23,5% 

Männer 
insge-
samt 21,6% 23,8% 22,6% 

23,8% 

Frauen 
insge-
samt 23,0% 20,4% 22,4% 

20,4% 

201
3 

Männer 
mit SB 21,1% 28,9% 19,8% 

28,9% 

Frauen 
mit SB 13,3% 18,2% 12,0% 

18,2% 

Männer 
insge-
samt 23,8% 30,7% 23,1% 

30,7% 

Frauen 
insge-
samt * 28,4% 18,6% 

28,4% 

* = Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus 
denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. 
X = Eingliederungs-/Verbleibsquoten, bei denen weniger als 20 Austritte zu Grunde liegen, werden mangels verlässlicher Aus-
sagen aufgrund zu niedriger Fallzahlen nicht ausgewiesen. 
Quelle: vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014a; eigene Darstellung  



 
 104 

III.3.4.2.3 Dynamik am Arbeitsmarkt und Chancen von arbeitslosen Frauen mit Behinderung 

zur Rückkehr ins Erwerbsleben  

Arbeitslosigkeit ist kein ausschließlich im Individuum, wie z.B. in seiner Qualifikation, be-

gründetes Problem, sondern entsteht u.a. auch in Abhängigkeit von der allgemeinen kon-

junkturellen Lage. Gleiches gilt für die Reintegrationschancen von Arbeitslosen in das Er-

werbssystem. Aus diesem Grund integriert das Modell drei Indikatoren, um die Lage und 

Dynamik am Arbeitsmarkt abzubilden. Ein Indikator in diesem Kontext ist die Umschlagshäu-

figkeit (Indikator III.9.1), die das Verhältnis zwischen dem Zugang an Arbeitslosen bzw. offe-

nen Stellen (Zähler) und dem Bestand an Arbeitslosen bzw. offenen Stellen (Nenner) in ei-

nem bestimmten Zeitraum anzeigt. Je größer die durch Division errechnete Zahl, desto grö-

ßer ist die Umschlagshäufigkeit an Arbeitslosen bzw. unbesetzten Stellen, was bedeutet, 

dass Arbeitslosigkeit im Gros vergleichsweise kurzfristig ist bzw. offene Stellen schnell neu 

besetzt werden. Ein weiterer Indikator zur Identifikation der Arbeitsmarkt(re-

)integrationschancen ist die Abgangsrate Arbeitslose (Indikator III.9.2), die das relative Ver-

hältnis zwischen den Abgängen aus Arbeitslosigkeit in einem Monat und dem Arbeitslosen-

bestand im Vormonat ausweist. In diesem Fall gilt ebenfalls, dass die Chancen auf schnelle 

Beendigung der Arbeitslosigkeit besser sind, je höher der Indikatorwert ausfällt. Der dritte 

Indikator in diesem Zusammenhang ist die Arbeitsaufnahme-Chance (Indikator III.9.3), der 

die Wahrscheinlichkeit anzeigt, den Arbeitslosengeldbezug im kommenden Monat aufgrund 

der Aufnahme einer Arbeit zu beenden. Die derzeitige Arbeitslosenstatistik gestattet es nicht, 

diese drei Indikatoren speziell für Frauen und Männer mit Behinderung zu errechnen, wes-

wegen diesbezüglich derzeit keine datengestützten Aussagen möglich sind.  

III.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Jahr 2013 waren 11,2 % der Duisburger Einwohner schwerbehindert, wobei diese Gruppe 

in mehr als vier Fünftel der Fälle älter als 45 Jahre alt war (vgl. Kap. III.1).  

Im Hinblick auf die in Kap. III.2 thematisierten Teilhabestrukturen von Mädchen und Frau-

en im Bereich Erstausbildung lässt sich festhalten, dass aufgrund nicht vorliegender bzw. 

den Verfassern nicht bereitgestellter Daten derzeit keine empirisch abgesicherten Aussagen 

zur Teilhabe dieser Gruppe an formalen Bildungsangeboten insgesamt und auch nicht zur 

Verteilung dieser Gruppe auf die vier Erstausbildungssektoren97 möglich sind. Auch ist der-

zeit keine datenbasierte Aussage dazu möglich, wie stark die unterschiedlichen Angebotsty-

pen zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung, zur vollqualifizierenden Berufsausbildung, 

verschiedene Hochschulangebote sowie verschiedene Bildungsgänge zur Erlangung einer 

formalen Hochschulzugangsberechtigung von Frauen mit Behinderung derzeit in Anspruch 

genommen werden. Momentan lassen sich zur Teilhabe von Frauen mit Behinderungen am 

Erstausbildungsgeschehen in der Stadt Duisburg lediglich folgende Ergebnisse speziell zum 

Bereich vollqualifizierende Berufsausbildung festhalten:  

                                                
97 Zu den vier Erstausbildungssektoren gehören: berufliches Übergangssystem, vollqualifizierende 
Berufsausbildung, Studiengänge an Hochschulen und Bildungsangebote mit dem Ziel des Erwerbs 
einer formalen Hochschulzugangsberechtigung. 
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• Im Jahr 2011 waren insgesamt 29 Auszubildende in Duisburger Betrieben mit mind. 
20 Arbeitsplätzen regulär sozialversicherungspflichtig angestellt; der Frauenanteil ist 
in diesem Kontext jedoch unbekannt.  

• Im Jahr 2013 gab es in der Stadt Duisburg 17 Männer und 10 Frauen mit Schwerbe-
hinderung, die bei der BA als geeignete Ausbildungsstellenbewerber registriert wa-
ren. Dies entsprach im gleichen Jahr weniger als 1 % aller in dieser Stadt registrierten 
Ausbildungsstellenbewerber. 

• Die Berufsausbildung von Frauen wird im Jahr 2013 seltener als bei Männern öffent-
lich gefördert und zwar unabhängig davon, ob diese eine Schwerbehinderung bzw. 
einen Rehabilitationsstatus aufweisen oder nicht. Dieses Ergebnis verweist auf eine 
geschlechterspezifische Diskriminierung zulasten der Frauen im Hinblick auf die Teil-
habechancen an einer öffentlich geförderten Berufsausbildung. 

• Gemessen an der Zahl der Förderfälle im Bereich der öffentlich geförderten Berufs-
ausbildung unterscheiden sich die eingesetzten Fördermaßnahmen zwischen Men-
schen mit und ohne Schwerbehinderung. So erhalten schwerbehinderte Männer und 
Frauen eine öffentlich geförderte Berufsausbildung relativ gesehen am häufigsten in 
einer WfbM. Demgegenüber nehmen Männer und Frauen ohne Schwerbehinderung 
gemessen an allen öffentlich geförderten Ausbildungen relativ gesehen am häufigs-
ten eine außerbetriebliche Berufsausbildung wahr.  

Auch im Hinblick auf die in Kap. III.3 thematisierte Erwerbsbeteiligung von Mädchen und 

Frauen mit Behinderung lassen sich nur sehr lückenhaft empirisch abgesicherte Aussagen 

treffen, denn auch hierzu wurden nicht alle benötigten Einzeldaten bereitgestellt bzw. die 

erforderlichen Daten werden in benötigter Differenzierung statistisch nicht erhoben. So lässt 

sich weder angeben, wie viele der in Duisburg wohnhaften Frauen mit Behinderung nach 

Beendigung ihrer Erstausbildung erfolgreich bzw. nicht in eine Erwerbstätigkeit übergehen, 

noch ist es möglich, belastbare Aussagen zur Anzahl und zum Anteil der erwerbstätigen und 

erwerbslosen Frauen mit Behinderung an der Duisburger Bevölkerung zu treffen. Weiterhin 

sind derzeit keine datengestützte Aussagen zur beruflichen Stellung und zur Pendlermobilität 

erwerbstätiger Frauen mit Behinderung ebenso wie zum Anteil der arbeitslosen Frauen mit 

Behinderung an der Gesamtbevölkerung möglich. Basierend auf den verfügbaren und aufbe-

reitet bereitgestellten Daten lassen sich zu den erwerbstätigen Frauen mit Behinderung fol-

gende Ergebnisse zusammenfassen:  

• Im Jahr 2011 waren insgesamt 2.335 schwerbehinderte Frauen (inkl. Auszubildende) 

auf regulärer Basis sozialversicherungspflichtig in Duisburger Betrieben mit mind. 20 

Arbeitsplätzen beschäftigt. Gemessen an allen dort beschäftigten Menschen mit 

Schwerbehinderung waren Frauen mit einem Anteil von 35 % im Vergleich zu den 

Männern deutlich unterrepräsentiert.  

• Speziell zur Gruppe der erwerbstätigen ALG-II-Bezieher, den so genannten „Auf-

stockern“, liegen verschiedene Befunde vor:  

o Im Jahr 2013 gab es unter den in der Stadt Duisburg registrierten erwerbstäti-

gen ALG-II-Beziehern relativ gesehen mehr Männer und Frauen ohne eine 

Schwerbehinderung als solche mit Behindertenstatus.  

Für sich allein genommen ist dieser Befund nicht aussagekräftig, denn erst in 

Kombination mit den Erwerbstätigen- und Einkommensrelationen von Män-

nern und Frauen mit und ohne Schwerbehinderung könnte identifiziert wer-
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den, ob der geringere Anteil an „Aufstockern“ auf die insgesamt geringere Er-

werbsbeteiligung oder aber auf die durchschnittlich besseren Einkommen von 

schwerbehinderten Menschen zurückzuführen sind.  

o Frauen erhalten unabhängig vom Vorliegen einer Schwerbehinderung häufi-

ger aufstockende Entgeltersatzleistungen als Männer.  

o Im Jahr 2013 stand die Mehrheit der erwerbstätigen „Aufstocker“ in einem ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnis und zwar unabhängig vom Geschlecht 

und vom Vorliegen einer Schwerbehinderung. Die abhängig beschäftigten 

„Aufstocker“ übten in der Mehrzahl der Fälle ausschließlich eine geringfügige 

Beschäftigung aus, wobei dieses auf schwerbehinderte männliche „Auf-

stocker“ überdurchschnittlich oft zutraf.  

o Hinsichtlich der Einkommenshöhe zeigt sich über alle vier Personengruppen 

hinweg, dass im Durchschnitt mehr als 80% aller „Aufstocker“ ein monatliches 

Bruttoerwerbseinkommen von max. 850 € beziehen und somit mehrheitlich zu 

den Geringverdienern zählen.  

• Eine spezifische Gruppe von Erwerbstätigen umfasst diejenigen, die in öffentlich ge-

förderten Arbeitsverhältnissen entweder am ersten bzw. regulären oder am zweiten, 

staatlich kreierten Arbeitsmarkt tätig sind.  

o Speziell zur öffentlich geförderten Erwerbsarbeit am ersten Arbeitsmarkt zeigt 

sich für das Jahr 2013, dass Frauen (mit und ohne Schwerbehinderung) abso-

lut betrachtet seltener als Männer durch öffentliche Arbeitgeberzuschüsse in 

der Aufnahme einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt unterstützt wer-

den. Die unterstützte Beschäftigung als weiteres, jedoch originär spezifisch 

auf Behinderte ausgerichtetes Beschäftigungsförderungsinstrument wurde 

seitens der BA in der Stadt Duisburg nur im Jahr 2013 und hier auch nur in ei-

nem vergleichsweise geringen Umfang eingesetzt. Unter den Teilnehmern 

waren Frauen und Männer relativ gleich vertreten. Eingesetzt wurde die un-

terstützte Beschäftigung überdurchschnittlich oft für Menschen ohne Schwer-

behinderungsstatus, was für sich allein genommen und zusätzlich unter Be-

rücksichtigung dieser speziell auf behinderte Menschen ausgerichteten Maß-

nahme eine Benachteiligung von schwerbehinderten Menschen beim Zugang 

zu dieser auf einem insgesamt niedrigen Förderniveau rangierenden Unter-

stützungsleistung signalisiert.  

o Hinsichtlich der öffentlich geförderten Erwerbsarbeit am zweiten Arbeitsmarkt 

können basierend auf den bereitgestellten Daten nur wenig Aussagen getätigt 

werden. Im Jahr 2011 gab es in Duisburg keine schwerbehinderten Beschäf-

tigten in den WfbM. Durch die BA als einer der Rehabilitationsträger wurden in 

2013 insgesamt weniger Frauen als Männer und zudem weniger Menschen 

mit Schwerhinderung als ohne im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbe-

reich der WfbM gefördert, was nahelegt, dass Frauen mit Behinderung bei 

dieser spezifischen Fördermaßnahme aufgrund ihres Geschlechts und ihrer 

Behinderung und somit doppelt benachteiligt sind.  

Ergänzend zu den erwerbstätigen Frauen mit einer Behinderung liegen ausgewählte empiri-

sche Informationen zu den arbeitslos gemeldeten Frauen mit Schwerbehinderung vor, von 
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denen anzunehmen ist, dass sie prinzipiell erwerbsfähig und erwerbsarbeitssuchend sind, 

momentan jedoch unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teilhaben. Die wesentlichen Befunde zu 

dieser Gruppe lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

• Im Jahr 2013 gibt es unabhängig davon, ob eine Schwerbehinderung vorliegt oder 

nicht, stets mehr arbeitslose Männer als Frauen, wobei diese Geschlechterdifferenz 

insbesondere für die Kurzzeitarbeitslosen zutrifft. Gemessen an der Langzeitarbeits-

losenquote spiegeln die Daten für 2013 eine tendenzielle Benachteiligung schwerbe-

hinderter Männer und Frauen im Vergleich zu nicht behinderten Menschen wider. 

Dieses Ergebnis signalisiert Handlungsbedarf, denn im Jahr 2008 und somit ein Jahr 

vor der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention gab es im Vergleich zu 

nicht behinderten Menschen noch keine überdurchschnittlich hohen Langzeitarbeits-

losenanteile der Schwerbehinderten. Hinsichtlich der finanziellen Lage der Arbeitslo-

sen – abzulesen am Anteil der ausschließlich auf ALG II angewiesenen Leistungs-

empfänger – zeigen die Ergebnisse kaum Unterschiede zwischen Frauen mit 

Schwerbehinderung und den anderen Vergleichsgruppen, so dass diesbezüglich kei-

ne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Behinderung vorzuliegen 

scheint.  

• Was die Teilhaberelationen an aktiven Arbeitsfördermaßnahmen betrifft, zeigen die 

Ergebnisse zum Jahr 2013, dass Menschen mit Schwerbehinderung unabhängig vom 

Geschlecht im Rechtskreis SGB III häufiger als nicht behinderte Menschen an För-

dermaßnahmen teilnehmen, während im Rechtskreis SGB II keine signifikanten be-

hinderungsbedingten, sehr wohl aber kleinere Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern und zwar im Sinne einer Unterrepräsentanz der Frauen vorliegen.  

• Hinsichtlich der Reintegrationseffekte der aktiven Arbeitsförderungsmaßnahmen le-

gen die Ergebnisse nahe, dass die Zugehörigkeit zu den Rechtskreisen SGB III bzw. 

SGB II durchaus, allerdings weder das Merkmal Schwerbehinderung noch das Ge-

schlecht Einfluss nimmt auf den Anteil der Maßnahmeteilnehmer, die sechs Monate 

nach Verlassen der Maßnahme nicht mehr arbeitslos gemeldet sind (Verbleibsquote). 

Hinsichtlich der Reintegrationswirkungen in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung (Eingliederungsquote) hingegen zeigen sich deutliche Unterschiede, denn ins-

gesamt erreichen Frauen ebenso wie Männer mit Schwerbehinderung schlechtere 

Eingliederungsquoten als Menschen ohne Schwerbehinderung. Zusätzlich sind Frau-

en mit Behinderung im Vergleich zu Männern mit Behinderung hinsichtlich der Ein-

mündung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung benachteiligt, so dass in die-

sem Punkt eine doppelte Diskriminierung weiblicher Behinderter vorzuliegen scheint. 
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IV. Fazit: „Datenlücken“ und Handlungsempfehlungen zur Verbesse-

rung der Datenlage 

Bei den vorliegenden amtlichen Statistiken zu den Bereichen Erstausbildung und Erwerbsle-

ben, die als Datenbasis des Indikatorenmodells genutzt wurden, handelt es sich nicht um 

Ergebnisse von Individualbefragungen im Rahmen eines Panels, sondern mehrheitlich ba-

sieren die dort ausgewiesenen Daten auf institutionellen Angaben zur Zahl der teilhabenden 

Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hieraus folgt für die generelle Aussagekraft des 

Indikatorenmodells zweierlei; zum einen können Übergangsverläufe von der allgemein bil-

denden Schule in eine Erstausbildung bzw. von einer Erstausbildung in das Erwerbsleben 

nicht abgebildet werden. Möglich sind daher lediglich Aussagen zur Beteiligung an verschie-

denen Institutionen der Erstausbildung bzw. zu Formen der Erwerbsbeteiligung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt. Zum anderen führt der überwiegend institutionenbezogene Fokus der 

amtlichen Statistiken dazu, dass keine Informationen zur Situation nicht teilhabender bzw. 

exkludierter Personen vorliegen. Evidenzbasierte Informationen zu Übergängen und Bil-

dungs- und Erwerbsverläufen von allen Individuen können nur mit einer Primärerhebung 

bspw. mithilfe einer Panelbefragung einer bestimmten Alters- und Personengruppe zu meh-

reren Zeitpunkten gewonnen werden. Insofern wird dem Auftraggeber dazu geraten, zukünf-

tig eine Panelbefragung von in Duisburg wohnhaften Personen vorzunehmen, um Informati-

onen über die Übergänge und die Bildungs- und Erwerbsverläufe bspw. von Mädchen und 

Frauen mit Behinderung zu erhalten. 

Im vorliegenden Bericht wurde ein auf sekundarstatistischen Analysen basierendes Soll-

Monitoringmodell erarbeitet, um indikatorengestützt abgesicherte Informationen zur Beteili-

gung von Frauen mit Behinderung in Erstausbildung und Erwerbsleben zu gewinnen (vgl. 

Kap. II). Die exemplarische Umsetzung dieses Indikatorenmodells in Kap. III hat gezeigt, 

dass momentan nur wenige der vorgeschlagenen Indikatoren ausgewertet werden können 

und demzufolge nur vereinzelte Informationen zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung in 

Erstausbildung und Erwerbsleben vorliegen. Die insgesamt unzureichende Umsetzbarkeit 

des Indikatorenmodells ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, die sich zum einen 

auf die prinzipiell verfügbaren Daten und zweitens auf Hindernisse bei der Datenbeschaffung 

und -aufbereitung beziehen. 

Hinsichtlich der prinzipiell verfügbaren Datenlage lässt sich feststellen, dass das Merkmal 

Geschlecht mittlerweile in nahezu jeder amtlichen Statistik differenziert ausgewiesen wird. 

Anders verhält es sich mit dem Merkmal ´(Schwer-)Behinderung`. So stellt sich das Problem, 

dass die zur Indikatorenberechnung benötigten Einzeldaten nicht in jedem Fall differenziert 

für das Merkmal ´(Schwer-)Behinderung` und zudem nicht immer auch in der Merkmalskom-

bination Geschlecht und ´(Schwer-)Behinderung` vorliegen und die Indikatoren des erarbei-

teten Soll-Monitoringmodells somit nicht konsequent für Männer und Frauen mit und ohne 

(Schwer-)Behinderung berechnet werden können. Dieses Problem betrifft insbesondere die 

im Modell vorgeschlagenen Indikatoren, die in einschlägigen personengruppenübergreifen-

den (Berufs-)Bildungs- und Arbeitsmarktberichten verwendet werden und im Modellvorschlag 

auf die spezifische Zielgruppe Mädchen und Frauen mit Behinderung adaptiert wurden. Ob-

wohl zahlreiche Indikatoren der Bildungs- und Arbeitsmarktberichterstattung nicht speziell für 
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die Gruppe Frauen mit (Schwer-)Behinderung berechnet werden können, haben sich der 

Auftraggeber und die Verfasser für ein derart umfassendes Soll-Indikatorenmodell entschie-

den. Maßgeblich deshalb, weil mit dem Projekt nicht nur eine statistische Bestandsaufnahme 

zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung in Erstausbildung und Erwerbsleben angestrebt 

wurde. Vielmehr sollte das Modell eine Anschlussfähigkeit an andere datengestützte Be-

richtsvorhaben (z.B. Berufsbildungs- und Sozialbericht) der Kommune aufweisen und mach-

te deshalb eine Integration allgemein verwendeter Indikatoren zum Erstausbildungs- und 

Arbeitsmarktgeschehen erforderlich. Zudem sollten mittels einer exemplarischen Umsetzung 

des Soll-Monitoringmodells „Datenlücken“ der bestehenden amtlichen Statistik aufgedeckt 

werden, die derzeit eine umfassende, an nationale Berichte anschlussfähige kommunale 

Bildungs- und Arbeitsmarktberichterstattung mit spezifischen Informationen zu den relativen 

Teilhabestrukturen weiblicher Behinderter verhindern. Ohne an dieser Stelle sämtliche Lü-

cken der vorhandenen Statistiken zu nennen – hierzu wird auf den Anhang III dieses Be-

richts verwiesen – lassen sich nach Umsetzung des Indikatorenmodells hinsichtlich der 

nachfolgend genannten erforderlichen Datenquellen grundlegende Lücken identifizieren und 

Handlungsempfehlungen zur Erweiterung der derzeitigen Statistiken aussprechen:  

• In der Schulstatistik wird das Merkmal (Schwer-)Behinderung nicht ausgewiesen, 

sondern stattdessen wird hier das Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf ge-

nutzt. Beide Merkmale sind nicht deckungsgleich, so dass unmittelbare Vergleiche 

der Teilhaberelationen von Personen mit und ohne Behinderung in den schulischen 

und arbeitsmarktbezogenen Kontexten methodisch nicht möglich sind. Obendrein 

werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Statistik der berufli-

chen Schulen nicht konsequent erfasst, so dass Indikatoren, die auf diese Datenquel-

le zurückgreifen, schon allein wegen des derzeit genutzten schulstatistischen Erfas-

sungskatalogs nicht berechnet werden können.  

Handlungsempfehlung:  

In Zukunft wird es zur Erfassung des Inklusionsgrads von Menschen mit Behinderung 

im Schulbereich unerlässlich sein, die Variable ´Behinderung` nach Möglichkeit zu-

sätzlich zur Variable ´sonderpädagogischer Förderbedarf` zu erfassen. Während die 

Variable ´Behinderung` erforderlich ist, um den durch die Ratifizierung der UN-

Konvention über die Rechte behinderter Menschen begründeten Gleichheitsanspruch 

bezogen auf den Schulbereich überprüfen und Handlungsbedarfe zur Förderung der 

Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung identifizieren zu können, eignet 

sich die Variable ´sonderpädagogischer Förderbedarf` dazu, um die Bedeutung von 

zusätzlich bestehenden pädagogischen Unterstützungsstrukturen für Schüler abzu-

bilden. 

• In der Berufsbildungsstatistik der Kammern bzw. der Statistischen Ämter des Bun-

des und der Länder wird die Teilhabe von Menschen mit einer (Schwer-)Behinderung 

an der Berufsbildung nach BBiG/HwO im Prinzip nur in Bezug auf die besonders auf 

die Bedürfnisse von behinderten Menschen abgestimmten Berufe nach 

§ 66 BBiG/§ 42m HwO unmittelbar mess- und überprüfbar. Darüber hinaus gestattet 

die Art der öffentlichen Förderung der Berufsausbildung nach BBiG/HwO indirekt eine 

quantitative Erfassung einiger Auszubildender mit Behinderung. Zusammen genom-

men reichen diese Erhebungsbereiche jedoch nicht aus, um die Gesamtzahl der 
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Auszubildenden nach BBiG/HwO mit Behinderung abschließend zu erfassen und um 

den Grad der Inklusion von behinderten Menschen in der regulären Berufsausbildung 

und Fortbildung nach BBiG/HwO empirisch belastbar abzubilden.  

Handlungsempfehlung:  

Zukünftig sollte das Merkmal ´Behinderung` in der mittlerweile personenbezogen 

ausgerichteten Berufsbildungsstatistik durchgängig erhoben und ausgewiesen wer-

den, denn nur dann können diverse einschlägige Berufsbildungsindikatoren zur Teil-

habe an der Berufsausbildung nach BBiG/HwO auch speziell für Menschen mit Be-

hinderung berechnet werden. Erfolgt diese Erweiterung des Erfassungskatalogs 

nicht, lässt sich der realisierte Stand der Inklusion im Bereich der Berufsbildung zu-

mindest evidenzbasiert und empirisch belastbar nicht beurteilen. 

• Ähnliches gilt für die Hochschulstatistik, denn auch in diesem Bereich wird das 

Merkmal ´(Schwer-)Behinderung` zumindest in den öffentlich zugänglichen amtlichen 

Statistiken nicht in benötigter Datentiefe erfasst. In (Sonder-)Erhebungen des Deut-

schen Studentenwerkes wird stattdessen der Begriff der ´Beeinträchtigung` verwen-

det, der nicht deckungsgleich mit dem sozialrechtlichen Behinderungsbegriff ist.  

Handlungsempfehlung: 

Zukünftig sollte die amtliche Hochschulstatistik das Merkmal Behinderung ggf. kom-

biniert mit dem Hauptwohnsitz der Studierenden erfassen und für einzelne Hochschu-

len ausweisen, um Aussagen zum Stand der Inklusion an Hochschulen u.a. mit Be-

zug zu einzelnen Kommunen treffen zu können. 

• Die Förder-, Leistungs-, Beschäftigten-, Ausbildungsmarkt- und Arbeitslosen-

statistik der Bundesagentur für Arbeit erfassen das Merkmal ´Schwerbehinderung` 

relativ umfangreich, weswegen die Indikatorenberechnung basierend auf diesen z.T. 

per Sonderauswertung aufbereiteten Datenquellen in diversen Fällen möglich war. 

Das Merkmal ´Schwerbehinderung` wird gemäß der sozialrechtlichen Definition per-

sonenbezogen in zahlreichen Einzelstatistiken erfasst. Grundsätzlich nicht erfasst 

und ausgewiesen werden das Merkmal ´Schwerbehinderung` jedoch in der allgemei-

nen Beschäftigtenstatistik sowie in der Leistungsstatistik der BA speziell für den 

Rechtskreis SGB III. Ferner liegen einige wenige Detaildaten der Ausbildungsmarkt- 

und Arbeitslosenstatistik nicht in der Merkmalskombination Geschlecht und Schwer-

behinderung vor.  

Handlungsempfehlung: 

Um den Inklusionsgrad weiblicher Behinderter in Erstausbildung und Erwerbsleben in 

Zukunft umfassender als aktuell möglich beurteilen zu können, sollte das Merkmal 

´Schwerbehinderung` auch innerhalb der allgemeinen Beschäftigtenstatistik, der Leis-

tungsstatistik SGB III sowie im Hinblick auf diverse allgemein verwendete Indikatoren 

der Arbeitslosenstatistik (z.B. Arbeitslosenquote auf Kreisebene) und der Ausbil-

dungsmarktstatistik der BA (z.B. Anzahl der erfolgreich eingemündeten Ausbildungs-

stellenbewerber) erfasst werden.  

• Bei der Berechnung der Indikatoren sind stellenweise ebenfalls Daten der Bevölke-

rungsstatistik erforderlich. Eine zentrale Datengrundlage bildet in diesem Kontext 

die Mikrozensuserhebung, bei der es sich um eine Personen- bzw. Haushaltsbefra-

gung handelt, und mittels derer Informationen zur Wohnbevölkerung u.a. differenziert 
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nach Gemeinden ermittelt werden. Des Weiteren ist in diesem Kontext u.a. die alle 

zwei Jahre auf Basis einer Vollerhebung erstellte Statistik zu den schwerbehinderten 

Menschen relevant, die von den statistischen Landesämtern u.a. für einzelne Kom-

mune/Kreise veröffentlicht wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2013f, 3). Basierend 

auf beiden genannten Datenquellen lassen sich Daten zur Wohnbevölkerung ge-

schlechterdifferenziert und differenziert für Menschen mit und ohne Behinderung ge-

winnen, weswegen bzgl. der benötigten Bevölkerungsdaten keine grundsätzlichen 

„Datenlücken“ bestehen.  

• Eine weitere zur Berechnung einiger Indikatoren relevante Datenbezugsquelle ist die 

Personalstandstatistik öffentlicher Dienst, in der das Merkmal ´(Schwer-

)Behinderung` nicht erfasst wird (vgl. hierzu Statistisches Bundesamt 2014, 4).  

Handlungsempfehlung: 

Um zu empirisch abgesicherten Aussagen hinsichtlich des Inklusionsgrads von er-

werbstätigen Frauen und speziell zu Auszubildenden mit Behinderung bei öffentli-

chen Arbeitgebern zu gelangen, ist es erforderlich, das Merkmal Behinderung zu er-

heben.  

• Im Kontext der Erwerbsbeteiligung nutzen vorliegende Arbeitsmarktberichte Indikato-

ren, die sich u.a. auf die räumliche/geografische Mobilität am Arbeitsmarkt beziehen. 

Hierfür erforderlich sind Daten, die z. B. der Pendlerberechnung des Landes NRW 

zu entnehmen sind. Bezüglich dieser Datenquelle ist anzumerken, dass diese keine 

Primärstatistik, sondern eine Sekundärstatistik darstellt und auf Einzeldaten der Per-

sonalstandstatistik, der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit und des 

Mikrozensus basiert (vgl. IT.NRW 2014c). Insofern ergeben sich bei dieser Daten-

quelle hinsichtlich des Merkmals ´(Schwer-)Behinderung` solche Limitierungen, wie 

sie bereits für die genannten Primärstatistiken erläutert wurden.  

• Jenseits der genannten Datenquellen integriert das Monitoringmodell einige Indikato-

ren, die in vorliegenden Teilhabeberichten speziell zur Gruppe der behinderten Men-

schen genannt werden. Die in diesen Berichten vorgestellten Befunde greifen vielfach 

auf Ergebnisse der veröffentlichten Mitgliedsstatistiken der BIH und der BAG 

WfbM zurück. Bei diesen Mitgliedsstatistiken handelt es sich nicht um amtliche Da-

ten, sondern um Erhebungen der Einrichtungs-/Dachverbände in speziell auf behin-

derte Menschen ausgerichteten Institutionen, deren Ergebnisse zumindest nicht öf-

fentlich zugänglich differenziert nach Kommunen ausgewiesen werden. Ob die kom-

munale Ebene in diesen Statistiken grundsätzlich nicht erfasst wird oder aber ob die 

Daten nur nicht bezogen auf einzelne Kommunen veröffentlicht werden, kann zum 

jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Eine diesbezügliche Nachfrage der Ver-

fasser an die Stadt Duisburg wurde bis dato nicht beantwortet. Insofern ist es an die-

ser Stelle nicht möglich und seriös, Handlungsempfehlungen zur Erweiterung des Er-

fassungskatalogs der von diesen Datenlieferanten bereitgestellten Statistiken auszu-

sprechen.  

Jenseits der skizzierten „Datenlücken“ erklärt sich die geringe Anzahl auswertbarer Indikato-

ren im vorliegenden Projektbericht vor dem Hintergrund der Datenbeschaffung, -

aufbereitung und -bereitstellung. So erfordert die Berechnung der Indikatoren zur Teilhabe 

an Erstausbildung und Erwerbsleben grundsätzlich immer eine Beschaffung und z.T. geson-
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derte Aufbereitung zahlreicher spezifischer Einzeldaten bei unterschiedlichen Stellen. Die 

Datenbeschaffung und -aufbereitung war nicht Gegenstand des Auftrags der Verfasser die-

ses Berichts98, sondern die Verantwortung dafür lag beim Auftraggeber, also bei der Stadt 

Duisburg. Der Auftraggeber hat den Verfassern die angefragten Einzeldaten nur bezüglich 

der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit nahezu vollständig und aufbereitet zur Verfü-

gung gestellt. Jenseits davon hat der Auftraggeber den Verfassern keine der angefragten 

Einzeldaten in notwendiger Merkmalsdifferenzierung und Datentiefe in aufbereiteter Form 

zugestellt. Laut einer Rückmeldung des Auftraggebers war die Nichtbereitstellung zum einen 

dem grundsätzlichen Problem geschuldet, dass zahlreiche der genannten Datenzulieferer 

nicht verpflichtet seien, der Stadt Duisburg kommunal aufbereitete Daten in benötigter Da-

tendifferenzierung zuzustellen. Hiervon betroffen waren – so der Auftraggeber - insbesonde-

re  

• die Statistiken der in Duisburg ansässigen Hochschulen,  

• die Berufsbildungsstatistiken der für die Region Duisburg zuständigen Stel-

len/Kammern sowie  

• die Daten der BIH und der BAG WfbM.  

Hinsichtlich dieser Datenquellen war die Stadt Duisburg auf die freiwillige Bereitschaft der 

Zulieferer zur Datenbereitstellung angewiesen. Da die Stadt Duisburg den Verfassern die im 

Hinblick auf diese Datenbezugsquellen angefragten Daten bis dato weder bereitgestellt noch 

sich zur faktischen Datenverfügbarkeit geäußert hat, können an dieser Stelle lediglich unge-

sicherte Vermutungen zu den Ursachen der Nichtbereitstellung angeführt werden. Neben der 

Tatsache, dass zumindest die Daten der Berufsstatistik nicht in der benötigten Merkmalsdif-

ferenzierung vorliegen und deshalb nicht lieferbar waren, ist zu vermuten, dass das Nicht-

Bereitstellen der Daten ursächlich auf eine nicht erfolgte Datenanfrage der Stadt Duisburg 

bei diesen Stellen und/oder auf eine unzureichende Bereitschaft der Datenzulieferer zur Da-

tenbereitstellung zurückzuführen ist. 

Auch die angefragten statistischen Daten zu den in der Stadt Duisburg ansässigen allge-

mein- und berufsbildenden Schulen ebenso wie die benötigten Einzeldaten der Personal-

standstatistik wurden den Verfassern nicht in erforderlicher Merkmalsausprägung bereitge-

stellt. In diesen beiden Fällen steht bis heute eine eindeutige Rückmeldung der Stadt Duis-

burg an die Verfasser dazu aus, welche der angefragten Einzeldaten tatsächlich nicht erho-

ben werden bzw. welche der angefragten Einzeldaten zwar verfügbar, jedoch aus Kosten-

gründen nicht aufbereitet bzw. erworben und deshalb den Verfassern nicht bereitgestellt 

wurden. Ähnlich verhält es sich mit den angefragten Bevölkerungsdaten, die den Verfassern 

dieses Berichts nicht in notwendiger Differenzierung bereitgestellt wurden. Begründet wurde 

die ausbleibende Lieferung der angefragten Bevölkerungszahlen in erforderlicher Datendiffe-

renzierung damit, dass die Stadt Duisburg keine ausreichend freien Personalkapazitäten zur 

eigenständigen Sonderaufbereitung der Mikrozensusdatensätze zur Verfügung hätte. Eben-

so wurde mitgeteilt, dass der käufliche Erwerb der angefragten Einzeldaten bei IT.NRW zwar 

prinzipiell möglich sei, die anfallenden Kosten jedoch sehr hoch ausfallen würden.  

                                                
98 Diesbezüglich anzumerken ist, dass die Verfasser trotz fehlenden Auftrags einige frei zugängliche, 
benötigte Einzeldaten in Eigenregie beschafft und aufbereitet haben. 
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Handlungsempfehlungen: 

Um die geschilderten Datenbeschaffungs- und Datenzulieferungsproblematiken zu beheben, 

sollte die Stadt Duisburg in jedem Fall die zur Datenbeschaffung und - aufbereitung notwen-

digen Personalressourcen rechtzeitig und in ausreichendem Umfang bereitstellen. Denn 

grundsätzlich erfordert ein indikatorengestütztes Monitoring – unabhängig vom Themenfeld – 

immer die Beschaffung, Aufbereitung und Verrechnung von statistischen Einzelkennzahlen, 

die auf den unterschiedlichsten statistischen Erhebungen basieren. Gleiches gilt für die Aus-

wertung und Interpretation der Indikatoren, die ebenfalls Personalkapazitäten der Kommune 

bindet. Ohne zusätzliche Personal- bzw. Arbeitszeitkontingente kann ein dauerhaftes, aus-

sagekräftiges Bildungs- und Arbeitsmarktmonitoring nicht umgesetzt werden. Das zu diesem 

Zweck erforderliche Personalvolumen hängt von der Häufigkeit des Monitoring-

/Berichtsvorhabens ab. Ebenfalls beeinflusst die im Rahmen des Monitoring genutzte Daten-

basis das benötigte Personalvolumen. In diesem Bericht wurde ein sekundärstatistischer 

Analyseansatz verfolgt, das heißt, es wurden keine eigenen empirischen Erhebungen zur 

Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung umgesetzt, 

sondern es wurde auf bereits vorhandene statistische Daten zurückgegriffen. Dieses sekun-

därstatistische Vorgehen bedeutet einerseits einen erhöhten Personalbedarf in puncto Da-

tenaufbereitung und führt andererseits zu dem Problem, dass die Datenbereitstellung grund-

sätzlich vom „guten Willen“ der Datenzulieferer abhängt oder aber die Kommune zusätzliche 

Gelder investieren muss, um die Datenzulieferer mit einer Sonderauswertung bzw. -

aufbereitung der benötigten Einzeldaten zu beauftragen.  

Eine grundsätzlich andere Alternative zur Umsetzung eines kommunalen Bildungs- und Ar-

beitsmarktmonitorings wäre eine Primärerhebung der dazu benötigten Informationen. Vor-

stellbar wäre in diesem Kontext entweder eine punktuelle Befragung von in Duisburg wohn-

haften Personen mit einer (Schwer-)Behinderung in einem bestimmten Alter oder aber ein 

Panel (s.o.). Unabhängig davon, ob eine punktuelle Befragung oder ein Panel gewählt wird, 

bedeutet eine Primärerhebung als Basis für ein Monitoring immer höhere Kosten im Hinblick 

auf die Datenerhebung als dies bei einem ausschließlich sekundärstatistischen Zugang der 

Fall ist. Gleichwohl wären mit dem Ansatz einer Primärerhebung verschiedene Vorteile ver-

knüpft. So könnte die interessierende Personengruppe, Frauen mit Behinderung, eindeutig 

und einheitlich definiert werden, was im Vergleich zum sekundärstatistischen Vorgehen den 

Vorteil hätte, dass die Ergebnisse zur Teilhabe von Frauen mit Behinderung über verschie-

dene Institutionen hinweg vergleichbar wären. Weiterhin könnte durch eine Primärerhebung 

die Aussagekraft des Monitorings gesteigert werden, denn in diesem Fall könnte sowohl das 

Problem der Nichterfassung des Merkmals ´(Schwer-)Behinderung` in diversen bestehenden 

amtlichen Statistiken als auch das Problem der unzureichenden bzw. kostenpflichtigen Da-

tenzulieferung durch Dritte überwunden werden.  
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Anhang I: Strukturindikatoren zur Ermittlung des Inklusionsgrads von Mädchen und Frauen mit Behinderung  

Art des 
Indikators 

Bezeichnung des Indika-
tors 

Indikator-Nr. 
Kontext Aussagegehalt Berechnungsweg benötigte Datendifferenzierung 

Struktur-
indikator 

relative Gleichheit der 
Geschlechter und von 
Behinderten/nicht Behin-
derten 

I.1 

Inklusionsgrad 
insgesamt 

Geschlecht und Behin-
derung wirken nicht 
diskriminierend 

Ausprägung der Daten für behinderte 
Frauen und Männer = Ausprägung der 
Daten für nicht behinderte Män-
nern/Frauen  

alle Einzeldaten der anderen Indikatoren wer-
den für Männer und Frauen jeweils mit und 

ohne Behinderung/sonderpädagogischen För-
derbedarf benötigt; zusätzlich erforderlich sind 
Daten zum aktuellsten Jahr (bzw. Schuljahr) 

sowie zum Jahr 2009 (bzw. Schuljahr 
2008/2009), denn im März 2009 wurde in 

Deutschland die UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen ratifiziert  

geschlechterbedingte 
Ungleichheit 

I.2 
Inklusionsgrad 
insgesamt 

Das Geschlecht wirkt 
diskriminierend 

Indikatorwert für Männer mit und ohne 
Behinderung >/< Indikatorwert für  Frauen 
mit/ohne Behinderung 

behinderungsbedingte 
Ungleichheit 

I.3 
Inklusionsgrad 
insgesamt 

Die Behinderung wirkt 
diskriminierend 

Indikatorwert für Männer und Frauen mit 
Behinderung >/< Indikatorwert für Männer 
und Frauen ohne Behinderung 

geschlechts- und behinde-
rungsbedingte Ungleich-
heit (doppelte Diskriminie-
rung) 

I.4 

Inklusionsgrad 
insgesamt 

Geschlecht und Behin-
derung wirken  diskrimi-
nierend 

Indikatorwert für  nicht behinderte Männer 
>/< Indikatorwert für  nicht behinderte 
Frauen und Indikatorwert für nicht behin-
derte Frauen >/< Indikatorwert für   be-
hinderte Männer und Indikatorwert für  
behinderte Männer >/< Indikatorwert für  
behinderte Frauen  

Quelle: eigene Darstellung 
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Anhang IIa: Zuordnung der Indikatoren zum Bereich Erstausbildung in die Ebenen der 
Indikatorenhierarchie 

Hierarchieebene Nummer des Indikators 
Systemindikatoren II.1; II.1.1; II.2; II.2.1 
Kernindikatoren 2. 
Ebene II.3; II.3.1.; II.3.2; II.3.3 
Kernindikatoren 3. 
Ebene II.4.1; II.4.2; II.4.3; II.4.3.1; II.4.4 
Spezifische Indikatoren    
davon im Bereich Berufs-
ausbildung nach 
BBiG/HwO 

II.5.1; II.5.2; II.5.3; II.5.4; II.5.5; II.5.6; II.5.7; II.5.8; II.5.9; II.5.10; II.5.11; 
II.5.12; II.5.13; II.5.14; II.5.15; II.5.16; II.5.17; II.5.18; II.7.1; II.7.2; II.7.3; 
II.7.4; II.7.5; II.8.2 

davon im Bereich berufli-
che Bildung an Berufskol-
legs II.5.19; II.8.1 
davon speziell zur Teil-
habe von Menschen mit 
Behinderungen an der 
Berufsausbildung 

II.6.1; II.6.2; II.6.3; II.6.3.1; II.6.4; II.6.5; II.6.6; II.6.7; II.6.8; II.6.8.1; II.6.8.2; 
II.6.9; II.6.10 

davon speziell zur Nicht-
beteiligung an Berufs-
ausbildung II.9.1; II.9.2; II.9.3 
davon speziell zum Be-
reich Studium II.10.1; II.10.2; II.10.3; II.10.4; II.10.5; II.10.6 
Quelle: eigene Darstellung 

Anhang IIb: Zuordnung der Indikatoren zum Bereich Erwerbsleben in die Ebenen der 
Indikatorenhierarchie 

Hierarchieebene Nummer des Indikators 

Systemindikatoren III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.4 

Kernindikatoren 2. 
Ebene III.2.1; III.2.2; III.2.3; III.2.4; III.2.5; III.2.6; III.2.7; III.3.1; III.3.2; III.3.3; III.3.4 

Kernindikatoren 3. 
Ebene   

davon bzgl. Erwerbstäti-
ge 

III.4.1.1; III.4.1.2; III.4.2; III.4.2.1; III.4.3.1; III.4.3.2; III.4.3.3; III.4.4; III.4.5; 
III.4.5.1; III.4.6; III.4.7; III.4.8; III.4.9.1; III.4.9.2; III.4.10; III.5.1; III.5.2; 
III.5.3; III.5.4; III.5.5; III.6.1; III.6.1.1; III.6.1.2; III.6.2; III.6.3; III.6.4; III.6.5; 
III.6.6; III.6.7; III.6.8; III.6.9; III.6.10; III.6.11 

davon bzgl. Arbeitslose 
III.7.1.1; III.7.1.2; III.7.2; III.7.3; III.7.3.1; III.7.3.2; III.7.4; III.8.1; III.8.1.1; 
III.8.1.2; III.8.2; III.8.3; III.8.4; III.8.5; III.8.6; III.8.7; III.9.1; III.9.2; III.9.3 

Quelle: eigene Darstellung 



 
 128 

Anhang III: Indikatoren des Soll-Monitoringmodells  

Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

II.1 Junge Menschen im Ausbil-
dungs-geschehen (AUGE) 

(Jugendliche im Ausbil-
dungsgeschehen x 100) : 
Wohnbevölkerung im sel-
ben Alter 

1 Bestandszahlen Berufsvor-
bereitungsjahr Anlage A 4 
APO-BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Schüler mit 
und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbe-
darf und Geschlecht 

2 Bestandszahlen Berufs-
grundschuljahr nach Anla-
ge A 5 APO-BK 

3 Bestandszahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage B 
1 APO-BK 

4 Bestandszahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage B 
3 APO-BK 

5 Bestandszahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage C 
6 APO-BK 

6 Bestandszahlen der Bil-
dungsgänge der Berufs-
schulen für Schüler ohne 
Ausbildungsvertrag nach 
Anlage A 6 APO-BK 

7 Bestandszahlen in den 
Pflichtpraktika im Vorfeld 
der Erzieherausbildung 
(eventuell unter Berufs-
fachschulen, Anlage und 
Nr. der APO-BK unklar) 

8 Bestandszahlen Einstiegs-
qualifizierung 

Förderstatistik Bun-
desagentur für 
Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer Sonderauswer-
tung der Bundesagentur für Arbeit vor; allerdings 
nicht differenziert nach Alter der Teilnehmer 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Teilnehmer 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht 

9 Bestandszahlen in berufs-
vorbereitenden Maßnah-
men (BvB) nach § 51 SGB 
III i.V.m. § 115 Nr. 2 SGB III 

10 Bestandszahlen in berufs-
vorbereitenden Maßnah-
men (BvB) nach §117 SGB 
III (Reha) 

11 Bestandszahlen Berufsvor-
bereitungsmaßnahmen 
(Pro) 

12 Bestandszahlen Berufs-
ausbildung im dualen Sys-
tem nach BBiG/HWO nach 
Anlage A 1, A2, A 3.1 und 
A 3.2 APO-BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Schüler mit 
und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbe-
darf und Geschlecht 

13 Bestandszahlen Vollqualifi-
zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen nach 
BBiG/HwO (Anlage der 
APO-BK unklar) 

14 Bestandszahlen Vollqualifi-
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen 
außerhalb von BBiG/HwO 
nach Anlage C 2 und C 4 
APO-BK 

15 Bestandszahlen Bildungs-
gänge an Berufsfachschu-
len und beruflichen Gym-
nasien, die einen Berufsab-
schluss und eine Hoch-
schulzugangsberechtigung 
vermitteln nach Anlage C1, 
C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, 
D7, D8, D9, D10, D12, D13 
APO-BK 

16 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an Schulen des 
Gesundheitswesens 

17 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an Berufsfachschu-
len (Sozialberufe, Erzieher-
ausbildung, Kinderpfleger-
ausbildung) nach Anlage 
B2 APO-BK 
 
 

18 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an beruflichen 
Gymnasium (Erzieheraus-
bildung) nach Anlage D 3 
APO-BK 

19 Bestandszahlen Berufs-
ausbildung im öffentlich-
rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis (Beamtenausbil-
dung mittlerer Dienst) 

Personalstandstatis-
tik öffentlicher 
Dienst 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Auszubil-
dende mit und ohne 
Behinderung und Ge-
schlecht 

20 neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge bzgl. 
Berufsausbildung im dualen 
System nach BBiG/HWO 
bzgl. der Berufsausbildung 
behinderter Menschen (§ 
66 BBiG/§42m HwO) 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht geliefert 

21 Bestandszahlen an Fach- Statistik der berufli- Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Daten für 2009 und 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

oberschulen nach Anlage 
D29, C9, C10, C11 APO-
BK 

chen Schulen Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Schüler mit 
und ohne sonderpäda-
gogischen Förderbe-
darf und Geschlecht 

22 Bestandszahlen an berufli-
chen Gymnasien nach 
Anlage D14, D15, D16, 
D17, D18, D19, D20, D21, 
D22, D23, D25, D27, D28 
APO-BK) 

23 Bestandszahlen an Berufs-
fachschulen nach Anlage 
C5 APO-BK) 

24 Bestandszahlen in Sekun-
darstufe II an allgemein 
bildenden Schulen (Gym-
nasien, Gesamtschulen, 
Waldorfschulen) 

Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen 

25 Studierendenzahlen bezo-
gen auf die Region Duis-
burg als Wohnort und als 
Studienort an Universitäten 

Hochschulstatistik Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Studierende 
mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

26 Studierendenzahlen bezo-
gen auf die Region Duis-
burg als Wohnort und als 
Studienort an Fachhoch-
schulen 

27 Studierendenzahlen bezo-
gen auf die Region Duis-
burg als Wohnort und als 
Studienort an Verwaltungs-
fachhochschulen 

28 Bevölkerungsbestand der 
Stadt Duisburg 

Bevölkerungsstatis-
tik des Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Basierend auf den 
gesendeten und weiteren frei zugänglichen Daten 
bei IT.NRW ist eine Angabe nur für die Altersgrup-
pen 15-24-Jährige möglich (Bevölkerung insgesamt 
und Menschen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 20-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 16-
Jährigen jeweils diffe-
renziert für Menschen 
mit und ohne Behinde-
rung und Geschlecht 

II.1.1 Junge Menschen außerhalb 
des Erstausbildungsgesche-
hens 
 

Anzahl der Wohnbevölke-
rung (bzw. 100 %) - Be-
standszahlen (bzw. -anteil) 
im formalen Erstausbil-
dungsgeschehen  

29 Vgl. Kennzahl Nr. 1-28 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 

II.2  Junge Menschen in formaler 
Bildung (FormBild) 

((Jugendliche im Erstausbil-
dungsgeschehen + (Ju-
gendliche in allgemein 
bildenden Schulen der Sek. 
I inkl. Förderschulen +  
Jugendliche in Fachschulen 

30 vgl. Kennzahl Nr. 1-27 s. Indikator II.1 s. Indikator II.1 Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährigen, 19-24-
Jährigen, 15-24-
Jährigen und 18-

31 Bestandszahlen in allge-
mein bildenden Schulen 
(inkl. Förderschulen) in der 
Sek. I 

Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen 

Daten liegen unvollständig vor; wurden nicht für die 
entsprechenden Altersjahrgänge und auch nicht 
differenziert nach Gruppen mit und ohne sonderpä-
dagogischen Förderbedarf bereitgestellt 

32 Bestandszahlen in den Statistik der berufli- Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

und Fachoberschulen))  x 
100) : Wohnbevölkerung im 
selben Alter  

Fachschulen der Berufskol-
legs (nur Anlage E-APO-
BK) 

chen Schulen Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Jährigen jeweils diffe-
renziert für Menschen 
mit und ohne Behinde-
rung bzw. im Schulbe-
reich mit und ohne 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf und 
Geschlecht 

33 Bestandszahlen in den 
Fachoberschulen der Be-
rufskollegs (nur Anlage D29 
APO-BK) 

34 Bevölkerungsbestand der 
Stadt Duisburg 

Bevölkerungsstatis-
tik des Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Basierend auf den 
gesendeten und weiteren frei zugänglichen Daten 
bei IT.NRW ist eine Angabe nur für die Altersgrup-
pen 15-24-Jährige möglich (Bevölkerung insgesamt 
und Menschen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für folgen-
de Altersgruppen: 15-
19-Jährige, 19-24-
Jährige, 15-24-Jährige 
und 18-Jährige jeweils 
differenziert für Men-
schen mit und ohne 
Behinderung und Ge-
schlecht 

II.2.1 Junge Menschen außerhalb 
des formalen Bildungssystems 

Anzahl der Wohnbevölke-
rung (bzw. 100 %) - Be-
standszahlen (bzw. -anteil) 
im formalen Bildungssystem  

35 s. Kennzahl Nr. 1-27 sowie 
Nr. 31-34 

s. Indikator II.1 und 
II. 2 

s. Indikator II.1 und II. 2 s. Indikator II.1 und II. 2 

II.3  Relative Bedeutung der vier 
Sektoren des Ausbildungsge-
schehens 

Summe der Anfänger des 
jeweiligen Sektors x100) : 
Summe aller Anfänger des 
Erstausbildungsgeschehens 

36 Anfängerzahlen Berufsvor-
bereitungsjahr Anlage A 4 
APO-BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

37 Anfängerzahlen Berufs-
grundschuljahr nach Anla-
ge A 5 APO-BK 

38 Anfängerzahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage B 
1 APO-BK 

39 Anfängerzahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage B 
3 APO-BK 

40 Anfängerzahlen Berufs-
fachschulen nach Anlage C 
6 APO-BK 

41 Anfängerzahlen der Bil-
dungsgänge der Berufs-
schulen für Schüler ohne 
Ausbildungsvertrag nach 
Anlage A 6 APO-BK 

42 Anfängerzahlen in den 
Pflichtpraktika im Vorfeld 
der Erzieherausbildung 
(eventuell unter Berufs-
fachschulen, Anlage und 
Nr. der APO-BK unklar) 

43 Eintritte Einstiegsqualifizie-
rung nach § 54a SGB III ( = 
Bestandszahlen) 

Förderstatistik Bun-
desagentur für 
Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer Sonderauswer-
tung der Bundesagentur für Arbeit vor 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Teilnehmer mit 
und ohne Schwerbe-44 Eintrittszahlen Berufsvorbe-



 
 132 

Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

reitungsmaßnahmen nach 
§ 51 SGB III (berufsvorbe-
reitende Bildungsmaßnah-
men) ( = Bestandszahlen) 

hinderung und Ge-
schlecht 

45 Eintrittszahlen Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen (Pro) ( 
= Bestandszahlen) 

46 Eintrittszahlen Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen-REHA 
( = Bestandszahlen) 

47 Anfängerzahlen Berufsaus-
bildung im dualen System 
nach BBiG/HWO nach 
Anlage A 1, A2, A 3.1 und 
A 3.2 APO-BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  48 Anfängerzahlen Vollqualifi-

zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen nach 
BBiG/HwO (Anlage der 
APO-BK unklar) 

49 Anfängerzahlen Vollqualifi-
zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen 
außerhalb von BBiG/HwO 
nach Anlage C 2 und C 4 
APO-BK 

50 Anfängerzahlen Bildungs-
gänge an Berufsfachschu-
len und beruflichen Gym-
nasien, die einen Berufsab-
schluss und eine Hoch-
schulzugangsberechtigung 
vermitteln nach Anlage C1, 
C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, 
D7, D8, D9, D10, D12, D13 
APO-BK 

51 Anfängerzahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an Schulen des 
Gesundheitswesens 

52 Anfängerzahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an Berufsfachschu-
len (Sozialberufe, Erzieher-
ausbildung, Kinderpfleger-
ausbildung) nach Anlage 
B2 APO-BK 

53 Anfängerzahlen Landes- 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an beruflichen 
Gymnasium (Erzieheraus-
bildung) nach Anlage D 3 
APO-BK 

54 Bestandszahlen Berufs-
ausbildung im öffentlich-
rechtlichen Ausbildungs-
verhältnis (Beamtenausbil-
dung mittlerer Dienst) : 2 

Personalstandstatis-
tik öffentlicher 
Dienst 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne Behinderung  

55 neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge bzgl. 
Berufsausbildung im dualen 
System nach BBiG/HWO 
bzgl. der Berufsausbildung 
behinderter Menschen (§ 
66 BBiG/§42m HwO) 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht geliefert 

56 Anfängerzahlen an Fach-
oberschulen nach Anlage 
D29, C9, C10, C11 APO-
BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

57 Anfängerzahlen an berufli-
chen Gymnasien nach 
Anlage D14, D15, D16, 
D17, D18, D19, D20, D21, 
D22, D23, D25, D27, D28 
APO-BK 

58 Anfängerzahlen an Berufs-
fachschulen nach Anlage 
C5 APO-BK 

59 Anfängerzahlen in Sekun-
darstufe II an allgemein 
bildenden Schulen (Gym-
nasien, Gesamtschulen, 
Waldorfschulen) 

Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen (Anfänger = 
Schüler bezeichnen, 
die sich in der elften 
Klasse des Gymna-
siums, der Gesamt-
schulen bzw. Wal-
dorfschulen bzw. in 
der Eingangsphase 
der gymnasialen 
Oberstufe befinden) 

60 Studienanfänger bezogen 
auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort 
an Universitäten 

Hochschulstatistik Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils für Studie-
rende mit und ohne 
Behinderung differen-
ziert nach Geschlecht 61 Studienanfänger bezogen 

auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort 
an Fachhochschulen 
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62 Studienanfänger bezogen 
auf die Region Duisburg als 
Wohnort und als Studienort 
an Verwaltungsfachhoch-
schulen 

II.3.1 demografische Einflüsse auf 
die Veränderung der Beteili-
gung an den vier Sektoren des 
Erstausbildungsgeschehens 
im Zeitverlauf 

prozentuale Veränderung 
der absoluten Werte des 
Indikators II.3 (Anfänger-
zahlen) im Vergleich zur 
prozentualen Veränderung 
der Bevölkerungszahlen im 
selben Zeitraum 

63 Vgl. Kennzahl Nr. 34, 36-62 s. Indikator II.2 und 
II. 3 

s. Indikator II.2 und II. 3 s. Indikator II.2 und II. 3 

II.3.2 Entlassjahrgangsgrößen als 
Erklärung für die Veränderung 
der Beteiligung an den vier 
Sektoren des Erstausbil-
dungsgeschehens im Zeitver-
lauf 
 
 
 

prozentuale Veränderung 
der absoluten Werte des 
Indikators II.3 (Anfänger-
zahlen) im Vergleich zur 
prozentualen Veränderung 
der Schulabgängerzahlen 
im selben Zeitraum 

64 vgl.. Kennzahl Nr. 36-62 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 
65 Abgängerzahlen an allge-

mein bildenden Schulen 
(Gymnasien, Realschulen, 
Hauptschulen, Sekundar-
schulen, Gesamtschulen, 
freie Waldorfschulen, Schu-
len mit mehreren Bildungs-
gängen (Sekundarschulen) 
und Förderschulen) 

Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen 

Daten nicht geliefert; die frei zugängliche Schulab-
gängerstatistik der allgemein bildenden Schulen 
weist nicht aus, wie viele Schulentlassene einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf hatten (vgl. 
BMBF 2012, 25 ff.). 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

II.3.3 Anteil der neu eingetretenen 
Schüler nach Teilbereichen 
des Berufsbildungssystems 
differenziert nach schulischer 
Vorbildung 

(Anfänger in den Teilberei-
chen des Berufsbildungs-
systems mit jeweiligem 
Schulabschluss x 100) : 
Anfänger im Berufsbil-
dungssystem insgesamt 

66 vgl. Kennzahl Nr. 36-59 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 s. Indikator II.3 
67 Anfängerzahlen an Fach-

oberschulen nach Anlage 
D29 APO-BK 

Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 differenziert nach 
schulischem Vorbil-
dungsniveau  jeweils 
bezogen auf beide 
Geschlechter und für 
Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf  

68 Anfängerzahlen an Fach-
schulen nach Anlage E 
APO-BK 

II.4.1 Relative Bedeutung verschie-
dener Angebote des berufli-
chen Übergangssystems 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. Bildungsange-
bots x 100) : Anfänger im 
beruflichen Übergangssys-
tem 

69 vgl. Kennzahl Nr. 36-42 Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

70 vgl. Kennzahl Nr. 43-46 Förderstatistik Bun-
desagentur für 
Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer Sonderauswer-
tung der Bundesagentur für Arbeit vor 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Teilnehmer mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht 

II.4.2 Relative Bedeutung verschie-
dener Angebote zur vollqualifi-
zierenden Berufsausbildung 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. Ausbildungs-
gangs x 100) : Anfänger 
einer Berufsausbildung 
insgesamt 

71 vgl. Kennzahl Nr. 47-53 Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  
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Schulform beschult 
werden) 

72 vgl. Kennzahl Nr. 54 Personalstandstatis-
tik öffentlicher 
Dienst 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne Behinderung  

73 vgl. Kennzahl Nr. 55 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht geliefert; in Berufsbildungsstatistik wird 
das Merkmal Behinderung nicht erfasst 

II.4.3 Relative Bedeutung verschie-
dener Angebote zum Erwerb 
einer Hochschulzugangs-
berechtigung (ausschließlich) 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. des auf die 
Hochschulreife vorbereiten-
den Bildungsgangs der Sek. 
II  x 100) : Anfänger in 
Bildungsgängen mit dem 
Ziel Hochschulzugangs-
berechtigung insgesamt 

74 vgl. Kennzahl Nr.56-58 Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

75 vgl. Kennzahl Nr. 59 Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen (Anfänger = 
Schüler bezeichnen, 
die sich in der elften 
Klasse des Gymna-
siums, der Gesamt-
schulen bzw. Wal-
dorfschulen bzw. in 
der Eingangsphase 
der gymnasialen 
Oberstufe befinden) 

II.4.3.1 Relative Bedeutung verschie-
dener Angebote zum Erwerb 
einer Hochschulzugangs-
berechtigung (u.a.) 

(Anfänger des jeweiligen 
Kontos bzw. des u.a. auf die 
Hochschulreife vorbereiten-
den Bildungsgangs der Sek. 
II  x 100) : Anfänger in 
Bildungsgängen mit dem 
Ziel Hochschulzugangs-
berechtigung insgesamt 

76 vgl. Kennzahl Nr. 50, 56-58 Statistik der berufli-
chen Schulen (An-
fänger = Schüler, 
die zum Erhebungs-
jahr erstmals in der 
entsprechenden 
Schulform beschult 
werden) 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

77 vgl. Kennzahl Nr. 59 Statistik der allge-
mein bildenden 
Schulen (Anfänger = 
Schüler bezeichnen, 
die sich in der elften 
Klasse des Gymna-
siums, der Gesamt-
schulen bzw. Wal-
dorfschulen bzw. in 
der Eingangsphase 
der gymnasialen 
Oberstufe befinden) 

II.4.4 Relative Bedeutung verschie-
dener Hochschultypen am 

(Studienanfänger des jewei-
ligen Kontos bzw. der ver-

78 vgl. Kennzahl Nr. 60-62 Hochschulstatistik Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils für Studie-



 
 136 

Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

Sektor Studium schiedenen Hochschultypen  
x 100) : Studienanfänger an 
Hochschulen  insgesamt 

rende mit und ohne 
Behinderung differen-
ziert nach Geschlecht 

II.5.1 Ausbildungsbeteiligungsquote 
(AQ) 

(Auszubildende mit neu 
abgeschlossenem Ausbil-
dungsvertrag zwischen 16-
24 Jahren x 100) : Wohnbe-
völkerung im Alter von 16-
24 Jahren  

79 Bevölkerungsbestand der 
Stadt Duisburg  

Bevölkerungsfort-
schreibung des 
Statistischen Bun-
desamts 

Daten nicht vollständig geliefert; Basierend auf den 
gesendeten und weiteren frei zugänglichen Daten 
bei IT.NRW ist eine Angabe nur für die Altersgrup-
pe 15-24-Jährige möglich (Bevölkerung insgesamt 
und Menschen mit Behinderung) 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für die 
Gruppe 16-24-Jährige 
jeweils differenziert für 
Menschen mit und 
ohne Behinderung und 
Geschlecht 

80 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge im Jahr 2009 und 
2013 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten nicht verfügbar und insgesamt nicht bereit-
gestellt; Das Merkmal Behinderung wird in der 
Berufsbildungsstatistik nicht erhoben 

II.5.2 Ausbildungsanfängerquote 
(AAQ) 

(Auszubildende mit erstma-
lig neu abgeschlossenem 
Ausbildungsvertrag bzw. mit 
noch nicht erfolgreich abge-
schlossener Berufsausbil-
dung zwischen 16-24 Jah-
ren x 100) : Wohnbevölke-
rung im Alter von 16-24 
Jahren  

81 Anzahl der Personen, die 
im Jahr 2009 und 2013 
erstmals einen Berufsaus-
bildungsvertrag neu abge-
schlossen haben 

vgl. Indikator II.5.1 vgl. Indikator II.5.1 vgl. Indikator II.5.1 

82 vgl. Kennzahl Nr. 79 

II.5.3 Rechnerische Einmündungs-
quote (REQ) 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg x 100) 
: Summe der in Duisburg 
wohnenden Abgänger und 
Absolventen von allgemein 
bildenden Schulen  

83 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten nicht verfügbar und insgesamt nicht bereit-
gestellt; Das Merkmal Behinderung wird in der 
Berufsbildungsstatistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
und Geschlecht 

84 Zahl der Schulabgänger 
und -entlassenen der all-
gemein bildenden Schulen 
nach Wohnort (ausgenom-
men der Teilnehmer des 
zweiten Bildungswegs und 
der Schulfremdenprüfung) 
im Schuljahr 2008/2009 
sowie 2012/2013 

Sondererhebung 
des Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 
2013 jeweils bezogen 
auf beide Geschlechter 
und für Schüler mit und 
ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf  

II.5.4 Bewerbereinmündungsquote 
(BEQ) 

(Anzahl der in Duisburg in 
(außerbetriebliche bzw. 
betriebliche) Berufsausbil-
dung eingemündeten Be-
werber x 100) : Anzahl der 
bei der BA für die Stadt 
Duisburg gemeldeten Be-
werber 

85 Anzahl der zwischen dem 
01.10 und 30.09. des 
Folgejahres gemeldeten 
Ausbildungsstellenbewer-
ber 

Ausbildungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Daten liegen unaufbereitet vor Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Schwerbe-
hinderung ja/nein und 
Geschlecht 

86 Anzahl der zwischen dem 
01.10 und 30.09. des 
Folgejahres erfolgreich 
eingemündeten  Ausbil-
dungsstellenbewerber 

Ausbildungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Daten liegen in der bereitgestellten, unaufbereiteten 
Datei nicht in der Merkmalskombination Schwerbe-
hinderung und Geschlecht vor 

II.5.5 Einmündungs-quote der Aus-
bildungs-interessierten (EQI) 

(Anzahl der neuen (betrieb-
lichen und/oder außerbe-
trieblichen) Ausbildungsver-
träge x 100) : (Anzahl der 
neuen Ausbildungsverträge 
+ Anzahl der nicht erfolg-

87 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten nicht verfügbar und insgesamt nicht bereit-
gestellt; Das Merkmal Behinderung wird in der 
Berufsbildungsstatistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
und Geschlecht 

88 Anzahl der zwischen dem Ausbildungsstatistik Daten liegen in der bereitgestellten, unaufbereiteten Daten für 2008 und 
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reich eingemündeten Be-
werber) 

01.10 und 30.09. des 
Folgejahres nicht erfolg-
reich eingemündeten  
Ausbildungsstellenbewer-
ber 

der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Datei nicht in der Merkmalskombination Schwerbe-
hinderung und Geschlecht vor 

2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
und Geschlecht 

II.5.6 Ausbildungsanfänger mit 
vorherigem Besuch einer 
Maßnahme des beruflichen 
Übergangs-systems 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg mit 
vorheriger Teilnahme an 
Maßnahmen des berufli-
chen Übergangssystems x 
100) : Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge insgesamt 

89 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten nicht verfügbar und insgesamt nicht bereit-
gestellt; Das Merkmal Behinderung wird in der 
Berufsbildungsstatistik nicht erhoben 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
und Geschlecht 

90 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg mit 
vorheriger Teilnahme an 
Maßnahmen des berufli-
chen Übergangssystems  

II.5.7 Teilhabe an dualer Berufsaus-
bildung nach Schulabschluss-
niveau 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg diffe-
renziert nach Schulab-
schlussniveau  x 100) : 
Anzahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge 
insgesamt 

91 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten wurden nicht bereitgestellt; Das Merkmal 
Behinderung wird in der Berufsbildungsstatistik 
nicht erhoben 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Behinderung 
und Geschlecht 

92 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in Duisburg nach 
Schulabschlussniveau im  
Jahr 2009 und 2013  

II.5.8 Ausbildungs-quote (Bestand an gemeldeten 
Auszubildenden x 100) : 
Bestand an sozialversiche-
rungs-pflichtigen Beschäf-
tigten 

93 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtigen Auszubil-
denden (Personengrup-
penschlüssel 102 und 141) 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Datenlieferung laut BA nicht möglich, da das Merk-
mal Behinderung nicht als Differenzierungskriterium 
erfasst wird  

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht 

94 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftig-
ten  

II.5.9 Ausbildungsbetriebsquote (Bestand an Ausbildungsbe-
triebsstätten am 31.12 eines 
Jahres x 100) : Bestand an 
Betrieben mit sozialversi-
cherungspflichtigen Be-
schäftigten 

95 Anzahl der Betriebsstätten 
mit sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten 
Auszubildenden 

Betriebsdatei der 
Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Datenlieferung laut BA nicht möglich, da Angaben 
nur für Arbeitsort bzw. Wohnort der Beschäftigten 
vorliegen  

Daten für 2008 und 
2013 und nach Ort der 
Betriebsstätte 

96 Anzahl der Betriebsstätten 
mit sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten  

II.5.10 klassische und erweiterte 
Angebots-Nachfrage-Relation 
(ANR) 

(am 30.09. registrierte 
gemeldete betriebliche/ 
außerbetriebliche Ausbil-
dungsplatzangebote x 100) 
: (Ausbildungsplatz-
nachfrager mit erfolgreicher 
Einmündung + unversorgte 
Bewerber) = klassische 
ANR 

97 Anzahl der bei der BA 
registrierten geeigneten 
Ausbildungssuchenden, die 
am 30.09. einen Ausbil-
dungsplatz haben 

Ausbildungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kombination der 
Merkmale Geschlecht und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht 98 Anzahl der bei der BA 

registrierten geeigneten 
Ausbildungssuchenden, die 
am 30.09. unversorgt sind 

Daten liegen vor, jedoch nicht aufbereitet  

99 Anzahl der gemeldeten 
besetzten und unbesetzten 
Ausbildungsplätze im 
Agenturbezirk Duisburg 
(Basis: Betriebsort) 

(am 30.09. registrierte 
betriebliche/ außerbetriebli-

100 vgl. Kennzahl Nr. 97-99 vgl. Kennzahl Nr. 97-99 
101 Anzahl der bei der BA Daten liegen vor, jedoch nicht aufbereitet  
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che Ausbildungsplatz-
angebote x 100) : (Ausbil-
dungsplatz-nachfrager mit 
erfolgreicher Einmündung + 
alternativ verbliebene Be-
werber mit aufrechterhalte-
nem Ausbildungswunsch + 
unversorgte Bewerber) = 
erweiterte ANR 

registrierten geeigneten 
Bewerber, die am 30.09. 
keinen Ausbildungsplatz 
haben, diesen weiterhin 
suchen und sich in einem 
alternativen Verbleibsort 
befinden (Basis: Wohnort) 

II.5.11 Stellen-Bewerber-Relation 
(SBR) 

(im Berichtsjahr gemeldete 
betriebli-
che/außerbetriebliche Aus-
bildungsplatzangebote x 
100) : (Ausbildungsplatz-
nachfrager mit erfolgreicher 
Einmündung + alternativ 
verbliebene Bewerber mit 
aufrechterhaltenem Ausbil-
dungswunsch + unversorgte 
Bewerber)  

102 Anzahl der bei der BA 
registrierten geeigneten 
Ausbildungssuchenden, die 
im Berichtsjahr einen Aus-
bildungsplatz erlangt haben 
(Basis: Wohnort) 

Ausbildungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kombination der 
Merkmale Geschlecht und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht 

103 Anzahl der bei der BA 
registrierten geeigneten 
Ausbildungssuchenden, die 
im Berichtsjahr unversorgt 
sind (Basis: Wohnort) 

Daten liegen nicht aufbereitet vor 

104 Anzahl der bei der BA 
registrierten geeigneten 
Bewerber, die im Berichts-
jahr keinen Ausbildungs-
platz haben, diesen weiter-
hin suchen und sich in 
einem alternativen Ver-
bleibsort befinden (Basis: 
Wohnort) 

105 Anzahl der im Berichtsjahr  
gemeldeten besetzten und 
unbesetzten betrieblichen 
und außerbetrieblichen 
Ausbildungsplätze im 
Agenturbezirk Duisburg 
(Basis: Betriebsort) 
 
 
 

II.5.12 Angebotsquote zugunsten der 
Ausbildungs-interessierten 
(AQI) 

((im Berichtsjahr gemeldete 
besetzte betriebliche/ au-
ßerbetriebliche Ausbil-
dungsplatz-angebote + 
unbesetzte Ausbildungs-
plätze) x 100) : (neu re-
gistrierte Ausbildungsver-
träge + alternativ verbliebe-
ne Bewerber mit aufrecht-
erhaltenem Ausbildungs-
wunsch + unversorgte 
Bewerber in einem Berichts-
jahr) 

106 vgl. Kennzahl 102 Ausbildungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit für die 
Agentur für Arbeit 
Duisburg 

Daten liegen nicht in benötigter Kombination der 
Merkmale Geschlecht und Schwerbehinderung vor 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Menschen mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht 

107 vgl. Kennzahl Nr. 103-105 Daten liegen vor, jedoch nicht aufbereitet  
108 Anzahl der im Berichtsjahr  

registrierten neu abge-
schlossenen  betrieblichen 
und außerbetrieblichen 
Ausbildungsverträge im 
Agenturbezirk Duisburg 
(Basis: Betriebsort) 

II.5.13 Ausbildungsabsolventenquote (Erstabsolventen einer 109 Bevölkerungsdaten der Bevölkerungsstatis- Daten nicht  differenziert nach Vorbildungsniveau Daten für 2009 und 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

(AbsQ) Berufsausbildung im Alter 
von 19 bis 27 Jahren x 100) 
: Wohnbevölkerung mit 
erfolgreich abgeschlossener 
Erstausbildung nach 
BBiG/HwO im Alter von 19-
27 Jahren 

Stadt Duisburg zu Perso-
nen abgeschlossener 
Berufsausbildung nach 
BBiG/HwO 

tik des Statistischen 
Bundesamts 

und für entsprechende Altersgruppe geliefert 2013 jeweils differen-
ziert für 19-27-Jährige 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht und Vorbil-
dungsniveau 

110 Erfolgreiche Erstabsolven-
ten einer Berufsausbildung 
nach BBiG/HwO  

Prüfungsstatistik der 
Kammern bzw. 
Berufsbildungssta-
tistik der Statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für 19-27-Jährige 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

II.5.14 Drop-Out-Quote (Absolventenquote im 
Berichtsjahr i (vgl. Indikator 
II.5.13) - (Ausbildungsan-
fängerquote (vgl. Indikator 
II.5.2) im Jahr i - 3)  

111 Bevölkerungsdaten  der 
Stadt Duisburg  

Bevölkerungsstatis-
tik des Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht  differenziert  für entsprechende Alters-
gruppe geliefert 

Daten für 2006 und 
2010 jeweils differen-
ziert für 16-24-Jährige 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

112 Anzahl der Ausbildungsan-
fänger im dualen System 
im Jahr 2006 und 2010 
bezogen auf 16-24-Jährige 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes 

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

113 vgl. Kennzahl Nr. 110 Prüfungsstatistik der 
Kammern bzw. 
Berufsbildungssta-
tistik der Statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 
 
 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für 19-27-Jährige 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

114 vgl.. Kennzahl Nr. 109 Bevölkerungsstatis-
tik des Statistischen 
Bundesamts 

Daten nicht  differenziert nach Vorbildungsniveau 
und für entsprechende Altersgruppe geliefert 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für 19-27-Jährige 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht und Vorbil-
dungsniveau 

II.5.15 Vertragslösungsquote [(vorzeitig gelöste Ausbil-
dungsverträge 2013 : be-
gonnene Ausbildungsver-
träge 2013) + (vorzeitig 
gelöste Ausbildungsverträ-
ge 2012 : begonnene Aus-
bildungsverträge 2012) + 
(vorzeitig gelöste Ausbil-
dungsverträge 2011 : be-
gonnene Ausbildungsver-
träge 2011) + (vorzeitig 
gelöste Ausbildungsverträ-
ge 2010 : begonnene Aus-
bildungsverträge 2010)] = 
Vertragsauflösungsquote 
2013 

115 Anzahl der vorzeitig gelös-
ten Ausbildungsverträge  in 
den Jahren 2010-2013 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

Daten für 2010 bis 
2013 jeweils differen-
ziert Auszubildende mit 
und ohne Schwerbe-
hinderung und Ge-
schlecht  

116 neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge in den 
Jahren 2010-2013 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

II.5.16 Erfolgsquote I (EQ I) (Zahl der bestandenen 
Prüfungen x 100) : Zahl der 
Prüfungsteilnahmen 

117 Anzahl der Prüfungsfälle im 
Jahr 2013 und 2009 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Auszubildende 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

118 Anzahl der bestandenen 
Prüfungen im Jahr 2013 
und 2009 

II.5.17 Erfolgsquote II (EQ II) (Zahl der bestandenen 
Prüfungen x 100) : Zahl der 
Prüfungsteilnehmer 

119 Anzahl der Prüfungsteil-
nehmer im Jahr 2013 und 
2009 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Auszubildende 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

120 Anzahl der bestandenen 
Prüfungen im Jahr 2013 
und 2009 

II.5.18 Erfolgsquote Erstprüfung (EQ 
EP) 

(Zahl der bestandenen 
Erstprüfungen x 100) : Zahl 
der Erstprüfungsteilnehmer 

121 Anzahl der Erstprüfungs-
teilnehmer im Jahr 2013 
und 2009 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  
 
 
 
 
 

Daten nicht geliefert; das Merkmal Behinderung 
wird nicht erfasst 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert für Auszubildende 
mit und ohne Schwer-
behinderung und Ge-
schlecht  

122 Anzahl der bestandenen 
Erstprüfungen im Jahr 2013 
und 2009 

II.5.19 Erfolgsquote beim Abschluss 
beruflicher Bildungsgänge 
differenziert nach beruflichen 
Schulformen 

(Zahl der bestandenen 
Prüfungen in beruflichen 
Bildungsgängen verschie-
dener Schulformen x 100) : 
Zahl der Prüfungsteilneh-
mer in beruflichen Bil-
dungsgängen verschiede-
ner Schulformen 

123 Anzahl der erfolgreich 
bestandenen Prüfungen 
nach beruflichen Schulfor-
men in 2009 und 2013 

Absolventenstatistik 
der beruflichen 
Schulen 

Daten nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: 
Merkmal sonderpädagogischer Förderbedarf wird 
möglicherweise statistisch erhoben, wobei Kosten-
übernahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 differenziert für 
Schüler mit und ohne 
sonderpädagogischen 
Förderbedarf und 
Geschlecht jeweils 
getrennt nach Schul-
formen 

124 Anzahl der Prüfungsteil-
nehmer nach beruflichen 
Schulformen in 2009 und 
2013 

II.6.1 Umfang der schwerbehinder-
ten Auszubildenden in Betrie-
ben mit mindestens 20 Be-
schäftigten  

n = Zahl der in Duisburger 
Betrieben sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Auszubildenden  

125 Zahl der in Duisburger 
Betrieben sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Auszubildenden  

Beschäftigungssta-
tistik Schwerbehin-
derte Menschen der 
BA  

Daten wurden nur für das Jahr 2011 bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

II.6.2 Relative Bedeutung von Aus-
bildungszuschüssen bei der 
Teilhabe von Schwerbehinder-
ten an der regulären betriebli-
chen Ausbildung  

(Anzahl der nach § 73 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Personen mit Ausbildungs-
zuschuss x 100) : Anzahl 
der schwerbehinderten 
Auszubildenden in Betrie-
ben mit mindestens 20 
Mitarbeitern 

126 vgl. Kennzahl Nr. 125 Beschäftigungssta-
tistik Schwerbehin-
derte Menschen der 
BA  

Daten wurden nur für das Jahr 2011 bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

127 Anzahl der nach § 73 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Personen 

Förderstatistik der 
BA  

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehin-
derung 

II.6.3 Umfang der Auszubilden-den 
mit Behinderung in speziellen 
Ausbildungs-berufen 

N = Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/§ 
42m HwO 

128 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/ § 
42m HwO 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

II.6.3.1 Anteile der Auszubilden-den 
mit Behinderung in speziellen 
Ausbildungs-berufen differen-
ziert nach Zuständigkeitsberei-

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/§ 

42m HwO im jeweiligen 

129 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/ § 
42m HwO nach Zuständig-

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  
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Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
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chen der Kammern Zuständigkeitsbereich x 
100) : Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG/§ 

42m HwO insgesamt 

keitsbereichen und des Bundes  
130 Vgl. Kennzahl Nr. 128 

II.6.4 relative Bedeutung der speziel-
len Ausbildungs-berufe inner-
halb der Berufsausbildung 
nach BBiG/HwO 

(Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach § 66 BBiG 
bzw. § 42m HwO x 100) : 
Anzahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge 
insgesamt 

131 vgl. Kennzahl Nr. 128 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

132 vgl. Kennzahl Nr. 80 

II.6.5 Umfang der öffentlich geför-
derten Berufsaus-bildung für 
Menschen mit Behinderung  

Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungs-verträge 
(Neuabschlüsse) + Anzahl 
der nach § 115 Nr.2 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 116 Abs. 2,4 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 76 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungs-
verträge für lern- und sozi-
albeeinträchtigte Jugendli-
che (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach§ 117 SGB 
III geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuab-
schlüsse)  

133 Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungsverträge 
(Neuabschlüsse) 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

134 Anzahl der nach § 115 Nr.2 
SGB III geförderten Berufs-
ausbildungsverträge (Neu-
abschlüsse)  

135 Anzahl der nach § 116 Abs. 
2,4 SGB III geförderten 
Berufsausbildungsverträge 
(Neuabschlüsse)  

136 Anzahl der nach § 76 SGB 
III geförderten Berufsaus-
bildungsverträge für lern- 
und sozialbeeinträchtigte 
Jugendliche (Neuabschlüs-
se) 

137 Anzahl der nach§ 117 SGB 
III geförderten Berufsaus-
bildungs-verträge (Neuab-
schlüsse)  

II.6.6 relativer Anteil der öffentlich 
geförderten Berufsaus-bildung 
für Menschen mit Behinderung 
an allen neu abgeschlossenen 
Ausbildungs-verträgen nach 
BBiG/HwO 

[(Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungs-verträge 
(Neuabschlüsse) + Anzahl 
der nach § 115 Nr.2 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 116 Abs. 2,4 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungs-verträge (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 76 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungs-
verträge für lern- und sozi-
albeeinträchtigte Jugendli-
che (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach§ 117 SGB 
III geförderten Berufsausbil-

138 vgl. Kennzahl Nr. 133-137 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

139 vgl. Kennzahl Nr. 80 
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dungs-verträge (Neuab-
schlüsse)) x 100] : Anzahl 
der insgesamt abgeschlos-
senen Neuverträge nach 
BBiG/HwO 
 
 
 
 
 

II.6.7 Relative Bedeutung öffentli-
cher Förderungen in den 
speziellen Berufsaus-
bildungen für Menschen mit 
Behinderung 

[(Anzahl der nach § 73, 
Abs.1,2 SGB III geförderten 
Berufsausbildungsverträge 
nach § 66 BBIG/§ 42m 
HwO (Neuabschlüsse) + 
Anzahl der nach § 115 Nr.2 
SGB III geförderten Berufs-
ausbildungsverträge nach § 
66 BBIG/§ 42m HwO (Neu-
abschlüsse) + Anzahl der 
nach § 116 Abs. 2,4 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungsverträge nach § 66 
BBIG/§ 42m HwO (Neuab-
schlüsse) + Anzahl der 
nach § 76 SGB III geförder-
ten Berufsausbildungsver-
träge für lern- und sozialbe-
einträchtigte Jugendliche 
(Neuabschlüsse) + Anzahl 
der nach§ 117 SGB III 
geförderten Berufsausbil-
dungsverträge nach § 66 
BBIG/§ 42m HwO (Neuab-
schlüsse)) x 100] : Anzahl 
der insgesamt abgeschlos-
senen Neuverträge nach § 
66 BBIG/§ 42m HwO  

140 vgl. Kennzahl Nr. 133-137 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

141 vgl. Kennzahl Nr. 128 

II.6.8 Umfang der öffentlich geför-
derten Berufsausbildung als 
Bestandteil der aktiven Ar-
beitsförderung nach SGB III 

Förderfälle  "Zuschüsse z. 
Ausbildungsvergütung 
behinderter u. schwerbe-
hinderter Menschen gem.§ 
73 Abs.1 u.2 SGB III" + 
Förderfälle "besondere 
Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung (§ 117 SGB 
III)" + Förderfälle "Ein-
gangsverf./Berufs-
bildungsbereich WfbM § 
117 Abs.2 SGB III" + För-
derfälle "Außerbetriebliche 
Berufsausbildung gem.§ 76 
SGB III 

142 Neuzugänge in Maßnah-
men zu  "Zuschüsse z. 
Ausbildungsvergütung 
behinderter u. schwerbe-
hinderter Menschen gem.§ 
73 Abs.1 u.2 SGB III"  

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit zur Teil-
habe behinderter 
Menschen am Ar-
beitsleben  

Daten geliefert Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

143 Neuzugänge in "besondere 
Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung (§ 117 
SGB III)" 

144 Neuzugänge in Maßnah-
men zu  "Eingangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs.2 SGB III" 

145 Neuzugänge in Maßnah-
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men zu  "Außerbetriebliche 
Berufsausbildung gem.§ 76 
SGB III" 

II.6.8.1 Stellenwert der verschiedenen 
Formen der Ausbildungs-
förderung an allen Unterstüt-
zungsleistungen der BA zur 
Förderung der Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeits-
leben  

(Eintritte in den Bereich 
"Zuschüsse z. Aus-
bildungsvergütung behin-
derter u. schwer-behinderter 
Menschen gem.§ 73 Abs.1 
u.2 SGB III bzw. Eintritte in 
den Bereich "besondere 
Maßnahmen zur Ausbil-
dungsförderung (§ 117 SGB 
III)" bzw. Eintritte in den 
Bereich "Eingangsverf./ 
Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs.2 SGB III" 
bzw. Eintritte in den Bereich 
"Außerbetrieb-liche Berufs-
ausbildung gem.§ 76 SGB 
III" x 100) : Eintritte in Maß-
nahmen zur Förderung der 
Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben 
insgesamt  

146 vgl. Kennzahl Nr. 142-145 Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit zur Teil-
habe behinderter 
Menschen am Ar-
beitsleben  

Daten geliefert Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

147 Neuzugänge in Maßnah-
men zur Förderung der 
Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben 
insgesamt  

II.6.8.2 Relative Bedeutung der Be-
rufsausbildungsför-derung für 
Menschen mit Behinderung an 
allen aktiven Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen der Förder-
kategorie „Berufswahl und 
Berufs-ausbildung“ 

(Eintritte in den Bereich 
"Zuschüsse z. Ausbildungs-
vergütung behinderter u. 
schwerbehinderter Men-
schen gem.§§ 73, 115 Nr.2 
SGB III  bzw. Eintritte in den 
Bereich "besondere Maß-
nahmen zur Ausbildungs-
förderung beh. Menschen § 
116 Abs.2 SGB III" bzw. 
Eintritte in den Bereich 
"Eignungsabklärung/ Be-
rufsfindung f. behinderte 
Jugendl. § 115 Nr.2, § 117 
SGB III" bzw. Eintritte in 
den Bereich "Außerbetrieb-
liche Berufsausbildung §§ 
76 + 115 Nr. 2 SGB III" x 
100) : Eintritte in Maßnah-
men im Bereich "Berufswahl 
und Berufsausbildung" 
insgesamt 
 
 
 

148 vgl. Kennzahl Nr. 142-145 Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit zur Teil-
habe behinderter 
Menschen am Ar-
beitsleben  

Daten geliefert Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

149 Maßnahme Eintritte in den 
Förderbereich "Berufswahl 
und Berufsausbildung" 
insgesamt 
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II.6.9 Umfang der öffentlich geför-
derten Berufsausbildung als 
Bestandteil der aktiven Ar-
beits-förderung nach SGB III 
speziell für Behinderte im 
Bezirk Duisburg 

Maßnahmeaustritte im 
Bereich "AZ Ausbildungs-
zuschuss f. behinderte und 
schwer-beh. Menschen" im 
Monat i + Maßnahme-
austritte im Bereich "Reha-
EA Eignungsabklärung/ 
Berufsfindung Reha" im 
Monat i + Maßnahmeaustrit-
te im Bereich "Reha bMA 
bes. Maßn. z. Ausbildungs-
förd. Reha" im Monat i + 
Maßnahmeaustritte im 
Bereich "BaE-Maß-nahmen 
zur außer-betrieblichen 
Berufs-ausbildung" für lern- 
und sozialbeeinträchtigte 
Jugendliche nach § 76 SGB 
III im Monat i = Maßnahme-
eintritte in öffentlich geför-
derte Berufsausbildung für 
Behinderte in Monat i - 6 
Monate 

150 Maßnahmeaustritte im 
Bereich "AZ Ausbildungs-
zuschuss f. behinderte und 
schwerbeh. Menschen"  

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten z.T. geliefert, gleichwohl fehlen die zur Be-
rechnung benötigten  Jahresdurchschnittswerte 
„Maßnahmeaustritte“ 2013, trotz Nachfrage am 
14.4.14 bis dato nicht geliefert 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 151 Maßnahmeaustritte im 

Bereich "Reha-EA Eig-
nungsabklä-
rung/Berufsfindung Reha"  

152 Maßnahmeaustritte im 
Bereich "Reha bMA bes. 
Maßn. z. Ausbildungsförd. 
Reha" 

153 Maßnahmeaustritte im 
Bereich "BaE-Maßnahmen 
zur außerbetrieblichen 
Berufsausbildung" für lern- 
und sozialbeeinträchtigte 
Jugendliche nach § 76 
SGB III 

II.6.10 Relative Bedeutung der Be-
rufsausbildungsförderung für 
Menschen mit Behinderung an 
allen aktiven Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen im Bezirk 
Duisburg 

[(Maßnahmeaustritte im 
Bereich "AZ Ausbildungs-
zuschuss f. behinderte und 
schwerbeh. Menschen" im 
Monat i + Maßnahmeaustrit-
te im Bereich "Reha-EA 
Eignungsabklärung/ Berufs-
findung Reha" im Monat i + 
Maßnahmeaustritte im 
Bereich "Reha bMA bes. 
Maßn. z. Ausbildungsförd. 
Reha" im Monat i + Maß-
nahmeaustritte im Bereich 
"BaE-Maßnahmen zur 
außerbetrieblichen Berufs-
ausbildung" für lern- und 
sozialbeeinträchtigte Ju-
gendliche nach § 76 SGB III 
im Monat i) x 100] : Maß-
nahmeaustritte in arbeits-
marktpolitische Instrumente 
im Monat i insgesamt = 
Anteil an den Maßnahme-
eintritten in arbeitsmarktpoli-
tische Instrumente in Monat 
i - 6 Monate 

154 vgl. Kennzahl 150-153 Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten z.T. geliefert, gleichwohl fehlen die zur Be-
rechnung benötigten  Jahresdurchschnittswerte 
„Maßnahmeaustritte“ 2013, trotz Nachfrage am 
14.4.14 bis dato nicht geliefert 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

155 Maßnahmeaustritte in 
Bereich der arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente insge-
samt 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

II.7.1 Relatives Aufnahme-volumen 
verschiedener Wirtschafts-
sektoren im Bereich der Be-
rufsausbildung nach 
BBiG/HwO 

(Neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge im 
jeweiligen Sektor x 100) : 
neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge insgesamt 

156 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO 
im Sektor Produktion 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 157 Anzahl der neu abge-

schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO 
im primären Dienstleis-
tungssektor 

158 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO 
im sekundären Dienstleis-
tungssektor 

159 vgl. Kennzahl Nr. 80 
II.7.2 Absolutes Aufnahme-volumen 

verschiedener Sektoren im 
Bereich der Berufsausbildung 
nach BBiG/HwO 

n = Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge im jeweiligen 
Sektor 

160 vgl. Kennzahl Nr. 156-158 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

II.7.3 Aufnahmevolumen der Berufs-
ausbildung nach BBiG/HwO in 
Bezug auf niedrigschwellige 
Berufe mit zweijähriger Dauer 

(Neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge in 
zweijährigen Berufen Sektor 
x 100) : neu abgeschlosse-
ne Ausbildungsverträge 
insgesamt 

161 vgl. Kennzahl Nr. 80 Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Dauer des 
Berufs, Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehin-
derung 

162 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
zweijährigen Berufen 

II.7.4 Relative Bedeutung der Zu-
ständigkeitsbereiche der 
Kammern an den neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträgen nach BBiG/HwO 

(Neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge in den 
jeweiligen Zuständigkeitsbe-
reichen der Kammern x 
100) : neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge insge-
samt 

163 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
Handwerk 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

164 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
Industrie und Handel 

165 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
öffentlicher Dienst 

166 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
Landwirtschaft 

167 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich Freie 
Berufe 

168 Anzahl der neu abge-
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
Hauswirtschaft 

169 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge nach BBiG/HwO in 
Zuständigkeitsbereich 
Seeschifffahrt (nur bis 2008 
verfügbar) 

170 vgl. Kennzahl Nr. 80 
II.7.5 Relative Besetzung  verschie-

dener Berufe im Rahmen der 
Berufsausbildung nach 
BBiG/HwO 

(Neu abgeschlossene 
Ausbildungsverträge im 
jeweiligen Beruf x 100) : 
neu abgeschlossene Aus-
bildungsverträge insgesamt 

171 Anzahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge in einzelnen Beru-
fen nach BBiG/HwO 

Berufsbildungssta-
tistik der Kammern 
bzw. der Statischen 
Ämter des Landes 
und des Bundes  

Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Berufsbe-
zeichnung, Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung des Aus-
zubildenden 

172 vgl. Kennzahl Nr. 80 

II.8.1 Inanspruchnahme vollzeit-
schulischer Berufsaus-
bildungen nach Berufen 

(Anzahl der Schüler im 
jeweiligen Ausbildungsberuf 
eines Kontos x 100) : An-
zahl der Schüler im jeweili-
gen Konto (Bildungsgang) 
insgesamt 

173 Bestandszahlen Vollqualifi-
zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen nach 
BBiG/HwO (Anlage der 
APO-BK unklar) nach 
einzelnen Berufen 

Statistik der berufli-
chen Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für einzel-
ne Berufe und für 
differenziert für Schüler 
mit und ohne sonder-
pädagogischen Förder-
bedarf und Geschlecht 174 Bestandszahlen Vollqualifi-

zierende Berufsausbildung 
an Berufsfachschulen 
außerhalb von BBiG/HwO 
nach Anlage C 2 und C 4 
APO-BK nach einzelnen 
Berufen 

175 Bestandszahlen Bildungs-
gänge an Berufsfachschu-
len und beruflichen Gym-
nasien, die einen Berufsab-
schluss und eine Hoch-
schulzugangsberechtigung 
vermitteln nach Anlage C1, 
C3, D1, D2, D3a, D4, D 6, 
D7, D8, D9, D10, D12, D13 
APO-BK nach einzelnen 
Berufen 

176 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an Schulen des 
Gesundheitswesens nach 
einzelnen Berufen 

177 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 



 
 147 

Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

Gesundheits- und Sozial-
wesen an Berufsfachschu-
len (Sozialberufe, Erzieher-
ausbildung, Kinderpfleger-
ausbildung) nach Anlage 
B2 APO-BK nach einzelnen 
Berufen 

178 Bestandszahlen Landes- 
oder bundesrechtlich gere-
gelte Berufsausbildung im 
Gesundheits- und Sozial-
wesen an beruflichen 
Gymnasium (Erzieheraus-
bildung) nach Anlage D 3 
APO-BK nach einzelnen 
Berufen 

II.8.2 Relative Bedeutung der Lern-
orte bei der Ausbildung in 
Berufen nach BBiG/HWO 

(Bestandszahlen in der 
vollqualifizierenden Berufs-
ausbildung an Berufsfach-
schulen nach BBiG/HwO 
bzw. in der  Berufsausbil-
dung im dualen System 
nach BBiG/HWO  im jewei-
ligen Beruf x 100) : (Be-
standszahlen in der vollqua-
lifizierenden Berufsausbil-
dung an Berufsfachschulen 
nach BBiG/HwO + Be-
standszahlen in der  Be-
rufsausbildung im dualen 
System nach BBiG/HWO  
im jeweiligen Beruf) 
 
 

179 vgl. Kennzahl Nr. 173 Statistik der berufli-
chen Schulen 

Nicht geliefert; Angabe Stadt Duisburg: Merkmal 
sonderpädagogischer Förderbedarf wird möglich-
erweise statistisch erhoben, wobei Kostenüber-
nahme der Sonderauswertung noch unklar ist 

Daten für 2009 und 
2013 jeweils für einzel-
ne Berufe und für 
differenziert für Schüler 
mit und ohne sonder-
pädagogischen Förder-
bedarf und Geschlecht 

180 Bestandszahlen Berufs-
ausbildung im dualen Sys-
tem nach BBiG/HWO nach 
Anlage A 1, A2, A 3.1 und 
A 3.2 APO-BK differenziert 
nach Berufen 

II.9.1  Junge Menschen ohne 
Berufsabschluss 

(Anzahl der 20-29-Jährigen 
Personen ohne Berufsab-
schluss und außerhalb von 
Bildung, Wehr- und Zivil-
dienst x 100) : Bevölkerung 
mit Hauptwohnsitz in Duis-
burg im Alter von 20-29 
Jahren 

181 Anzahl der 20-29-Jährigen 
Personen ohne Berufsab-
schluss und außerhalb von 
Bildung, Wehr- und Zivil-
dienst 

Mikrozensus Daten nicht geliefert Daten für 2009 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

182 Anzahl der 20-29-Jährigen 
Personen mit Hauptwohn-
sitz in Duisburg 

II.9.2 Relativer Anteil der registrier-
ten Ausbildungs-suchenden 
mit Problemen beim Übergang 
an der ersten Schwelle 

(Anzahl der bei der BA 
registrierten, geeigneten 
und nicht in Ausbildung 
eingemündeten Bewerber 
im aktuellen und vorherigen 
Berichtsjahren x 100) : 
Anzahl der im aktuellen und 
in vorherigen Berichtsjahren 
registrierten geeigneten 
Bewerber insgesamt 

183 Anzahl der bei der BA 
registrierten, geeigneten 
und nicht in Ausbildung 
eingemündeten Bewerber 
im aktuellen und vorherigen 
Berichtsjahren 

Ausbildungsmarkt-
statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit  

Daten für 2013 unaufbereitet geliefert; Daten zu 
2009 wurden nicht geliefert 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

184 Anzahl der im aktuellen und 
in vorherigen Berichtsjah-
ren registrierten geeigneten 
Bewerber insgesamt 

II.9.3 Verbleib der nicht in Berufs- (Anzahl der in die jeweiligen 185 vgl. Kennzahl Nr. 183 Ausbildungsmarkt- Daten nur für 2013 unaufbereitet geliefert, Daten zu Daten für 2008 und 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

ausbildung eingemündeten 
registrierten Ausbildungsstel-
len-bewerber 

Verbleibsorte eingemünde-
ten Bewerber x 100) : An-
zahl der nicht in Berufsaus-
bildung eingemündeten 
Bewerber insgesamt 

statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit  

2009 wurden nicht geliefert 2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

186 Anzahl der bei der BA 
registrierten, geeigneten 
und nicht in Ausbildung 
eingemündeten Bewerber 
im aktuellen und vorherigen 
Berichtsjahren differenziert 
nach Art des Verbleibs 

Diese Kennzahl wurde in Kombination der Merkma-
le Geschlecht und Behinderung nicht geliefert 

II.10.1 Anzahl der Studierenden in der 
Region Duisburg Studierende an der Univer-

sität Duisburg Essen + 
Studierende an der privaten 

Fachhochschule in Duis-
burg + Studierende an der 
öffentlichen Verwaltungs-
fachhoch-schule in Duis-

burg 

187 Anzahl der Studierenden 
an der Universität Duis-
burg-Essen  

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

188 Anzahl der Studierenden 
an privaten Fachhochschu-
len in Duisburg 

189 Anzahl der Studierenden 
an der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in 
Duisburg 

II.10.2 Anteil der Studierenden an der 
Bevölkerung 

(Anzahl der Studierenden in 
der Region Duisburg x 100) 

: Gesamtbevölkerung 

190 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

191 

Bevölkerungszahlen mit 
Wohnort in Duisburg 

Bevölkerungsfort-
schreibung des 
Statistischen Bun-
desamts 

II.10.3 Herkunft der Studierenden 
(Anzahl der Studierenden 
mit Erwerb der Hochschul-
zugangs-berechtigung am 

jeweiligen Ort x 100) : 
Anzahl der Studierenden in 

Duisburg insgesamt 

192 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Ort des Erwerbs der 
Hochschulzugangsbe-
rechtigung jeweils 
getrennt nach Ge-
schlecht und mit/ohne 
Schwerbehinderung 

II.10.4 Studienort der Studierenden in 
der Untersuchungsregion 

(Anzahl der Studierenden in 
Duisburg mit Erwerb der 

Hochschulzugangs-
berechtigung in Duisburg x 
100) : Anzahl der Studie-

renden mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberechti-

gung in Duisburg 

194 Anzahl der Studierenden 
an der Universität Duis-
burg-Essen mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberech-
tigung in Duisburg 

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehin-
derung 
 195 Anzahl der Studierenden 

an privaten Fachhochschu-
len in Duisburg mit Erwerb 
der Hochschulzugangsbe-
rechtigung in Duisburg 

196 Anzahl der Studierenden 
an der öffentlichen Verwal-
tungsfachhochschule in 
Duisburg mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberech-
tigung in Duisburg 

197 Anzahl der Studierenden 
mit Erwerb der Hochschul-
zugangsberechtigung in 

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt 
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kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

Duisburg insgesamt 
II.10.5 Wanderungssaldo [(Anzahl der Studierenden 

in Duisburg mit Erwerb der 
Hochschulzugangsberechti-

gung in Duisburg x 100) : 
Anzahl der Studierenden 

mit Erwerb der Hochschul-
zugangsberechtigung in 
Duisburg] - [(Anzahl der 
Studierenden mit Erwerb 
der Hochschulzugangs-

berechtigung am jeweiligen 
Ort x 100) : Anzahl der 

Studierenden in Duisburg 
insgesamt] bzw. Indikator 
II.10.4 - Indikator II.10.3 

198 Vgl. Kennzahl Nr. 194-197 Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt 
 

Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehin-
derung 

199 

Vgl. Kennzahl Nr. 187-189 
II.10.6 Anzahl der Hochschulabsol-

venten 
Absolventen an der Univer-

sität Duisburg Essen + 
Absolventen an der privaten 

Fachhochschule in Duis-
burg + Absolventen an der 
öffentlichen Verwaltungs-

fachhochschule in Duisburg 

200 Anzahl der Hochschulab-
solventen an der Universi-
tät Duisburg-Essen  

Sonderauswertung 
der amtlichen Hoch-
schulstatistik 

Daten nicht bereitgestellt 
 

Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht und 
mit/ohne Schwerbehin-
derung 

201 Anzahl der Hochschulab-
solventen an privaten 
Fachhochschulen in Duis-
burg 

202 Anzahl der Hochschulab-
solventen an der öffentli-
chen Verwaltungsfach-
hochschule in Duisburg 

III.1.1 arbeitslosigkeitsspezifische 
Risikograde verschiedener 
Ausbildungsabgängertypen 

(Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit , die zuvor 
eine jeweilige Ausbil-
dung/Maßnahme besucht 
haben x 100) : Anzahl der 
Neuzugänge in Arbeitslo-
sigkeit, die zuvor eine Aus-
bil-
dung/Qualifizierungsmaßna
hme insgesamt besucht 
haben 

203 Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch 
einer Ausbildung/sonstige 
Maßnahmeteilnahme ins-
gesamt 

Arbeitsmarktstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten liegen nach Sonderauswertung vor  Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

204 Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch 
einer Schu-
le/Studium/schul. Berufs-
ausbildung 

Daten per Sonderauswertung prinzipiell verfügbar; 
trotz Zusage einer möglichen Sonderauswertung 
seitens der BA an den Auftraggeber liegen diese 
Daten nicht vor  

205 Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch 
einer betriebli-
chen/außerbetrieblichen 
Ausbildung 

206 Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit in Duisburg 
mit vorherigem Besuch 
einer sonstigen Ausbil-
dung/Maßnahme 

III.1.2 Erwerbsquote [(Anzahl der Erwerbstätigen 
zwischen 15-64 Jahren mit 

207 Anzahl der Erwerbstätigen 
zwischen 15-64 Jahren mit 

Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

Wohnsitz in Duisburg + 
Anzahl der Erwerbslosen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg) x 
100] : Anzahl der in Duis-
burg wohnhaften 15-64-
jährigen Personen insge-
samt 

Wohnsitz in Duisburg ziert nach Altersgrup-
pen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

208 Anzahl der Erwerbslosen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg 

209 Anzahl der in Duisburg 
wohnhaften 15-64-jährigen 
Personen insgesamt 

III.1.3 Erwerbslosen-quote (Anzahl der Erwerbslosen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg x 100) 
: (Anzahl der in Duisburg 
wohnhaften 15-64-jährigen 
Erwerbstätigen + Anzahl 
der in Duisburg wohnhaften 
15-64-jährigen Erwerbslo-
sen) 

210 vgl. Kennzahl Nr. 207-208 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Altersgrup-
pen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

III.1.4 Erwerbstätigenquote (Anzahl der Erwerbstätigen 
zwischen 15-64 Jahren mit 
Wohnsitz in Duisburg x 100) 
: (Anzahl der in Duisburg 
wohnhaften 15-64-jährigen 
Erwerbs-tätigen + Anzahl 
der in Duisburg wohnenden 
15-64-jähr. Erwerbslosen) 

211 vgl. Kennzahl Nr. 207-208 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Altersgrup-
pen, Geschlecht und 
Schwerbehinderung  

III.2.1 Relative Bedeutung verschie-
dener beruflicher Stellungen 
im Kontext der Erwerbsbeteili-
gung 

(Anzahl der Erwerbstätigen 
in der jeweiligen beruflichen 
Stellung mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in Duis-
burg  x 100) : Anzahl der 
Erwerbstätigen mit Wohn-
sitz  und/oder Arbeitsort  in 
Duisburg  insgesamt 

212 Anzahl der selbstständig 
Erwerbstätigen mit Wohn-
sitz  und/oder Arbeitsort in 
Duisburg 

Mikrozensus - Ar-
beitskräfteerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  213 Anzahl der mithelfenden 

Familienangehörigen mit 
Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

214 Anzahl der Beamten mit 
Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

215 Anzahl der Angestellten mit 
Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

216 Anzahl der Arbeiter mit 
Wohnsitz  und/oder Ar-
beitsort in Duisburg 

217 Anzahl der Auszubildenden 
mit Wohnsitz  und/oder 
Arbeitsort in Duisburg 

218 Anzahl der Erwerbstätigen 
mit Wohnsitz  und/oder 
Arbeitsort in Duisburg 
insgesamt 

III.2.2 Relative Bedeutung der ab-
hängig beschäftigten bzw. 
Selbstständigen an den Kern-

(Anzahl der abhängig Be-
schäftigten bzw. der Selbst-
ständigen mit Wohnsitz 

219 Anzahl der abhängig Be-
schäftigten mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 

Mikrozensus - Ar-
beitskräfteerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

erwerbstätigen und/oder Arbeitsort in Duis-
burg x 100) : Anzahl der 
Kernerwerbstätigen mit 
Wohnsitz  und/ oder Ar-
beitsort  in Duisburg  insge-
samt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duisburg und Schwerbehinde-
rung  220 Anzahl der Selbstständigen 

mit Wohnsitz und/oder 
Arbeitsort in Duisburg 

221 Anzahl der Kernerwerbstä-
tigen mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg 

III.2.3 Beschäftigungsstabilität der 
abhängig beschäftigten Kern-
erwerbstätigen 

(Anzahl der Normalarbeit-
nehmer bzw. der atypisch 
Beschäftigten differenziert 
nach Befristung, Teilzeit, 
Geringfügigkeit, Zeitarbeit x 
100) : Anzahl aller abhängig 
beschäftigten Kernerwerb-
stätigen  

222 vgl. Kennzahl Nr. 219 Mikrozensus - Ar-
beitskräfteerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

223 Anzahl der Normalarbeit-
nehmer mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg 

224 Anzahl der atypisch Be-
schäftigten mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg insgesamt 

225 Anzahl der atypisch Be-
schäftigten in Teilzeit mit 
Wohnsitz und/oder Arbeits-
ort in Duisburg  

226 Anzahl der atypisch Be-
schäftigten mit befristetem 
Arbeitsvertrag mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg  

227 Anzahl der geringfügig 
Beschäftigten  mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg  

228 Anzahl der  Beschäftigten 
in Zeitarbeit mit Wohnsitz 
und/oder Arbeitsort in 
Duisburg  

III.2.4 Relative Bedeutung der Solo-
Selbstständigen bzw. Selbst-
ständigen mit eigenen Ange-
stellten an den selbstständig 
tätigen Erwerbstätigen 

[(Anzahl der Selbstständi-
gen - Anzahl der Solo-
Selbstständigen) bzw. 
Anzahl der Solo-
Selbstständigen x 100] : 
Anzahl der selbstständig 
tätigen Kernerwerbstätigen 
insgesamt 

229 Anzahl der selbstständig 
tätigen Kernerwerbstätigen 
insgesamt 

Mikrozensus - Ar-
beitskräfteerhebung 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

230 Anzahl der Solo-
Selbstständigen  

III.2.5 Umfang der Berufseinpendler n = Anzahl der Berufsein-
pendler bezogen auf die 
Region Duisburg insgesamt 

231  Anzahl der Berufseinpend-
ler bezogen auf die Region 
Duisburg insgesamt 

Pendlerberechnung 
des Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Kommune, 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

und differenziert nach 
Merkmalen (Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, Ge-
schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

232  Anzahl der Berufseinpend-
ler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Altersgrup-
pe 

Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. 
nach Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, 
Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung 
im Beruf 

233  Anzahl der Berufseinpend-
ler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Wirtschafts-
bereichen und Geschlecht 

234  Anzahl der Berufseinpend-
ler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Beschäfti-
gungsumfang  und Ge-
schlecht 

235  Anzahl der Berufseinpend-
ler bezogen auf die Region 
Duisburg nach Stellung im 
Beruf  und Geschlecht 

III.2.6 Umfang der Berufsauspendler n = Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg insgesamt 
und differenziert nach 
Merkmalen (Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, Ge-
schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

236  Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg insgesamt 

Pendlerberechnung 
des Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Kommune, 
Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. 
nach Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, 
Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung 
im Beruf 

237  Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg nach 
Altersgruppe 

238  Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg nach 
Wirtschaftsbereichen und 
Geschlecht 

239  Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg nach 
Beschäftigungsumfang  
und Geschlecht 

240  Anzahl der Berufs-
auspendler bezogen auf die 
Region Duisburg nach 
Stellung im Beruf  und 
Geschlecht 
 
 
 
 
 
 

III.2.7 Umfang der innergemeindli-
chen Berufspendler  

n = Anzahl der innerge-
meindlichen Berufspendler 
bezogen auf die Region 
Duisburg insgesamt und 
differenziert nach Merkma-
len (Altersgruppe, Wirt-
schaftsbereiche, Ge-

241  Anzahl der innergemeindli-
chen Berufspendler bezo-
gen auf die Region Duis-
burg insgesamt 

Pendlerberechnung 
des Landes NRW  

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Kommune, 
Geschlecht, Behinde-
rung ja/nein und ggf. 
nach Altersgruppe, 
Wirtschaftsbereiche, 

242  Anzahl der innergemeindli-
chen Berufspendler bezo-
gen auf die Region Duis-
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

schlecht, Beschäftigungs-
umfang, Stellung im Beruf) 

burg nach Altersgruppe Geschlecht, Beschäfti-
gungs-umfang, Stellung 
im Beruf 

243  Anzahl der innergemeindli-
chen Berufspendler bezo-
gen auf die Region Duis-
burg nach Wirtschafts-
bereichen und Geschlecht 

244  Anzahl der innergemeindli-
chen Berufspendler bezo-
gen auf die Region Duis-
burg nach Beschäftigungs-
umfang  und Geschlecht 

245  Anzahl der innergemeindli-
chen Berufspendler bezo-
gen auf die Region Duis-
burg nach Stellung im Beruf  
und Geschlecht 

III.3.1 Rentnerquote gemessen an 
den Erwerbspersonen 

(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunter-halt 
überwiegend durch Renten 
o.Ä. bestreiten x 100) : 
Anzahl der Erwerbsperso-
nen 

246 Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Renten 
o.Ä. bestreiten 

Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  247 Anzahl der Erwerbsperso-

nen 
III.3.2 Arbeitslosenquote gemessen 

an den Erwerbspersonen 
(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch ALG I, II 
bestreiten x 100) : Anzahl 
der Erwerbspersonen 

248 vgl. Kennzahl Nr. 247 Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

249 Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch ALG I 
und II bestreiten 

III.3.3 Quote der nicht erwerbstäti-
gen, aber nach Erwerbsarbeit 
suchenden Unterhaltsbezie-
hern 

(Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Unter-
haltszahlungen Angehöriger 
bestreiten x 100) : Anzahl 
der Erwerbspersonen 

250 vgl. Kennzahl Nr. 247 Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

251 Anzahl der Erwerbslosen, 
die ihren Lebensunterhalt 
überwiegend durch Unter-
haltszahlungen Angehöri-
ger bestreiten 

III.3.4 Vorherige abhängige Erwerbs-
tätigkeit der Erwerbslosen 

(Anzahl der Erwerbslosen 
mit/ohne vorherige Erwerbs-
tätigkeit differenziert nach 
früherer beruflicher Stel-
lung, Wirtschaftsbereich 
und -abschnitt der vorheri-
gen Erwerbstätigkeit x 100) 
: Anzahl der Erwerbslosen 

252 Anzahl der Erwerbslosen 
mit vorheriger abhängiger 
Erwerbstätigkeit im Ange-
stelltenverhältnis differen-
ziert nach Wirtschaftsbe-
reich und -abschnitt  

Mikrozensus  Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

253 Anzahl der Erwerbslosen 
mit vorheriger Erwerbstä-
tigkeit im Arbeiterstatus 
differenziert nach Wirt-
schaftsbereich und -
abschnitt  

254 Anzahl der Erwerbslosen 
ohne vorherige Erwerbstä-
tigkeit 

255 Anzahl der Erwerbslosen 
insgesamt 

III.4.1.
1 

Auspendlerquote (Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, 

256 Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

die in Duisburg wohnen, 
aber außerhalb von Duis-
burg arbeiten (Auspendler) 
x 100) : Anzahl der sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten mit Wohnort in 
Duisburg 
 
 
 

ten, die in Duisburg woh-
nen und außerhalb von 
Duisburg arbeiten 

tur für Arbeit ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

257 Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Wohnort in Duisburg 

III.4.1.
2 

Einpendlerquote (Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, 
die in Duisburg arbeiten, 
aber außerhalb von Duis-
burg wohnen (Einpendler) x 
100) : Anzahl der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäf-
tigten mit Arbeitsort in 
Duisburg 

258 Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftig-
ten, die in Duisburg arbei-
ten und außerhalb von 
Duisburg wohnen 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

259 Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg 

III.4.2 Beschäftigungsquote (Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Duisburg zum 30.06. 
eines Jahres x 100) : Bevöl-
kerung in Duisburg im Alter 
von 15 bis unter 65 Jahren 
zum Stichtag  31.12 des 
Vorjahres 

260 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Duisburg zum 30.06. 
eines Jahres 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

261 Bevölkerung in Duisburg im 
Alter von 15 bis unter 65 
Jahren zum Stichtag  31.12 
des Vorjahres 

Bevölkerungs-
statistik der Statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2012 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

III.4.2.
1 

Beschäftigungsquote der 
Frauen 

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Frauen in Duisburg zum 
30.06. eines Jahres x 100) : 
weibliche Bevölkerung in 
Duisburg im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren zum Stich-
tag  31.12 des Vorjahres 

262 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Frauen in Duisburg zum 
30.06. eines Jahres 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

263 weibliche Bevölkerung in 
Duisburg im Alter von 15 
bis unter 65 Jahren zum 
Stichtag  31.12 des Vorjah-
res 

Bevölkerungs-
statistik der Statisti-
schen Ämter des 
Bundes und der 
Länder 

Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2012 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

III.4.3.
1 

Relative Bedeutung der sozial-
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung nach Wirtschafts-
sektoren  

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im jeweiligen Sektor x 100) : 
Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Duisburg 

264 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im primären Sektor 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

265 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im sekundären Sektor 

266 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im tertiären Sektor 

267 vgl. Kennzahl Nr. 260 
III.4.3.
2 

Relative Bedeutung der sozial-
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung nach Wirtschafts-

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg im 

268 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Land- und Forstwirt-

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
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Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

zweigen jeweiligen Wirtschaftszweig  
x 100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten in Duisburg 
insgesamt 

schaft, Fischerei und Schwerbehinde-
rung  269 Bestand an sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten 
in Produzierendes Gewer-
be 

270 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Handel, Gastgewerbe, 
Verkehr 

271 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in sonstigen Dienstleistun-
gen 

272 vgl. Kennzahl Nr. 260 
 
 
 
 
 

III.4.3.
3 

Anteil der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung 
nach Berufen 

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg 
nach Berufen  x 100) : 
Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
in Duisburg insgesamt 

273 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
nach Berufen 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

274 vgl. Kennzahl Nr. 260 

III.4.4 Teilhabe verschiedener Alters-
gruppen an sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung 

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg in 
der jeweiligen Altersgruppe  
x 100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten in Duisburg 
insgesamt 

275 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
unter 20 Jahre mit Arbeits-
ort in Duisburg 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  276 Bestand an sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 20 bis unter 25 
Jahren mit Arbeitsort in 
Duisburg 

277 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 25 bis unter 30 
Jahren mit Arbeitsort in 
Duisburg 

278 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 30 bis unter 50 
Jahren mit Arbeitsort in 
Duisburg 

279 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im Alter von 50 bis unter 60 
Jahren mit Arbeitsort in 
Duisburg 

280 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
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renzierung 

im Alter von 60 bis unter 65 
Jahren mit Arbeitsort in 
Duisburg 

281 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
im Alter 65 Jahren und 
mehr mit Arbeitsort in 
Duisburg 

282 vgl. Kennzahl Nr. 260 
III.4.5 Teilhabe an sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung 
nach Art der Ausbildung 

(Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg in 
der jeweiligen Qualifikati-
onsgruppe  x 100) : Bestand 
an sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in 
Duisburg insgesamt 

283 vgl. Kennzahl Nr. 260 Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

284 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung 

285 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung 

286 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit abgeschlossener höhe-
rer Fachschulausbildung 
und (Fach-) Hochschulstu-
dium 

III.4.5.
1 

Anteil der Akademiker an den 
Beschäftigten 

(Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte 
mit Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss mit 
Wohnort in Duisburg x 100) 
: Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Wohnort in Duisburg 
insgesamt 
 
 
 

287 Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte 
mit Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss mit 
Wohnort in Duisburg 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

288 vgl. Kennzahl Nr. 257 

III.4.6 Teilzeitquote (Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbe-
schäftigte mit Arbeitsort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
an sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit 
Arbeitsort in Duisburg ins-
gesamt 

289 Bestand sozialversiche-
rungspflichtig Teilzeitbe-
schäftigte mit Arbeitsort in 
Duisburg 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  290 vgl. Kennzahl Nr. 259 

III.4.7 Quote der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten 

(Bestand der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg x 
100) : Bestand an sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten mit Arbeitsort in 
Duisburg insgesamt 

291 Bestand der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten 
mit Arbeitsort in Duisburg 

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

292 vgl. Kennzahl Nr. 259 

III.4.8 Monatliches Bruttoarbeitsent- n =Bruttoarbeitsentgelt 293 Bruttoarbeitsentgelt (Medi- Beschäftigtenstatis- Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde- Daten  für 2013 und 
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gelt der sozialversicherungs-
pflichtig Vollzeitbeschäftigten 
(Median) 

(Median in €) (Arbeitsort) an in €) der sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeitbe-
schäftigten (Arbeitsort 
Duisburg) 

tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

rung nicht erfasst wird 2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

III.4.9.
1 

Entlassungsrisiko (Zugang an Arbeitslosen-
geld I-Empfängern in einem 
bestimmten Zeitraum x 100) 
: Bestand an sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten 
mit Wohnort in Duisburg zu 
Beginn des Zeitraums 

294 Zugang an Arbeitslosen-
geld I-Empfängern 

Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten nicht verfügbar; Merkmal (Schwer-
)Behinderung steht in der Leistungsstatistik SGB III 
nicht zur Verfügung. 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

295 vgl. Kennzahl Nr. 260 Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

III.4.9.
2 

Fluktuations-koeffizient der 
sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung 

(arithm. Mittel aus Anzahl 
begonnener und beendeter 
Beschäftigungsverhältn. 
(ohne Azubis) am Arbeitsort 
im Quartal x 100) : arithm. 
Mittel aus Bestand an Be-
schäftigungsverhält-nissen 
am Arbeitsort zum Quar-
talsstichtag und Bestand im 
Vorquartal 

296 Anzahl begonnener Be-
schäftigungsverhältn.(ohne 
Azubis) am Arbeitsort im 
Quartal  

Beschäftigtenstatis-
tik der Bundesagen-
tur für Arbeit 

Daten nicht verfügbar, da das Merkmal Behinde-
rung nicht erfasst wird 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  297 Anzahl beendeter Beschäf-

tigungsverhältn.(ohne 
Azubis) am Arbeitsort im 
Quartal  

298 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen am 
Arbeitsort zum Quartals-
stichtag  

299 Bestand an sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen am 
Arbeitsort Vorquartal 

III.4.10 Anzahl der sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten mit (Schwer-) 
Behinderung in Duisburger 
Betrieben mit mind. 20 Ar-
beitsplätzen  

Anzahl der schwerbehinder-
ten Menschen in regulärer 
Beschäftigung (ohne Aus-
zubildende) + Anzahl 
gleichgestellter behinderter 
Menschen in regulärer 
Beschäftigung (ohne Aus-
zubildende) 

300 Anzahl der schwerbehin-
derten Menschen in regulä-
rer Beschäftigung (ohne 
Auszubildende) 

Beschäftigungssta-
tistik der BA: 
Schwerbehinderte 
Menschen in Be-
schäftigung  

Daten nur für das Jahr 2011 bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

301 Anzahl gleichgestellter 
behinderter Menschen in 
regulärer Beschäftigung 
(ohne Auszubildende) 

III.5.1 Relative Bedeutung Erwerbs-
tätiger mit Arbeitslosengeld II-
Bezug 

(Bestand der erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
erwerbsfähige Leistungsbe-
rechtigte mit Wohnort in 
Duisburg 

302 Bestand der erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg 

Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  303 Bestand erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte mit 
Wohnort in Duisburg 

III.5.2 Relative Bedeutung der weni-
ger als das gesellschaftliche 
Existenzminimum verdienen-
den Erwerbstätigen 

(Bestand der erwerbstätigen 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg x 100) : Bestand 
Erwerbstätige mit Wohnort 
in Duisburg 

304 vgl. Kennzahl Nr. 302 Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

305 vgl. Kennzahl Nr. 207 Mikrozensus Daten nicht bereitgestellt Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Altersgrup-
pen, Geschlecht und 
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renzierung 
Schwerbehinderung  

III.5.3 Relative Bedeutung Erwerbs-
tätiger mit Arbeitslosengeld II-
Bezug nach beruflicher Stel-
lung 

(Bestand der selbstständi-
gen bzw. abhängig beschäf-
tigten erwerbstätigen Ar-
beitslosengeld II-Empfänger 
mit Wohnort in Duisburg x 
100) : Bestand erwerbstäti-
ge ALG II-Bezieher mit 
Wohnort in Duisburg insge-
samt 

306 Bestand der selbstständi-
gen erwerbstätigen Arbeits-
losengeld II-Empfänger mit 
Wohnort in Duisburg 

Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  307 Bestand der abhängig 

beschäftigten erwerbstäti-
gen Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg 

308 vgl. Kennzahl Nr. 302 
III.5.4 Relative Bedeutung abhängig 

beschäftigt Erwerbstätiger mit 
Arbeitslosengeld II-Bezug 
nach Art des Anstellungs-
verhältnisses 

(Bestand der sozialversi-
cherungspflichtig bzw. 
ausschließlich geringfügig 
beschäftigten Arbeitslosen-
geld II-Empfänger mit Woh-
nort in Duisburg x 100) : 
Bestand abhängig beschäf-
tigte ALG II-Bezieher mit 
Wohnort in Duisburg insge-
samt 

309 vgl. Kennzahl 307 Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

310 Bestand der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg 

311 Bestand der ausschließlich 
geringfügig  beschäftigten  
Arbeitslosengeld II-
Empfänger mit Wohnort in 
Duisburg 

III.5.5 Verbreitung des Arbeitslosen-
geld II-Bezugs unter abhängig 
beschäftigten Erwerbstätigen 
nach Höhe des monatlichen 
Bruttoarbeits-einkommens 

(Bestand der abhängig 
beschäftigten ALG II-
Bezieher mit monatlichem 
Bruttoeinkommen in Höhe 
von < 450 Euro, > 450 -  < 
850 Euro, > 850 -  < 1200 
Euro bzw. > 1200 Euro x 
100) :  Bestand abhängig 
beschäftigte ALG II-
Bezieher mit Wohnort in 
Duisburg insgesamt 

312 vgl. Kennzahl 307 Leistungsstatistik 
SGB III der BA 

Daten liegen als Sonderauswertung vor Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

313 Bestand der abhängig 
beschäftigten ALG II-
Bezieher mit monatlichem 
Bruttoeinkommen in Höhe 
von < 450 Euro 

314 Bestand der abhängig 
beschäftigten ALG II-
Bezieher mit monatlichem 
Bruttoeinkommen in Höhe 
von > 450 -  < 850 Euro 

315 Bestand der abhängig 
beschäftigten ALG II-
Bezieher mit monatlichem 
Bruttoeinkommen in Höhe 
von  > 850 -  < 1200 Euro  

316 Bestand der abhängig 
beschäftigten ALG II-
Bezieher mit monatlichem 
Bruttoeinkommen in Höhe 
von > 1200 Euro 
 
 
 
 

III.6.1 Quote der aus Arbeitslosigkeit 
in öffentlich geförderte Er-
werbstätigkeit eingemündeten 
Personen 

((Anzahl der in Erwerbstä-
tigkeit eingemündeten 
Arbeitslosen nach SGB II 
und SGB III insgesamt  - 
Anzahl der in Erwerbstätig-

317 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB III insgesamt 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-sgbiii/eb-sgbiii-341-
0-201312-pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

Daten für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

318 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im Rechts-



 
 159 

Nr. Bezeichnung des Indikators Berechnungsweg Nr. Einzel-
kennzahl 

Erforderliche Einzeldaten Bezugsquelle Anmerkungen zur Verfügbarkeit benötigte Datendiffe-
renzierung 

keit ohne Förderung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III und SGB II) x 
100) : Zahl der in Erwerbs-
tätigkeit eingemündeten 
Arbeitslosen im Rechtskreis 
SGB III und SGB II insge-
samt 

kreis SGB III in ungeförder-
te abhängige Beschäfti-
gung 

319 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im  Rechts-
kreis SGB III in ungeförder-
te selbstständige Erwerbs-
tätigkeit 

320 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB II in ungeförderte 
abhängige Beschäftigung 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201212/eb/sgbii-argen-eb-sgbii/eb-sgbii-t34102-0-
pdf.pdf; Tabelle 5 ) 321 Zahl der Abgänge aus 

Arbeitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB II in ungeförderte 
selbstständige Erwerbstä-
tigkeit 

322 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit im Rechts-
kreis SGB II insgesamt 

III.6.1.
1 

Quote der aus Arbeitslosigkeit 
in öffentlich geförderte abhän-
gige Beschäftigung eingemün-
deten Personen 

((Anzahl der in abhängige 
Beschäftigung eingemünde-
ten Arbeitslosen nach SGB 
II und SGB III insgesamt  - 
Anzahl der in abhängige 
Beschäftigung ohne Förde-
rung eingemündeten Ar-
beitslosen nach SGB III und 
SGB II) x 100) : Zahl der in 
abhängige Beschäftigung 
eingemündeten Arbeitslo-
sen im Rechtskreis SGB III 
und SGB II insgesamt 

323 vgl. Kennzahl Nr. 318 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-sgbiii/eb-sgbiii-341-
0-201312-pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

Daten für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

324 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit nach 
Rechtskreis SGB III in  
abhängige Beschäftigung 
insgesamt 

325 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit nach 
Rechtskreis SGB II in  
abhängige  Beschäftigung 
insgesamt 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
II 

Daten für 2013  prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201212/eb/sgbii-argen-eb-sgbii/eb-sgbii-t34102-0-
pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

326 vgl. Kennzahl 320 

III.6.1.
2 

Quote der aus Arbeitslosigkeit 
in öffentlich geförderte Selbst-
ständigkeit eingemündeten 
Personen 

((Anzahl der in Selbststän-
digkeit eingemündeten 
Arbeitslosen nach SGB II 
und SGB III insgesamt  - 
Anzahl der in Selbststän-
digkeit ohne Förderung 
eingemündeten Arbeitslo-
sen nach SGB III und SGB 
II) x 100) : Zahl der in 
Selbstständigkeit einge-
mündeten Arbeitslosen im 
Rechtskreis SGB III und 
SGB II insgesamt 

327 vgl. Kennzahl Nr. 319 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
III 

Daten für 2013  prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-sgbiii/eb-sgbiii-341-
0-201312-pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

328 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit nach 
Rechtskreis SGB III in  
Selbstständigkeit insge-
samt 

329 Zahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit nach 
Rechtskreis SGB II in 
Selbstständigkeit insge-
samt 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201212/eb/sgbii-argen-eb-sgbii/eb-sgbii-t34102-0-
pdf.pdf; Tabelle 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

330 vgl. Kennzahl Nr. 321 
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III.6.2 Anzahl der (Schwer-) Behin-
derten, die bei der Beschäfti-
gungsaufnahme am ersten 
Arbeitsmarkt in Form von 
Arbeitsgeberzuschüssen 
unter-stützt wurden  

Bestandszahlen im Bereich 
Arbeitshilfen für behinderte 
Menschen gem. § 46 (2) 
SGB III + Bestandszahlen 
im Bereich Probe-
beschäftigung behinderter 
Menschen gem. § 46 (1) 
SGB III + Bestandszahlen 
im Bereich Eingliederungs-
zuschuss für behinderte und 
schwerbehinderte Men-
schen § 90 Abs. 1 SGB III + 
Bestandszahlen im Bereich 
Eingliederungszuschuss für 
besonders betroffene 
schwerbehinderte Men-
schen § 90 Abs. 2 SGB III + 
Bestandszahlen im Bereich 
Zuschuss an AG im An-
schluss an Aus- u. Weiter-
bildung Schwer-behinderter 
gem. § 73 Abs. 3 SGB III 

331 Bestandszahlen im Bereich 
Arbeitshilfen für behinderte 
Menschen gem. § 46 (2) 
SGB III  

Förderstatistik Bun-
desagentur für 
Arbeit 

Daten liegen basierend auf einer Sonderauswer-
tung der Bundesagentur für Arbeit vor; allerdings ist 
unklar, ob sich die ausgewiesenen Gesamtzahlen 
auf alle Förderfälle oder ausschließlich auf Men-
schen ohne Schwerbehinderung beziehen 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  332 Bestandszahlen im Bereich 

Probebeschäftigung behin-
derter Menschen gem. § 46 
(1) SGB III 

333 Bestandszahlen im Bereich 
Eingliederungszuschuss für 
behinderte und schwerbe-
hinderte Menschen § 90 
Abs. 1 SGB III  

334 Bestandszahlen im Bereich 
Eingliederungszuschuss für 
besonders betroffene 
schwerbehinderte Men-
schen § 90 Abs. 2 SGB III 

335 Bestandszahlen im Bereich 
Zuschuss an AG im An-
schluss an Aus- u. Weiter-
bildung Schwerbehinderter 
gem. § 73 Abs. 3 SGB III 

III.6.3 Zahl der in Integrationsprojek-
ten beschäftigten Personen 
u.a. mit Schwerbehinderung 

Anzahl der Beschäftigten in 
Integrationsunter-nehmen 
insgesamt + Anzahl der 
schwerbehinderten Be-
schäftigten in Integrations-
unternehmen + Anzahl der 
besonders betroffenen 
schwerbehinderten Men-
schen in Integrationsunter-
nehmen  

336 Anzahl der Beschäftigten in 
Integrationsunternehmen 
insgesamt 

Daten der Bundes-
arbeits-
gemeinschaft der 
Integrationsämter 
und Hauptfürsorge-
stellen 

Daten wurden nicht bereitgestellt  Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

337  Anzahl der schwerbehin-
derten Beschäftigten  in 
Integrationsunternehmen 

338 Anzahl der besonders 
betroffenen schwerbehin-
derten Menschen  in Integ-
rationsunternehmen  

III.6.4 Relative Bedeutung der Integ-
rationsprojekte als Beschäfti-
gungsoption für (schwer-) 
behinderte Menschen 

(Anzahl Beschäftigte mit 
Schwerbehinderung in 
Integrationsunternehmen x 
100) : (sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte mit 
Schwerbehinderung  + 
sozialversicherungs-pflichtig 
Beschäftigte, die behinder-
ten Menschen gleichgestellt 
wurden in Betrieben mit 
mind. 20 Arbeitsplätzen 
insgesamt) 

339 vgl. Kennzahl Nr. 337 Daten der Bundes-
arbeits-
gemeinschaft der 
Integrationsämter 
und Hauptfürsorge-
stellen 

Daten wurden nicht bereitgestellt  Daten  für 2013 und 
2009 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

340 vgl. Kennzahl Nr. 300-301 Beschäftigungssta-
tistik der BA: 
Schwerbehinderte 
Menschen in Be-
schäftigung (Anzei-
geverfahren SGB 
IX)  -  

Daten nur für das Jahr 2011 bereitgestellt Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

III.6.5 Anzahl der in unterstützter 
Beschäftigung (UB) befindli-
chen Personen 

n = Anzahl der Neuzugänge 
UB, bzw. n = Bestandszah-
len UB, bzw. n = Abgangs-
zahlen UB 

341 Anzahl der Neuzugänge 
UB 

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

342 Bestandszahlen UB 
343 Abgangszahlen UB Daten bzgl. Jahresdurchschnittswerte „Maßnahme-

austritte“ 2013, trotz Nachfrage am 14.4.14 bis dato 
nicht geliefert 
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III.6.6 Relative Bedeutung der unter-
stützten Beschäftigten an allen 
Maßnahmen zur Förderung 
der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben  

(Bestandszahlen unterstütz-
te Beschäftigung x 100) : 
Bestandszahlen in Maß-
nahmen zur Förderung der 
Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben 
insgesamt 

344 vgl. Kennzahl Nr.342 Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und mit/ohne Schwer-
behinderung 

345 Bestandszahlen in Maß-
nahmen zur Förderung der 
Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben 
insgesamt 

III.6.7 Anzahl der in den WfbM mit 
mindestens 20 Arbeitsplätzen 
beschäftigten Personen mit 
Schwerbehinderung 

n = schwerbehinderte 
WfbM-Beschäftigte 

346 Zahl der schwerbehinder-
ten WfbM-Beschäftigten 

Beschäftigungssta-
tistik der BA: 
Schwerbehinderte 
Menschen in Be-
schäftigung  

Daten nur für das Jahr 2011 und nicht differenziert 
nach Geschlecht bereitgestellt 

Daten für 2008 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

III.6.8 Bestandszahlen in den WfbM 
differenziert nach Art der 
Förderung 

Anzahl der Teilnehmer im 
Eingangsverfahren der 
WfbM + Anzahl der Teil-
nehmer im Berufsbildungs-
bereich der WfbM + Anzahl 
der Teilnehmer im Arbeits-
bereich der WfbM 

347 Anzahl der Teilnehmer im 
Eingangsverfahren der 
WfbM  

Mitgliedsstatistik der 
BAG WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

348 Anzahl der Teilnehmer im 
Berufsbildungsbereich der 
WfbM  

349 Anzahl der Teilnehmer im 
Arbeitsbereich der WfbM 

III.6.9 Bestandszahlen in den WfbM 
differenziert nach Art der 
Behinderung 

Anzahl der Teilnehmer der 
WfbM mit geistiger Beein-
trächtigung + Anzahl der 
Teilnehmer der WfbM mit 
körperlicher Beeinträchti-
gung + Anzahl der Teilneh-
mer der WfbM mit psychi-
scher Beeinträchtigung 

350 Anzahl der Teilnehmer der 
WfbM mit geistiger Beein-
trächtigung  

Mitgliedsstatistik der 
BAG WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

351 Anzahl der Teilnehmer der 
WfbM mit körperlicher 
Beeinträchtigung 

352 Anzahl der Teilnehmer der 
WfbM mit psychischer 
Beeinträchtigung 

III.6.10 Durchschnittliches Arbeitsent-
gelt der im Arbeitsbereich der 
WfbM beschäftigten Menschen 
mit Behinderung 
 
 
 
 

n = Durchschnittsentgelt der 
Beschäftigten im Arbeitsbe-
reich der WfbM im Monat 

353 Durchschnittsentgelt der 
Beschäftigten im Arbeitsbe-
reich der WfbM im Monat 

Mitgliedsstatistik der 
BAG WfbM 

Daten nicht bereitgestellt Daten für 2009 und 
2013 differenziert nach 
Geschlecht 

III.6.11  Anzahl der im Eingangsverfah-
ren/Berufsbildungsbereich in 
einer WfbM befindlichen Per-
sonen 

Anzahl der Neuzugänge in 
Eingangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 
+ Bestandszahlen um Ein-
gangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 
+ Abgangszahlen im Ein-
gangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 

354 vgl. Kennzahl Nr. 144 Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten liegen vor  Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht  

355 Bestandszahlen Eingangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 

356 Abgangszahlen Eingangs-
verf./Berufsbildungsbereich 
WfbM § 117 Abs. 2 SGB III 

Daten bzgl. Jahresdurchschnittswerte „Maßnahme-
austritte“ 2013 trotz Nachfrage am 14.4.14 bis dato 
nicht geliefert 

III.7.1.
1 

Arbeitslosenquote bezogen auf 
das gesamte Erwerbsperso-
nenpotenzial (AQ EP) 

(Zahl der Arbeitslosen im 
engeren Sinne bzw. im 
weiteren Sinne x 100) : 

357 Zahl der Arbeitslosen im 
engeren Sinne in Duisburg 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 358 Zahl der Arbeitslosen im 
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gesamtes ziviles Erwerbs-
personenpotenzial 

weiteren Sinne in Duisburg und Schwerbehinde-
rung 359  Erwerbspersonenpotenzial 

in Duisburg 
III.7.1.
2 

Arbeitslosenquote bezogen auf 
das gesamte abhängige zivile 
Erwerbspersonen-potenzial 
(AQ AEP) 

(Zahl der Arbeitslosen im 
engeren Sinne bzw. im 
weiteren Sinne x 100) : 
gesamtes abhängiges 
ziviles Erwerbspersonenpo-
tenzial 

360 vgl. Kennzahl Nr. 357-358 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

361 abhängiges ziviles Er-
werbspersonenpotenzial in 
Duisburg 

III.7.2 Unterbeschäftigungsquote ((registrierte Arbeitslose + 
Entlastung) x 100) : (ab-
hängig zivile Erwerbsperso-
nen + nicht erwerbstätige 
Maßnahmeteilnehmer) 

362 vgl. Kennzahl Nr. 357-358 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

363 Bestandszahlen in Maß-
nahmen der beruflichen 
Weiterbildung inkl. Förd. 
behindert. Menschen 

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar 

364 Bestandszahlen in Arbeits-
gelegenheiten 

365 Bestandszahlen in PSA 
366 Bestandszahlen in Be-

schäftigungsphase Bürger-
arbeit 

367 Bestandszahlen in Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen 

368 Bestandszahlen in Förde-
rung von Arbeitsverhältnis-
sen 

369 Bestandszahlen in Be-
schäftigungszuschuss 

370 Bestandszahlen in  Sonder-
regelungen für Ältere (§ 
428 SGB III / § 65 
Abs.4.SGB II / § 252 Abs. 8 
SGB VI) 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

371 Bestandszahlen in kurzfris-
tige Arbeitsunfähigkeit 

372 Bestandszahlen in 
Fremdförderung 

373 Bestandszahlen in Grün-
dungszuschuss  

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit  
 
 
 
 

Daten verfügbar 

374 Bestandszahlen in Ein-
stiegsgeld - Variante: Selb-
ständigkeit 

375 Bestandszahlen in Alters-
teilzeit  

III.7.3 Leistungsempfängerquote ((Bestand Empfänger von 
ALG I + Bestand Empfänger 
ausschließlich von ALG II) x 
100) : Arbeitslosenbestand 
insgesamt 

376 Zahl der Arbeitslosengeld I-
Empfänger 

Leistungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

377 Zahl der ausschließlich 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger (Zahl der er-
werbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten nach SGB II) 

Daten verfügbar 
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378 Arbeitslosenbestand insge-
samt 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

III.7.3.
1 

Leistungsempfängerquote im 
Rechtskreis SGB III 

(Bestand arbeitslose Emp-
fänger von ALG I (Rechts-
kreis SGB III) x 100) : Ar-
beitslosenbestand insge-
samt 

379 Zahl der arbeitslosen Ar-
beitslosengeld I-Empfänger 

Leistungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten differenziert  nach Behinderung nicht verfüg-
bar 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

380 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten verfügbar 

III.7.3.
2 

Leistungsempfängerquote im 
Rechtskreis SGB II 

(Bestand erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach 
SGB II) x 100) : Arbeitslo-
senbestand insgesamt 

381 Zahl der ausschließlich 
Arbeitslosengeld II-
Empfänger (Zahl der er-
werbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten nach SGB II) 

Leistungsstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

Daten  verfügbar Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

382 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

III.7.4 Langzeitarbeitslosenquote (Bestand Langzeitarbeitslo-
se x 100) : Arbeitslosenbe-
stand insgesamt 

383 Bestand Langzeitarbeitslo-
se 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

Daten verfügbar Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

384 vgl. Kennzahl Nr. 378 

III.8.1 Arbeitsmarkt-orientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 recht-
kreisüber-greifend) 

(Maßnahmeteilnehmer  
rechtskreisübergreifend 
ohne Kategorie "Berufswahl 
und Berufsausbildung" x 
100) : (Arbeitslosenbestand  
+ Summe der Teilnehmer 
rechtskreisübergreifend 
ohne Kategorie "Berufswahl 
und Berufsausbildung") 

385 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Aktivierung 
und berufliche Eingliede-
rung" im Rechtskreis SGB 
III 

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für Rehabilitanden Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

386 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie ". Berufliche 
Weiterbildung" im Rechts-
kreis SGB III 

387 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie „Teilhabe 
behinderter Menschen am 
Arbeitsleben“ im Rechts-
kreis SGB III 

388 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit" im 
Rechtskreis SGB III 

389 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Beschäfti-
gung schaffende Maßnah-
men" im Rechtskreis SGB 
III 

390 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Freie Förde-
rung" im Rechtskreis SGB 
III 
 
 

391 vgl. Kennzahl Nr. 378 Arbeitslosenstatistik Daten verfügbar 
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der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

392 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Aktivierung 
und berufliche Eingliede-
rung" im Rechtskreis SGB 
II 

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für Rehabilitanden 

393 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie ". Berufliche 
Weiterbildung" im Rechts-
kreis SGB II 

394 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie „Teilhabe 
behinderter Menschen am 
Arbeitsleben“ im Rechts-
kreis SGB II 

395 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit" im 
Rechtskreis SGB II 

396 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Beschäfti-
gung schaffende Maßnah-
men" im Rechtskreis SGB II 

397 Teilnehmer an Maßnahmen 
der Kategorie "Freie Förde-
rung" im Rechtskreis SGB 
II 

III.8.1.
1 

Arbeitsmarkt-orientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB III) 

(Maßnahmeteilnehmer  
SGB III ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung" x 100) : (Ar-
beitslosenbestand  SGB III 
+ Summe der Teilnehmer 
SGB III ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 

398 vgl. Kennzahl Nr. 385-390 Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit  

Daten verfügbar; allerdings nicht für Rehabilitanden Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

399 Arbeitslosenbestand SGB 
III 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 
 
 

Daten verfügbar nur für 2013 

III.8.1.
2 

Arbeitsmarkt-orientierte Akti-
vierungsquote (AQ1 SGB II) 

(Maßnahmeteilnehmer  
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung" x 100) : (Ar-
beitslosenbestand  SGB II + 
Summe der Teilnehmer 
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 

400 Arbeitslosenbestand SGB II Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

Daten verfügbar nur für 2013 Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 401 vgl. Kennzahl Nr. 392-397 Förderstatistik der 

Bundesagentur für 
Arbeit  
 
 
 
 
 
 
 

Daten verfügbar; allerdings nicht für Rehabilitanden 
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III.8.2 Mindestbeteiligung von Frauen 

nach § 1 Abs.2 Nr. 4 SGB IIII  
1. Schritt: Mindestbeteili-
gungsquote der Frauen = 
((Frauenanteil an den Ar-
beitslosen nach SGB III  
bzw. SGB II x  Arbeitslo-
senquote für Frauen im 
SGB III bzw. SGB II im 
(gleitenden) Jahresdurch-
schnittsbestand) x 100) : 
((Frauenanteil an den Ar-
beitslosen nach SGB III 
bzw. SGB II x Arbeitslosen-
quote für Frauen im SGB III 
bzw. SGB II im (gleitenden) 
Jahresdurchschnittsbe-
stand) + (Männeranteil an 
den Arbeitslosen nach SGB 
III bzw. SGB II x Arbeitslo-
senquote für Männer im 
(gleitenden) Jahresdurch-
schnittsbestand im SGB III 
bzw. SGB II))  2.Schritt: 
frauenspezifische Förder-
quote = (weibliche Maß-
nahmeteilnehmer  SGB III 
bzw. SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung" x 100) : (Ar-
beitslosenbestand Frauen 
SGB III bzw. SGB II + 
Summe der weiblichen 
Teilnehmer SGB III bzw. 
SGB II ohne Kategorie 
"Berufswahl und Berufs-
ausbildung") 3. Schritt: 
Mindestbeteiligungsquote 
der Frauen im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II - frau-
enspezifische Förderquote 
im Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II  

402 Frauenanteil an den Ar-
beitslosen im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II  

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit 

Daten liegen vor, allerdings nur absolute Arbeitslo-
senzahlen,, da es keine Arbeitslosenquoten für 
Schwerbehinderte auf Kreisebene gibt 

Daten für 2008 und 
2013 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung 

403 Arbeitslosenquote der 
Frauen im Rechtskreis SGB 
III bzw. SGB II  

404 (Männeranteil an den Ar-
beitslosen nach SGB III 
bzw. SGB II   

405 Arbeitslosenquote der 
Männer nach SGB III bzw. 
SGB II  

406 weibliche Teilnehmer an 
Maßnahmen der Kategorie 
"Aktivierung und berufliche 
Eingliederung" im Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II  

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten verfügbar 

407 weibliche Teilnehmer an 
Maßnahmen der Kategorie 
". Berufliche Weiterbildung" 
im Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II  

408 weibliche Teilnehmer an 
Maßnahmen der Kategorie 
"Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit" im Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II  

409 weibliche Teilnehmer an 
Maßnahmen der Kategorie 
"Beschäftigung schaffende 
Maßnahmen" im Rechts-
kreis SGB III bzw. SGB II  

410 weibliche Teilnehmer an 
Maßnahmen der Kategorie 
"Freie Förderung" im 
Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II  

411 Arbeitslosenbestand Frau-
en SGB III bzw. SGB II  

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit (Sonder-
auswertung) 

Daten verfügbar nur für 2013 

III.8.3 Wiederbeschäftigungsquote (Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige (geför-
derte und/oder ungeförder-
te) Beschäftigung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III bzw. SGB II x 
100) : Abgänge aus Arbeits-
losigkeit nach SGB III bzw. 
SGB II insgesamt 

412 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige geför-
derte und ungeförderte 
Beschäftigung eingemün-
deten Arbeitslosen nach 
SGB III 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-sgbiii/eb-sgbiii-341-
0-201312-pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

413 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige ungeför-
derte Beschäftigung ein-
gemündeten Arbeitslosen 
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nach SGB III 
414 Abgänge aus Arbeitslosig-

keit nach SGB III insgesamt 
415 Anzahl der in sozialversi-

cherungspflichtige geför-
derte und ungeförderte 
Beschäftigung eingemün-
deten Arbeitslosen nach 
SGB II 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201212/eb/sgbii-argen-eb-sgbii/eb-sgbii-t34102-0-
pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

416 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige ungeför-
derte Beschäftigung ein-
gemündeten Arbeitslosen 
nach SGB II 

417 Abgänge aus Arbeitslosig-
keit nach SGB II insgesamt 

III.8.4 Vermittlungsquote (Anzahl der in ungeförderte 
Beschäftigung durch Ar-
beitsvermittlung eingemün-
deten Arbeits-losen  im 
Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II x 100) : Anzahl der 
Abgänge aus Arbeitslosig-
keit im Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II insgesamt 

418 Anzahl der durch Vermitt-
lung in sozialversiche-
rungspflichtige ungeförder-
te Beschäftigung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
III 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201312/eb/sgbiii-agenturen-eb-sgbiii/eb-sgbiii-341-
0-201312-pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

419 Abgänge aus Arbeitslosig-
keit nach SGB III insgesamt 

420 Anzahl der durch Vermitt-
lung in sozialversiche-
rungspflichtige ungeförder-
te Beschäftigung einge-
mündeten Arbeitslosen 
nach SGB III 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit - Einglie-
derungsbilanz SGB 
II 

Daten für 2013 prinzipiell verfügbar, aber nicht 
aufbereitet bereitgestellt (vgl. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail
/201212/eb/sgbii-argen-eb-sgbii/eb-sgbii-t34102-0-
pdf.pdf; Tabelle 5 ) 

421 Abgänge aus Arbeitslosig-
keit nach SGB II insgesamt 

III.8.5 Verbleibsquote ((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen nicht mehr arbeits-
los gemeldeten Teilnehmer 
+ Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer differenziert 
nach Rechtskreis SGB III 
bzw. SGB II) x100) : Anzahl 
der Maßnahmeabgänger 
vor sechs Monaten insge-
samt differenziert nach 
Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II 

422 Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen nicht mehr arbeits-
los gemeldeten Teilnehmer 
im Rechtskreis SGB III 

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten verfügbar; für 2013 beziehen sich die Daten 
jedoch nicht auf den Jahresdurchschnitt, sondern 
auf den Zeitraum März 2012 bis Februar 2013 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

423 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer  im Rechtskreis 
SGB III 

424 Anzahl der Maßnahmeab-
gänger vor sechs Monaten 
insgesamt im Rechtskreis 
SGB III 

425 Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen nicht mehr arbeits-
los gemeldeten Teilnehmer 
im Rechtskreis SGB II 

426 Anzahl der in sozialversi-
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cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer  im Rechtskreis 
SGB II 

427 Anzahl der Maßnahmeab-
gänger vor sechs Monaten 
insgesamt im Rechtskreis 
SGB II 

III.8.6 Eingliederungs-quote ((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der Maß-
nahmen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teil-
nehmer + Anzahl der wegen 
fehlender Versicherungs-
nummer nicht recherchier-
baren Teilnehmer differen-
ziert nach Rechtskreis SGB 
III bzw. SGB II) x100) : 
Anzahl der Maßnahmeab-
gänger vor sechs Monaten 
insgesamt differenziert nach 
Rechtskreis SGB III bzw. 
SGB II 

428 Anzahl der wegen fehlen-
der Versicherungsnummer 
nicht recherchierbaren 
Teilnehmer im Rechtskreis 
SGB III 

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit - Eingliede-
rungsbilanz SGB III 

Daten verfügbar; für 2013 beziehen sich die Daten 
jedoch nicht auf den Jahresdurchschnitt, sondern 
auf den Zeitraum März 2012 bis Februar 2013 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

429 vgl. Kennzahl Nr. 423-424 
430 Anzahl der wegen fehlen-

der Versicherungsnummer 
nicht recherchierbaren 
Teilnehmer im Rechtskreis 
SGB II 

Förderstatistik der 
Bundesagentur für 
Arbeit - Eingliede-
rungsbilanz SGB II 

431 vgl. Kennzahl Nr. 426-427 

III.8.7 Relative Bedeutung der Ein-
mündung ehemaliger schwer-
behinderter Maßnahme-
teilnehmer in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 
(Einmündungs-quote Reha) 

((Anzahl der sechs Monate 
nach Abschluss der beson-
deren Maßnahmen zur 
Teilhabe behinderter Men-
schen in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäfti-
gung eingemündeten Teil-
nehmer + Anzahl der wegen 
fehlender Versicherungs-
nummer nicht recherchier-
baren Teilnehmer differen-
ziert nach Rechtskreis SGB 
III bzw. SGB II) x100) : 
Anzahl der Abgänger aus 
der besonderen Maßnah-
men zur Teilhabe behinder-
ter Menschen vor sechs 
Monaten insgesamt diffe-
renziert nach Rechtskreis 
SGB III bzw. SGB II 

432 Anzahl der  in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-bMW 
besondere Maßnahmen z. 
Weiterbildung Reha im 
Rechtskreis SGB III 

Sonderauswertung 
der Förderstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten verfügbar; für 2013 beziehen sich die Daten 
jedoch nicht auf den Jahresdurchschnitt, sondern 
auf den Zeitraum März 2012 bis Februar 2013 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

433 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-EA 
Eignungsabklärung/ Berufs-
findung Reha im Rechts-
kreis SGB III 

434 Anzahl der  in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-bMA 
besondere Maßn. z. Aus-
bildungsförd. Reha im 
Rechtskreis SGB III 

435 Anzahl der  in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von irM indivi-
duelle reha-spezifische 
Maßnahmen im Rechts-
kreis SGB III 

436 Anzahl der  in sozialversi-
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cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-UB 
unterstützte Beschäftigung 
Reha im Rechtskreis SGB 
III 

437 Anzahl der wegen fehlen-
der Versicherungsnummer 
nicht recherchierbaren 
Teilnehmer an besonderen 
Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen im 
Rechtskreis SGB III 

438 Anzahl der wegen fehlen-
der Versicherungsnummer 
nicht recherchier-baren 
Teilnehmer an besonderen 
Maßnahmen zur Teilhabe 
behinderter Menschen im 
Rechtskreis SGB II 

439 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-bMW 
besondere Maßnahmen z. 
Weiterbildung Reha im 
Rechtskreis SGB II 

440 Anzahl der in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigung eingemündeten 
Teilnehmer von Reha-bMA 
besondere Maßn. z. Aus-
bildungsförd. Reha im 
Rechtskreis SGB II 
 

III.9.1 Umschlagshäufigkeit (Anzahl der Zugänge an 
Arbeitslosen bzw. an offe-
nen Stellen in Quartal 1-4 
eines Berichtsjahres) : 
(Anzahl der Bestände an 
Arbeitslosen bzw. an offe-
nen Stellen in Quartal 1-4 
eines Berichtsjahres) 

441 Anzahl der neu gemeldeten 
offenen Stellen in Quartal 
1-4 eines Berichtsjahres 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch nicht differenziert 
nach dem Merkmal Behinderung, was im Hinblick 
auf die Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig ist  

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

442 Anzahl der gemeldeten 
offenen Stellen in Quartal 
1-4 eines Berichtsjahres 

443 Anzahl der Neuzugänge in 
Arbeitslosigkeit in Quartal 
1-4 eines Berichtsjahres 

444 Anzahl der Arbeitslosenbe-
stände in Quartal 1-4 eines 
Berichtsjahres 

III.9.2 Abgangsrate Arbeitslose  (Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit in einem 
Monat x 100): Arbeitslosen-
bestand im Vormonat 

445 Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch nicht differenziert 
nach dem Merkmal Behinderung, was im Hinblick 
auf die Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig ist  
 

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  

446 Anzahl der Arbeitslosenbe-
stände  
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III.9.3 Arbeitsaufnahme-Chance aus 
ALG-Bezug 

(Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit wegen 
Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit in einem Monat x 
100) : Arbeitslosenbestand 
im Vormonat 

447 Anzahl der Abgänge aus 
Arbeitslosigkeit wegen 
Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit  

Arbeitslosenstatistik 
der Bundesagentur 
für Arbeit  

Daten prinzipiell verfügbar, jedoch nicht differenziert 
nach dem Merkmal Behinderung, was im Hinblick 
auf die Arbeitslosenzahlen jedoch notwendig ist  

Daten  für 2013 und 
2008 jeweils differen-
ziert nach Geschlecht 
und Schwerbehinde-
rung  448 vgl. Kennzahl Nr. 446 

grau =  nicht berechnet, da die verfügbaren Daten nicht in aufbereiteter Form bereitgestellt wurden und eine Aufbereitung der angefragten Einzeldaten nicht Bestandteil unseres Auftrags war 
rot = nicht berechnet 
grün  
= 

berechnet 

gelb  
=   

Indikator kann nicht differenziert bezogen auf Behinderte und nicht behinderte Menschen bzw. nicht geschlechterdifferenziert berechnet werden 

oran-
ge =  

Berechnung aus methodischen Gründen wegen variierender Bezugsjahre der Einzeldaten nicht sinnvoll 

blau = Berechnung nur für ausgewählte Jahre und somit nur eingeschränkt möglich 

 




